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A. Einführung in die Problematik und Gang der 
Untersuchung 

Die Bemühungen um ein dem allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG 
genügendes Steuerrecht lenken seit langem den Gesetzgeber – und dies nicht 
zuletzt wegen des regelmäßigen Antriebs durch das Bundesverfassungsgericht.1 
Diese Bemühungen wirken sich nicht nur auf die materiellen Steuernormen aus, 
die in dem vermeintlichen Bestreben, jedem Steuerfall gerecht zu werden, bei-
nahe unüberschaubar geworden sind;2 sie haben auch Niederschlag in den Rege-
lungen des Steuervollzugs gefunden. So sollen die Steuern durch die Finanzbe-
hörden insbesondere gleichmäßig festgesetzt und erhoben werden (§ 85 AO). 
Doch wie der Bundesrechnungshof bereits 2006 eindrucksvoll darstellte, wird 
die rein manuelle Bearbeitung der Steuerfälle bei anhaltend knappen Personal-
ressourcen einer gleichmäßigen Steuerverwaltung nicht mehr gerecht.3 Dem Fi-
nanzbeamten bleibt für die vollständige Bearbeitung einer Steuererklärung, also 
der Ermittlung des steuerlichen Sachverhalts sowie der sich anschließenden 
Rechtsanwendung einschließlich technischer Umsetzung, ca. 20 Minuten Zeit.4 
„Die Finanzverwaltung steht vor dem Dilemma, entweder eine (annähernd) 
gleichmäßige und gesetzmäßige oder aber eine zeitnahe und fiskalisch effiziente 
Besteuerung verwirklichen zu können.“5  

Abhilfe soll die computergestützte Risikoprüfung schaffen, die bereits seit län-
gerem Einzug in die einzelnen Steuerbehörden gehalten hat.6 Dabei stellt ein sol-
ches Risikomanagement nur einen Teil der in den letzten Jahren zunehmenden 

 
1  Siehe u.a. BVerfG v. 10.4.2018 – 1 BvL 11/14 u.a., NJW 2018, 1451; v. 23.6.2015 – 

1 BvL 13/11, BVerfGE 139, 285; v. 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, BVerfGE 138, 136. 
2  Vgl. Kirchhof, StuW 2017, 3 (13); Haunhorst, DStR 2010, 2105 (2108); Bröhmer, Transpa-

renz als Verfassungsprinzip, S. 199; Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 32; Papier, 
KritV 1987, 140 (149). Siehe dazu auch die Darstellung des Präsidenten des BRH, Prob-
leme beim Vollzug der Steuergesetze, S. 27 ff. 

3  Präsident des BRH, Probleme beim Vollzug der Steuergesetze, S. 34 ff. 
4  Präsident des BRH, Probleme beim Vollzug der Steuergesetze, S. 14. 
5  Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 8. 
6  Siehe zur Historie der Einführung der Risikomanagementsysteme noch unter B. 
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Digitalisierung auch in der Steuerveranlagung dar.7 Auf diese Weise soll nicht 
zuletzt das Vertrauen und die Akzeptanz des Steuerpflichtigen in den Steuervoll-
zug gestärkt werden. Denn „mangelhafte Akzeptanz auf der einen Seite und Män-
gel in der zwangsweisen Durchsetzung auf der anderen stellen letztlich die Gel-
tung der Steuerrechtsordnung in Teilen in Frage“8. Das Risikomanagement ist da-
mit Teil einer Compliance-Strategie, die dem rechtstreuen Steuerpflichtigen einer-
seits mit einem besseren Service, dem unehrlichen Steuerpflichtigen hingegen an-
dererseits mit einer zuverlässigen Sanktionierung entgegentreten soll.9  

Diesem Erfordernis einer zuverlässigen Sanktionierung geht zunächst eine hin-
reichende Verifizierung der Angaben der Steuerpflichtigen voraus. Bereits in 
seinem Zinsurteil von 1991 hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass 
nicht nur die materielle Besteuerungsnorm oder die Erhebungsregelungen für sich 
betrachtet, sondern auch deren Zusammenspiel im Sinne des Gleichheitssatzes 
ausgestaltet, dass also eine Gleichheit im Belastungserfolg insgesamt gewähr-
leistet werden muss.10 „Die Herstellung steuerlicher Lastengleichheit ist eine 
Aufgabe, der sich Gesetzgeber und Verwaltung gleichermaßen zu stellen haben.“11 
Insofern ist nicht nur die Verwaltung angehalten, die Steuergesetze gleichmäßig 
zu vollziehen. Bereits der Gesetzgeber muss dafür Sorge tragen, dass materielle 
Steuernormen und Erhebungsregelungen nicht strukturell gegenläufig sind. 
Dabei darf sich auch der Gesetzgeber nicht der Umsetzung in der Besteuerungs-
wirklichkeit verschließen. Aus diesem Grund wurde die (gesetzliche) Einführung 
der Risikomanagementsysteme insbesondere vor dem Hintergrund einer solchen 
hinreichenden Verifikationsverwaltung ausdrücklich begrüßt.12  

 
7  So bspw. die Einführung der elektronischen Übermittlung der Steuererklärungen durch 

das Bürokratieabbaugesetz vom 20.12.2008, BGBl. 2008, 2850. Siehe dazu noch unter 
D.I.2.a). Zum Electronic Government allgemein Eifert, Electronic Government, S. 20 ff. 

8  Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 9; vgl. auch Pezzer, StuW 2007, 101 m.w.N. 
9  Seer, in T/K, AO/FGO, § 85 AO, Rn. 28 ff. (Jan. 2017); Schmidt, DStJG 31 (2008), 

S. 37 (41 ff.). 
10  BVerfG v. 27.6.1991 – 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239. 
11  Birk, StuW 2004, 277. 
12  So u.a. Maier, JZ 2017, 614 (615); Heintzen, DÖV 2015, 780 (784); Münch/Sendke, DStZ 

2015, 487 (489); Seer, StuW 2015, 315 (324). Siehe auch bereits die Empfehlung des 
Präsidenten des BRH aus 2006, Probleme beim Vollzug der Steuergesetze, S. 157. 
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Doch scheint auch der computergestützte und risikoorientierte Steuervollzug 
noch kein Garant für die Herstellung von Gleichheit im Belastungserfolg.13 Je-
denfalls dann nicht, wenn das Risikomanagementsystem selbst nicht hinreichend 
kalibriert ist. Der Gesetzgeber hat es nach § 88 Abs. 5 S. 5 AO ausdrücklich der 
Verwaltung überlassen, die „Einzelheiten“ der Risikomanagementsysteme fest-
zulegen. Gerade dieser weitreichende Gestaltungsspielraum ist es jedoch, der die 
Sorge begründet, in dem Einsatz solcher Systeme die Möglichkeit zunehmender 
durch die Finanzverwaltung institutionalisierter struktureller Vollzugsdefizite zu 
sehen.14 Dabei wird nicht nur die Gefahr einer unzureichenden Kontrolle der 
Steuererklärungen erkannt, auch der Einfluss der Risikomanagementsysteme 
letztlich auf die materielle Steuernorm wird diskutiert. So wird zum Teil schon 
von „gesetzlichen Pauschbeträgen“15 oder aber von einer Konkurrenz zum gel-
tenden Recht „in der Gestalt eines programmierten und durch seinen Vollzug 
geltenden code law“16 gesprochen. 

In dieser Arbeit soll nun die Verfassungsmäßigkeit eines Steuervollzugs mittels 
Risikomanagementsystemen diskutiert werden. Dabei wird zunächst ein kurzer 
Blick auf die gesetzliche Normierung eines computergestützten und risikoorien-
tierten Steuervollzugs geworfen. Ausgehend von der grundsätzlichen Verant-
wortlichkeit des Gesetzebers einerseits und der Finanzverwaltung andererseits 
soll dann der Frage nachgegangen werden, ob der Gesetzgeber seinem Auftrag 
zur Schaffung eines normativen Umfeldes und die Finanzverwaltung zur An-
wendung dieses normativen Umfelds insbesondere im Rahmen der Ausgestaltung 
der Risikomanagementsysteme hinreichend nachgekommen sind. Anhand der 
verfassungsrechtlichen Wertungen soll sodann festgestellt werden, welche An-
forderungen an Gesetzgeber einerseits und Verwaltung andererseits gestellt 
werden dürfen oder gar müssen. Diese Erkenntnisse sollen dazu beitragen zu er-
kennen, inwieweit jedenfalls die Gefahr flächendeckender objektiver Gleich-
heitsverstöße beim Einsatz der Risikomanagementsysteme besteht und inwie-

 
13  Siehe dazu die Ergebnisse des BRH, Bericht nach § 99 BHO über den Vollzug der Steu-

ergesetze, insbesondere im Arbeitnehmerbereich, BT-Drucks. 17/8429, S. 11. 
14  Spindler, FR 2011, 122; siehe auch Haunhorst, DStR 2010, 2105. 
15  BRH, Bericht nach § 99 BHO über den Vollzug der Steuergesetze, insbesondere im Ar-

beitnehmerbereich, BT-Drucks. 17/8429, S. 13. 
16  Ahrendt, NJW 2017, 537 (540). 
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weit bereits nach der gesetzlichen Ausgestaltung versucht wird, dieser Gefahr zu 
begegnen. 

Aus diesem Grund darf auch der Blick auf die Rechtsschutzmöglichkeiten des 
Steuerpflichtigen nicht vernachlässigt werden. Denn wie noch zu zeigen sein 
wird, wirkt sich die Gefahr eines rechtswidrigen Steuervollzugs, welchem sich 
der Steuerpflichtige nur unzureichend mittels gerichtlichen Rechtsschutzes er-
wehren kann, auch auf die Frage aus, welche normative Rechtsgrundlage vom 
Gesetzgeber zu erwarten ist. Daran schließt sich die Erkenntnis an, dass nicht 
nur Gesetzgeber und Verwaltung für die Herstellung von Belastungsgleichheit 
gleichermaßen verantwortlich sind, sondern auch, dass insoweit mögliche Defi-
zite des Gesetzgebers oder aber der Verwaltung auch auf den Verantwortungs-
bereich des jeweils anderen durchgreifen können. Denn wenn „die Ausgestal-
tung des Steuerrechts nicht in der Lebenswirklichkeit vorzufinden ist und das 
fiskalische Ziel der Besteuerung dem Steuerzugriff weder Maß noch Grenze gibt, 
so muss erst der Steuergesetzgeber die Steuerrechtsordnung schaffen“.17 

 

 

  

 
17  Drüen, in Zukunftsfragen des deutschen Steuerrechts, S. 1 (6). 
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B. Der Weg zu einem computerbasierten 
Steuervollzug 

Die Verwendung von Risikomanagementsystemen ist nicht neu. Die ausdrückliche 
gesetzliche Verankerung eines solchen im Gesetz ist die Konsequenz einer sich 
bereits seit mehreren Jahren abzeichnenden Entwicklung. So stellte der BRH 
schon 2006 fest, dass die Masse an Veranlagungsverfahren eine zunehmende Di-
gitalisierung der Verwaltung zur Sicherstellung des gleichmäßigen Steuervoll-
zugs gebiete.18 Mit dem Einsatz solcher Risikomanagementsysteme will der Ge-
setzgeber nun eine Konzentration der personellen Ressourcen auf die wirklich 
prüfungsbedürftigen Fälle erreichen.19 Dies geschieht dadurch, dass das Risiko-
managementsystem risikobehaftete Fälle zur manuellen Prüfung durch einen Fi-
nanzbeamten aussteuert. Ein erhöhtes Risiko kann z.B. dann gegeben sein, wenn 
bestimmte Wertgrenzen überschritten sind oder sich im Vergleich zu den Vor-
jahren Änderungen im Sachverhalt ergeben.20 

Die Grundlagen für ein weitgehend automatisiertes Besteuerungsverfahren wur-
den mit dem Steuerbürokratieabbaugesetz vom 20.12.200821 geschaffen, indem 
Steuerpflichtige verpflichtet wurden, die Steuererklärungen für Unternehmen 
(§ 31 KStG, § 14a GewStG, § 181 AO und § 25 EStG), die Steuerbilanzen 
(§ 5b EStG) und die Einnahmenüberschussrechnungen (§ 60 Abs. 4 EStDV) 
grundsätzlich elektronisch zu übermitteln.22 Schon zu dieser Zeit ging der Ge-
setzgeber von einer vielfachen Verwendung von Risikomanagementsystemen 
aus.23 Der damals neu eingefügte § 88 Abs. 3 AO sollte dabei den gleichmäßigen 
Vollzug der Steuergesetze insbesondere bei Einsatz vollautomatischer Besteue-
rungsverfahren sicherstellen.24  

 

 
18  Präsident des BRH, Probleme beim Vollzug der Steuergesetze, S. 157. 
19  BT-Drucks. 18/7457, S. 48. 
20  Bemerkungen des Bundesrechnungshofes 2009 v. 7.12.2009, BT-Drucks. 17/77, S. 177; 

LRH NRW, Jahresbericht 2014, S. 207 ff. Siehe dazu noch unter D.I.3.b)aa) und bb). 
21  BGBl. I 2008, 2850. 
22  BT-Drucks. 16/10940, S. 9. Siehe insbesondere zu den verfahrensrechtlichen Fragen des 

Projekts ELSTER bei Musil/Burchard, DStR 2007, 2290; Plikat, UStB 2006, 286. 
23  BT-Drucks. 16/10940, S. 9. 
24  Vgl. BT-Drucks. 16/10940, S. 9. 
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§ 88 Abs. 3 AO a.F. lautet:  

„Zur Sicherstellung einer gleichmäßigen und gesetzmäßigen Festsetzung und 
Erhebung der Steuern kann das Bundesministerium der Finanzen durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Anforderungen an Art 
und Umfang der Ermittlungen bei Einsatz automatischer Einrichtungen be-
stimmen. Einer Zustimmung des Bundesrates bedarf es nicht, soweit die 
Kraftfahrzeugsteuer, die Luftverkehrsteuer, die Versicherungsteuer oder Ver-
brauchsteuern, mit Ausnahme der Biersteuer, betroffen sind.“  

Von der Möglichkeit einer solchen Rechtsverordnung hat das Bundesministe-
rium der Finanzen jedoch nie Gebrauch gemacht.  

Die Nutzung eines Risikomanagementsystems wurde, wie vom Gesetzgeber an-
genommen25, bei der Veranlagung schon vielfach tatsächlich erprobt.26 Wesent-
liche Grundlage dafür war das länderübergreifende Projekt KONSENS („Koor-
dinierte Neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung“). In diesem zum 
1.1.2007 in Kraft getretenen Verwaltungsabkommen haben sich alle Bundeslän-
der auf die Verwendung einer einheitlichen Software geeinigt. Das in dieser Soft-
ware inbegriffene Risikomanagementsystem wurde von den Ländern NRW und 
Bayern entwickelt.  

Am 22.7.2016 wurde dann das Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungs-
verfahrens (StModernG) vom 18.7.2016 im Bundesgesetzblatt verkündet.27 
Dieses Gesetz soll die Gleichmäßigkeit der Besteuerung und die rechtsstaatli-
chen Erfordernisse des Steuervollzugs unter den gegebenen Bedingungen si-
chern. Dabei sollen insbesondere der Einsatz der Informationstechnologie und 
ein zielgenauerer Ressourceneinsatz zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit und 
Effizienz beitragen.28 

Unverändert gilt nach § 88 Abs. 1 AO weiterhin der Amtsermittlungsgrundsatz, 
wonach die Finanzbehörde den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln hat. 
Erstmals ausdrücklich geregelt ist nun, dass die Finanzbehörde Art und Umfang 

 
25  BT-Drucks. 16/10940, S. 9. 
26  Bereits 2012 wenden alle Länder für die Arbeitnehmerveranlagung ein maschinelles 

RMS an, BRH, Bericht nach § 99 BHO über den Vollzug der Steuergesetze, insbesondere 
im Arbeitnehmerbereich, BT-Drucks. 17/8429, S. 3. 

27  BGBl. I 2016, 1479. 
28  BT-Drucks. 18/7457, S. 1. 
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der Ermittlungen nach den Umständen des Einzelfalls sowie nach den Grundsät-
zen der Gleichmäßigkeit, Gesetzmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit bestimmt 
(§ 88 Abs. 2 S. 1 AO). Auch sind die Finanzbehörden nun ebenfalls ausdrücklich 
ermächtigt, bei Art und Umfang der Untersuchung ihre Erfahrungen sowie Wirt-
schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu berücksichtigen (§ 88 Abs. 2 S. 2 AO). Im 
Hinblick auf die Zweckmäßigkeitserwägungen soll dies jedoch nur die bereits 
geltende Rechtslage widerspiegeln.29 Der Gesetzgeber geht davon aus, dass hin-
sichtlich der Aufklärungspflicht der Finanzbehörden berücksichtigt werden darf, 
ob die Aufklärung einen vertretbaren Zeitaufwand erfordert. Dabei soll unter 
Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten auch auf ein Verhältnis zwischen voraussicht-
lichem Arbeitsaufwand und steuerlichem Erfolg abgestellt werden können.30 

Der neu eingefügte § 88 Abs. 3 S. 1 AO gibt den obersten Finanzbehörden ein 
Weisungsrecht über Art und Umfang der Ermittlungen und der Verarbeitung von 
erhobenen oder erhaltenen Daten, um einen zeitnahen und gleichmäßigen Voll-
zug der Steuergesetze zu gewährleisten. Auch hier können Erfahrungen der Fi-
nanzbehörden sowie Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit berücksichtigt 
werden (§ 88 Abs. 3 S. 2 AO). Im Gegensatz zu den, die Einzelfallentscheidun-
gen betreffenden § 88 Abs. 1 und 2 AO, soll dieser neu eingefügte Absatz 3 nun 
gruppenbezogene Entscheidungen ermöglichen.31 Dabei dürfen die Weisungen 
nicht veröffentlicht werden, soweit dies die Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßig-
keit der Besteuerung gefährden könnte (§ 88 Abs. 3 S. 3 AO). Hiermit soll ver-
hindert werden, dass die Steuerpflichtigen ihr Erklärungsverhalten an solchen 
Anweisungen ausrichten.32 Für die Weitergabe der Anweisungen an Gerichte, 
Rechnungsprüfungsbehörden und Parlamente gelten die gleichen Grundsätze 
wie für Daten, die nach § 30 AO dem Steuergeheimnis unterliegen.33 Die Veröf-
fentlichung ist auch ihnen grundsätzlich verboten.34 Eine spezialgesetzliche Re-
gelung im Finanzgerichtsverfahren findet sich in § 86 Abs. 2 S. 2 FGO. Außer-
dem verwehrt § 3 Nr. 1 Buchstabe d IFG einen Anspruch auf Informationszugang, 

 
29  BT-Drucks. 18/7457, S. 68 mit Verweis auf BVerfG v. 20.6.1973 – 1 BvL 9/71 u.a., 

BVerfGE 35, 283, Juris Rn. 32; BFH v. 5.3.2007 – IX B 29/06, BFH/NV 2007, 1174, 
Juris Rn. 3. 

30  BT-Drucks. 18/7457, S. 68. 
31  BT-Drucks. 18/7457, S. 68. 
32  BT-Drucks. 18/7457, S. 68. 
33  BT-Drucks. 18/7457, S. 68. 
34  BT-Drucks. 18/7457, S. 68. 
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soweit das Bekanntwerden von Informationen nachteilige Auswirkungen auf 
Kontroll- oder Aufsichtsaufgaben der Finanzbehörden haben kann. Im Falle der 
Bundesauftragsverwaltung bedürfen die obersten Finanzbehörden der Länder des 
Einvernehmens mit dem Bundesministerium der Finanzen (§ 88 Abs. 3 S. 4 AO). 

In dem neu eingefügten Absatz 5 des § 88 AO wurde nun erstmals der Einsatz 
automationsgestützter Systeme (Risikomanagementsysteme) ausdrücklich ge-
setzlich gestattet. Die Risikomanagementsysteme dürfen nach § 88 Abs. 5 
S. 1 AO für die Festsetzung von Steuern und Steuervergütungen sowie die An-
rechnung von Steuerabzugsbeträgen und Vorauszahlungen eingesetzt werden. 
Dabei ist der Einsatz von Risikomanagementsystemen nicht auf die Einkommen-
steuerveranlagung beschränkt. Vielmehr ist er auch im Rahmen von Außenprü-
fungen bei der Auswahl der zu prüfenden Steuerpflichtigen und bei der Auswer-
tung von Kontrollmaterial möglich.35 Zudem soll beim Einsatz eines Risikoma-
nagementsystems nach § 88 Abs. 5 S. 2 AO der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 
der Verwaltung berücksichtigt werden. Insofern soll erreicht werden, dass sich 
die Finanzbehörden auf die Bearbeitung tatsächlich prüfungsbedürftiger Fälle 
konzentrieren können.36  

In der Gesetzesbegründung zum Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungs-
verfahrens wird das Risikomanagement wie folgt beschrieben:  

„Risikomanagement besteht aus der systematischen Erfassung und Bewertung 
von Risikopotenzialen sowie der Steuerung von Reaktionen in Abhängigkeit 
von den festgestellten Risikopotenzialen. Ziel des Risikomanagements kann 
es allerdings nicht sein, jedes abstrakt denkbare Risiko auszuschalten. Risiko-
management hat vielmehr zum Ziel,  

- Steuerverkürzungen zu verhindern und damit präventiv zu wirken,  

- gezielt Betrugsfälle aufzudecken, zumindest aber die Chancen ihrer 
Aufdeckung deutlich zu erhöhen, 

- die individuelle Fallbearbeitung durch Amtsträger durch eine risikoori-
entierte Steuerung der Bearbeitung zu optimieren,  

 
35  BT-Drucks. 18/7457, S. 70. 
36  BT-Drucks. 18/7457, S. 69. 
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- die Bearbeitungsqualität durch Standardisierung der Arbeitsabläufe bei 
umfassender Automationsunterstützung nachhaltig zu verbessern und 

- qualitativ hochwertige Rechtsanwendung durch bundeseinheitlich ab-
gestimmte Vorgaben gleichmäßig zu gestalten; diese Vorgaben können 
auch regionale Besonderheiten berücksichtigen. 

Ein Risikomanagement hilft dabei, mit den vorhandenen Ressourcen das best-
mögliche Ergebnis im Spannungsverhältnis zwischen gesetz- und gleichmä-
ßiger Besteuerung einerseits und zeitnahem und wirtschaftlichem Verwal-
tungshandeln andererseits zu erreichen.“37 

Auch die Mindestanforderungen an den Einsatz eines Risikomanagementsystems 
sind nun gesetzlich verankert. Nach § 88 Abs. 5 AO n.F. erforderlich ist damit,  

1. die Gewährleistung, dass durch Zufallsauswahl eine hinreichende Anzahl 
von Fällen zur umfassenden Prüfung durch Amtsträger ausgewählt wird,  

2. die Prüfung der als prüfungsbedürftig ausgesteuerten Sachverhalte durch 
Amtsträger,  

3. die Gewährleistung, dass Amtsträger Fälle für eine umfassende Prüfung 
auswählen können, 

4. die regelmäßige Überprüfung der Risikomanagementsysteme auf ihre Ziel-
erfüllung. 

Auf dem Gebiet der von den Landesfinanzbehörden im Auftrag des Bundes ver-
walteten Steuern legen die obersten Finanzbehörden der Länder die Einzelheiten 
der Risikomanagementsysteme zur Gewährleistung eines bundeseinheitlichen 
Vollzugs der Steuergesetze im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der 
Finanzen fest (§ 88 Abs. 5 S. 5 AO). Hierdurch soll die verfassungsrechtliche 
Organisations-, Personal- und Haushaltshoheit der Länder jedoch unberührt blei-
ben.38 Die Einzelheiten der Risikomanagementsysteme dürfen nach § 88 Abs. 5 
S. 4 AO nicht veröffentlicht werden, soweit dies die Gleichmäßigkeit und Ge-
setzmäßigkeit der Besteuerung gefährden könnte. In entsprechender Anwendung 
der nach § 30 AO geltenden Grundsätze dürfen die Einzelheiten an Rechnungs-

 
37  BT-Drucks. 18/7457, S. 70. 
38  BT-Drucks. 18/7457, S. 70. 
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prüfungsbehörden und Parlamente weitergegeben werden. Im finanzgerichtli-
chen Verfahren ist erneut § 86 Abs. 2 S. 1 FGO zu beachten.39 Auch ist ebenfalls 
ein Anspruch auf Informationszugang nach dem IFG zu verwehren, sofern die 
Informationen nachteilige Auswirkungen auf die Kontroll- oder Aufsichtsaufga-
ben der Finanzbehörden hätten (§ 3 Nr. 1 Buchstabe d IFG).40 

Mit der gesetzlichen Verankerung der Risikomanagementsysteme in dem neu 
eingefügten Abs. 5 des § 88 AO einher geht nun auch die durch § 155 Abs. 4 AO 
eingeräumte Möglichkeit der vollständig automatisierten Steuerfestsetzung und 
zwar dann, wenn „kein Anlass dazu besteht, den Einzelfall durch Amtsträger zu 
bearbeiten“. Ein solcher Anlass soll z.B. dann gegeben sein, wenn der Steuer-
pflichtige vom qualifizierten Freitextfeld nach § 150 Abs. 7 AO Gebrauch ge-
macht hat oder wenn das Risikomanagementsystem oder vergleichbare Mecha-
nismen oder eine Entscheidung durch den Amtsträger dazu geführt haben, dass 
der Fall zur individuellen Prüfung ausgesteuert wird. Nach Ansicht des Gesetz-
gebers würden dann das Risikomanagementsystem oder vergleichbare Mecha-
nismen gewährleisten, dass signifikant risikobehaftete oder unplausible Fälle 
durch Amtsträger geprüft werden.41 Dabei kann die Überprüfung durch den 
Amtsträger je nach Sachlage punktuell oder auch umfassend erfolgen.42 In risi-
koarmen Fällen kann die Erstellung des Steuerbescheids damit gänzlich ohne 
Prüfung durch einen Amtsträger auskommen.43  

Die Möglichkeit einer vollständig automatisierten Steuerfestsetzung gilt nach 
§ 155 Abs. 4 Nr. 2 AO auch, wenn sie mit Nebenbestimmungen (§ 120 AO) ver-
sehen oder verbunden werden, soweit dies durch eine Verwaltungsanweisung 
des Bundesministers der Finanzen oder der obersten Landesfinanzbehörden all-
gemein angeordnet ist. Laut Gesetzesbegründung soll eine solche automatisierte 
Festsetzung in derartigen Entscheidungen, die eigentlich ein Ermessen des 
Amtsträgers vorsehen, unproblematisch sein, da insoweit eine Ermessensbin-
dung der für den Erlass des Verwaltungsaktes zuständigen Finanzbehörde vor-
liegt, die im Ergebnis einer Ermessensreduzierung auf Null gleich kommt. Die 
fraglichen Nebenbestimmungen werden somit auch bei Fallbearbeitung durch 

 
39  BT-Drucks. 18/7457, S. 70. 
40  BT-Drucks. 18/7457, S. 70. 
41  BT-Drucks. 18/7457, S. 82 f. 
42  BT-Drucks. 18/7457, S. 70. 
43  BT-Drucks. 18/7457, S. 82. 
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Amtsträger wie bisher schon ohne Einflussmöglichkeit des Bearbeiters automa-
tionsgestützt berücksichtigt.44  

Ein besonderer Hinweis auf den vollständig automationsgestützten Erlass des 
Steuerbescheids soll nicht erforderlich sein.45

 
44  BT-Drucks. 18/7457, S. 83. 
45  BT-Drucks. 18/7457, S. 83. 
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C. Die verfassungsrechtlichen Vorgaben für die 
Steuergesetze und deren Vollzug 

I. Die Grundsätze formaler und materialer 
Rechtsstaatlichkeit 

Der deutsche Staat ist ein Steuerstaat.46 Er deckt seinen enormen Finanzbedarf 
im Wesentlichen nicht durch eigene wirtschaftliche Betätigung, sondern durch 
öffentliche Abgaben, insbesondere Steuern.47 Die Steuer ist das Hauptfinanzie-
rungsinstrument der öffentlichen Hand; sie ist „die Rückseite der Medaille, auf 
deren Vorderseite das Prinzip der Freiheit geprägt ist.“48 Die Besteuerung ist also 
kein originärer Staatszweck49, sondern vielmehr konstitutives Element des frei-
heitssichernden Verfassungsstaates, der die Eigentumsfreiheit seiner Bürger ga-
rantiert und deshalb nicht selbst wirtschaftend am Markt teilnimmt.50 Die Erhe-
bung von Steuern dient der Sicherung der Freiheit der Bürger; sie ist „der Preis 
der Freiheit“.51 Gleichzeitig darf sich der Staat aber nur in Achtung dieser Frei-
heit und Gleichheit seiner Bürger finanzieren.52 Kirchhof spricht insoweit von 
einem Dreiklang gesellschaftlicher Freiheit, staatlicher Besteuerung und demo-
kratischer Legitimation.53 „Der Steuerstaat muss (sic!) in vollem Umfange und 
in jeder Hinsicht Rechtsstaat sein, damit unser Gemeinwesen seinem rechtsstaat-
lichen Auftrag gerecht werden kann“.54 Zwar ist von einem Rechtsstaat aus-
drücklich nur in Art. 28 Abs. 1 S. 1 GG die Rede; doch spricht sich das Bundes-

 
46  Kirchhof, in HStR V3, § 118 Rn. 6; Ullmann, Der deutsche Steuerstaat, S. 7, 13 f.; Tipke, 

StRO I2, S. 1 f.; Lehner, Einkommensteuerrecht und Sozialhilferecht, S. 348 ff.; Friauf, 
in DStJG 12 (1989), S. 3 f.; Birk, StuW 1989, 212; Kirchhof, in Staatsfinanzierung im 
Wandel, S. 33 ff.; Isensee, in FS Ipsen, S. 409 ff. Siehe dazu auch bei Vogel/Waldhoff, 
Grundlagen des Finanzverfassungsrechts, Rn. 327 ff.; Seer, Verständigungen in Steuer-
verfahren, S. 290; Söhn, FinArch 46 (1988), S. 154 (161). 

47  Kloepfer, Finanzverfassungsrecht, S. 2. 
48  Kirchhof, in HStR V3, § 118 Rn. 5. 
49  Kloepfer, Finanzverfassungsrecht, S. 2; Tipke, StRO I2, S. 2. 
50  Birk, StuW 1989, 212; Friauf, in DStJG 12 (1989), S. 3 f.; Kirchhof, VVDStRL 39 

(1981), S. 213 (215 ff.). 
51  Kirchhof, in HStR V3, § 118 Rn. 2; vgl. auch ders., AöR 128 (2003), S. 1 (10). 
52  Kirchhof, in HStR V3, § 118 Rn. 2. 
53  Kirchhof, in HStR V3, § 118 Rn. 2. 
54  Friauf, StbJb 1977/78, S. 39 (44). 
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verfassungsgericht bereits im Jahr 1953 dafür aus, dass „das Verfassungsrecht 
nicht nur aus den einzelnen Sätzen der geschriebenen Verfassung besteht, son-
dern auch aus gewissen sie verbindenden, innerlich zusammenhaltenden allge-
meinen Grundsätzen und Leitideen, die der Verfassungsgesetzgeber, weil sie das 
vorverfassungsmäßige Gesamtbild geprägt haben, von dem er ausgegangen ist, 
nicht in einem besonderen Rechtssatz konkretisiert hat. Zu diesen Leitideen (…) 
gehört das Rechtsstaatsprinzip.“55 Dies ergibt sich aus einer Zusammenschau 
der Bestimmungen des Art. 20 Abs. 3 GG über die Bindung der Einzelgewalten 
und der Art. 1 Abs. 3, 19 Abs. 4, 28 Abs. 1 GG sowie aus der Gesamtkonzep-
tion des Grundgesetzes.56 Neben dem Demokratieprinzip und dem Bundes-
staatsprinzip ist das Rechtsstaatsprinzip damit eines der elementaren Grundsätze 
des Grundgesetzes.57  

In der Staatsrechtslehre wird zwischen formaler und materialer Rechtsstaatlich-
keit unterschieden. Dabei sorgt die formale Rechtsstaatlichkeit vor allem für 
Rechtssicherheit, indem sie insbesondere Gesetz und Recht zur Grundlage staat-
lichen Handelns macht.58 Während dessen verlangt die materiale Rechtsstaatlich-
keit insbesondere nach Freiheitlichkeit und Rechtsgleichheit der Bürger.59 Für 
das Steuerrecht meint dies ein Streben nach einer gerechten Verteilung der Ge-
samtsteuerlast auf die Steuerpflichtigen sowie einer Begrenzung der Steuerbe-
lastung.60 Vor allem die Grundrechte, die als Bestandteil des rechtsstaatlichen 
Prinzips angesehen werden61, setzen dem Steuerrecht Grenzen. Jede Steuererhe-
bung stellt einen Eingriff in die Freiheit der Bürger dar (Art. 2 Abs. 1, Art. 12, 
Art. 14 GG).62 Daneben wird Art. 3 Abs. 1 GG das Gebot der Steuergerechtigkeit 
entnommen.63 Und auch das Sozialstaatsprinzip beeinflusst das Steuerrecht inso-

 
55  BVerfG v. 1.7.1953 – 1 BvL 23/51, BVerfGE 2, 380, Juris Rn. 80 f.; zum Begriff des 

Rechtsstaatsprinzips siehe eingehend Stern, Staatsrecht I2, S. 781 ff. 
56  BVerfG v. 1.7.1953 – 1 BvL 23/51, BVerfGE 2, 380, Juris Rn. 81. 
57  BVerfG v. 25.10.1966 – 2 BvR 506/63, BVerfGE 20, 323, Juris Rn. 33; v. 23.10.1951 – 

2 BvG 1/51, BVerfGE 1,14 (Leitsatz 28). 
58  Tipke, StRO I2, S. 106, 118 ff.; Stern, Staatsrecht I2, S. 784, 796 ff. 
59  Stern, Staatsrecht I2, S. 788 f. 
60  Tipke, StRO I2, S. 106. 
61  Stern, Staatsrecht I2, S. 790 m.w.N. 
62  Statt vieler s. Tipke, StRO I2, S. 117. 
63  BVerfG v. 29.3.2017 – 2 BvR 6/11, BVerfGE 145, 106, Juris Rn. 99; v. 18.1.2006 – 

2 BvR 2194/99, BVerfGE 115, 97, Juris Rn. 42; v. 10.2.1987 – 1 BvL 18/81 u.a.,  
BVerfGE 74, 182, Juris Rn. 56; v. 3.11.1982 – 1 BvR 620/78 u.a., BVerfGE 61, 319, 
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weit, als es eine Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen abmildern 
will.64 Insofern wird auch von einem freiheitlich-sozialen Rechtsstaat gesprochen, 
dessen Grundprinzipien in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen.65 Dabei 
ist die „gerechte Verteilung der Gesamtsteuerlast (…) der oberste Wert des auf 
Steuern angewiesenen freiheitlich-sozialen Rechtsstaates“.66 Diese sich aus der 
Verfassung ergebenen Grundsätze der Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit der 
Besteuerung werden für die Verwaltung der inländischen Steuern durch die Fi-
nanzbehörden in § 85 AO wiederholt.67  

II. Gegenseitige Kontrolle und funktionsgerechte 
Aufgabenzuteilung 

Ausgangspunkt für diese Betrachtung ist der für die Demokratie und Rechtsstaat-
lichkeit notwendige Grundsatz der Gewaltenteilung, also „die Zuordnung unter-
schiedlicher Staatsfunktionen zu unterschiedlichen organisatorischen Einheiten 
einer einheitlichen Staatsgewalt“.68  

Ein wesentlicher Gehalt dieses Gewaltenteilungsgrundsatzes ist dabei die wech-
selseitige Kontrolle der drei Gewalten, die dafür sorgen soll, dass die ihnen an-
vertraute Kompetenz bzw. Macht nicht missbraucht wird.69 So kontrolliert etwa 
die Rechtsprechung die Verwaltung am Maßstab des geltenden Rechts, welches 
wiederum durch den Gesetzgeber vorgegeben wird. Dieses vom Gesetzgeber 
vorgegebene Recht wiederum unterliegt der Verfassungskontrolle durch die Ver-
fassungsgerichtsbarkeit. Währenddessen unterliegt die Rechtsprechung der poli-
tischen Kontrolle durch den Gesetzgeber, welcher mittels Gesetz Einfluss auf die 

 
Juris Rn. 74; v. 13.3.1979 – 2 BvR 72/76, BVerfGE 50, 386, Juris Rn. 14; v. 9.7.1969 – 
2 BvL 20/65, BVerfGE 26, 302, Juris Rn. 33; v. 17.1.1957 – 1 BvL 4/54, BVerfGE 6, 55, 
Juris Rn. 47 (st. Rspr.); Heun, in Dreier, GG, Band I3, Art. 3 Rn. 75; Di Fabio, JZ 2007, 
749 ff.; Mellinghoff, in FS Bareis, S. 171 (176 ff.); Seiler, JZ 2004, 481 ff.; Kirchhof, 
AöR 128 (2003), S. 1 (34 ff.); Mellinghoff, DStR-Beih. 2003, 3 (8 ff.); Tipke, StRO I2, 
S. 240; Birk, StuW 1989, 212 ff. 

64  Tipke, StRO I2, S. 117; vgl. auch Kloepfer, Finanzverfassungsrecht, S. 42. 
65  Tipke, StRO I2, S. 116; Stern, Staatsrecht I2, S. 868 ff. 
66  Tipke, StRO I2, S. 117. 
67  Söhn, in H/H/S, AO/FGO, § 85 AO Rn. 12 (Aug. 2016). 
68  Poscher, in GVwR I2, § 8 Rn. 14, 19 ff. 
69  Kahl, in GVwR III2, § 47 Rn. 63. 
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rechtsdogmatischen Entwicklungen nehmen kann.70 Dabei sieht sich insbeson-
dere die Verwaltung einem „besonders intensiven und vielfältigen, nicht nur 
rechtlichen Kontrollregime ausgesetzt“, welches zugleich durch die verwal-
tungsinterne Kontrolle ergänzt wird.71 

Die Effektivität der Kontrolle gebietet dabei grundsätzlich eine Distanz zwischen 
Kontrollorgan und Kontrolliertem.72 Andererseits jedoch darf die Distanz nicht 
so weit gehen, dass dem kontrollierenden Organ der notwendige Einblick in das 
zu kontrollierende Geschehen fehlt.73 Auch kann einer Selbstkontrolle nicht 
gänzlich ihre Sinnhaftigkeit abgesprochen werden; so kann in ihr insbesondere 
eine Ergänzung der Fremdkontrolle gesehen werden. Doch basiert eine solche 
Selbstkontrolle letztlich immer auf Vertrauen, welches einer konkreten Grund-
lage, etwa in Form von regelmäßigen Berichts- und Dokumentationspflichten 
gegenüber der Öffentlichkeit oder den Behörden, bedarf.74 

Die Gewaltenteilung dient jedoch nicht nur der gegenseitigen Machtbegrenzung 
und Kontrolle, sie soll auch zu einer „funktionsadäquaten Aufgabenwahrneh-
mung“75 führen, also bewirken, dass „staatliche Entscheidungen möglichst rich-
tig, das heißt von den Organen getroffen werden, die dafür nach ihrer Organisa-
tion, Zusammensetzung, Funktion und Verfahrensweise über die besten Voraus-
setzungen verfügen“.76 Insofern ist der Legislative grundsätzlich die Entschei-
dung über abstrakt-generelle Regelungen mit großer Reichweite zu überlassen, 
während der Exekutive nicht nur die Umsetzung dieser abstrakt-generellen Re-
gelungen vorbehalten ist, sondern auch diejenigen Entscheidungen, die einer fle-
xiblen Anpassung an sich ständig wechselnde Umstände bedürfen.77 

 

 
70  Siehe zu diesem „Kontrollkreislauf“ bei Poscher, in GVwR I2, § 8 Rn. 24. 
71  Poscher, in GVwR I2, § 8 Rn. 24. 
72  Scheuner, in FS Müller, S. 379 (392); Poscher, in GVwR I2, § 8 Rn. 25. 
73  Kahl, in GVwR III2, § 47 Rn. 37. 
74  Kahl, in GVwR III2, § 47 Rn. 43. 
75  Poscher, in GVwR I2, § 8 Rn. 28; vgl. auch Kahl, in GVwR III2, § 47 Rn. 72; Burgi, 

VVDStRL 62 (2003), S. 405 (430 f.); Schmidt-Aßmann, in Verwaltungskontrolle, S. 9 
(36 ff.); v. Armin, in Finanzkontrolle im Wandel, S. 39 (41).  

76  BVerfG v. 18.12.1984 – 2 BvE 13/83, BVerfGE 68, 1, Juris Rn. 137. 
77  Poscher, in GVwR I2, § 8 Rn. 28; vgl. auch Wahl, VVDStRL 41 (1983), S. 151 (160). 
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III. Gesetzmäßigkeit der Besteuerung 
Der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Besteuerung ist Ausdruck des Prinzips 
der formalen Rechtsstaatlichkeit. Er besagt zum einen, dass die Auferlegung von 
Steuerlasten nur dann zulässig ist, wenn und soweit sie durch Gesetz angeordnet 
ist (sog. Vorbehalt des Gesetzes). Zum anderen dürfen staatliche Willensäuße-
rungen niedrigeren Ranges (Rechtsverordnungen, Satzungen, Verwaltungsvor-
schriften, Verwaltungsakte) dem Gesetz nicht widersprechen (sog. Vorrang des 
Gesetzes).78 Dabei erstreckt sich der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Besteu-
erung auch auf Steuerbefreiungen, Steuerermäßigungen und sonstige Steuerver-
günstigungen.79 

Die Steuerverwaltung ist eine klassische Eingriffsverwaltung. Die Erhebung einer 
Steuer bedarf daher stets einer gesetzlichen Ermächtigung.80 Dabei ist der Ge-
setzgeber an den Wesentlichkeitsgrundsatz gebunden: Das Wesentliche muss der 
Gesetzgeber selbst regeln.81 Dies bedeutet einerseits eine Kompetenzzuweisung 
an den Gesetzgeber, wirkt sich jedoch auch auf die erforderliche Regelungs-
dichte aus. Entsprechend ist der Gesetzgeber verpflichtet, „– losgelöst vom 
Merkmal des ‚Eingriffs‘ – in grundlegenden normativen Bereichen, zumal im 
Bereich der Grundrechtsausübung, soweit diese staatlicher Regelung zugänglich 
ist, alle wesentlichen Entscheidungen selbst zu treffen“.82 Die Kriterien zur Be-
urteilung solcher wesentlicher Regelungen „sind dabei in erster Linie den tra-
genden Prinzipien des Grundgesetzes, insbesondere den vom Grundgesetz aner-
kannten und verbürgten Grundrechten zu entnehmen“.83 Insbesondere hat der 
Gesetzgeber dabei „die wesentlichen normativen Grundlagen des zu regelnden 
Rechtsbereichs selbst“ festzulegen „und dies nicht dem Handeln etwa der Ver-

 
78  Tipke, StRO I2, S. 120. 
79  Tipke, StRO I2, S. 129; Papier, Die finanzrechtlichen Gesetzesvorbehalte und das grund-

gesetzliche Demokratieprinzip, S. 117 ff. 
80  Kloepfer, Finanzverfassungsrecht, S. 36; Kirchhof, in HStR V3, § 118 Rn. 90; Papier, Die 

finanzrechtlichen Gesetzesvorbehalte und das grundgesetzliche Demokratieprinzip, S. 15. 
81  Statt vieler Krebs, in HStR V3, § 108 Rn. 85; Stern, Staatsrecht I2, S. 811 ff.; Reimer, in 

GVwR I2, § 9, Rn. 47 ff. jeweils m.w.N. 
82  BVerfG v. 8.8.1978 – 2 BvL 8/77, BVerfGE 49, 89, Juris Rn. 77; vgl. auch BVerfG 

v. 19.12.2017 – 1 BvL 3/14, 1 BvL 4/14, NJW 2018, 361, Juris Rn. 116; v. 21.4.2015 – 
2 BvR 1322/12, 2 BvR 1989/12, BVerfGE 139, 19, Juris Rn. 52; v. 19.4.1978 – 2 BvL 
2/75, BVerfGE 48, 210, Juris Rn. 38; v. 22.6.1977 – 1 BvR 799/76, BVerfGE 45, 400, 
Juris Rn. 68. 

83  BVerfG v. 8.8.1978 – 2 BvL 8/77, BVerfGE 49, 89, Juris Rn. 78. 
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waltung“ zu überlassen.84 Hinsichtlich der Abgabenerhebung als Grundrechts-
eingriff kommt daher nur ein formelles Gesetz in Betracht (Parlamentsvorbe-
halt).85 In den Grenzen des Art. 80 Abs. 1 GG ist eine Delegation an den Verord-
nungsgeber nur zulässig, sofern das Parlamentsgesetz den Steuergrund maßgeb-
lich vorformt.86 

Während das Bundesverfassungsgericht den Gesetzesvorbehalt mangels aus-
drücklicher verfassungsrechtlicher Regelung aus dem Rechtsstaatsprinzip bzw. 
rechtsstaatlichen Erwägungen ableitet,87 sehen andere diesen Grundsatz im 
Grundgesetz direkt verwurzelt:88 So gehöre zur allgemeinen Handlungsfreiheit 
(Art. 2 Abs. 1 GG), dass der Bürger nur aufgrund solcher Rechtsvorschriften zur 
Steuer herangezogen wird, die formell und materiell verfassungsgemäß sind und 
daher auch zur verfassungsmäßigen Ordnung gehören.89 Die Besteuerung 
schränke die ökonomische Freiheit ein und sei damit außerhalb des Gesetzes 
(extra legem) oder gegen das Gesetz (contra legem) verfassungswidrig.90 Auch 
Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG bestimmt, dass Inhalt und Grenzen des Eigentums und 
des Erbrechts durch die Gesetze bestimmt werden. Nach Art. 14 Abs. 3 S. 2 GG 
darf eine Enteignung nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen, 
das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Da die Besteuerung mangels Ent-
schädigung insofern ein schwererer Eingriff sei als die Enteignung, ist die ver-
fassungsmäßige Bindung an das Gesetz auch im Verhältnis zu Art. 14 Abs. 3 GG 
konsequent.91 Im Übrigen bestimmt Art. 20 Abs. 3 GG schon grundlegend, dass 
die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung an Gesetz und Recht gebunden 

 
84  BVerfG v. 8.8.1978 – 2 BvL 8/77, BVerfGE 49, 89, Juris Rn. 79. 
85  Kloepfer, Finanzverfassungsrecht, S. 36; Papier, in Maunz/Dürig, GG, Art. 14 Rn. 182 

(Juli 2010); Henneke, Öffentliches Finanzwesen2, Rn. 300.  
86  Kloepfer, Finanzverfassungsrecht, S. 37; Kirchhof, in HStR V3, § 118 Rn. 104. 
87  BVerfG v. 10.5.1988 – 1 BvR 482/84 u.a., BVerfGE 78, 179, Juris Rn. 51; v. 27.1.1976 – 1 

BvR 2325/73, BVerfGE 41, 251, Juris Rn. 25; v. 14.12.1965 – 1 BvR 571/60,  
BVerfGE 19, 253, Juris Rn. 44; v. 10.6.1953 – 1 BvF 1/53, BVerfGE 2, 307, Juris Rn. 38. 

88  Siehe dazu ausführlich bei Tipke, StRO I2, S. 126 f.; Hey, in Tipke/Lang, Steuerrecht23, 
§ 3 Rn. 232. 

89  Diese Auslegung entspricht auch der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, 
BVerfG v. 12.7.2017 – 1 BvR 2222/12 u.a., BVerfGE 146, 164, Juris Rn. 81; 
v. 13.12.1966 – 1 BvR 512/65, BVerfGE 21, 1, Juris Rn. 8; v. 14.12.1965 – 1 BvR 413/60 
u.a., BVerfGE 19, 206, Juris Rn. 30; v. 14.12.1965 – 1 BvR 571/60, BVerfGE 19, 253, 
Juris Rn. 10; v. 3.12.1958 – 1 BvR 488/57, BVerfGE 9, 3, Juris Rn. 29. 

90  Tipke, StRO I2, S. 126. 
91  Tipke, StRO I2, S. 127; Kruse, in Vom Rechtsschutz im Steuerrecht, S. 93 (113). 
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sind. Und auch einfachgesetzlich kommt der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der 
Besteuerung zum Ausdruck, indem § 3 Abs. 1 AO und § 38 AO das Bestehen 
von Steuern bzw. Steueransprüchen davon abhängig machen, dass der Tatbe-
stand verwirklicht wird, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. 

Der Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes bindet die Verwaltung an das Gesetz 
und zwingt sie zu gesetzmäßigem Verhalten:92 „Kein Verwaltungshandeln ohne 
Gesetz“93 impliziert zum einen ein Abweichungsverbot, wonach die Finanzbe-
hörden nicht gegen geltende Rechtssätze verstoßen dürfen und zum anderen ein 
Anwendungsgebot, wonach die Finanzbehörden nicht nur berechtigt, sondern 
auch verpflichtet sind, die gesetzlich geschuldete Steuer fest- und durchzusetzen.94 
Insofern ist das Gesetz nicht nur Schranke, sondern auch Antrieb des Verwal-
tungshandelns.95  

Als spezielle Ausprägung des Vorbehalts des Gesetzes besteht der Grundsatz der 
Tatbestandsmäßigkeit der Steuer.96 Danach müssen steuerrechtliche Regelungen 
derart bestimmt sein, dass der Steuerpflichtige die auf ihn entfallene Steuerlast 
vorausberechnen kann.97 Eine derartige Gesetzesbestimmtheit ist insbesondere 
auch im Hinblick auf das Steuerstrafrecht von besonderer Bedeutung.98 Auch 
fordert dieser die Regelung des Steuereingriffs „ohne Zutat irgendwelchen freien 

 
92  Kloepfer, Finanzverfassungsrecht, S. 33; Grzeszick, in Maunz/Dürig, GG, Art. 20 Abs. 3 

Rn. 73 (Dez. 2007). 
93  Kloepfer, Verfassungsrecht I, § 10 Rn. 111; vgl. auch Badura, Staatsrecht7, Kap. D 

Rn. 54 ff.  
94  Seer, in Tipke/Lang, Steuerrecht23, § 21 Rn. 1; Tipke, StRO I2, S. 131; Birk, StuW 1989, 

212 (213). 
95  Seer, in Tipke/Lang, Steuerrecht23, § 21 Rn. 1; Tipke, StRO I2, S. 131; Puhl, DStR 1991, 

1141 f.; Birk, StuW 1989, 212 (213); Isensee, in FS Flume II, S. 129 (133); Vogel, in GS 
Martens, S. 265 (S. 270 f.); Hahn, Gesetzmäßigkeit und Tatbestandsmäßigkeit der Be-
steuerung, S. 69 f.; Papier, Die finanzrechtlichen Gesetzesvorbehalte und das grundge-
setzliche Demokratieprinzip, S. 155 f.; Bühler, Lehrbuch des Steuerrechts I, S. 70 f. Siehe 
auch BVerfG v. 12.2.1969 – 1 BvR 687/62, BVerfGE 25, 216, Juris Rn. 46. 

96  BVerfG v. 12.10.1978 – 2 BvR 154/74, BVerfGE 49, 343, Juris Rn. 71; v. 14.12.1965 – 
1 BvR 571/60, BVerfGE 19, 253, Juris Rn. 44; vgl. Papier, Die finanzrechtlichen Geset-
zesvorbehalte und das grundgesetzliche Demokratieprinzip, S. 153 ff.  

97  BVerfG v. 12.10.1978 – 2 BvR 154/74, BVerfGE 49, 343, Juris Rn. 71; v. 14.12.1965 – 1 
BvR 571/60, BVerfGE 19, 253, Juris Rn. 44; Walz, Steuergerechtigkeit und Rechtsanwen-
dung, S. 137 ff.; vgl. auch Kirchhof, AöR 128 (2003), S. 1 (38); Tipke, StRO I2, S. 128. 

98  Siehe dazu Mellinghoff, DStR-Beih. 2003, 3 (14 f.). 
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Ermessens“99 und stellt damit eine Einschränkung der Entscheidungsmöglich-
keiten der Behörde dar.100 

IV. Die Bedeutung der Grundrechte für die 
Steuergesetzgebung 

1. Der Schutz durch die Freiheitsrechte 

Der Gesetzgeber ist nach Art. 20 Abs. 3 GG an die verfassungsmäßige Ordnung 
gebunden. Die Tatsache, dass die Grundlage für die Erhebung von Steuern in 
einem ordnungsgemäßen Gesetzgebungsverfahren geschaffen wurde, führt aber 
nicht zwangsläufig dazu, dass diese Besteuerung auch verfassungsmäßig und da-
mit insbesondere gleichmäßig ist.101 Zwar entscheiden die Bürger mittelbar 
selbst über die Steuerlast, doch sehen sich die demokratisch legitimierten Volks-
vertreter von eben diesen Bürgern auch Forderungen nach weiteren Staatsleis-
tungen gegenüber;102 ganz zu schweigen von machtpolitischen Erwägungen.103 
Daher sind es die Grundrechte, die die äußere materiell-rechtliche Grenze zie-
hen, um eine ungebremste Ausweitung der staatlichen Abgaben zu verhindern.104 

Im Steuerrecht kommt den Freiheitsgrundrechten insbesondere im Hinblick auf 
den Schutz vor zu hoher Steuerbelastung eine besondere Bedeutung zu. Sie ge-
ben einen allgemeinen Maßstab für die Unter- und Obergrenze der Besteuerung 
und konkretisieren die Grenzen der Besteuerungsgewalt, wenn spezielle Grund-
rechtsgewährleistungen betroffen sind.105 Denn auch wenn die Besteuerungs-
gleichheit aller Steuerpflichtigen sichergestellt ist, ist eine übermäßige Belastung 
aller denkbar.106 Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
greifen Steuergesetze in die allgemeine Handlungsfreiheit, gerade in deren Aus-
prägung als persönliche Entfaltung im vermögensrechtlichen (Art. 14 GG) und 

 
99  Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht I3, S. 316. 
100  Heun, DÖV 1989, 1053 (1059). 
101  Tipke, StRO I2, S. 124 f. 
102  Kirchhof, in HStR V3, § 118 Rn. 93. 
103 Kloepfer, Finanzverfassungsrecht, S. 43. 
104  Kloepfer, Finanzverfassungsrecht, S. 43; Kirchhof, in HStR V3, § 118 Rn. 94. 
105  Mellinghoff, DStR-Beih. 2003, 3 (11). 
106  Mellinghoff, DStR-Beih. 2003, 3 (10). 
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beruflichen Bereich (Art. 12 GG) ein.107 Daher darf das geschützte Freiheitsrecht 
nur so weit beschränkt werden, dass dem Steuerpflichtigen ein Kernbestand des 
Erfolges eigener Betätigung im wirtschaftlichen Bereich als Ausdruck der grund-
sätzlichen Privatnützigkeit des Erworbenen und der grundsätzlichen Verfü-
gungsbefugnis über die geschaffenen vermögenswerten Rechtspositionen erhal-
ten bleibt.108  

2. Der Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung 

Nach Art. 3 Abs. 1 GG sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich. Daraus wird 
der Auftrag abgeleitet, wesentlich gleiche Sachverhalte gleich und wesentlich 
ungleiche Sachverhalte ungleich zu behandeln.109 Gemeint ist dabei ein Streben 
nach rechtlicher, nicht faktischer Gleichheit110 oder gar Identität.111 Dieses Gebot 
der rechtlichen Gleichbehandlung muss stets im verfassungsrechtlichen Kontext 
gesehen werden. Insofern ist auch der Anspruch der Verfassung an der verfas-
sungsrechtlich verbürgten Garantie der Freiheit der Bürger zu beachten. Denn 
die Freiheit der Menschen setzt die rechtliche Gleichstellung jener voraus.112 
Gleichheit meint immer eine Relation zwischen verschiedenen Personen oder 
Sachen.113 Dabei wird eine Ungleichbehandlung in zwei Schritten festgestellt: 
Zunächst muss ein einheitlicher Oberbegriff gefunden werden, unter den die ver-
schiedenen Personen oder Sachverhalte vollständig und abschließend fallen.114 

 
107  BVerfG v. 5.2.2002 – 2 BvR 305/93 u.a., BVerfGE 105, 17, Juris Rn. 51; v. 25.9.1992 – 

2 BvL 5/91 u.a., BVerfGE 87, 153, Juris Rn. 64. 
108  BVerfG v. 22.6.1995 – 2 BvL 37/91, BVerfGE 93, 121, Juris Rn. 49; v. 25.9.1992 – 

2 BvL 5/91 u.a., BVerfGE 87, 153 (169), Juris Rn. 64. 
109  BVerfG v. 7.5.2016 – 2 BvR 909/06 u.a., BVerfGE 133, 377, Juris Rn. 72; v. 6.7.2010 – 

2 BvL 13/09, BVerfGE 126, 268, Juris Rn. 35; v. 9.12.2008 – 2 BvL 1/07 u.a., BVerfGE 
122, 210, Juris Rn. 56; v. 21.6.2006 – 2 BvL 2/99, BVerfGE 116, 164, Juris Rn. 69; 
v. 24.3.1976 – 2 BvR 804/75, BVerfGE 42, 64, Juris Rn. 23; v. 23.10.1951 – 2 BvG 1/51, 
BVerfGE 1, 14, Juris Rn. 139; Kloepfer, Finanzverfassungsrecht, S. 53; ders., Gleichheit 
als Verfassungsfrage, S. 29. 

110  Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 68. 
111  Kirchhof, in HStR VIII3, § 181 Rn. 19; Tipke, BB 1973, 157 (158); Hesse, AöR 77 

(1951/1952), S. 167 (172 ff.). 
112  Kriele, in HbVerfR, S. 129 (133 ff.); vgl. auch Heun, in Dreier, GG, Band I3, Art. 3 Rn. 17. 
113  Wollenschläger, in vM/K/S, GG, Band I7, Art. 3 Abs. 1 Rn. 44; Huster, in Friauf/Höfling, 

GG, Art. 3, Rn. 25 (VI 2016); Heun, in Dreier, GG, Band I3, Art. 3 Rn. 19; Pietzcker, in 
HGR V, § 125 Rn. 3; Hesse, AöR 77 (1951/1952), S. 167 (172 ff.). 

114  Heun, in Dreier, GG, Band I3, Art. 3 Rn. 24; Pietzcker, in HGR V, § 125 Rn. 3; Rüfner, 
in BK, GG, Art. 3 Abs. 1 Rn. 13 f. (Okt. 1992). 
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Anschließend wird die Ungleichbehandlung anhand eines Differenzierungskrite-
riums festgestellt.115 Art. 3 Abs. 1 GG distanziert sich also von der Regelung des 
Einzelfalles und erzielt damit einen Geltungsanspruch für unzählige Sachver-
halte.116 Gerade diese Allgemeinheit und Generalität des Gesetzes ist es, die ein 
hohes Maß an Rechtsgleichheit verbürgt.117 Dies spiegelt auch Art. 19 Abs. 1 GG 
wider, indem er bei grundrechtseingreifenden Gesetzen eine allgemeine Geltung 
und nicht eine Geltung für den Einzelfall verlangt. Hier zeigt sich erneut, dass 
mit dem Freiheitsschutz auch Gleichheit einhergeht.118  

Eine Ungleichbehandlung von wesentlich Gleichem bzw. die Gleichbehandlung 
von wesentlich Ungleichem ist jedoch nicht per se verfassungswidrig, sie bedarf 
vielmehr einer verfassungsrechtlichen Rechtfertigung.119 Zu diesem Zweck hat 
das Bundesverfassungsgericht verschiedene Formeln aufgestellt, um den allge-
meinen Gleichheitssatz näher zu konkretisieren. So formulierte es bereits 1955, 
dass der Gesetzgeber „weder wesentlich Gleiches willkürlich ungleich noch we-
sentlich Ungleiches willkürlich gleich behandeln darf“.120 Unter Willkür versteht 
das Bundesverfassungsgericht dabei jene im objektiven Sinne, „d.h. die tatsäch-
liche und eindeutige Unangemessenheit der Regelung in Bezug auf den zu ord-
nenden Gesetzgebungsgegenstand“.121 Willkür sei also nur dann gegeben, wenn 
sich ein sachgerechter Grund für eine gesetzliche Bestimmung nicht finden 
lässt.122 Dabei soll sich der Maßstab willkürlichen Verhaltens nicht aus den sub-
jektiven Gerechtigkeitsvorstellungen des gerade zur Rechtsanwendung Berufenen 
ergeben, sondern aus den in den Grundrechten konkretisierten Wertentscheidun-
gen und den fundamentalen Ordnungsprinzipien des Grundgesetzes.123 Mit seiner 

 
115  Heun, in Dreier, GG, Band I3, Art. 3 Rn. 24. 
116  BVerfG v. 24.3.1976 – 2 BvR 804/75, BVerfGE 42, 64, Juris Rn. 24. 
117  Kirchhof, in Maunz/Dürig, GG, Art. 3 Abs. 1 Rn. 1 ff., 323 (Sep. 2015). 
118  Kloepfer, Gleichheit als Verfassungsfrage, S. 47. 
119  Heun, in Dreier, GG, Band I3, Art. 3 Rn. 32. 
120  BVerfG v. 16.3.1955 – 2 BvK 1/54, BVerfGE 4, 144 (155). 
121  BVerfG v. 16.3.1955 – 2 BvK 1/54, BVerfGE 4, 144, Juris Rn. 37. 
122  BVerfG v. 21.4.2016 – 2 BvR 273/16, EUGRZ 2016, 309, Juris Rn. 10; v. 3.11.1992 – 

1 BvR 1243/88, BVerfGE 87, 273, Juris Rn. 16; v. 24.3.1976 – 2 BvR 804/75, BVerfGE 
42, 64 (73), Juris Rn. 24. 

123  BVerfG v. 24.3.1976 – 2 BvR 804/75, BVerfGE 42, 64, Juris Rn. 24; vgl. auch Kirchhof, 
in Maunz/Dürig, GG, Art. 3 Abs. 1 Rn. 432 (Sep. 2015); Heun, in Dreier, GG, Band I3, 
Art. 3 Rn. 32; Müller, VVDStRL 47 (1989), S. 37 (45 f.); Hesse, AöR 77 (1951/1952), 
S. 167 (219). 
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Entscheidung vom 7.10.1980 hat der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichts die 
„neue“ Formel entwickelt: Der allgemeine Gleichheitssatz gebietet, „alle Men-
schen vor dem Gesetz gleich zu behandeln. Demgemäß ist dieses Grundrecht vor 
allem dann verletzt, wenn eine Gruppe von Normadressaten im Vergleich zu an-
deren Normadressaten anders behandelt wird, obwohl zwischen beiden Gruppen 
keine Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht bestehen, dass sie die 
ungleiche Behandlung rechtfertigen könnten.“124 In Anlehnung an die Freiheits-
rechte erfolgt die Beurteilung des Gleichheitssatzes damit nach dem Verhältnis-
mäßigkeitsprinzip.125 Dabei müssen sowohl das Differenzierungsziel als auch das 
Differenzierungskriterium verhältnismäßig sein.126 Eine Ungleichbehandlung 
lässt sich danach nicht durch jeden sachlichen Grund rechtfertigen, sondern nur 
durch einen solchen, der in angemessenem Verhältnis zur Ungleichbehandlung 
steht.127 Diese Vorgehensweise wird vielfach als „Aufwertung und Effektivie-
rung“ des Grundrechts gegenüber dem Gesetzgeber gelobt.128  

Die Kontrolldichte soll somit vom „bloßen Willkürverbot bis zu einer strengen 
Bindung an Verhältnismäßigkeitserfordernisse“129 reichen, je nach Intensität der 
Ungleichbehandlung. Insbesondere bei einer Ungleichbehandlung von Personen 
oder Personengruppen soll dieser strengere Maßstab herangezogen werden.130 

 
124  BVerfG v. 7.10.1980 – 1 BvL 50/79 u.a., BVerfGE 55, 72, Juris Rn. 47; vgl. auch BVerfG 

v. 30.3.2007 – 1 BvR 3144/06, BVerfGK 10, 553, Juris Rn. 23. 
125  Kirchhof, in Maunz/Dürig, GG, Art. 3 Abs. 1 Rn. 268 (Sep. 2015). 
126  Heun, in Dreier, GG, Band I3, Art. 3 Rn. 27; Rüfner, in BK, GG, Art. 3 Abs. 1 GG Rn. 26 

(Okt. 1992); vgl. auch Brüning, JZ 2001, 669 (670 ff.). 
127  BVerfG v. 30.5.1990 – 1 BvL 2/83 u.a., BVerfGE 82, 126, Juris Rn. 73; Nußberger, in 

Sachs, GG8, Art. 3 Rn. 14; Pietzcker, in HGR V § 125 Rn. 37. 
128  Nußberger, in Sachs, GG8, Art. 3 Rn. 13 ff.; vgl. Jarass, NJW 1997, 2545; Sachs, JuS 

1997, 124 (130); Hesse, in FS Lerche, S. 121; Maaß, NVwZ 1988, 14 (21); Schoch, 
DVBl. 1988, 863 (875 f.); Wendt, NVwZ 1988, 778 (781); Hesse, AöR 109 (1984), 
S. 174 (188 ff.). 

129  BVerfG v. 7.5.2013 – 2 BvR 909/06 u.a., BVerfGE 133, 377, Juris Rn. 74; v. 21.6.2011 – 1 
BvR 2035/07, BVerfGE 129, 49, Juris Rn. 64; v. 6.7.2010, 2 BvL 13/09, BVerfGE 126, 
268, Juris Rn. 35; v. 9.12.2008 – 2 BvL 1/07 u.a., BVerfGE 122, 210 (230), Juris Rn. 56; 
v. 21.6.2006 – 2 BvL 2/99, BVerfGE 116, 164, Juris Rn. 69; v. 11.1.2005 – 2 BvR 167/02, 
BVerfGE 112, 164, Juris Rn. 32; v. 20.4.2004 – 1 BvR 905/00 u.a., BVerfGE 110, 274, 
Juris Rn. 56, st. Rspr. 

130  BVerfG v. 7.5.2013 – 2 BvR 909/06 u.a., BVerfGE 133, 377, Juris Rn. 75; v. 7.7.2009 – 
1 BvR 1164/07, BVerfGE 124, 199, Juris Rn. 86; v. 30.7.2008 – 1 BvR 3262/07 u.a., 
BVerfGE 121, 317, Juris Rn. 150; v. 13.3.2007 – 1 BvF 1/05, BVerfGE 118, 79, Juris 
Rn. 79; v. 13.6.2006 – 1 BvR 1160/03, BVerfGE 116, 135, Juris Rn. 87; v. 20.4.2004 – 
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Betrachtet man den allgemeinen Gleichheitssatz jedoch nicht isoliert, sondern im 
Zusammenspiel mit den übrigen Freiheitsrechten, wird deutlich, dass sich die 
jeweilige gesetzliche Regel in derartigen Fällen ohnehin am Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz messen lassen muss. Somit gibt schon der verfassungsrechtliche 
Kontext die Intensität der Ungleichbehandlung vor.131 Dies erkennt auch das 
Bundesverfassungsgericht und führt insofern aus, dass „die Schranken, die die 
Verfassung außerhalb des von Art. 3 Abs. 1 GG erfassten Bereichs einer be-
stimmten Steuer zieht, (...) in die Prüfung des Gleichheitssatzes hinein (wirken), 
indem sie darüber Aufschluss geben, ob für eine Ungleichbehandlung verschie-
dener Gruppen ein sachlicher Grund besteht“.132 Kurz gesagt kann sich eine 
strengere Bindung des Gesetzgebers also dann ergeben, wenn Freiheitsrechte be-
troffen sind, wenn der Einzelne über die Differenzierungsmerkmale nicht verfü-
gen kann oder wenn diese Merkmale sich jenen des Art. 3 Abs. 3 GG annähern.133  

Im Hinblick auf das Steuerrecht hat der Gleichheitssatz insbesondere durch die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eine weitergehende Konkreti-
sierung erfahren. Wenn Art. 3 Abs. 1 GG davon spricht, dass alle Menschen vor 
dem Gesetz gleich sind, so wird daraus nicht gefolgert, dass alle Menschen auch 
tatsächlich gleich viel Steuern zu zahlen haben, dass also der Belastungserfolg 
pro Kopf gleich ist. Vielmehr ist die jeweilige Lebenslage zu berücksichtigen, 
also inwieweit arme und reiche Menschen ihren Anteil am Staatsaufkommen 
auch leisten können.134 Steuerliche Gleichheit meint also die Fähigkeit der Men-
schen in ihren jeweiligen konkreten Lebenssituationen Steuern zu bezahlen135 
und damit Gleichheit in der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 

 
1 BvR 905/00 u.a., BVerfGE 110, 274, Juris Rn. 56; v. 4.4.2001 – 2 BvL 7/98, BVerfGE 
103, 310, Juris Rn. 41, st. Rspr.; Hesse, in FS Lerche, S. 121 (128). 

131  Vgl. Wollenschläger, in vM/K/S, GG, Band I7, Art. 3 Abs. 1 Rn. 146 ff.; vgl. auch Kirchhof, 
in HStR VIII3, § 181 Rn. 66 ff.; BVerfG v. 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, BVerfGE 138, 
136, Juris Rn. 122. 

132  BVerfG v. 22.6.1995 – 2 BvL 37/91, BVerfGE 93, 121, Juris Rn. 39; vgl. auch Heun, in 
Dreier, GG, Band I3, Art. 3 Rn. 26, 31; Pietzcker, in HGR V, § 125 Rn. 38; Kirchhof, in 
HStR V3, § 118 Rn. 172; Brüning, JZ 2001, 669 (672 f.); Rüfner, in BK, GG, Art. 3 Abs. 1 
Rn. 66 ff. (Okt. 1992); Zippelius, VVDStRL 47 (1989), S. 7 (29). 

133  BVerfG v. 27.7. 2016 – 1 BvR 371/11, BVerfGE 142, 353, Juris Rn. 69; v. 24.3.2015 – 
1 BvR 2880/11, BVerfGE 139, 1, Juris Rn. 39. 

134  Kirchhof, in HStR V3, § 118 Rn. 168; Kloepfer, Finanzverfassungsrecht, S. 55 f. 
135  Kirchhof, StuW 2017, 3 (4). 
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des Einzelnen.136 Als Rechtfertigung für eine ungleiche Belastung durch konkre-
tisierende Ausgestaltung einer steuerrechtlichen Grundentscheidung kann hinge-
gen nicht schon allein der Finanzbedarf des Staates oder eine knappe Haushalts-
lage angeführt werden.137 Denn obgleich der Fiskalzweck hauptsächlicher Be-
weggrund für die Steuererhebung ist, ist er aufgrund seiner „Maßlosigkeit“138 für 
den Steuervollzug ungeeignet.139  

Besondere Auswirkungen erfährt das Leistungsfähigkeitsprinzip im Einkom-
mensteuerrecht. Im Interesse verfassungsrechtlich gebotener steuerlicher Las-
tengleichheit muss daher darauf abgezielt werden, Steuerpflichtige bei gleicher 
Leistungsfähigkeit auch gleich hoch zu besteuern (horizontale Steuergerechtig-
keit), während die Besteuerung höherer Einkommen im Vergleich mit der Steu-
erbelastung niedrigerer Einkommen angemessen sein muss (vertikale Steuerge-
rechtigkeit).140  

 
136  BVerfG v. 10.4.2018 – 1 BvR 1236/11, BStBl. II 2018, 303, Juris Rn. 106; v. 5.11.2014 – 

1 BvF 3/11, BVerfGE 137, 350, Juris Rn. 43; v. 18.7.2012 – 1 BvL 16/11, BVerfGE 132, 
179, Juris Rn. 32; v. 6.7.2010 – 2 BvL 13/09, BVerfGE 126, 268, Juris Rn. 36; 
v. 9.12.2008 – 2 BvL 1/07, BVerfGE 122, 210, Juris Rn. 57; v. 17.4.2008 – 2 BvL 4/05, 
BVerfGE 121, 108, Juris Rn. 43; v. 16.3.2005 – 2 BvL 7/00, BVerfGE 112, 268, Juris 
Rn. 68, st. Rspr.; Hey, in Tipke/Lang, Steuerrecht23, Rn. 40 ff.; Wollenschläger, in 
vM/K/S, GG, Band I7, Art. 3 Abs. 1 Rn. 281; Heun, in Dreier, GG, Band I3, Art. 3 
Rn. 75 f.; Kirchhof in HStR V3, § 118 Rn. 170, 183; Mellinghoff, in FS Bareis, S. 171 
(177 ff.); Becker, Transfergerechtigkeit und Verfassung, S. 94 ff.; Birk, in Tipke/Bozza, 
Besteuerung von Einkommen, S. 103 ff.; Tipke, StRO I2, S. 479 ff.; Vogel/Waldhoff, 
Grundlagen des Finanzverfassungsrechts, Rn. 516 ff.; Jüptner, Leistungsfähigkeit und 
Veranlassung, S. 88 ff.; Söhn, FinArch 46 (1988), S. 154 (167); Walzer, StuW 1986, 
201 ff.; Kirchhof, StuW 1985, 319 ff. 

137  BVerfG v. 29.3.2017 – 2 BvL 6/11, BVerfGE 145, 106, Juris Rn. 104; v. 15.12.2015 – 
2 BvL 1/12, BVerfGE 141, 1, Juris Rn. 96; v. 21.6.2006 – 2 BvL 2/99, BVerfGE 116, 164 
(182), Juris Rn. 73; v. 5.2.2002 – 2 BvR 305/93 u.a., BVerfGE 105, 17, Juris Rn. 82; v. 
29.5.1990 – 1 BvL 20/86 u.a., BVerfGE 82, 60, Juris Rn. 110; v. 1.6.1965 – 2 BvR 616/63, 
BVerfGE 19, 76, Juris Rn. 39; v. 17.1.1957 – 1 BvL 4/54, BVerfGE 6, 55, Juris Rn. 85. 

138  Birk, Das Leistungsfähigkeitsprinzip als Maßstab der Steuernormen, S. 189; vgl. auch 
Papier, DVBl. 1980, 787 (793). 

139  Schmidt/Schmitt, in FS Spindler, S. 529 (530); vgl. auch Waldhoff, in Zukunftsfragen des 
deutschen Steuerrechts, S. 125 (133); Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 236 f.; 
Lehner, in FS Tipke, S. 237 (S. 240). 

140  BVerfG v. 29.3.2017 – 2 BvL 6/11, BVerfGE 145, 106, Juris Rn. 99; v. 14.6.2016 – 
2 BvR 290/10, BStBl. II 2016, 801, Juris Rn. 33; v. 6.7.2010 – 2 BvL 13/09, BVerfGE 
126, 268, Juris Rn. 36; v. 9.12.2008 – 2 BvL 1/07 u.a., BVerfGE 122, 210, Juris Rn. 57; 
v. 21.6.2006 – 2 BvL 2/99, BVerfGE 116, 164, Juris Rn. 70; v. 4.12.2002 – 2 BvR 400/98 
u.a., BVerfGE 107, 27, Juris Rn. 51; v. 10.11.1998 – 2 BvL 42/93, BVerfGE 99, 246, 
Juris Rn. 68. 
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Dabei ist die Wechselwirkung von Art. 3 Abs. 1 GG mit den Freiheitsrechten zu 
beachten. Denn wenn die Besteuerung gerade an die wirtschaftliche Lebenssitu-
ation des Menschen knüpft, dann konkretisieren die in den Freiheitsrechten an-
gelegten Wertungen letztlich die Ausgestaltung der Leitungsfähigkeit.141 Inso-
fern sind bei der Beurteilung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung die Verschie-
denheiten der Eigentümer und ihre individuellen Belastbarkeiten zu berücksich-
tigen.142 So sind auch Ausgaben einkommensteuerrechtlich von Bedeutung, die 
außerhalb der Sphäre der Einkommenserzielung – also im privaten Bereich – 
anfallen und für den Steuerpflichtigen unvermeidbar sind.143 Dies ergibt sich ins-
besondere im Zusammenspiel mit der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) und 
dem Sozialstaatsprinzip.144 Folglich ist insbesondere der Teil des Einkommens, 
der zur Existenzsicherung des Steuerpflichtigen, sowie seiner Familie (Art. 6 GG) 
erforderlich ist, für die Einkommensteuer unantastbar.145 Diesem Erfordernis 
wird der Gesetzgeber u.a. durch den einheitlichen Grundfreibetrag gerecht.146 
Auch liegt der Einkommensteuer das sog. objektive Nettoprinzip zugrunde, wel-
ches die Verschonung des erwerbssichernden Aufwands von der Besteuerung 
sichert.147 Dabei fordert der Gleichheitssatz jedoch nicht stets die Erfassung des 
tatsächlichen Aufwands, sondern lässt eine Typisierung in realitätsgerechter 
Höhe zu.148 Die Abzugsmöglichkeit sämtlicher Aufwendungen, die im Zusam-

 
141  Mellinghoff, DStR-Beih. 2003, 3 (8). 
142  Kirchhof, in FS Sendler, S. 65 (76). 
143  BVerfG v. 17.10.1984 – 1 BvR 527/80 u.a., BVerfGE 68, 143, Juris Rn. 30; v. 3.11.1982 – 

1 BvR 620/78 u.a., BVerfGE 61, 319, Juris Rn. 76. 
144  Mellinghoff, DStR-Beih. 2003, 3 (11); Kirchhof, StuW 1985, 319 (328); vgl. BVerfG 

v. 13.4.2017 – 2 BvL 6/13, BVerfGE 145, 171, Juris Rn. 35; v. 13.2.2008 – 2 BvL 1/06, 
BVerfGE 120, 125, Juris Rn. 104; v. 29.5.1990 – 1 BvL 20/86 u.a., BVerfGE 82, 60, Juris 
Rn. 99; ausführlich dazu Tipke, StRO I2, S. 420 ff. 

145  BVerfG v. 27.7.2016 – 1 BvR 371/11, BVerfGE 142, 353, Juris Rn. 36; v. 13.10.2009 – 
2 BvL 3/05, BVerfGE 124, 282, Juris Rn. 32. 

146  BVerfG v. 25.9.1992 – 2 BvL 5/91 u.a., BVerfGE 87, 153, Juris Rn. 66. Zu den Beson-
derheiten bei Ehe und Familie siehe insb. Kloepfer, in FS Stober, S. 703 (708 f.) m.w.N. 

147  BVerfG v. 6.7.2010 – 2 BvL 13/09, BVerfGE 126, 268, Juris Rn. 39; v. 7.12.1999 – 
2 BvR 301/98, BVerfGE 101, 297, Juris Rn. 39; v. 11.11.1998 – 2 BvL 10/95, BVerfGE 
99, 280, Juris Rn. 50. Die Frage, ob dem objektiven Nettoprinzip Verfassungsrang zu-
kommt, wird unterschiedlich beurteilt. Bejahend Englisch, DStR-Beih. 2009, 92; Tipke, 
BB 2007, 1525 (1527); Lehner, DStR 2009, 185; Drüen, StuW 2008, 3 (4 f.). Während-
dessen lässt das Bundesverfassungsgericht die Frage ausdrücklich offen, BVerfG 
v. 15.2.2016 – 1 BvL 8/12, BStBl. II 0216, 557, Juris Rn. 33. 

148  BVerfG v. 6.7.2010 – 2 BvL 13/09, BVerfGE 126, 268, Juris Rn. 40; v. 7.12.1999 – 
2 BvR 301/98, BVerfGE 101, 297, Juris Rn. 39. 
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menhang mit der Erwerbsgrundlage stehen, wird von Art. 3 Abs. 1 GG jedoch 
nicht gefordert.149  

Der Gesetzgeber hat die Aufgabe, sämtliche Bürger zur Steuer heranzuziehen 
(Allgemeinheit der Besteuerung)150, sowie eine gleiche Belastung gleichartiger 
Sachverhalte sicherzustellen.151 Bei seinen Entscheidungen darf sich der Gesetz-
geber von finanzpolitischen, volkswirtschaftlichen, sozialpolitischen und steuer-
technischen Erwägungen leiten lassen.152 Diese Gestaltungsfreiheit153 findet ihre 
Grenze dort, wo eine gleichmäßige und gerechte Abgabenlast nicht mehr gege-
ben ist.154 Zu diesen Grenzen gehört der Gedanke der Systemgerechtigkeit. Wenn 
sich der Gesetzgeber bei mehreren zur Verfügung stehenden Regelungsmöglich-
keiten für ein bestimmtes System entschieden hat, müssen auch die künftigen 
Regelungen systemgerecht erfolgen, sofern sich der Gesetzgeber nicht für die 
Umsetzung eines neuen Systems entscheidet.155 

Für die Ausgestaltung des steuerrechtlichen Ausgangstatbestands bedeutet dies, 
dass die einmal getroffene Belastungsentscheidung folgerichtig umgesetzt wer-
den muss. Ausnahmen von einer solchen folgerichtigen Umsetzung sind nur bei 
Vorliegen eines besonderen sachlichen Grundes zulässig.156 Eine Systemabwei-

 
149  Kirchhof, in HStR, V3, § 118 Rn. 187. 
150  Vgl. BVerfG v. 5.11.1975 – 2 BvR 193/74, BVerfGE 40, 296, Juris Rn. 62 ff. 
151  BVerfG v. 27.6.1991 – 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239, Juris Rn. 106; Heun, in Dreier, 

GG, Band I3, Art. 3 Rn. 76. 
152  BVerfG v. 3.5.2001 – 1 BvR 624/00, DVBl. 2001, 1135, Juris Rn. 20; v. 10.2.1987 – 

1 BvL 18/81 u.a., BVerfGE 74, 182 (200), Juris Rn. 56; v. 13.3.1979 – 2 BvR 72/76, 
BVerfGE 50, 386, Juris Rn. 14; Kloepfer, Finanzverfassungsrecht, S. 54; ders., in FS 
Stober, S. 703 (703); Rüfner, in BK, GG, Art. 3 Abs. 1 Rn. 199. (Okt. 1992); Selmer, 
Steuerinterventionismus und Verfassungsrecht, S. 356 ff. 

153  BVerfG v. 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, BVerfGE 138, 136, Juris Rn. 166; v. 7.7.2010 – 
2 BvR 748/05 u.a., BVerfGE 127, 61, Juris Rn. 64; v. 20.4.2004 – 1 BvR 905/00 u.a., 
BVerfGE 110, 274, Juris Rn. 61; v. 3.5.2001 – 1 BvR 624/00, DVBl. 2001, 1135, Juris 
Rn. 20; Heun, in Dreier, GG, Band I3, Art. 3 Rn. 76; Kirchhof, in HStR V3, § 118 Rn. 171. 

154  BVerfG v. 22.6.1995 – 2 BvR 552/91, BVerfGE 93, 165, Juris Rn. 36; v. 10.2.1987 – 
1 BvL 18/81 u.a., BVerfGE 74, 182, Juris Rn. 56; Kloepfer, Finanzverfassungsrecht, 
S. 54; ders., in FS Stober, S. 703. 

155  Statt vieler siehe Kirchhof, in Maunz/Dürig, GG, Art. 3 Abs. 1 Rn. 404 ff. (Sep. 2015); 
Kloepfer, in FS Stober, S. 703 (713 f.). 

156  BVerfG v. 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, BVerfGE 138, 136, Juris Rn. 123; v. 21.7.2010 – 
1 BvR 611/07 u.a., BVerfGE 126, 400, Juris Rn. 80; v. 6.7.2010 – 2 BvL 13/09, BVerfGE 
126, 268, Juris Rn. 36; v. 9.12.2008 – 2 BvL 1/07 u.a., BVerfGE 122, 210, Juris Rn. 57; 
v. 7.11.2006 – 1 BvL 10/02, BVerfGE 117, 1, Juris Rn. 94; v. 21.6.2006 – 2 BvL 2/99, 
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chung bedeutet damit nicht zwangsläufig einen Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG. 
Schließlich gehört zu jedem demokratischen Gemeinwesen auch das Prinzip der 
Herrschaft auf Zeit, weshalb der Gesetzgeber befugt sein muss, neue Systement-
scheidungen zu treffen und diese sukzessiv umzusetzen.157 Der Systemabwei-
chung kommt daher lediglich Indizwirkung zu.158  

V. Der Steuervollzug durch die Finanzverwaltung 

1. Der Amtsermittlungsgrundsatz 

Der Grundsatz der Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit der Besteuerung kann 
nur erfüllt werden, wenn die maßgeblichen Gesetze für jeden sie betreffenden 
Steuerfall auch von den Finanzbehörden angewendet werden. Dies wiederum 
setzt voraus, dass die Steuerbehörden jenen Sachverhalt auch kennen. Im Inte-
resse einer gleichmäßigen und gesetzmäßigen Besteuerung kann diese Sachver-
haltsermittlung jedoch nicht allein durch das Vorbringen der Parteien erfüllt wer-
den.159 Denn das wiederum würde die Gefahr bedeuten, dass die Finanzbehörden 
die „Willkür der Beteiligten“ zur Grundlage der Besteuerung machten.160 Viel-
mehr müssen im Sinne des öffentlichen und rechtstaatlichen Interesses die Ver-
antwortung und die Verfahrensherrschaft der Sachverhaltsaufklärung bei den Fi-
nanzbehörden liegen.161 Die Pflicht zur umfassenden Sachverhaltsaufklärung 

 
BVerfGE 116, 164, Juris Rn. 70; v. 4.12.2002 – 2 BvR 400/98 u.a., BVerfGE 107, 27, 
Juris Rn. 51; v. 6.3.2002 – 2 BvL 17/99, BVerfGE 105, 73, Juris Rn. 161. 

157  Wollenschläger, in vM/K/S, GG, Band I7, Art. 3 Rn. 200; Kloepfer, in FS Stober, 
S. 703 (714). 

158  Kloepfer, in FS Stober, S. 703 (714); vgl. BVerfG v. 7.11.1972 – 1 BvR 338/68, BVerfGE 
34, 103, Juris Rn. 36; v. 16.2.1965 – 1 BvL 20/64, BVerfGE 18, 366, Juris Rn. 20 ff. 
Siehe dazu auch Englisch, in FS Lang, S. 167 (192 ff.); Schoch, DVBl. 1988, 863 (878 f.); 
Tipke, BB 1973, 157 (159). 

159  Seer, in T/K, AO/FGO, § 88 AO Rn. 1 (Jan. 2017); Söhn, in H/H/S, AO/FGO, § 88 AO 
Rn. 8 (März 2010). 

160  Söhn, in H/H/S, AO/FGO, § 88 AO Rn. 8 (März 2010). 
161  Seer, in T/K, AO/FGO, § 88 AO Rn. 1 (Jan. 2017); Marwinski, in Brandt/Domgörgen, 

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozessrecht4, Anm. B 128; Söhn in H/H/S, 
AO/FGO, § 88 AO Rn. 8 m.w.N. (März 2010); siehe auch BVerfG v. 14.4.1959 – 1 BvR 
12/58 u.a., BVerfGE 9, 256, Juris Rn. 7. So auch im allgemeinen Verwaltungsrecht, siehe 
Schenk, in Obermayer/Funke-Kaiser, VwVfG5, § 24, Rn. 6 ff.; Ramsauer, in Kopp/ 
Ramsauer, VwVfG18, § 24 Rn. 6 ff.; Ritgen, in Knack/Henneke, VwVfG10, § 24 Rn. 3 ff.; 
Martens, Die Praxis des Verwaltungsverfahrens, S. 81 ff.  
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wird daher auch als „rechtsstaatliche Selbstverständlichkeit“ bezeichnet.162 Das 
bedeutet auch, dass die Finanzbehörden nicht an das Vorbringen des Steuer-
pflichtigen gebunden sein dürfen.163 Vielmehr steht der Verwaltung ein nicht un-
erheblicher Gestaltungsspielraum hinsichtlich Art und Umfang der Sachver-
haltsaufklärung zu.164 Auf der anderen Seite handelt es sich bei der Steuerver-
waltung jedoch um ein Massenverfahren, welchem nicht selten komplexe Sach-
verhalte zu Grunde liegen. Die Aufklärung jedes Steuerfalls, also die präzise Er-
fassung der sich häufig aus einer Vielzahl von Geschäftsvorfällen ergebenen 
Einkünfte ausschließlich durch die Finanzverwaltung, ist also gar nicht mög-
lich.165 Der Finanzbeamte ist tatsächlich schon gar nicht in der Lage, den einzel-
nen Steuerfall nach Art eines Untersuchungsrichters aufzuklären.166 Auch lässt 
sich eine Pflicht zur einseitigen behördlichen Sachverhaltsaufklärung weder aus 
dem Charakter des Eingriffsrechts167 noch aus den Grundsätzen der Gleichmä-
ßigkeit und Gesetzmäßigkeit der Besteuerung ableiten. Vielmehr wäre der 
gleichmäßige und gesetzmäßige Steuervollzug unter Berücksichtigung des steu-
erlichen Massenfallrechts gefährdet, würde man die Ermittlung des Einzelfalls 
allein der Steuerbehörde übertragen.168 Unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten 
ist damit eine Kooperation von Steuerbehörden und Steuerpflichtigem erforder-
lich.169 Zur Erfüllung des Vollzugsauftrags ist die Finanzverwaltung daher je-
denfalls auf das Mitwirken der Steuerpflichtigen angewiesen.170 Eine solche Mit-
wirkung Privater entspricht daher nicht nur dem öffentlichen Interesse an Geset-
zeskonformität und sachlicher Richtigkeit des Verwaltungshandelns171, sondern 

 
162  Riedl, in Obermayer/Funke-Kaiser, VwVfG5, Einl. Rn. 66; vgl. auch Kallerhoff/Fellenberg, 

in Stelkens/Bonk/Sachs, § 24 VwVfG9 Rn. 1; Ramsauer, in Kopp/Ramsauer, VwVfG18, 
§ 24 Rn. 3a. 

163  Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 175; Berg, Die Verwaltung Band 9 (1976), 
S. 161 (165). 

164  Seer, DStJG 31 (2008), S. 7 (12); Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 175 ff. 
165  Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 175; Osterloh, Gesetzesbindung und Typi-

sierungsspielräume, S. 288 f. 
166  Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 175. 
167  So noch Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht I3, S. 320 ff. 
168  Drüen, FR 2011, 101 (104). 
169  Drüen, FR 2011, 101 (104 f.); Seer, StbJb 2004/2005, S. 53 (56 ff.); Eckhoff, Rechtsan-

wendungsgleichheit, S. 456. 
170  Seer, in T/K, AO/FGO, § 88 AO Rn. 2 (Jan. 2017); siehe zur Mitwirkungspflicht des Steu-

erpflichtigen bei Kobor, Kooperative Amtsermittlung im Verwaltungsrecht, S. 122 ff. 
171  Kobor, Kooperative Amtsermittlung im Verwaltungsrecht, S. 59. 
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begünstigt letztlich auch den erforderlichen Grundrechtsschutz des Einzelnen. 
Denn die Mitwirkungspflicht führt zu einer Teilhabe am Verwaltungsverfahren 
und verhindert so, den Betroffenen zum bloßen Objekt des Verfahrens werden 
zu lassen.172  

2. Der Vollzugsauftrag der Finanzverwaltung 

Die früher vorherrschende Ansicht, dass dem Grundsatz der Rechtsanwendungs-
gleichheit nur dann eigenständige Bedeutung zukäme, sofern das Gesetz der Ver-
waltung einen eigenen Wertungs- oder Entscheidungsspielraum zugesteht, ist 
überholt.173 So führte bspw. Isensee aus, dass schon der reguläre Gesetzesvollzug 
die Gleichheit der Rechtsfolge gewährleiste, ohne dass es einer Zutat des Rechts-
anwenders bedürfe. „Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit fallen im Stadium 
der Vollziehung zusammen. Egalität verwirklicht sich durch Legalität.“174 Tat-
sächlich ergäbe sich ein solches Ergebnis jedoch nur dann, wenn der Gesetzgeber 
alle erforderlichen Differenzierungsentscheidungen selbst trifft. Dies entspricht 
jedoch auch im „strikt gesetzlich determinierten Steuerrecht“ nicht der Reali-
tät.175 Vielmehr muss die Verwaltung bei der Anwendung der Gesetze an die 
gleichen Maßstäbe zur Herstellung der Gleichmäßigkeit gebunden sein wie der 
Gesetzgeber.176 Kern der Rechtsanwendungsgleichheit ist daher, dass das geltende 
Recht „ohne Ansehen der Person“ angewandt wird.177 Aber auch darüber hinaus 
ist es der Verwaltung verwehrt, Differenzierungen ohne sachlichen Grund vor-
zunehmen oder anhand sachfremder Motive zu entscheiden.178 Ebenso wenig wie 

 
172  Seer, DStJG 31 (2008), S. 7 (15); Tipke, StRO III2, S. 1419. 
173  Siehe dazu ausführlich bei Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 475; Heun, in 

Dreier, GG, Band I3, Art. 3 Rn. 47 jeweils m.w.N. 
174  Isensee, Die typisierende Verwaltung, S. 134. 
175  Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 485. 
176  Nußberger, in Sachs, GG8, Art. 3 Rn. 115; Wollenschläger, in vM/K/S, GG, Band I7, 

Art. 3 Rn. 216; Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 499; Schoch, DVBl. 1988, 863 
(868); Rittler, DB 1987, 2331 (2332). 

177  BVerfG v. 4.8.2004 – 1 BvR 1557/01, NVwZ 2005, 81, Juris Rn. 9; v. 14.1.1986 – 1 BvR 
209/79 u.a., BVerfGE 71, 354, Juris Rn. 23; v. 4.4.1984 – 1 BvR 276/83, BVerfGE 66, 
331, Juris Rn. 18; Hesse, AöR 109 (1984), S. 174 (185). Siehe dazu ausführlich bei  
Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 479 f. 

178  Tipke, StRO III3, S. 1405; Heun, in Dreier, GG, Band I3, Art. 3 Rn. 57; Eckhoff, Rechts-
anwendungsgleichheit, S. 500 f.  
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der Gesetzgeber179 kann auch die Verwaltung eine Ungleichbehandlung nicht al-
lein aus einem Fiskalzweck rechtfertigen.180  

Für einen gleichmäßigen und gesetzmäßigen Steuervollzug bedarf es zunächst 
der Ermittlung des steuerlichen Sachverhaltes. Speziell im Fall des Steuerrechts 
stellt sich jedoch das Problem der Massenverwaltung, die aufgrund der Komple-
xität des Steuerrechts und den begrenzten Verwaltungsressourcen eine 100%ige 
Kontrolle jedes einzelnen Steuerfalls unmöglich macht.181 So hat insbesondere 
die Prüfung durch den Präsidenten des Bundesrechnungshofes als Bundesbeauf-
tragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung im Jahre 2006 gezeigt, dass „ein 
Großteil der Steuererklärungen in den Finanzämtern nicht mehr ordnungsgemäß 
geprüft werden kann.“182 Dieses Ergebnis wurde durch den Bundesrechnungshof 
in seinem Bericht nach § 99 BHO aus 2012 noch einmal bestätigt.183 Dennoch 
wäre wohl auch bei Vereinfachung des Steuersystems und Aufstockung der Per-
sonals „die vollständige Ermittlung aller besteuerungsrelevanten Sachverhalte 
durch die Finanzbehörden angesichts der Komplexität der heutigen Lebenssach-
verhalte eine Utopie“.184 Dies gilt nicht zuletzt deshalb, weil bereits die Idee einer 
„einzig richtigen Entscheidung“ mitunter eine Fiktion darstellt.185 Die Komple-
xität des Steuerrechts und insbesondere seiner Bewertungsvorschriften machen 
die Feststellungen in steuerlichen Verfahren „alles andere als eindeutig“186. Viel-
mehr besitzt die Finanzbehörde für die Beurteilung und Festlegung der von ihr 
gewählten richtigen Entscheidung einen Konkretisierungsspielraum.187 Daneben 

 
179  Siehe dazu bereits unter C.IV.2. 
180  Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 253. 
181  Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 228 f.; vgl. auch BRH, Bericht nach § 99 

BHO über den Vollzug der Steuergesetze, insbesondere im Arbeitnehmerbereich,  
BT-Drucks. 17/8429, S. 4; Drüen, FR 2011, 101 (106); Schmidt/Schmitt, FS Spindler, 
S. 529 (532); Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 528. 

182  Präsident des BRH, Probleme beim Vollzug der Steuergesetze, S. 13. 
183  BRH, Bericht nach § 99 BHO über den Vollzug der Steuergesetze, insbesondere im Ar-

beitnehmerbereich, BT-Drucks. 17/8429, S. 17. 
184  Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 228; vgl. auch Söhn, in H/H/S, AO/FGO, § 88 

AO Rn. 74 (März 2010); Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit im Steuerrecht, S. 507; 
Isensee, in Kooperatives Verwaltungshandeln im Besteuerungsverfahren, S. 19 (20 f.). 

185  Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts20, § 2 Rn. 76; Vogel, in FS Döllerer, S. 677 
(686). Insbesondere in Bezug auf das Steuerverfahren veranschaulicht bei Seer, Verstän-
digungen in Steuerverfahren, S. 170. 

186  Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 170. 
187  Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 171. 
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wäre es nicht nur schon tatsächlich gar nicht durchführbar, würde man von den 
Finanzbehörden verlangen, sich den Steuerfällen mit der gleichen Intensität und 
dem gleichen Zeitaufwand zu widmen, wie die Gerichte.188 Im Übrigen wäre mit 
Blick auf das Budgetrecht als garantierte Kernkompetenz der Parlamente189 eine 
unbegrenzte Personalausstattung der Finanzverwaltung bereits praktisch ausge-
schlossen.190 Auch würde es einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Kernbe-
reiche der ehelichen und familiären Lebensgemeinschaft bedeuten.191 „Die Fi-
nanzbehörden befinden sich deshalb dauerhaft in einem Zielkonflikt zwischen 
der periodischen (zeitgerechten) Sicherstellung des Gesamtvollzugs und der 
sorgfältigen Sachaufklärung im Einzelfall.“192  

Um diesen Konflikt zu lösen, wurden verschiedene Vorschläge gemacht, um die 
Anforderungen an Gesetzmäßigkeit und Gleichmäßigkeit zu einem schonenden 
Ausgleich zu führen. Dabei wurde insbesondere der Versuch unternommen, die 
Legalität des Verwaltungsvollzugs zu relativieren bzw. sie hinter der Egalität 
zurücktreten zu lassen. Ein derartiger Vorschlag Arndts193, im Falle eines Voll-
zugsnotstands einen vereinfachenden Gesetzesvollzug durchzuführen, aber auch 
die Lösung Isensees194, die Verwaltung habe eine Notkompetenz und ein Ver-
waltungsermessen, die vorhandenen Kapazitäten möglichst effektiv bei größt-
möglicher Nähe zum Gesetz zu verwenden, sind vehement auf Kritik gesto-
ßen.195 Eine solche Lösung würde der Bedeutung der Gesetzmäßigkeit der Ver-
waltung nicht gerecht werden. Denn diese ist nicht bloß „Mittel zum Zweck der 
willkürfreien, gleichmäßigen Normrealisation“196, sondern ein zentraler Verfas-
sungsgrundsatz zur Wahrung der Kompetenzordnung.197 Dass eine Erhöhung der 
Verwaltungskapazitäten diese „Diskrepanz zwischen Vollzugsauftrag und Voll-

 
188  Seer, in T/K, AO/FGO, § 85 AO Rn. 25 (Jan. 2017). 
189  BVerfG v. 27.5.1992 – 2 BvF 1/88, BVerfGE 86, 148, Juris Rn. 389; Gröpl, in BK, GG, 

Art. 110 Rn. 79 ff. (Sep. 2015); Kube, in Maunz/Dürig, GG, Art. 109 Rn. 41 (Mai 2011). 
190  Seer, StbJb 2016, S. 55 (57). 
191  Seer, in T/K, AO/FGO, § 85 AO Rn. 25 (Jan. 2017). 
192  Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 228 (Hervorhebung im Original). 
193  Arndt, Praktikabilität und Effizienz, S. 87 f. 
194  Isensee, Die typisierende Verwaltung, S. 171 ff. 
195  Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 229 ff.; Eckhoff, Rechtsanwendungsgleich-

heit im Steuerrecht, S. 507; Osterloh, Gesetzesbindung und Typisierungsspielräume, 
S. 42 ff.; Lambrecht, DStJG 12 (1989), S. 79 (103 ff.) jeweils m.w.N.  

196  Arndt, Praktikabilität und Effizienz, S. 86. 
197  Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 233. 



Die verfassungsrechtlichen Vorgaben für die Steuergesetze und deren Vollzug 

  33 

zugskapazität“198 überwinden kann, wird schon aus praktischen und politischen 
Gründen versagt.199 Eckhoff hält die Herstellung von Rechtsanwendungsgleich-
heit durch Erhöhung der Kapazität der Finanzverwaltung schon theoretisch für 
unmöglich.200  

Die Frage nach der richtigen Bearbeitungs- bzw. Aufklärungsintensität bleibt da-
mit. Fest steht, dass sie durch die (vor der Bearbeitung) erkennbaren Umstände 
des konkreten Falles gesteuert werden muss und eben nicht allein durch die Aus-
lastung der Verwaltungskapazität.201 Doch wie intensiv muss die Prüfung nun 
ausfallen, um dem Gleichheitssatz Genüge zu tun? Oder mit Eckhoffs Worten: 
„Wieviel ‚Gleichheit durch Gesetzmäßigkeit’ (fordert) der allgemeine Gleich-
heitssatz der Verfassung mindestens“?202 

Die genaue Überprüfung jeder Steuererklärung auf ihren kompletten Inhalt hin, 
also das Ausräumen sämtlicher erdenklicher und noch so entfernter Zweifel, be-
deutet es jedenfalls nicht.203 Zwar wird zum Teil noch immer für das Besteue-
rungsverfahren wie für das allgemeine Verwaltungsverfahren auch das Prinzip 
von der vollen Wahrheitsüberzeugung als Regelbeweismaß angenommen.204 Da-
nach müsste der Finanzbeamte die erklärten Sachverhaltselemente jeweils mit 
„an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“205 für zutreffend erachten. Doch 
wäre dies im Fall der Massenverwaltung für jeden einzelnen Steuerfall weder 
tatsächlich möglich, noch ist es für die Sicherstellung der Gesetzmäßigkeit und 
Gleichmäßigkeit der Besteuerung erforderlich.206 Steuerrelevante Sachverhalte 

 
198  So Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit im Steuerrecht, S. 508. 
199  Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit im Steuerrecht, S. 508; vgl. auch Seer, in T/K, 

AO/FGO, § 85 AO Rn. 25 (Jan. 2017); ders. DStJG 31 (2008), S. 7 (31); Schmidt, DStJG 
31 (2008), S. 37 (39). 

200  Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit im Steuerrecht, S. 508. 
201  Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit im Steuerrecht, S. 504. 
202  Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit im Steuerrecht, S. 508. 
203  Schmidt/Schmitt, in FS Spindler, S. 529 (533); Söhn, in H/H/S, AO/FGO, § 85 Rn. 46 

(Aug. 2016), § 88 AO Rn. 175, 194 (März 2010); Drüen, in Zukunftsfragen des deutschen 
Steuerrechts, S. 1 (13); Seer, DStJG 31 (2008), S. 7 (11); so auch Müller-Franken, Maß-
volles Verwalten, S. 292 ff. 

204  Lambrecht, DStJG 12 (1989), S. 79 (81); Nierhaus, Beweismaß und Beweislast, S. 61 ff. 
Siehe für eine ausführliche Darstellung Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, 
S. 182 ff. m.w.N. 

205  Müller-Franken, Maßvolles Verwalten, S. 292. 
206  Seer, StuW 2015, 315 (317); vgl. auch Spindler, FR 2011, 122. 
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können und müssen daher schon gar nicht zur vollen Überzeugung des Bearbei-
ters festgestellt werden.207 Wenn aber die Einzelfallprüfung eines jeden Sachver-
halts unmöglich ist und damit nur ein Teil der Steuererklärungen vollumfänglich 
geprüft werden, ergeben sich erneut gleichheitsrechtliche Probleme.208  

Dementsprechend fordert Seer, „die begrenzten Verwaltungsressourcen nicht 
durch einen geringen Teil der Fälle zu binden, sondern ihrer spezifischen Eigen-
art entsprechend auf alle Fälle gleichermaßen zu verteilen, d.h. die Sachaufklä-
rung insgesamt relativ gleich zu beschränken“.209 Dies wiederum hätte zur Folge, 
dass der Einzelvollzug im Ergebnis an der praktischen Realisierbarkeit des Ge-
samtvollzugs ausgerichtet wird, mithin an den Kapazitäten der Finanzverwal-
tung.210 Eine solche Ausrichtung an der tatsächlichen Arbeitsauslastung der Fi-
nanzbehörden dürfte aber nur grundsätzlich erfolgen, nicht bezogen auf den Ein-
zelfall.211 Willkürlich wäre es also, wenn der einzelne Finanzbeamte die Intensi-
tät der Überprüfung der einzelnen Steuererklärung von seiner aktuellen Arbeits-
situation abhängig machte. Eine solche Vorgehensweise „beschwörte (...) die 
Gefahr einer so unterschiedlichen Handhabung herauf, dass (sic!) dies nicht 
mehr als ein auf die einzelne Rechtssache bezogener, sondern von ihr nahezu 
völlig unabhängiger, mehr oder minder dem Zufall überlassener und mithin will-
kürlicher Maßstab erschiene. Dies verstieße gegen das Gebot der Rechtsanwen-
dungsgleichheit, Art. 3 Abs. 1 GG.“212  

Gleiches gilt auch dann, wenn die Bearbeitungsintensität nicht bezogen auf die 
Verwaltungskapazität des jeweiligen Bearbeiters, sondern bezogen auf die Ver-
waltungskapazitäten der Finanzverwaltung insgesamt und ausschließlich anhand 
dessen gesenkt würden. Denn eine solche ausschließliche Ausrichtung der Prü-

 
207  Seer, StSud 2010, 369 (370); anders aber Söhn, in H/H/S, AO/FGO, § 88 AO Rn. 222 ff. 

(März 2010); Müller-Franken, Maßvolles Verwalten, S. 292 ff.; Schmidt, Die Problema-
tik der objektiven Beweislast im Steuerrecht, S. 47; Birkenfeld, Beweis und Beweiswür-
digung, S. 146 f. 

208  So nimmt Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 232, insoweit eine willkürliche 
Besteuerung an. 

209  Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 232 (Hervorhebung im Original); ebenso 
Söhn, in H/H/S, AO/FGO, § 88 AO Rn. 223 (März 2010); Rittler, DB 1987, 2331 (2332); 
Arndt, Praktikabilität und Effizienz, S. 93. 

210  Vgl. Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 232. 
211  Wohl auch Rittler, DB 1987, 2331 (2332). 
212  BVerfG v. 11.6.1980 – 1 PBvU 1/79, BVerfGE 54, 277, Juris Rn. 50 in Bezug auf die 

Zulassung einer Revision in Abhängigkeit von der Arbeitsauslastung. 
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fung einer Steuererklärung an den Verwaltungskapazitäten der Finanzverwal-
tung würde schließlich dazu führen, dass die Intensität der Prüfungen insgesamt 
monoton verliefe, eine intensivere oder weniger intensive Prüfung im Einzelfall 
anhand weiterer Anhaltspunkte also nicht erfolgte.213 Dies wiederum kann im 
Einzelfall dazu führen, dass eine offensichtlich an vielen Stellen rechtswidrige 
Steuererklärung in gleich intensivem Maße zu prüfen wäre, wie eine plausible. 
Zugespitzt gesagt, müsste der Bearbeiter eine Steuererklärung sehenden Auges 
rechtswidrig „durchwinken“ und dies nur, weil das Maß an relativer Bearbei-
tungsintensität für diesen Sachverhalt erfüllt wäre. Die Aussage, dass die Bear-
beitungsintensität in Relation zu den Verwaltungskapazitäten der Finanzverwal-
tung verlaufen müsse, führt damit lediglich zu der bereits festgestellten Aus-
gangslage: Die begrenzten Kapazitäten in der Finanzverwaltung „zwingen“ zur 
Herabsetzung der Bearbeitungsintensität insgesamt, wenngleich weder der ein-
zelne Sachbearbeiter seine Auslastung als Maßstab heranziehen darf, noch Um-
stände des Einzelfalls außer Acht gelassen werden dürfen.  

Einen äußeren Rahmen erfährt der Vollzugsauftrag der Finanzverwaltung durch 
das Über- und Untermaßverbot.214 Das Untermaßverbot ist dabei aus der grund-
rechtlichen Schutzpflicht des Staates geboren und kennzeichnet eine unverhält-
nismäßige staatliche Zurückhaltung.215 Bezogen auf den Steuervollzug meint das 
Untermaßverbot daher insbesondere die Nichtanwendung entgegen gesetzlicher 
Anordnung, also einen Verstoß gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der 
Besteuerung.216 Eine solche unverhältnismäßige staatliche Zurückhaltung käme 
dabei insbesondere dann in Betracht, wenn die Finanzverwaltung bereits ihrer 
Aufklärungspflicht nicht hinreichend nachgekommen ist. Währenddessen statu-
iert das Übermaßverbot eine Obergrenze für den Eingriff in die Freiheitsgrund-
rechte.217 Diese Obergrenze wäre jedenfalls dann überschritten, wenn die frei-
heitsbeschränkende Sachverhaltsermittlung durch die Finanzverwaltung zu kei-
nem oder nur zu einem geringen Mehr an Gesetzmäßigkeit führte.218 Die Grund-

 
213  Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 509. 
214  Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 288 ff. Siehe zu den Auswirkungen des 

Untermaßverbotes auf die Gesetzgebung noch unter C.VI.2. 
215  Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 299, insb. Fn. 371; ders., in FS BFH 

Band II, S. 1717 (1724). 
216  Siehe dazu bereits unter C.III. 
217  Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 299. 
218  Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 298 f. 
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sätze der Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit der Besteuerung sind insofern 
stets in Relation zu den betroffenen Freiheitsgrundrechten der Steuerpflichtigen 
zu setzen.219 Daher wird auch von einem „Optimierungsauftrag“ der Finanzbe-
hörden gesprochen, der letztlich auf einen angemessenen Ausgleich der diver-
gierenden Rechtgüter abzielt.220 So darf der Staat auf der einen Seite nicht insge-
samt übermäßig zur Sachverhaltsaufklärung in die Freiheitsrechte der Betroffe-
nen eingreifen (Übermaßverbot).221 Auf der anderen Seite darf sich der Staat aber 
auch nicht auf den Angaben des Betroffenen ausruhen (Untermaßverbot). Ein 
übermäßiger Eingriff ist daher ebenso unzulässig wie eine übermäßige staatliche 
Zurückhaltung.222 

Die Frage nach der erforderlichen Aufklärungsintensität hängt im Wesentlichen 
auch davon ab, in wessen Verantwortungsbereich die zutreffende Sachverhalts-
ermittlung fällt. Denn insbesondere in den Fällen, in denen der Steuerpflichtige 
keine oder nur unzureichende oder gar fehlerhafte Angaben macht, muss ent-
schieden werden, zu wessen Lasten dies gehen soll. Eine Alleinverantwortlich-
keit der Finanzbehörde ist jedenfalls abzulehnen.223 Zwar gebietet es der rechts-
staatliche Untersuchungsgrundsatz, dass die Aufklärung des Sachverhaltes nicht 
allein vom Vorbringen der Parteien abhängig sein darf; insofern ist die Finanz-
verwaltung verpflichtet, im Sinne einer gleichmäßigen und gesetzmäßigen Be-
steuerung auch dafür Sorge zu tragen, eine materiell richtige Gesetzesanwendung 
zu erreichen. Doch kann die Mitwirkung der Steuerpflichtigen nicht allein als ein 
mögliches Mittel des Amtsermittlungsgrundsatzes gesehen werden.224 Denn die-
ser Ansatz würde die Bedeutung verkennen, die einer Mitwirkung der Beteiligten 
in Steuerverfahren zukommt. Ohne die vom Steuerpflichtigen oder von Dritten 
übermittelten Informationen wäre die Ermittlung des Sachverhaltes schon tatsäch-
lich nicht möglich und damit auch nicht im Sinne einer gleichmäßigen und gesetz-
mäßigen Besteuerung. Dies verdeutlichen auch die Regelungen der §§ 328 ff. AO, 

 
219  Seer, in T/K, AO/FGO, § 85 AO Rn. 26 (Jan. 2017). 
220  Seer, in T/K, AO/FGO, § 85 AO Rn. 26 (Jan. 2017); vgl. Wahl, VVDStRL 41 (1983), 

S. 151 (157); Schwarze, DÖV 1980, 581 (591). 
221  Siehe dazu bereits unter C.IV.1. 
222  Seer, in T/K, AO/FGO, § 85 Rn. 27 (Jan. 2017); Seer, Verständigungen in Steuererfahren, 

S. 298 f. 
223  So aber Kobor, Kooperative Amtsermittlung im Verwaltungsrecht, S. 126 ff.; Müller-

Franken, Maßvolles Verwalten, S. 166 ff.; Wittmann, StuW 1987, 35 (44 f.). 
224  Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 177 f. 
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die bei Verletzung der Mitwirkungspflicht den Einsatz von Zwangsmitteln zulas-
sen und § 162 Abs. 2 AO, der die Finanzbehörde sogar zur Schätzung ermächtigt. 
Im Ergebnis ist daher jedenfalls von einer Verantwortungsgemeinschaft von 
Steuerpflichtigem und Steuerbehörde bei der Sachverhaltsaufklärung auszuge-
hen.225 Doch schwebt auch im Falle der dem Steuerpflichtigen zugesprochenen 
Verantwortung jene der Steuerbehörden gleichsam noch mit. Auch eine Mitwir-
kungspflichtverletzung durch den Steuerpflichtigen kann die Pflicht der Finanz-
verwaltung zur Sachaufklärung nicht gänzlich beseitigen.226 Sie beeinflusst aber 
das seitens der Finanzverwaltung mögliche und zumutbare Maß der Sachaufklä-
rung. Die Verantwortlichkeit des Steuerpflichtigen zur Sachverhaltsaufklärung 
geht daher jedenfalls so weit, dass sich im Falle der Verletzung der ihm aufer-
legten Mitwirkungspflichten das Beweismaß der Finanzbehörden entsprechend 
§ 162 Abs. 2 AO auf eine größtmögliche Wahrscheinlichkeit minimiert und aus 
diesem Verhalten auch für den Steuerpflichtigen nachteilige Schlüsse gezogen 
werden können.227 Dies gilt jedenfalls solange und soweit die Finanzbehörden 
den Sachverhalt nicht anderweitig in zumutbarer Weise aufklären können.228 
Denn wenngleich die Absenkung des Beweismaßes von der vollen Überzeugung 
letztlich aus dem Ziel der Herstellung von Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit 
folgt, so widerspräche es diesem Ziel, wenn einzelne Steuerpflichtige dadurch in 
unzulässiger Weise begünstigt würden. Gerade dann, wenn ein Steuerpflichtiger 
seinen Mitwirkungspflichten nicht nachkommt, darf ihm die Absenkung des Be-
weismaßes nicht zum Vorteil gereichen.229 Erfüllt der Steuerpflichtige hingegen 
seine Mitwirkungspflichten, dürfen die Finanzbehörden ihn auch nicht mittels 
Beweislastentscheidung benachteiligen.230 Der Amtsermittlungsgrundsatz be-
gründet daher eine Letztverantwortung der Finanzverwaltung als „Treuhänderin 

 
225  BFH v. 15.2.1989 – X R 16/86, BStBl. II 1989, 462, Juris Rn. 14 ff.; Seer, Verständigun-

gen in Steuerverfahren, S. 179. 
226  Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 177. 
227  Vgl. BFH v. 29.11.2017 – X R 34/15, BFH/NV 2018, 623, Juris Rn. 43; v. 17.7.2013 – 

X R 31/12, BStBl. II 2013, 1015, Juris Rn. 58; v. 15.2.1989 – X R 16/86, BStBl. II 1989, 
462, Juris Rn. 17, 23, st. Rspr.; Seer, in T/K, AO/FGO, § 88 AO Rn. 3 (Jan. 2017); ders. 
Verständigungen in Steuerverfahren, S. 193. 

228  Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 195. 
229  Seer, StStud 2010, 369 (371); Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 193. 
230  Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 194.  
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der Gemeinwohlinteressen“, die Steuerfälle unter Zuhilfenahme der Steuer-
pflichtigen hinreichend aufzuklären.231  

Unter Berücksichtigung des jeweiligen Norminhalts kann richtiger Weise das 
Beweismaß daher nur dann auf eine größtmögliche Wahrscheinlichkeit reduziert 
werden, wenn das Sachaufklärungsdefizit im Falle von steuerbegründenden oder 
-erhöhenden Tatsachen auf einer Mitwirkungspflichtverletzung des Steuer-
pflichtigen beruht oder ein solches im Falle von steuerentlastenden oder -min-
dernden Tatsachen eben keine Folge einer Mitwirkungspflichtverletzung ist. Im 
Übrigen bleibt es beim Regelbeweismaß der an Sicherheit grenzenden Wahr-
scheinlichkeit.232 Liegt ein offensichtliches Versehen seitens des Steuerpflichti-
gen vor oder wurde die Mitwirkung aus Unkenntnis verletzt, treffen die Steuer-
behörden daneben noch nach § 89 AO Fürsorge- und Beratungspflichten.233 

Wenn daher die Aufklärung des Sachverhaltes jedenfalls in einer Letztverant-
wortung der Finanzbehörden liegt, aber das Beweismaß einer vollen Überzeu-
gung jedes Sachverhaltselements eines jeden Steuerfalles schon an der prakti-
schen Durchführbarkeit scheitert, so müssen jedenfalls diejenigen Steuerfälle 
mehr Beachtung finden, bei denen die Gefahr einer unzutreffenden Sachverhalts-
mitteilung besonders hoch ist. Insoweit gebietet es auch die tatsächlich man-
gelnde Möglichkeit der Verifizierung sämtlicher Angaben der Steuerpflichtigen, 
diesem grundsätzlich einen Vertrauensvorschuss zu gewähren, sofern keine An-
haltspunkte dafür vorliegen, dass die von ihm erklärten Tatsachen unrichtig oder 
unvollständig sind.234 Nur dann, wenn sich dem Bearbeiter Zweifel aufdrängen, 
muss er diesen nachgehen.235 Dies gab bis zum 11. Januar 2017 auch noch der 

 
231  Seer, in Tipke/Lang, Steuerrecht23, § 21 Rn. 4; Kühn, FR 2008, 506 (510).  
232  Seer, StStud 2010, 369 (371); ders., Verständigungen in Steuerverfahren, S. 184 ff. 
233  Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 180. 
234  BFH v. 25.1.2017 – I R 70/15, BStBl. II 2017, 780, Juris Rn. 14; v. 28.6.2006 – XI R 

58/05, BStBl. II 2006, 835, Juris Rn. 19; v. 7.7.2004 – XI R 10/03, BStBl. II 2004, 911, 
Juris Rn. 12, st. Rspr.; Seer, in Tipke/Lang, Steuerrecht23, § 21 Rn. 5; Söhn, in H/H/S, 
AO/FGO, § 85 AO Rn. 46 (Aug. 2016); Münch, DStR 2013, 2150 (2151); Schmidt/ 
Schmitt, in FS Spindler, S. 529 (533); Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 278 f.; 
Osterloh, Gesetzesbindung und Typisierungsspielräume, S. 292 ff.; Friauf, StbJb. 1977/78, 
S. 39 (60), jeweils m.w.N. 

235  BFH v. 5.8.2004 – VI R 90/02, BFH/NV 2005, 559, Juris Rn. 18; v. 24.1.2002 – XI R 2/01, 
BStBl. II 2004, 444, Juris Rn. 13; v. 23.6.1993 – I R 14/93, BFHE 171, 521, Juris Rn. 25; v. 
10.2.1988 – II R 206/84, BFHE 152, 412, Juris Rn. 14; v. 13.11.1985 – II R 208/82, BFHE 
145,487, Juris Rn. 13; v. 28.1.1970 – I R 123/67, BFHE 98, 171, Juris Rn. 20; Schmidt/ 
Schmitt, in FS Spindler, S. 529 (534); vgl, auch Seer, DStJG 31 (2008), S. 7 (14 ff.). 
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Anwendungserlass zur Abgabenordnung vor. Im AEAO zu § 88 Ziffer 2 S. 2 
bis 4 hieß es:  

„Die Finanzbehörden sind nicht verpflichtet, den Sachverhalt auf alle mögli-
chen Fallgestaltungen zu erforschen. Für den Regelfall kann davon ausgegan-
gen werden, dass die Angaben des Steuerpflichtigen in der Steuererklärung 
vollständig und richtig sind (…). Die Finanzbehörde kann den Angaben eines 
Steuerpflichtigen Glauben schenken, wenn nicht greifbare Umstände vorliegen, 
die darauf hindeuten, dass seine Angaben falsch oder unvollständig sind (…).“  

Insoweit wird die Prüfung des Steuerfalls wenigstens zu einer stichprobenhaften 
Plausibilitätskontrolle, die sich an den Erfahrungen der Behörde misst.236 Es fin-
det also eine Konzentration der Sachverhaltsaufklärung auf die zweifelhaften 
Steuerfälle statt, die wohl letztendlich mit einer erheblichen Senkung des Be-
weismaßes einhergeht.237 Zur Sicherung einer Vollzugsgleichheit ist damit eine 
hinreichende Kontrolle der Angaben des Steuerpflichtigen bzw. sonstiger Mit-
wirkender erforderlich.238 

Die Aufklärung eines Steuersachverhaltes hat damit nach dem ihm zugrunde lie-
genden Aufklärungsbedürfnis zu erfolgen. In welchem Umfang der jeweilige 
Sachverhalt einer weiteren Aufklärung bedarf, liegt dann im Ermessen des Sach-
bearbeiters. Das bedeutet auf der einen Seite, dass die Aufklärungspflicht dort 
ihre Grenze findet, wo das Vorbringen der Beteiligten keinen tatsächlichen An-
lass zu weiterer Aufklärung bietet.239 Auf der anderen Seite kann ein solcher Ver-
zicht auf eine weitere Sachverhaltsermittlung aber nur einzelfallbezogen und 
eben nicht generell erfolgen.240 Ausgehend von der einzelnen Steuererklärung 
könnte man mehrere Anhaltspunkte heranziehen, um ein solches Aufklärungs-
bedürfnis festzustellen. Dies wären beispielsweise die Höhe der wohlmöglich 
verkürzten Steuer bzw. der erwarteten Steuermehreinahmen, die Einkunftsart 

 
236  Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 190, 236; Osterloh, Gesetzesbindung und 

Typisierung, S. 290 ff. 
237  Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 190. 
238  BVerfG v. 9.3.2004 – 2 BvL 17/02, BVerfGE 110, 94, Juris Rn. 65 ff.; v. 27.6.1991 – 

2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239, Juris Rn. 115; BFH v. 29.11.2005 – IX R 49/04, 
BStBl. II 2006, 178, Juris Rn. 19 ff.; Seer, in Tipke/Lang, Steuerrecht23, § 21 Rn. 4; Seer, 
in T/K, AO/FGO, § 85 AO Rn. 27 (Jan. 2017); Tipke, StRO III2, S. 1461 ff. 

239  Präsident des Deutschen Finanzgerichtstages, Stellungnahme v. 8.4.2016, S. 5; BVerwG 
v. 29.6.1999 – 9 C 36/98, BVerwGE 109, 274, Juris Rn. 9. 

240  Präsident des Deutschen Finanzgerichtstages, Stellungnahme v. 8.4.2016, S. 5. 
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bzw. das Unternehmen an sich sowie etwaige subjektive Merkmale des Steuer-
pflichtigen, wie etwa eine frühere Steuerhinterziehung. 

3. Die Aufklärung des Sachverhalts entsprechend des 
Aufklärungsbedürfnisses 

a) Mögliche Differenzierungskriterien zur Beurteilung des 
Aufklärungsbedürfnisses 

Wenn sich das Aufklärungsbedürfnis daraus ergibt, dass dem Finanzbeamten 
Zweifel an der Richtigkeit der Angaben des Steuerpflichtigen erwachsen, so kann 
der Ursprung dieser Zweifel zwei Ursachen haben: einerseits Zweifel hinsichtlich 
der zutreffenden Mitteilung des Sachverhalts, andererseits Zweifel hinsichtlich der 
Rechtsanwendung durch den Steuerpflichtigen. Insofern ist es an dem Finanzbe-
amten aufzuklären, wann der Steuerpflichtige den Sachverhalt unzutreffend mitge-
teilt hat und/oder ihm Fehler in der anschließenden Subsumtion unterlaufen sind.  

Die Merkmale, anhand derer dem Finanzbeamten Zweifel erwachsen, sind viel-
fältig. Einerseits sind es die Angaben des Steuerpflichtigen für sich gesehen aber 
auch in Beziehung untereinander. So müssten dem Sachbearbeiter Zweifel an der 
Richtigkeit der Angaben erwachsen, wenn der Steuerpflichtige einerseits Wer-
bungskosten wegen eines häuslichen Arbeitszimmers geltend macht, andererseits 
aber hohe Fahrtkosten von Wohnung zur Tätigkeitsstätten.241 Ebenso könnten aber 
auch Mitteilungen durch Dritte dazu führen, dass die Richtigkeit einer Steuerer-
klärung hinterfragt wird, etwa in den Fällen, in denen Kontrollmitteilungen eines 
anderen Finanzamtes vorliegen.  

Eine Orientierung zur Höhe der Bearbeitungsintensität anhand der Art der Ein-
künfte sah die GNOFÄ242 von 1981 vor. Diese teilten die Einkünfte in drei Grup-
pen auf: in diejenigen Steuerfälle, die der regelmäßigen Betriebsprüfung unter-
liegen bzw. in denen innerhalb der nächsten drei Jahre eine Betriebsprüfung vor-
gesehen ist (Gruppe 1), Steuerfälle mit Einkünften nach § 2 I Nr. 4 bis 7 EStG 

 
241  BRH, Bericht nach § 99 BHO über den Vollzug der Steuergesetze, insbesondere im Ar-

beitnehmerbereich, BT-Drucks. 17/8429, S. 11. 
242  Grundsätze zur Neuorganisation der Finanzämter und zur Neuordnung des Besteuerungs-

verfahrens, BStBl. I 1981, 270. Diese Dreiteilung wurde durch die GNOFÄ 1997 durch 
eine Zweiteilung ersetzt, welche Intensivprüffälle auf der einen und sonstige Fälle auf der 
anderen Seite unterschied, BStBl. I 1996, 1391. 
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sowie Einkünften nach § 2 I Nr. 1 bis 3 EStG, sofern im letztgenannten Fall die 
Betriebe als Kleinbetriebe i.S.d. Betriebsprüfungsordnung eingestuft sind 
(Gruppe 2) und die übrigen Steuerfälle (Gruppe 3). Die Rechtswidrigkeit einer 
solch pauschalen Einordnung ist offensichtlich, liegen doch keine Anhaltspunkte 
oder Erfahrungswerte dahingehend vor, dass Steuerpflichtige mit Einkünften aus 
selbständiger Arbeit, Gewerbebetrieb und Land- und Forstwirtschaft ihre Ein-
künfte weniger zutreffend erklären, als Steuerpflichtige mit Einkünften aus nicht-
selbständiger Arbeit, Vermietung und Verpachtung und Kapitalvermögen.243  

Die Höhe der Einkünfte könnte jedoch als Maßstab für das Aufklärungsbedürfnis 
dienen. Die Rechtfertigung einer damit einhergehenden Ungleichbehandlung 
kann sich freilich nicht darauf stützen, dass mit höheren Einkünften auch höhere 
Steuerverkürzungen einhergingen, dass also reiche Steuerpflichtige mehr Steuern 
hinterziehen würden als weniger wohlhabende. Eine solche pauschale Differen-
zierung muss mit denselben Argumenten begegnet werden wie die Ausrichtung 
des Aufklärungsbedürfnisses anhand der Art der Einkünfte. Schaut man sich je-
doch Steuerfälle mit höheren Einkünften einmal genauer an, so wird deutlich, 
dass die Sachverhalte in der Regel weitaus facettenreicher sind. Auch bergen 
höhere Einkünfte nicht nur die Gefahr der durch den Steuerpflichtigen versuch-
ten Steuerverkürzung, sondern auch der zu hohen Steuerfestsetzung durch das 
Finanzamt. Insoweit kann damit auch dem Argument begegnet werden, dass die 
Höhe der Bearbeitungsintensität anhand der Höhe der Einnahmen aus rein fiska-
lischen Motiven erfolge.244 

b) Gleichmäßige und Gesetzmäßige Besteuerung per Zufallsauswahl? 

Daneben ist fraglich, ob auch eine zufallsgesteuerte Auswahl der Steuerfälle – 
losgelöst vom jeweiligen Aufklärungsbedürfnis – zu einem insgesamt gleichmä-
ßigen und gesetzmäßigen Steuervollzug führen könnte. Dass die Zufallsauswahl 
dabei insgesamt die Beurteilung eines Steuerfalles anhand dessen Aufklärungs-
bedürfnisses ersetzt, ist unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten an dieser Stelle 
fernliegend. Zwar ist auch der deutschen Rechtsordnung die Entscheidung oder 
Beurteilung von Sachverhalten mittels Zufall nicht gänzlich fremd,245 doch glei-

 
243  Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 510. 
244  Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 511. 
245  Siehe dazu die Beispiele bei v. Arnauld, Recht und Spielregeln, S. 181 ff.: So erfolgt eine 

Zufallsauswahl z.B. im Falle der Stimmengleichheit bei der Besetzung öffentlicher Ämter 
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chen sich diese Fälle in den wesentlichen Punkten: Zum einen darf es zu einer 
Zufallsauswahl erst dann kommen, wenn eine Situation vorliegt, in der entschie-
den werden muss.246 Auch bedarf es stets einer objektiven Vorauswahl derjeni-
gen Fälle, die dann mittels Zufallsauswahl weiter reduziert werden. „Eine reine 
Losentscheidung darf es im Recht nicht geben“.247 Zum anderen kann die Zu-
fallsauswahl berechtigterweise erst dann zum Einsatz kommen, wenn die Aus-
wahl anhand objektiver Kriterien nicht weiterführt, weil die Alternativen gleich-
wertig sind.248 Wenn es also wie im Fall der Besetzung öffentlicher Ämter 
(§ 5 S. 3 BWahlG) zu einer Stimmengleichheit mehrerer Kandidaten kommt, so 
ist die Entscheidung für nur einen Kandidaten unbedingt erforderlich. Die Ent-
scheidung per Los ist daher auch unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten ange-
messen, da die Kandidaten die gleichen objektiven Voraussetzungen (gleiche 
Anzahl der Stimmen) aufweisen. 

Im Falle des Steuervollzugs wäre eine Zufallsauswahl daher erst dann denkbar, 
wenn einerseits eine Reduzierung der zu prüfenden Fälle rechtsstaatlich geboten 
ist, andererseits die prüfbedürftigen Fälle bereits anhand objektiver Kriterien 
ausgewählt wurden und die Möglichkeiten zur weiteren Beurteilung des Aufklä-
rungsbedürfnisses ausgeschöpft sind. Doch wird wohl einerseits die Vielfältig-
keit der steuerlichen Sachverhalte immer zu einem, wenn auch nur geringfügig 
abweichenden Unterschied in ihrem Aufklärungsbedürfnis führen. Daneben füh-
ren diese Unterschiede im jeweiligen Aufklärungsbedürfnis bereits zu einer deut-
lichen Senkung der zu prüfenden Sachverhalte, sodass eine weitere Reduzierung 
mittels Zufallsauswahl an dieser Stelle wohl schon nicht angezeigt ist. Anders, 
als im Fall der Besetzung öffentlicher Ämter, gäbe es daher wohl keinen Grund, 
die zu prüfenden Steuerfälle losgelöst vom Aufklärungsbedürfnis weiter zu re-
duzieren. Der Zufall allein ist kein zulässiges Differenzierungskriterium.  

Rechtsstaatlich zulässig oder gar geboten könnte eine Zufallsauswahl daher al-
lenfalls dann sein, wenn sie nicht die Aussteuerung der prüfungsbedürftigen 
Sachverhalte ersetzen, sondern vielmehr ergänzen soll. Dies wäre dann denkbar, 

 
(§ 5 Satz 3 BWahlG), bei der Aufteilung von Gütern einer Gemeinschaft (§ 752 S. 2 BGB) 
oder aber bei der Teilhabe an staatlichen Leistungen, wie etwa bei Numerus-Clausus-
Entscheidungen. 

246  V. Arnauld, Recht und Spielregeln, S. 189 f. 
247  V. Arnauld, Recht und Spielregeln, S. 189. 
248  V. Arnauld, Recht und Spielregeln, S. 187 f. 
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wenn sie einen darüber hinausgehenden Zweck verfolgt, wie etwa einen positi-
ven Einfluss auf das Erklärungsverhalten der Steuerpflichtigen oder aber letzt-
lich als Kontrollinstrument der Verwaltung fungiert.249 

c) Der Einfluss von Wirtschaftlichkeitserwägungen auf das 
Aufklärungsbedürfnis 

Eine weitere Ausprägung des Rechtsstaatsprinzips stellt das Wirtschaftlichkeits-
gebot dar, das alle Staatsgewalt bindet.250 Verwurzelt im Verhältnismäßigkeits-
prinzip fordert es bei allen Maßnahmen, die günstigste Relation zwischen dem 
gesteckten Ziel und den eingesetzten Mitteln anzustreben.251 Dies spiegelt auch 
Art. 108 Abs. 4 S. 1 GG wider, der bei messbarer Effizienzsteigerung ein Zu-
sammenwirken von Bundes- und Landesfinanzbehörden sowie Aufgabenüber-
tragungen erlaubt; alles im Lichte eines gleich- und gesetzmäßigen Steuervoll-
zugs.252 Insofern ist ebenso die Finanzverwaltung verpflichtet, auch Wirtschaft-
lichkeitsaspekte in die Abwägungsentscheidung einzubeziehen.253 Denn letztlich 
verfügt die Exekutive über ihre sachlichen und persönlichen Mittel nur als Treu-
händerin der Allgemeinheit.254 Daher ist sie dazu angehalten, die Ressourcen 
möglichst effizient einzusetzen. Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund des 
Verwaltungsvollzugs im Rahmen der Massenverwaltung. Denn wenn es der Ver-
waltung schon nicht möglich ist, sämtliche Steuererklärungen auf ihre Richtig-
keit hin zu überprüfen, so muss sie jedenfalls dafür Sorge tragen, die begrenzten 
Verwaltungsressourcen möglichst zweckmäßig einzusetzen, um ein Höchstmaß 
an Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit zu erreichen.255 Dieses Ziel eines 
Höchstmaßes an Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit erfordert also gerade ei-
nen effizienten Einsatz der Verwaltungsressourcen und ist daher im Rahmen des 
Steuervollzugs zugleich Ursprung und Grenze des Wirtschaftlichkeitsgebots. 
Denn der Fiskalzweck allein vermag dieses Ziel nicht herzustellen. Er kann die 

 
249  Siehe dazu noch unter D.I.3.d). 
250  VerfGH NRW v. 2.9.2003 – 6/02, NVwZ 2004, 217, Juris Rn. 47; Seer, DStJG 31 (2008), 

S. 7 (17 f.) m.w.N.; v. Armin, Wirtschaftlichkeit als Rechtsprinzip, S. 71, 82, 121. 
251  VerfGH NRW v. 2.9.2003 – 6/02, NVwZ 2004, 217, Juris Rn. 48. 
252  Seer/Drüen, in Kluth, Föderalismusreformgesetz, Art. 108 GG Rn. 31.  
253  Seer, DStJG 31 (2008), S. 7 (17 f.). 
254  Seer, DStJG 31 (2008), S. 7 (18). 
255  Vgl. Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 302 f.; Wahl, VVDStRL 41 (1983), 

S. 151 (163). 
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Auslegung eines Steuergesetzes nicht strukturieren, weil er kein Maß in sich 
trägt.256 Das Interesse des Staates, Einnahmen zu erzielen, kann damit nicht als 
Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung dienen und folglich auch nicht unter 
dem Deckmantel des Wirtschaftlichkeitsgebotes als Prämisse des Verwaltungs-
vollzugs gelten.257 Nicht im Sinne des Wirtschaftlichkeitsgebots ist es also, wenn 
sich die Finanzverwaltung am Ziel eines höchstmöglichen fiskalischen Ertrages 
ausrichtet. Das Wirtschaftlichkeitsgebot ist daher vielmehr als „Sekundär- oder 
Relationswert“ zu sehen, dessen Regelungswirkung im Rahmen der vorrangigen 
Wertentscheidungen und Verfassungsmaßstäbe liegt.258 Es dient dazu, das Ziel 
der Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit der Besteuerung zu optimieren, nicht 
jedoch, dieses Ziel um seiner selbst willen einzuschränken.259 

4. Zwischenfazit 

Die obigen Ausführungen legen nahe, dass eine strikte Aufgabentrennung von 
Steuergesetzgebung und Steuerverwaltung besteht. Während der Gesetzgeber 
die Steuergesetze freiheitsschonend und dem Gleichheitssatz entsprechend aus-
zugestalten hat, ist es Aufgabe der Finanzverwaltung, diese Gesetze gleichmäßig 
und gesetzmäßig zu vollziehen. Dabei darf sich die Finanzverwaltung einerseits 
nicht über das geltende Recht hinwegsetzen, darf es andererseits aber auch nicht 
unangewendet lassen. Vielmehr hat sie entsprechend ihrer tatsächlichen Mög-
lichkeiten insbesondere unter Berücksichtigung des Massenvollzugs für eine 
größtmögliche Herstellung von Rechtsanwendungsgleichheit zu sorgen. Dies 
wiederum bedeutet, die Steuerfälle anhand des ihnen jeweils innewohnenden 
Aufklärungsbedürfnisses zu prüfen und dann im Sinne des materiellen Steuerge-
setzes zu veranlagen.  

Doch darf von der Finanzverwaltung nichts Unmögliches verlangt werden.260 So 
wird die tatsächliche Möglichkeit der Herstellung von Rechtsanwendungsgleich-

 
256  Vogel, in FS Döllerer, S. 677 (687). Siehe dazu bereits unter C.V.2. 
257  Tipke, StRO III2, S. 1456; Seer, DStJG 31 (2008), S. 7 (19); Drüen, in FS Kruse, S. 191 (204). 
258  Drüen, in DFGT 8/9 (2011/2012), S. 253 (262 f.); Jestaedt, in Ehlers/Pünder, Allgemei-

nes Verwaltungsrecht15, § 11 Rn. 3. 
259  Drüen, in DFGT 8/9 (2011/2012), S. 253 (262 f.); Gröpl, in Gröpl, BHO/LHO, § 7 

Rn. 17; Seer, DStJG 31 (2008), S. 7 (18 f.); v. Armin, in FS zur 275. Wiederkehr der 
Errichtung der Preußischen General-Rechen-Kammer, S. 259 (265 f.). 

260  Siehe dazu bereits unter C.V.2. 
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heit nicht nur durch das Problem der Massenverwaltung erschwert; vielmehr be-
einflussen gerade die materiellen Steuergesetze aber auch das vom Gesetzgeber 
geschaffene Verfahrensrecht die tatsächliche Durchführung eben jener. Insbe-
sondere der Gesetzgeber hat es in der Hand, auf die rein tatsächlichen Gegeben-
heiten zu reagieren um die Herstellung von Rechtsanwendungsgleichheit erst zu 
ermöglichen. Insofern hat der Gesetzgeber bereits bei der gesetzlichen Regelung 
einer Materie stets die sich anschließende Umsetzung eben jener in den Blick 
zu nehmen. 

VI. Das Verhältnis von Steuergesetzgebung und 
Steuervollzug  

Der Einfluss des Steuervollzugs auf die Steuergesetzgebung wird wohl so weit 
gehen müssen, dass das materielle Steuergesetz bereits seine Vollzugsfähigkeit 
in sich selbst tragen muss, dass das materielle Steuergesetz also so ausgestaltet 
ist, dass es auch tatsächlich gleichmäßig und gesetzmäßig vollzogen werden 
kann. Andererseits könnte dieses Zusammenspiel auch einen weitergehenden 
Regelungsauftrag für den Gesetzgeber insbesondere im Hinblick auf Verfah-
rens- und Kontrollvorschriften bedeuten, insbesondere dann, wenn die gesetzli-
che Ausgestaltung von materieller Steuernorm und Vollzug sich bereits selbst im 
Wege steht, der Gesetzgeber die Möglichkeit der Umsetzung der eigenen Nor-
men also selbst sabotiert. Daneben stellt sich die Frage, ob eine Steuerverwal-
tungspraxis, die eben nicht ihren verfassungsrechtlichen Vorgaben entsprechend 
durchgeführt wird, dann auch die Verfassungswidrigkeit der Vollzugsnormen 
oder gar materiellen Steuernormen bewirken kann.  

Doch auch die sich dem Steuervollzug anschließenden Folgefragen müssen in 
den Blick genommen werden. Denn auch einem (für sich betrachtet) gleichmä-
ßigen und gesetzmäßigen Steuervollzug einer (für sich betrachtet) verfassungs-
mäßigen Steuernorm kann eine besondere Gefährdungslage zugrunde liegen, 
nämlich dann, wenn der vom Gesetzesvollzug Betroffene mangels Transparenz 
und Rechtsschutzmöglichkeiten nicht erkennen kann, ob und inwieweit er von 
der jeweiligen Norm und deren Vollzug betroffen ist und sich (daher) auch nicht 
mit Rechtsschutzmöglichkeiten dagegen zur Wehr setzen kann. Auch in diesem 
Fall ist daher die gesetzliche Ausgestaltung in den Blick zu nehmen, insbeson-
dere im Hinblick auf die Frage, ob insofern eine übermäßige staatliche Zurück-
haltung und damit letztlich ein Verstoß gegen das Untermaßverbot vorliegt. 
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1. Das vollzugsfähige Steuergesetz – die Befugnis des 
Gesetzgebers zur Pauschalierung und Typisierung 

Schon bei der gesetzlichen Ausgestaltung des materiellen Besteuerungstatbe-
standes hat der Gesetzgeber dafür Sorge zu tragen, dass der Vollzug dieser Norm 
tatsächlich möglich und durchführbar ist. Dies betrifft insbesondere die für den 
Besteuerungstatbestand notwendige Aufklärung des steuerlichen Sachverhalts. 
Das Bestreben nach einer insbesondere durch den Massenvollzug bedingten Ver-
waltungsvereinfachung schlägt daher bereits auf die Anforderungen an die ma-
terielle Steuernorm durch. So hat der Gesetzgeber bei der Ordnung steuerlicher 
Massenerscheinungen und deren Abwicklung einen Gestaltungsraum für typi-
sierende und pauschalierende Regelungen.261 Typisierung bedeutet, bestimmte 
in wesentlichen Elementen gleich geartete Lebenssachverhalte normativ zusam-
menzufassen. Dabei darf sich der Gesetzgeber am Regelfall orientieren und Be-
sonderheiten generalisierend vernachlässigen.262 Als Maßstab ist dabei realitäts-
gerecht der typische Fall als Leitbild zu Grunde zu legen; ein atypischer Fall darf 
also nicht das Leitbild sein.263 Die aus einer Pauschalierung resultierenden 
gleichheitsrechtlichen Nachteile müssen in einem angemessenen Verhältnis zu 
den Vorteilen der Verwaltungsvereinfachung stehen.264 Auch hier steigen die 

 
261  BVerfG v. 10.4.2018 – 1 BvL 11/14 u.a., DStR 2018, 791, Juris Rn. 136; v. 6.7.2010 – 2 

BvL 13/09, BVerfGE 126, 268, Juris Rn. 37; v. 13.3.2007 – 1 BvF 1/05, BVerfGE 118, 79, 
Juris Rn. 97; v. 4.4.2001 – 2 BvL 7/98, BVerfGE 103, 310, Juris Rn. 42; v. 7.12.1999 – 2 
BvR 301/98, BVerfGE 101, 297, Juris Rn. 37; v. 10.4.1997 – 2 BvL 77/92, BVerfGE 96, 
1, Juris Rn. 23, st. Rspr. jeweils m.w.N.; Nußberger, in Sachs, GG8, Art. 3 Rn. 104 ff.; 
Kloepfer, Finanzverfassungsrecht, S. 55; Heun, in Dreier, GG, Band I3, Art. 3 Rn. 34; 
Kirchhof, in HStR V3, § 118 Rn. 101 f.; Rüfner, in BK, GG, Art. 3 Rn. 111 ff. (Okt. 1992); 
Schoch, DVBl. 1988, 863 (879 f.); Isensee, Die typisierende Verwaltung, S. 136 ff. Siehe 
allgemein zu Praktikabilitätsauswirkungen im Gesetzesvollzug bei Lohmann, AöR 100 
(1975), S. 415. 

262  BVerfG v. 29.3.2017 – 2 BvL 6/11, BVerfGE 145, 106, Juris Rn. 107; v. 6.7.2010 – 
2 BvL 13/09, BVerfGE 126, 268, Juris Rn. 38; v. 7.12.1999 – 2 BvR 301/98, BVerfGE 
101, 297, Juris Rn. 37; v. 10.4.1997 – 2 BvL 77/92, BVerfGE 96,1, Juris Rn. 24; 
v. 31.5.1990 – 2 BvL 12/88 u.a., BVerfGE 82, 159, Juris Rn. 111. 

263  BVerfG v. 15.2.2016 – 1 BvL 8/12, BStBl. II 2016, 557, Juris Rn. 25; v. 12.10.2010 – 
1 BvL 12/07, BVerfGE 127, 224, Juris Rn. 52; v. 15.1.2008 – 1 BvL 2/04, BVerfGE 120, 
1, Juris Rn. 83; v.7.11.2006 – 1 BvL 10/02, BVerfGE 117, 1, Juris Rn. 96; v. 21.6.2006 – 
2 BvL 2/99, BVerfGE 116, 164, Juris Rn. 75; v. 16.3.2005 – 2 BvL 7/00, BVerfGE 112, 
268, Juris Rn. 70; v. 7.10.1969 – 2 BvR 555/67, BVerfGE 27, 142, Juris Rn. 26; Kloepfer, 
in FS Stober, S. 703 (704). 

264  BVerfG v. 15.2.2016 – 1 BvL 8/12, BStBl. II 2016, 557, Juris Rn. 25; v. 12.10.2010 – 
1 BvL 12/07, BVerfGE 127, 224, Juris Rn. 52; v. 4.2.2009 – 1 BvL 8/05, BVerfGE 123, 
1, Juris Rn. 55; v. 15.1.2008 – 1 BvL 2/04, BVerfGE 120, 1, Juris Rn. 83; v.7.11.2006 – 
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Anforderungen an die Rechtfertigung dieser Ungleichbehandlung, sofern mit der 
Typisierung gleichzeitig Eingriffe in Freiheitsrechte mit hoher Intensität vorlie-
gen.265 Der Gesetzgeber muss bereits existierende typisierende oder pauschali-
sierende Steuertatbestände ständig auf ihre Angemessenheit hin überprüfen und 
im Fall einer Veränderung der ursprünglich herangezogenen Vergleichsmaß-
stäbe entsprechend anpassen.266 Das Bundesverfassungsgericht betont stets, dass 
derartige Typisierungen auf die Verwaltungsökonomie gestützt werden dür-
fen.267 Ist die Typisierung hingegen zu weitreichend, hat sie vor Art. 3 Abs. 1 GG 
keinen Bestand.268 So dürfen nach Ansicht der Rechtsprechung nicht mehr als 
10 v.H. der von der Regel betroffenen Fälle dem „Typ“ widersprechen, mithin 
atypisch sein.269 Die mit der Typisierung einhergehenden individuellen Härten 
dürfen daher nur eine relativ kleine Anzahl von Personen treffen und müssen von 
geringer Intensität sein.270 Ebenso darf die Ungerechtigkeit auch nur unter Schwie-

 
1 BvL 10/02, BVerfGE 117, 1, Juris Rn. 96; v. 20.4.2004 – 1 BvR 905/00, BVerfGE 110, 
274, Juris Rn. 58; v. 8.10.1991 – 1 BvL 50/86, BVerfGE 84, 348, Juris Rn. 40; BVerwG 
v. 19.1.2000 – 11 C 8/99, BVerwG, DVBl. 2000, 918, Juris Rn. 40; Kloepfer, Finanzver-
fassungsrecht, S. 55; ders., in FS Stober, S. 703 (704); Henneke, Öffentliches Finanzwe-
sen2, Rn. 320; Arndt, NVwZ 1988, 787 (789 f.). 

265  BVerfG v. 8.6.1993 – 1 BvL 20/85, BVerfGE 89, 15, Juris Rn. 30 ff.; v. 15.7.1998 – 1 BvR 
1554/89 u.a., BVerfGE 98, 365, Juris Rn. 64; Heun, in Dreier, GG, Band I3, Art. 3 Rn. 34. 

266  BVerfG v. 8.6.1993 – 1 BvL 20/85, BVerfGE 89, 15, Juris Rn. 39; Kloepfer, Finanzver-
fassungsrecht, S. 55. 

267  BVerfG v. 16.6.2016 – 1 BvL 9/14, n.v., Juris Rn. 19; v. 15.2.2016 – 1 BvL 8/12, BStBl. 
II 2016, 557, Juris Rn. 25; v. 12.10.2010 – 1 BvL 12/07, BVerfGE 127, 224, Juris Rn. 52; 
v. 4.2.2009 – 1 BvL 8/05, BVerfGE 123, 1, Juris Rn. 55; v. 7.11.2006 – 1 BvL 10/02, 
BVerfGE 117, 1, Juris Rn. 96; v. 20.4.2004 – 1 BvR 905/00, BVerfGE 110, 274, Juris 
Rn. 58; v. 8.10.1991 – 1 BvL 50/86, BVerfGE 84, 348, Juris Rn. 40; v. 8.2.1983 – 1 BvL 
28/79, BVerfGE 63, 119, Juris Rn. 39; vgl. auch Wollenschläger, in vM/K/S, GG, 
Band I7, Art. 3 Abs. 1 Rn. 202; Heun, in Dreier, GG, Band I3, Art. 3 Rn. 34; Weyreuther, 
DÖV 1997, 521; Huster, Rechte und Ziele, S. 249 ff.; Rüfner, in BK, GG, Art. 3 Abs. 1 
Rn. 113 (Okt. 1992). 

268  BVerfG v. 8.2.1983 – 1 BvL 28/79, BVerfGE 63, 119, Juris Rn. 38 ff.; v. 26.4.1978 – 
1 BvL 29/76, BVerfGE 48, 227, Juris Rn. 41; BGH v. 27.10.1982 – IVb ZB 537/80, NJW 
1983, 336, Juris Rn. 35. 

269  BVerwG v. 1.8.1986 – 8 C 112/84, NVwZ 1987, 231, Juris Rn. 21; v. 19.9.1983 – 8 N 
1/83, BVerwGE 68, 36, Juris Rn. 9. 

270  BVerfG v. 16.6.2016 – 1 BvL 9/14, n.v., Juris Rn. 20; v. 6.7.2010 – 1 BvL 9/06 u.a., BVerfGE 
126, 233, Juris Rn. 80; v. 28.4.1999 – 1 BvL 22, 34/95, BVerfGE 100, 59, Juris Rn. 130. 
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rigkeiten vermeidbar gewesen sein.271 Auch können andere verfassungsrechtliche 
Wertentscheidungen einer Praktikabilitätsentscheidung vorgehen.272 

2. Die Verantwortung des Gesetzgebers für einen gleichmäßigen 
und gesetzmäßigen Steuervollzug 

a) Der Einfluss der tatsächlichen Belastungsgleichheit auf das 
Steuergesetz 

Damit die Steuergesetze rechtlich und tatsächlich gleichmäßig angewendet wer-
den, müssen sie zunächst selbst den Anforderungen des Gleichheitssatzes genü-
gen. Dies gilt für die materiellen Steuergesetze ebenso wie für das Verfahrensrecht. 
Insoweit muss der Gesetzgeber die Gewähr dafür bieten, dass Belastungsnormen 
und auch das Steuerverfahrensrecht den Anforderungen des Art. 3 Abs. 1 GG ge-
nügen. Doch auch der tatsächliche Steuervollzug muss die Steuerpflichtigen 
gleichermaßen treffen. Schwierigkeiten bereitet dann die Frage, wie auf einen 
rechtswidrigen Steuervollzug zu reagieren ist. Dass sich der Einzelne gegen den 
jeweiligen, ihn nachteilig betreffenden Rechtsakt wehren kann, steht außer 
Frage. Interessanter sind jedoch diejenigen Situationen, in denen sich der Ein-
zelne auf die Rechtswidrigkeit einer gesamten Verwaltungspraxis beruft, und 
dass, obwohl er selbst der materiellen Norm entsprechend behandelt wurde. 

Insofern ist zu differenzieren, ob eine Verwaltungspraxis vorliegt, die im Einzel-
fall zu rechtswidrigen Ergebnissen führt, oder die Verwaltungspraxis die Konse-
quenz eines „defizitären Regelungsgeflechts“ ist, ob also der „Fehler“ in der Ver-
waltungspraxis oder aber dem Gesetz zu suchen ist. Denn sollte der Steuervoll-
zug insgesamt willkürlich oder „strukturell gegenläufig“273 erfolgen, so könnte 
auch die Verfassungsmäßigkeit der materiellen Norm in Frage stehen. 

 
271  BVerfG v. 16.6.2016 – 1 BvL 9/14, n.v., Juris Rn. 20; v. 8.11.2012 – 1 BvR 2153/08, 

Juris Rn. 45; v. 6.7.2010 – 1 BvL 9/06 u.a., BVerfGE 126, 233, Juris Rn. 80; v. 23.6.2004 – 
1 BvL 3/98 u.a., BVerfGE 111, 115, Juris Rn. 63; v. 8.2.1983 – 1 BvL 28/79, BVerfGE 
63, 119, Juris Rn. 39; v. 22.6.1977 – 1 BvL 2/74, BVerfGE 45, 376, Juris Rn. 48. 

272  BVerfG v. 15.7.1969 – 1 BvL 22/65, BVerfGE 26, 321, Juris Rn. 24; v. 24.1.1962 – 
1 BvL 32/57, BVerfGE 13, 290, Juris Rn. 83; v. 17.1.1957 – 1 BvL 4/54, BVerfGE 6, 55, 
Juris Rn. 48. 

273  BVerfG v. 27.6.1991 – 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239, Juris Rn. 111. 
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Auf den erstgenannten Fall wird überwiegend mit dem Grundsatz „keine Gleich-
heit im Unrecht“ reagiert. Von der Verpflichtung des Staates zur Gleichbehand-
lung (objektives Recht) ist die Berechtigung des Bürgers (subjektives Recht) zu 
unterscheiden.274 Diese Differenzierung ist insbesondere dann maßgeblich, wenn 
sich ein rechtmäßig belasteter Bürger gegen die unrechtmäßige Verschonung ei-
nes anderen wehren möchte. Denn wenngleich der Staat nicht berechtigt ist, ei-
nen Bürger rechtswidriger Weise zu verschonen und insoweit objektiv verpflich-
tet ist, Abhilfe zu schaffen, so kann der rechtmäßig Behandelte dennoch kein 
Abwehrrecht geltend machen.275 Diesem Bürger gegenüber ist das Gesetz 
schließlich rechtmäßig vollzogen worden. Aus diesem Grund wird der Grundsatz 
auch mit „Kein Rechtsanspruch auf Wiederholung etwaiger fehlerhafter Ent-
scheidungen in der Verwaltung“ 276 bezeichnet. Ohne diesen Grundsatz bestünde 
die Gefahr, dass die Berufung auf den Gleichheitssatz von der Befolgung nicht 
in jedem Fall akzeptierter oder durchgesetzter Gesetze befreien könnte.277 Auf 
der anderen Seite soll auch die Verwaltung nicht dazu befähigt werden, sich ei-
gene Maßstäbe für ihr Handeln zu setzen, insbesondere durch konsequente 
Nichtbefolgung der Anwendungsbefehle.278 Daher ergibt sich der Grundsatz 
„keine Gleichheit im Unrecht“279 als „notwendige Voraussetzung für den Bestand 
der Rechtsordnung“.280 Dennoch ist die überwiegende Nichtbefolgung oder feh-
lende Umsetzung von materiell-rechtlichen Grundlagen nicht ganz folgenlos für 
deren Rechtmäßigkeit. Denn wie Kruse zutreffend formulierte, kann die Steuer 
als Leistung ohne Gegenleistung nur dann erträglich sein, wenn alle Betroffenen 
sie erbringen müssen.281  

Entsprechend ergibt sich ein anderes Ergebnis bei Vorliegen einer strukturellen 
Gegenläufigkeit von Erhebungsregel und Belastungsnorm. Einen solchen Zusam-

 
274  Seiler, JZ 2004, 481 (482); siehe dazu ausführlich bei Stern, Staatsrecht III/1, S. 478 ff. 
275  Seiler, JZ 2004, 481 (482). 
276  Pietzcker, in HGR V, § 125 Rn. 104; Götz, in FS 25 Jahre BVerwG, S. 245 (248). 
277  Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 60. 
278  Meyer, DÖV 2005, 551 (558); Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 544. 
279  Siehe allgemein zur Kritik einer solchen „juristischen Formel“ bei Arndt, in FS Armbruster, 

S. 233. 
280  Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 60 f.; siehe dazu auch die Zusammenfassung 

abweichender Lösungsansätze bei Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 543 ff. Siehe 
ausführlich insbesondere zu den prozessualen Konsequenzen bei Wernsmann, Das 
gleichheitswidrige Steuergesetz, S. 281 ff. 

281  Kruse, FR 1995, 525.  
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menhang hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Zinsurteil vom 27.6.1991282 
erstmals erkannt und ausgeführt, dass eine Ungleichheit im Belastungserfolg 
beim Steuervollzug auf die Gleichmäßigkeit der Besteuerung durchschlagen 
und der materielle Besteuerungstatbestand somit gleichheitswidrig i.S.d. Art. 3 
Abs. 1 GG, mithin verfassungswidrig sein kann. Das Bundesverfassungsgericht 
stützt diese Aussage dabei auf folgende Begründung:  

„Die Steuer ist eine Gemeinlast, die alle Inländer nach ihrer finanziellen Leis-
tungsfähigkeit trifft (...). Der darin liegende Eingriff in die Vermögens- und 
Rechtssphäre des Steuerpflichtigen gewinnt seine Rechtfertigung daher auch 
und gerade aus der Gleichheit der Lastenzuteilung. (...) Aus dem Gebot der 
möglichst gleichmäßigen Belastung aller Steuerpflichtigen folgt: Der Gesetz-
geber hat zwar bei der Auswahl des Steuergegenstandes und bei der Bestim-
mung des Steuersatzes einen weitreichenden Entscheidungsspielraum. Bei der 
Ausgestaltung dieses Ausgangstatbestandes hat er die einmal getroffene Be-
lastungsentscheidung dann aber folgerichtig im Sinne der Belastungsgleich-
heit umzusetzen. In der Regel wird der Steuergegenstand zunächst in der Be-
messungsgrundlage so verdeutlicht und zählbar gemacht, dass (sic!) jede 
Bemessungsgrundlage möglichst vollständig festgestellt und die Steuer des-
halb prinzipiell gleichmäßig erhoben werden kann (vgl. § 85 AO). In dem von 
den Grundsätzen der Gleichheit und Gesetzmäßigkeit geprägten Steuerschuld-
verhältnis entspricht der Pflicht des Schuldners zur gesetzmäßigen Steuerzah-
lung die Pflicht des Gläubigers zur gesetzmäßigen Steuererhebung. Die Be-
steuerungsgleichheit hat mithin als ihre Komponenten die Gleichheit der nor-
mativen Steuerpflicht ebenso wie die Gleichheit bei deren Durchsetzung in 
der Steuererhebung. Im Rahmen einer gewaltenteilenden Verfassungsordnung 
regelt der Gesetzgeber den Maßstab der gleichen Lastenzuteilung und ver-
pflichtet die mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragte Finanzverwaltung, 
diese Besteuerungsvorgaben in strikter Legalität (…) umzusetzen und so Be-
lastungsgleichheit zu gewährleisten. Art. 3 Abs. 1 GG verbietet eine Regelung 
der Steuererhebung, welche die Gleichheit des Belastungserfolgs prinzipiell 
verfehlt. Daraus folgt, dass (sic!) das materielle Steuergesetz in ein normatives 
Umfeld eingebettet sein muss (sic!), welches die Gleichheit der Belastung 
auch hinsichtlich des tatsächlichen Erfolges prinzipiell gewährleistet. Die 
steuerliche Lastengleichheit fordert mithin, dass (sic!) das materielle Steuer-

 
282  BVerfG v. 27.6.1991 – 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239. 
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gesetz die Gewähr seiner regelmäßigen Durchsetzbarkeit so weit wie möglich 
in sich selbst trägt. Der Gesetzgeber hat demgemäß die Besteuerungstatbe-
stände und die ihnen entsprechenden Erhebungsregelungen aufeinander abzu-
stimmen. Führen Ergebungsregelungen dazu, dass (sic!) ein gleichmäßiger 
Belastungserfolg prinzipiell verfehlt wird, kann die materielle Steuernorm 
nicht mehr gewährleisten, dass (sic!) die Steuerpflichtigen nach Maßgabe glei-
cher Lastenzuteilung belastet werden; sie wäre dann gerade umgekehrt An-
knüpfungspunkt für eine gleichheitswidrige Lastenverteilung.“283 

Dies soll jedoch nicht schon bei den üblichen im Rahmen Steuererhebung her-
vorgerufenen Vollzugsmängeln, wie sie immer wieder vorkommen können und 
sich auch tatsächlich ereignen, der Fall sein. Vielmehr führe die Gleichheitswid-
rigkeit erst dann zur Verfassungswidrigkeit der materiellen Norm, wenn sich  

„eine Erhebungsregelung gegenüber einem Besteuerungstatbestand in der 
Weise strukturell gegenläufig aus(wirkt), dass (sic!) der Besteuerungsan-
spruch weitgehend nicht durchgesetzt werden kann, und (...) dieses Ergebnis 
dem Gesetzgeber zuzurechnen (ist) (...). Zuzurechnen ist dem Gesetzgeber 
eine im Erhebungsverfahren angelegte, in der dargestellten Weise erhebliche 
Ungleichheit im Belastungserfolg nicht nur dann, wenn sie ihre Ursache in 
gesetzlichen Regelungen des Erhebungsverfahrens hat, sondern auch, wenn 
sie auf Verwaltungsvorschriften beruht, die der Gesetzgeber bewusst (sic!) 
und gewollt bei seiner Regelung hingenommen hat. Die Zurechnung setzt wei-
ter voraus, dass (sic!) sich dem Gesetzgeber – sei es auch nachträglich – die 
Erkenntnis aufdrängen musste (sic!), dass (sic!) für die in Frage stehende 
Steuer mit Blick auf die Erhebungsart sowie die nähere Regelung des Erhe-
bungsverfahrens das von Verfassungs wegen vorgegebene Ziel der Gleichheit 
im Belastungserfolg prinzipiell nicht zu erreichen ist und er sich dieser Erkennt-
nis daher nicht verschließen durfte. Drängt sich ein struktureller Erhebungsman-
gel dem Gesetzgeber erst nachträglich auf, so trifft ihn die verfassungsrechtliche 
Pflicht, diesen Mangel binnen angemessener Frist zu beseitigen.“284 

Das Bundesverfassungsgericht spricht dem Gesetzgeber damit nicht nur eine 
Verantwortung hinsichtlich seiner eigenen Gesetzgebung zu, sondern begründet 
eine solche auch dann, wenn der fehlerhafte Vollzug nicht auf einem Gesetz son-

 
283  BVerfG v. 27.6.1991 – 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239, Juris Rn. 105 ff. 
284  BVerfG v. 27.6.1991 – 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239, Juris Rn. 111. 



Die verfassungsrechtlichen Vorgaben für die Steuergesetze und deren Vollzug 

 52 

dern auf einer Verwaltungsvorschrift beruht und der Gesetzgeber diesen Zustand 
über einen längeren Zeitraum toleriert.285 Insoweit wird dem Steuerpflichtigen 
damit auch die Möglichkeit geschaffen, das Verhalten der Exekutive durch Ver-
fassungsbeschwerde anzugreifen.286 

Im dargestellten Zinsurteil konkretisierte das Bundesverfassungsgericht seine 
Auffassung noch dahingehend, dass eine solche Belastungsungleichheit dann ge-
geben sei, wenn die Steuerbelastung allein auf der Erklärungsbereitschaft des 
Steuerpflichtigen beruht, weil eine Kontrolle der Steuererklärungen durch die 
Erhebungsregelungen weitgehend ausgeschlossen ist:287  

„Regelungen, die die Durchsetzung des Steueranspruchs sichern und Steuer-
verkürzungen verhindern sollen, müssen auf die Eigenart des konkreten Le-
bensbereichs und des jeweiligen Steuertatbestandes ausgerichtet werden. 
Wird eine Steuer nicht an der Quelle erhoben, hängt ihre Festsetzung vielmehr 
von der Erklärung des Steuerschuldners ab, werden erhöhte Anforderungen 
an die Steuerehrlichkeit des Steuerpflichtigen gestellt. Der Gesetzgeber muss 
(sic!) die Steuerehrlichkeit deshalb durch hinreichende, die steuerliche Belas-
tungsgleichheit gewährleistende Kontrollmöglichkeiten abstützen. Im Veranla-
gungsverfahren bedarf das Deklarationsprinzip der Ergänzung durch das Veri-
fikationsprinzip.“288 

Der Gesetzgeber muss damit nicht nur die Rahmenbedingungen für einen gleich-
mäßigen Steuervollzug aufstellen, er muss auch dafür Sorge tragen, dass die Ver-
waltung die Steuernormen gleichmäßig anwendet und im Falle der Mitwirkungs-
pflicht der Bürger für hinreichende Kontrollmechanismen sorgen.289 

Im Falle eines zurechenbaren strukturellen Vollzugsdefizits kann damit die Be-
lastungsungleichheit der Steuerpflichtigen die Verfassungswidrigkeit der mate-
riellen Norm bewirken. So gesehen begründet es eine „Haftung“ des Gesetzgebers 
für den gleichmäßigen Verwaltungsvollzug.290 Ein isoliert betrachtet materiell 

 
285  Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 528. 
286  Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 525. Siehe zum Rechtsschutz noch unter 

D.II.1.a). 
287  BVerfG v. 27.6.1991 – 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239, Juris Rn. 113 ff. 
288  BVerfG v. 27.6.1991 – 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239, Juris Rn. 115. 
289  Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 525 f. 
290  Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 523. 
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rechtmäßiger, insbesondere gleichmäßiger Steuertatbestand schafft also für sich 
allein noch keine Rechtsanwendungsgleichheit.291  

Das Zinsurteil wurde von der Literatur überwiegend positiv aufgenommen.292 
Gleichwohl darf dessen Geltungsanspruch nicht überdehnt werden. Nicht jeder 
Vollzugsmangel kann zur Rechtswidrigkeit der materiellen Steuernorm führen. 
Insoweit müssen auch die Verantwortungsbereiche von Exekutive und Legisla-
tive beachtet werden.293 Auch muss beachtet werden, inwieweit Gleichmäßigkeit 
und in diesem Zusammenhang auch Kontrolle und Verifikation überhaupt mög-
lich sind. Dem Gesetzgeber darf nichts abverlangt werden, was er nicht erfüllen 
kann.294 Daher gilt es vielmehr Kriterien aufzustellen, die dafür Sorge tragen, 
dass Gesetzmäßigkeit auch Gleichmäßigkeit bewirkt.295 

Die Grundaussagen des Zinsurteils hat das Bundesverfassungsgericht in seiner 
Entscheidung zur Spekulationssteuer noch einmal bestätigt und im Zuge dessen 
auch einzelne Merkmale konkretisiert.296 Im Ergebnis lassen sich die folgenden 
Erkenntnisse aus dem Zinsurteil und der Entscheidung zu den Spekulationsein-
künften wie folgt zusammenfassen:297 

Zur Verfassungswidrigkeit der materiellen Steuernorm bedarf es eines struktu-
rellen Vollzugsmangels, der von den einfachen „gewöhnlichen“298 Vollzugsmän-
geln abzugrenzen ist. Eine solche Abgrenzung geschieht dadurch, dass der fest-
gestellte Vollzugsmangel den Regelfall des Besteuerungsverfahrens widerspie-
geln muss.299 Es ist dabei stets der „typische Verfahrensablauf“300 in den Blick 

 
291  Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 525. 
292  Wernsmann, in H/H/S, AO/FGO, § 4 AO Rn. 425, 436 (Nov. 2014); Heun, in Dreier, GG, 

Band I3, Rn. 56; Tipke, StRO III3, S. 1407 f.; Kirchhof, in HStR V3, § 118 Rn. 26; Pelka, 
StuW 2005, 378; Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 527, 529 ff.; Seer, Verständi-
gungen in Steuerverfahren, S. 225 f.; Birk, in FS Stree und Wessels, S. 1173 (1178); 
Bryde, Effektivität von Recht als Rechtsproblem, S. 6; Tipke, in Perspektiven der Finanz-
verwaltung, S. 95 (121 ff.). 

293  Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 528. 
294  Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit. S. 530. 
295  Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 530. 
296  BVerfG v. 9.3.2004 – 2 BvL 17/02, BVerfGE 110, 94, Juris Rn. 63 ff. 
297  Siehe dazu im ausführlich Birk, StuW 2004, 277 (278 ff.).  
298  Birk, StuW 2004, 277 (278). 
299  BVerfG v. 9.3.2004 – 2 BvL 17/02, BVerfGE 110, 94, Juris Rn. 67 ff. 
300  Birk, StuW 2004, 277 (279). 
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zu nehmen. Dabei kann auch die Privilegierung einer Einkunftsart gegenüber 
einer anderen für das Vorliegen eines strukturellen Vollzugsdefizits sprechen.301 
Für das Vorliegen eines Vollzugsmangels ist dabei insbesondere wesentlich, ob 
Erhebungsform und Besteuerungspraxis eine Gleichheit im Belastungserfolg be-
wirken und inwieweit unzureichende Angaben des Steuerpflichtigen mit einem 
Entdeckungsrisiko behaftet sind.302 Ein hinreichendes Entdeckungsrisiko besteht 
demnach dann nicht, wenn die maßgeblichen Erhebungsregeln im regulären Be-
steuerungsverfahren keinen konkreten Anlass vermitteln, die Angaben des Steu-
erpflichtigen zu verifizieren.303 Gegenläufig zum Entdeckungsrisiko würden 
konkrete Nachfragen im Einzelfall und nachträgliche Kontrollen, etwa durch 
Außenprüfungen, wirken.304 

Ergänzend stellte das Bundesverfassungsgericht klar, dass auch dann ein struk-
turelles Vollzugsdefizit angenommen werden könne, wenn „gesicherte Kennt-
nisse über das tatsächliche Ausmaß steuerlich nicht erfasster Spekulationsge-
winne und korrespondierender Steuerausfälle fehlen“.305 Ausreichend für eine 
solche Feststellung seien vielmehr „Diagnosen der Verwaltungswirklichkeit in 
Verbindung mit Analysen des Verfahrensrechts“.306 Denn die Erkenntnis einer 
strukturellen Gegenläufigkeit von Erhebungsregeln durch eine verfahrensrechtliche 
Analyse ließe bereits das tatsächliche Bestehen eines Erhebungsdefizits hinsicht-
lich der materiellen Steuernorm vermuten.307 Solche verfahrensrechtlichen Mängel 
entfalteten dann ein derartiges Gewicht, dass sich auch ohne tatsächliche Mess-
werte mit hinreichender Sicherheit feststellen ließe, inwieweit die materiellen 
Steuernorm auch die Gleichmäßigkeit des Steuervollzugs gewährleistet.308  

Der festgestellte Vollzugsmangel müsste dem Gesetzgeber ferner zuzurechnen 
sein.309 Eine solche Zurechnung wird dann bejaht, wenn das Verfahrensrecht hin-

 
301  BVerfG v. 9.3.2004 – 2 BvL 17/02, BVerfGE 110, 94, Juris Rn. 73; vgl. auch Birk, StuW 

2004, 277 (279). 
302  BVerfG v. 9.3.2004 – 2 BvL 17/02, BVerfGE 110, 94, Juris Rn. 68. 
303  BVerfG v. 9.3.2004 – 2 BvL 17/02, BVerfGE 110, 94, Juris Rn. 92 ff. 
304  BVerfG v. 9.3.2004 – 2 BvL 17/02, BVerfGE 110, 94, Juris Rn. 92. 
305  BVerfG v. 9.3.2004 – 2 BvL 17/02, BVerfGE 110, 94, Juris Rn. 76. 
306  BVerfG v. 9.3.2004 – 2 BvL 17/02, BVerfGE 110, 94, Juris Rn. 78. 
307  BVerfG v. 9.3.2004 – 2 BvL 17/02, BVerfGE 110, 94, Juris Rn. 80. 
308  BVerfG v. 9.3.2004 – 2 BvL 17/02, BVerfGE 110, 94, Juris Rn. 81. 
309  BVerfG v. 9.3.2004 – 2 BvL 17/02, BVerfGE 110, 94, Juris Rn. 125 ff.; v. 27.6.1991 – 

2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239, Juris Rn. 111. 
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sichtlich der gewählten Erhebungsform keine Regelungen bereitstellt, die eine 
hinreichende Kontrolle gewährleisten oder einer solchen gar entgegenwirken.310  

Unterschiede bestehen hinsichtlich der Rechtsfolgen, die das Bundesverfas-
sungsgericht aus den erkannten strukturellen Vollzugsmängeln zog. Während 
das Bundesverfassungsgericht im Zinsurteil dem Gesetzgeber noch die Gelegen-
heit gab, die verfassungswidrige Lage zu beseitigen,311 erklärte es die maßgebli-
che Norm bei der Entscheidung zu den Spekulationseinkünften für nichtig.312  

b) Der Einfluss von Intransparenz, fehlendem Rechtsschutz und 
unzureichender Kontrolle auf die Verfassungsmäßigkeit einer Norm  

Grundlegend in seinem Urteil zur Antiterrordatei313 hat das Bundesverfassungs-
gericht Rückschlüsse von fehlenden Rechtschutzmöglichkeiten und unzureichen-
der Kontrolle auf die Verfassungsmäßigkeit einer Norm gezogen. In diesem Ur-
teil wendete sich der Beschwerdeführer gegen das Gesetz zur Errichtung einer 
standardisierten zentralen Antiterrordatei von Polizeibehörden und Nachrichten-
diensten von Bund und Ländern (Antiterrordateigesetz – ATDG).314 Die durch 
dieses Gesetz geschaffene Antiterrordatei soll den Informationsaustausch zwi-
schen den beteiligten Polizeibehörden und Nachrichtendiensten erleichtern und 
beschleunigen, indem bestimmte Erkenntnisse aus dem Zusammenhang der Be-
kämpfung des internationalen Terrorismus, über die einzelne Behörden verfü-
gen, für alle beteiligten Behörden schneller auffindbar und leichter zugänglich 
werden.315 Dabei machte der Beschwerdeführer nicht nur die Verletzung seines 
Grundrechtes auf informationelle Selbstbestimmung aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. 
Art. 1 Abs. 1 GG sowie seiner Grundrechte aus Art. 10 und 13 GG geltend, son-
dern auch die Verletzung seines Grundrechts auf Beschreiten des Rechtswegs 
gegen Akte der öffentlichen Gewalt nach Art. 19 Abs. 4 GG. Schließlich nehme 
die „durchgängige Verheimlichung der Maßnahmen (…) dem Beschwerdeführer 

 
310  BVerfG v. 9.3.2004 – 2 BvL 17/02, BVerfGE 110, 94, Juris Rn. 125. 
311  BVerfG v. 27.6.1991 – 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239, Juris Rn. 147. 
312  BVerfG v. 9.3.2004 – 2 BvL 17/02, BVerfGE 110, 94, Juris Rn. 130.  
313  BVerfG v. 24.4.2013 – 1 BvR 1215/07, BVerfGE 133, 277. 
314  Gesetz v. 22.12.2006, BGBl. I 2006, 3409. 
315  BVerfG v. 24.4.2013 – 1 BvR 1215/07, BVerfGE 133, 277, Juris Rn. 2. 
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jede Chance einer gerichtlichen Überprüfung. Es fehle auch an einer anderen, 
den Rechtsweg ersetzenden Nachprüfung.“316  

Bereits die Zulässigkeit dieser Verfassungsbeschwerde wurde bestritten. So 
stellte die Bundesregierung dar, dass der Beschwerdeführer durch das Antiter-
rordateigesetzt schon nicht unmittelbar betroffen sei. Vielmehr müsse der Be-
schwerdeführer darauf verwiesen werden, sich Auskunft über eine Speicherung 
in der Antiterrordatei einzuholen, um eine solche Betroffenheit nachzuweisen.317 
Doch entgegnete hier das Bundesverfassungsgericht zutreffend, dass der Be-
troffene seinem Rechtsschutzanliegen entsprechend nicht gegen eine mögliche 
tatsächliche Speicherung vorgehen wollte, sondern gegen die Tatsache, dass eine 
solche Speicherung überhaupt jederzeit möglich ist; und dies ohne die Möglich-
keit der Einflussnahme oder gar Kenntnis des Betroffenen.318 Insofern ist die un-
mittelbare Betroffenheit hier schon deshalb gegeben, weil der Kläger mangels 
Kenntnis um die betreffenden Vollziehungsmaßnahmen den Rechtsweg nicht 
beschreiten konnte. 

In seinem Urteil stellte das Bundesverfassungsgericht dann die Verfassungswid-
rigkeit des Antiterrordateigesetzes in Teilen fest und erklärte die betroffenen Re-
gelungen für mit den Art. 2 Abs. 1 und Art. 1 Abs. 1 GG unvereinbar. Gestützt 
hat das Bundesverfassungsgericht diese Unvereinbarkeit unter anderem auch auf 
den auch im Rahmen des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung gelten-
den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Denn dieser stelle „auch Anforderungen an 
Transparenz, individuellen Rechtsschutz und aufsichtsrechtliche Kontrolle.“319 
Die „Transparenz der Datenverarbeitung soll dazu beitragen, dass Vertrauen und 
Rechtssicherheit entstehen können und der Umgang mit Daten in einen demo-
kratischen Diskurs eingebunden bleibt. Zugleich ermöglicht sie den Bürgerinnen 
und Bürgern, sich entsprechend zu verhalten. Gegenüber den Betroffenen bildet 
sie überdies die Voraussetzung für einen wirksamen Rechtsschutz. Indem sie den 
Einzelnen Kenntnis hinsichtlich der sie betreffenden Datenverarbeitung ver-
schafft, setzt sie sie in die Lage, die Rechtmäßigkeit der entsprechenden Maß-
nahmen – erforderlichenfalls auch gerichtlich – prüfen zu lassen und etwaige 

 
316  BVerfG v. 24.4.2013 – 1 BvR 1215/07, BVerfGE 133, 277, Juris Rn. 41 ff., 51. 
317  BVerfG v. 24.4.2013 – 1 BvR 1215/07, BVerfGE 133, 277, Juris Rn. 54. 
318  BVerfG v. 24.4.2013 – 1 BvR 1215/07, BVerfGE 133, 277, Juris Rn. 84. 
319  BVerfG v. 20.4.2016 – 1 BvR 966/09, 1 BvR 1140/09, BVerfGE 141, 220, Juris Rn. 134; 

v. 24.4.2013 – 1 BvR 1215/07, BVerfGE 133, 277, Juris Rn. 204. 
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Rechte auf Löschung, Berichtigung oder Genugtuung geltend zu machen“.320 
Diese Grundsätze hat das Bundesverfassungsgericht im Urteil zum BKA-Gesetz 
noch einmal bestätigt.321  

Das Bundesverfassungsgericht macht in diesen Urteilen deutlich, dass sich 
Transparenz, Rechtsschutz und Kontrolle gegenseitig bedingen, dass also ein 
Defizit bei einem dieser freiheitssichernden Schutzmechanismen ein umso stär-
keres Bedürfnis nach dem verbleibenden Schutzmechanismus erwächst. Wenn 
also, wie im Fall des ATDG, die Transparenz der Datenerhebung und -verarbei-
tung einerseits sowie die Ermöglichung individuellen Rechtsschutzes für heim-
liche Überwachungsmaßnahmen andererseits nur sehr eingeschränkt sicherge-
stellt werden können, erwächst hieraus unmittelbar das Erfordernis und die her-
vorgehobene Bedeutung der gesetzlich festgelegten aufsichtlichen Kontrolle.322  

VII. Fazit 
Ausgehend von dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Gleichmäßigkeit und 
Gesetzmäßigkeit der Besteuerung hat der Gesetzgeber die Steuernormen so aus-
zugestalten, dass sie einerseits entsprechend des „Wesentlichkeitsgrundsatzes“ 
bereits in der materiellen Steuernorm erkennen lässt, welche Voraussetzungen 
erfüllt sein müssen, um zur Zahlung eben jener konkreten Steuer verpflichtet zu 
sein.323 Andererseits müssen sich eben jene Steuernormen selbst anhand der ver-
fassungsrechtlichen Leitprinzipien oder jedenfalls der sich vom Gesetzgeber 
selbst gemachten Vorgaben als folgerichtig darstellen. Zu diesen Prinzipien ge-
hört insbesondere das Leistungsfähigkeitsprinzip.324  

Doch folgt aus dem Vorhandensein eines verallgemeinernden Gesetzes nicht schon 
seine gleichmäßige Anwendung.325 Insofern erschöpft sich die Rechtsanwendungs-
gleichheit auch nicht in dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Erfor-

 
320  BVerfG v. 24.4.2013 – 1 BvR 1215/07, BVerfGE 133, 277, Juris Rn. 206. 
321  BVerfG v. 20.4.2016 – 1 BvR 966/09, 1 BvR 1140/09, BVerfGE 141, 220, Juris Rn. 135. 
322  BVerfG v. 20.4.2016 – 1 BvR 966/09, 1 BvR 1140/09, BVerfGE 141, 220, Juris Rn. 140; 

v. 24.4.2013 – 1 BvR 1215/07, BVerfGE 133, 277, Juris Rn. 214. 
323  Siehe dazu unter C.III. 
324  Siehe dazu unter C.VI.2. 
325  So stellt das „Maschinen-Modell“ der Rechtsanwendung eine nicht realitätsgerechte Fik-

tion dar, Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 484; Dreier, Hierarchische Verwal-
tung, S. 36 ff. 
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derlich ist darüber hinaus die Gleichmäßigkeit der sich an die Verwaltung rich-
tenden Anwendungsbefehle.326 Unzulässig ist daher „nicht nur die Besteuerung au-
ßerhalb des Gesetzes, sondern auch die Nichtbesteuerung trotz gesetzlicher An-
ordnung. Gesetzmäßigkeit und Gleichheit fordern nicht nur eine einheitliche 
Geltung der Norm, sondern auch die Gewissheit (sic!), dass die Norm von allen 
Betroffenen befolgt wird. Der Staat, der die Verbindlichkeit einer Steuernorm 
festlegt, muss (sic!) auch die Normbefolgung garantieren.“327  

Nicht nur der Gesetzgeber, auch die Steuerverwaltung ist an jene verfassungs-
rechtlichen Grundlagen gebunden und hat die Steuern damit gleichmäßig und 
gesetzmäßig zu vollziehen. Die begrenzten Verwaltungskapazitäten in der Fi-
nanzverwaltung führen jedoch zwangsläufig zu einer Reduzierung der Bearbei-
tungsintensität der einzelnen Steuererklärungen. Dabei dürfen weder alle Sach-
verhalte gleichermaßen unzulänglich geprüft werden, noch darf die Prüfung an-
hand willkürlicher Maßstäbe – wie etwa der Art der Einkünfte oder der Person 
des Steuerpflichtigen – vorgenommen werden. Es ist vielmehr ein größtmögli-
cher schonender Ausgleich von Gesetzmäßigkeit und Gleichmäßigkeit der Be-
steuerung sowie den Freiheitsrechten des Steuerpflichtigen zu fordern,328 der sei-
nen Niederschlag in dem jeweiligen Aufklärungsbedürfnis des Steuerfalles ge-
funden hat. Weniger aufklärungsbedürftige Sachverhalte werden damit weniger 
geprüft, als aufklärungsbedürftige Sachverhalte, „um insgesamt, in der Summe 
der Fälle, ein größtmögliches Gleichmaß zu verwirklichen“.329 Das Aufklärungs-
bedürfnis darf sich daher nicht allein daran orientieren, ob in dem einzelnen Steu-
erfall „viel zu holen“ ist.330 Auch eine Orientierung an den Berufsgruppen ist 
wohl gleichheitswidrig, unabhängig davon, ob man eine Berufsgruppe von einer 
genaueren Prüfung ausschließt, weil diese Einkünfte aus einer bestimmten Ein-
kunftsart bezieht oder ob man der Prüfung etwaiger streitanfälliger Berufsgrup-
pen aus dem Weg zu gehen versucht.331 Eine Ungleichbehandlung im Steuervoll-
zug kann sich damit einmal in Bezug auf willkürlich gewählte Differenzierungs-
merkmale ergeben, aber auch dann, wenn die Freiheit des Steuerpflichtigen zu-

 
326  Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 481 f.  
327 Birk, StuW 1989, 212 (213). 
328  Siehe insbesondere Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 234 m.w.N. 
329  Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 512. 
330  Präsident des BRH, Probleme beim Vollzug der Steuergesetze, S. 150; Seer, Verständi-

gungen in Steuerverfahren, S. 235; Rittler, DB 1987, 2331 (2332). 
331  Rittler, DB 1987, 2331 (2332). 
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gunsten der Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit der Besteuerung unverhältnis-
mäßig weit eingeschränkt bzw. zulasten der Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßig-
keit der Besteuerung unverhältnismäßig weit ausgedehnt wird.332 

Die Verknüpfung derjenigen Vorgaben, die an den Gesetzgeber zu stellen sind 
einerseits sowie derjenigen Vorgaben, die an die Steuerverwaltung zu stellen 
sind andererseits, zeigen eines ganz deutlich: Weder lässt sich ein gleichmäßiger 
und gesetzmäßiger Steuervollzug allein durch gleichmäßige und gesetzmäßige 
Steuergesetze noch durch die gleichmäßige und gesetzmäßige Anwendung eben 
jener allein verwirklichen. Denn nicht zuletzt die Erkenntnisse des Zins- und 
Spekulationseinkünfte-Urteils zeigen, dass nicht nur die Verfassungsmäßigkeit 
der Gesetze die Verfassungsmäßigkeit ihrer Anwendung bedingt, sondern mit-
unter auch umgekehrt. Insoweit bedarf es einerseits sowohl materieller Steuer-
gesetze, die eine gleichmäßige Besteuerung gewährleisten, als auch entspre-
chende Erhebungsregelungen, die ihrerseits zu einer Gleichheit im Belastungs-
erfolg führen. Hieraus lässt sich bereits der Auftrag an den Gesetzgeber ableiten, 
die normative Grundlage der Besteuerung derart auszugestalten, dass materielle 
Steuernorm und Erhebungsregel nicht „strukturell gegenläufig“ verlaufen. Die 
im Zins- und Spekulationseinkünfte-Urteil dargestellten Grundsätze vom Bun-
desverfassungsgericht statuieren daher das vom Gesetzgeber einzuhaltende Un-
termaßverbot.333 

Gleiches gilt auch für die sich aus dem Urteil zum BKA-Gesetz und zum ATDG 
ergebenen Aussagen. Hier geht das Bundesverfassungsgericht noch einen Schritt 
weiter und weitet den Regelungsauftrag des Gesetzgebers auch dahingehend aus, 
dass ein Mindestmaß an gesetzlichen Schutzmechanismen in Gestalt von Trans-
parenz, Rechtsschutz und Kontrolle vorliegen muss, um dem Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz Genüge zu tun. Wenn sich also die verfassungsrechtliche Not-
wendigkeit von fehlender Transparenz und in Folge dessen auch fehlendem 
Rechtsschutz ergibt, dann hat der Gesetzgeber auf anderem Wege sicherzustel-
len, dass die Rechte des Betroffenen gewahrt werden und muss insofern auf eine 
intensivere Kontrolle setzen. Hier wird deutlich, dass es bereits Aufgabe des Ge-
setzgebers ist, derartige organisationsrechtliche Strukturen zu implementieren, um 

 
332  Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 512; Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, 
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333  Vgl. Seer, in FS BFH Band II, S. 1717 (1724); Müller-Franken, StuW 2018, 113 (118). 
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die Rechte der Betroffenen insbesondere durch die größtmögliche Gewähr der 
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben durch die Verwaltung sicherzustellen.334  

 
334  Vgl. zum Erfordernis der Kontrolle für den Individualrechtsschutz auch bei Eckhoff, 

Rechtsanwendungsgleichheit, S. 270 ff. 
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D. Das Risikomanagementsystem im Lichte des 
Verfassungsrechts 

Um die Verfassungsmäßigkeit des Steuervollzugs mittels Risikomanagement-
systemen beurteilen zu können, wird zunächst die normative Grundlage in den 
Blick genommen. Insofern stellt sich die Frage, ob mit der Einrichtung von Ri-
sikomanagementsystemen in § 88 Abs. 5 AO überhaupt dem Grunde nach ein 
gleichmäßiger und gesetzmäßiger Steuervollzug erreicht werden kann, ob also 
der Gesetzgeber den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die normative 
Grundlage hinreichend nachgekommen ist. Daneben muss auch die konkrete 
Ausgestaltung der Risikomanagementsysteme durch die Finanzverwaltung in 
den Blick genommen werden. Mangels Kenntnis ist eine Prüfung der tatsächlich 
festgelegten Einzelheiten der Risikomanagementsysteme natürlich schlichtweg 
unmöglich. Doch möglicherweise ist die genaue Kenntnis um die Ausgestaltung 
auch gar nicht erforderlich. In dieser Arbeit soll vielmehr abstrakt hinterfragt 
werden, inwieweit gerade die gesetzlich eingeräumten Gestaltungsmöglichkei-
ten der Finanzverwaltung ein Gefahrenpotenzial in sich tragen und sich insoweit 
in Kombination mit den möglicherweise nur unzureichenden Überprüfungsmög-
lichkeiten eben dieser Gestaltungsmöglichkeiten auch auf die Verfassungsmä-
ßigkeit der normativen Grundlage oder gar auf die materiellen Steuernormen 
auswirken können.  

I. Die normative Grundlage der 
Risikomanagementsysteme 

1. Die Einrichtung von Risikomanagementsystemen als 
verfassungsrechtliche Pflicht? 

Grundvoraussetzung für eine hinreichende normative Grundlage ist, dass eine 
solche Einrichtung der Risikomanagementsysteme per se zulässig und vor allem 
dem Grunde nach im Sinne eines gleichmäßigen und gesetzmäßigen Steuervoll-
zugs ist. Bereits 1993 rügte der Bundesrechnungshof, dass die Finanzverwaltung 
in zunehmendem Maße Schwierigkeiten habe, ihren gesetzlichen Auftrag zur 
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Steuerfestsetzung und -erhebung ordnungsgemäß zu erfüllen.335 Den Grund da-
für sah der Bundesrechnungshof in der immer komplizierter werdenden Gesetz-
gebung, einer stetigen Zunahme von Verwaltungsvorschriften und insbesondere 
im erheblichen Anstieg der Steuerfälle bei einer gleichbleibenden, teilweise so-
gar rückläufigen Personalausstattung.336 Eine Verbesserung dieses Zustandes 
war jedoch weder 2006337 noch 2012338 zu verzeichnen.  

Den betreffenden Jahren lag bereits die GNOFÄ zugrunde, die eine gewichtende 
Arbeitsweise je nach steuerlicher Bedeutung des Falls vorsah.339 Danach sollen 
Steuerfälle intensiv zu bearbeiten sein, soweit dies generell oder im Einzelfall 
angeordnet wird, sie maschinell hierzu ausgewählt werden, sich Zweifelsfragen 
von erheblicher steuerlicher Bedeutung ergeben oder der Bearbeiter nach pflicht-
gemäßem Ermessen einen Anlass zur intensiven Bearbeitung sieht. Dabei stellte 
sich die maschinelle Zufallsauswahl in 2006 noch als ein nach der Höhe der Ein-
künfte des letzten gespeicherten Veranlagungszeitraums gewichtetes Stichpro-
benverfahren dar.340 Intensivprüffälle waren insofern grundsätzlich solche Fälle, 
die eine hohe (positive oder negative) Summe der Einkünfte aufwiesen. Daneben 
wurden mit den sog. Prüffeldern solche Fälle ausgesteuert, die zwar kein Inten-
sivprüffall im Ganzen waren, jedoch bestimmte, von der Oberfinanzdirektion 
und den Finanzamtsvorstehern festgelegte Merkmale aufwiesen.341 Im Übrigen 
sollte den Angaben der Steuerpflichtigen gefolgt werden, soweit sie schlüssig 
und glaubhaft sind. Ohne hinreichende maschinelle Unterstützung waren es im 
Jahr 2006 also noch überwiegend die Finanzbeamten, die über die Intensität der 
Prüfung entschieden. Sind die Anweisungen zur Intensivprüfung jedoch nicht 

 
335  Stellungnahme des Bundesrechnungshofes zur Lage der Steuerverwaltung vom 

15.09.1993 – VIII 1/VIII 2/ IX 6 – 02 10 15 (93), zitiert nach Präsident des BRH, 
Probleme beim Vollzug der Steuergesetze, S. 13. 

336  Stellungnahme des Bundesrechnungshofes zur Lage der Steuerverwaltung vom 
15.09.1993 – VIII 1/VIII 2/ IX 6 – 02 10 15 (93), zitiert nach Präsident des BRH, 
Probleme beim Vollzug der Steuergesetze, S. 13, 25. 

337  Präsident des BRH, Probleme beim Vollzug der Steuergesetze, S. 19 ff. 
338  BRH, Bericht nach § 99 BHO über den Vollzug der Steuergesetze, insbesondere im Ar-

beitnehmerbereich, BT-Drucks. 17/8429, S. 17. 
339  Gleichlautender Erlass betr. Organisation der Finanzämter und Neuordnung des Besteu-

erungsverfahrens; hier: Arbeitsweise in den Veranlagungsstellen v. 19.11.1996, BStBl. I 
1996, 1391; siehe zur Entwicklung der GNOFÄ bei Hoffmann, DStR 1997, 1189. 

340  Präsident des BRH, Probleme beim Vollzug der Steuergesetze, S. 27. 
341  Arbeitsweise in den Veranlagungsstellen v. 19.11.1996, BStBl. I 1996, 1391; LRH Meck-

lenburg-Vorpommern, Jahresbericht 2001, S. 80. 
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hinreichend konkretisiert oder auf die Lebenswirklichkeit angepasst, kam es zu 
Unsicherheiten beim Bearbeiter342 oder gar Ignoranz der Anweisungen343. Dies 
führte zu Abweichungen hinsichtlich derjenigen Steuerfälle, die tatsächlich einer 
intensiven Prüfung bedurften und derjenigen Steuerfälle, die ohne Notwendig-
keit tatsächlich intensiv geprüft wurden.344 So stellte beispielsweise der Landes-
rechnungshof Nordrhein-Westfalen 2004 fest, dass die Intensivprüffälle eine 
Fehlerquote von rund 12 v.H. aufwiesen, während bei rund 41 v.H. der Veranla-
gungen eine intensive Überprüfung durch einen Finanzbeamten gar nicht erfor-
derlich gewesen wäre.345 Auch der Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpom-
mern kam 2001 zu dem Ergebnis, dass in zahlreichen Fällen Aufwendungen 
ohne weiteres anerkannt wurden, obwohl sich eine intensivere Prüfung aufge-
drängt hätte.346 Denn eine Intensivprüfung hatte laut GNOFÄ nicht nur dann 
stattzufinden, wenn ein Intensivprüffall oder ein Prüffeld vorliege, sondern auch 
bei Zweifelsfragen von erheblicher steuerlicher Bedeutung oder soweit der Be-
arbeiter dazu einen Anlass sieht. Genau diese Fälle wurden jedoch von den Fi-
nanzbeamten ignoriert. Vielmehr sei – so die Entgegnung durch die Finanzbe-
amten – die Beschränkung der Prüfungen auf die insoweit vorgegebenen Inten-
sivprüffälle und Prüffelder erforderlich gewesen, um das Veranlagungssoll be-
wältigen zu können.347 Wenn dann auch noch die maschinelle Fallauswahl der 
intensiv zu prüfenden Steuerfälle nicht den tatsächlich prüfungsbedürftigen Fällen 
entspricht348, kann von einer an Art. 3 Abs. 1 GG ausgerichteten Bearbeitung der 
Steuerfälle entsprechend ihres Aufklärungsbedürfnisses keine Rede mehr sein.349  

Darüber hinaus schienen die Finanzämter ganz eigene Methoden zu entwickeln, 
um der Bearbeitung der wachsenden Steuerfälle Herr zu werden. Denn wie der 
Bundesrechnungshof ermittelte, standen dem einzelnen Finanzbeamten etwa 
20 Minuten für die Veranlagung eines Arbeitnehmerfalls zur Verfügung.350 Der 
Ideenreichtum reichte von einer Schnellbearbeitung einfach gelagerter Steuer-

 
342  Präsident des BRH, Probleme beim Vollzug der Steuergesetze, S. 37. 
343  LRH Mecklenburg-Vorpommern, Jahresbericht 2001, S. 81. 
344  Präsident des BRH, Probleme beim Vollzug der Steuergesetze, S. 39 ff. m.w.N. 
345  LRH NRW, Jahresbericht 2004, S. 308 ff. 
346  LRH Mecklenburg-Vorpommern, Jahresbericht 2001, S. 80 ff. 
347  LRH Mecklenburg-Vorpommern, Jahresbericht 2001, S. 81. 
348  Präsident des BRH, Probleme beim Vollzug der Steuergesetze, S. 38.  
349  So auch das Ergebnis des LRH Mecklenburg-Vorpommern, Jahresbericht 2001, S. 82. 
350  Präsident des BRH, Probleme beim Vollzug der Steuergesetze, S. 53. 
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fälle im Arbeitnehmerbereich über die Festlegung einzelner Wertgrenzen, die 
ohne Prüfung anerkannt wurden, bis hin zu sog. „Grünen Wochen“ oder „Durch-
winktagen“, an denen besonders hohe Anforderungen an eine intensive Prüfung 
aufgestellt wurden oder auf die Prüfung bestimmter steuerlicher Tatbestände 
gänzlich verzichtet wurde.351 Daher verwundert es kaum, wenn nach den statis-
tischen Auswertungen vom Bundesrechnungshof in rund 77 v.H. der Fälle nicht 
von den Angaben des Steuerpflichtigen abgewichen wurde.352 Zutreffender 
Weise kann dieser Umstand jedoch nur dann als unbedenklich angesehen wer-
den, wenn einer solchen Änderungsquote auch tatsächlich eine risikoorientierte 
Prüfung der Steuerfälle vorausgegangen ist.353 

Umfassend äußerte der Bundesrechnungshof in 2006 seine Bedenken hinsicht-
lich der unterschiedlichen Festlegung von Risikoparametern in den Ländern und 
insbesondere hinsichtlich der Ausrichtung der Risikomanagementsysteme am 
vorhandenen Personal und weniger am Risikopotenzial der Steuerfälle.354 Die 
Feststellungen des Bundesrechnungshofes veranlassten ihn zur Forderung eines 
umfassenden computergestützten Risikomanagementsystems.355  

Ziel sollte es sein, dass jedenfalls landesweit ein einheitlicher und damit gleich-
mäßiger Gesetzesvollzug erreicht wird. Dies setzt jedoch voraus, dass den ein-
zelnen Finanzbeamten auch einheitliche Vorgaben gemacht werden, wie der 
Steuervollzug im Einzelfall aussehen soll. Unter der Prämisse der tatsächlichen 
Unmöglichkeit einer 100%-Doktrin356 liegt das Augenmerk damit auf einer hin-
reichenden Verifikation der Angaben der Steuerpflichtigen.357 Wenn aber nicht 
jeder Steuerfall auf seine Richtigkeit hin überprüft werden kann, so muss doch 
derjenige überprüft werden, bei dem das Risiko einer Abweichung gegeben ist. 

 
351  Präsident des BRH, Probleme beim Vollzug der Steuergesetze, S. 42 ff. m.w.N. 
352  Präsident des BRH, Probleme beim Vollzug der Steuergesetze, S. 47. 
353  Präsident des BRH, Probleme beim Vollzug der Steuergesetze, S. 145. 
354  Präsident des BRH, Probleme beim Vollzug der Steuergesetze, S. 150. 
355  Präsident des BRH, Probleme beim Vollzug der Steuergesetze, S. 164 ff. 
356  Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 228 f.; vgl. BRH, Bericht nach § 99 BHO 

über den Vollzug der Steuergesetze, insbesondere im Arbeitnehmerbereich BT-Drucks. 
17/8429, S. 9; Drüen, FR 2011, 101 (106); Schmidt/Schmitt, in FS Spindler, S. 529 (532); 
Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 528. Siehe bereits unter C.V.2. 

357  Siehe zum Verifikationsprinzip als anerkanntes Strukturprinzip Drüen, in Zukunftsfragen 
des deutschen Steuerrechts, S. 1 (9); Seer, DStJG 31 (2008), S. 7 (16 f.); Schmidt, DStJG 
31 (2008), S. 37 (40). 
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Dies entspricht auch dem von der Rechtsprechung praktizierten Vertrauensvor-
schussprinzip.358 Denn stellt sich die Steuererklärung insgesamt als plausibel dar 
und liegen auch sonst keine Anhaltspunkte dafür vor, dass der steuerrelevante 
Sachverhalt unzutreffend wiedergegeben oder subsumiert ist, so kann den Anga-
ben grundsätzlich vertraut werden. Die Schwierigkeit liegt also darin, diese risi-
kobehafteten Fälle zu erkennen. Es müssen daher bestimmte Kriterien aufgestellt 
werden, anhand derer diese besagten Steuerfälle ausgesteuert werden. Dies wurde 
zwar bereits durch die GNOFÄ versucht, jedoch nicht hinreichend umgesetzt.  

Solange die wirklich risikobehafteten Fälle durch einen Finanzbeamten ausge-
steuert und dann tatsächlich geprüft werden, wären also eine hinreichende Veri-
fikation der steuerlichen Angaben und damit ein gleichmäßiger Vollzug sicher-
gestellt. Hinzu kommt jedoch das sich insbesondere durch den demografischen 
Wandel weiter vergrößernde Problem der Massenverwaltung: Die Zeit, die ein 
Finanzbeamter für die Veranlagung eines Steuerfalls hat, ist knapp bemessen, 
eine Personalaufstockung unrealistisch.359 Zudem wird ein gleichmäßiger Steu-
ervollzug nicht allein dadurch erreicht, dass ein risikobehafteter Steuerfall tat-
sächlich geprüft wird. Auch die Intensität jener Prüfung ist entscheidend. Der 
Finanzbeamte hat die risikobehafteten Merkmale eines Sachverhaltes auf seine 
Richtigkeit hin zu überprüfen, und zwar entsprechend des jeweiligen Aufklä-
rungsbedürfnisses. Je mehr Zeit dem Finanzbeamten daher für die tatsächliche 
Veranlagung eingeräumt wird, desto mehr kann sich dieser auch mit den prü-
fungsbedingten Fällen auseinandersetzen und damit dem Vollzugsauftrag der Fi-
nanzverwaltung gerecht werden.360 Insbesondere ein rein zahlenmäßiger Ab-
gleich von Vorjahresdaten oder aber bestimmten Vergleichsgrößen kann dabei 
weitaus effektiver durch einen Computer vorgenommen werden. Schon die 
Grundsätze der Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit der Besteuerung führen 
daher unter Berücksichtigung der tatsächlichen Gegebenheiten der Massenver-
waltung dazu, dass bei einem intensiv zu prüfenden Steuerfall auch die Rahmen-
bedingungen gegeben sein müssen, die eine solche intensive Prüfung erst ermög-
lichen. Insofern beeinflusst der Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung 

 
358  BFH v. 23.6.1993 – I R 14/93, BFHE 171, 521, Juris Rn. 25; v. 10.2.1988 – II R 206/84, 

BFHE 152, 412, Juris Rn. 14; v. 13.11.1985 – II R 208/82, BFHE 145,487, Juris Rn. 13; v. 
28.1.1970 – I R 123/67, BFHE 98, 171, Juris Rn. 20. Siehe dazu auch bereits unter C.V.2. 

359  Präsident des BRH, Probleme beim Vollzug der Steuergesetze, S. 157. 
360  Vgl. auch das vom Deutschen Steuerberaterverband geforderte Ziel des effizienten Ein-

satzes der personellen Kapazitäten, Stellungnahme v. 14.3.2016, S. 13. 
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auch den Umgang mit den Verwaltungsressourcen.361 Auch der sich insoweit er-
gebene Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung spricht daher für den 
Einsatz der Risikomanagementsysteme, denen eine höhere Effizienz zugespro-
chen werden kann, als einer Risikoauswahl allein durch Sachbearbeiter.362  

In der Tat scheint daher die Einrichtung eines Risikomanagementsystems ein er-
forderlicher Schritt zu sein, um den eingetretenen Vollzugsmängeln entgegen zu 
wirken.363 Geht man von der Idealvorstellung aus, dass das Risikomanagement-
system die tatsächlich risikobehafteten Merkmale einer Steuererklärung heraus-
zufiltern vermag, so kann der Finanzbeamte seine Zeit effektiv für diese Prüfung 
und Veranlagung verwenden.364 Insofern ist der Einsatz von Risikomanagement-
systemen nicht nur wünschenswert, sondern vielmehr wegen des Erfordernisses 
eines gleichmäßigen und gesetzmäßigen Steuervollzuges mittlerweile verfas-
sungsrechtliche Pflicht.  

2. Das Risikomanagementsystem – technische Anforderungen 
und Möglichkeiten 

a) Die Digitalisierung der Mitteilung steuerlicher Sachverhalte 

Das Risikomanagementsystem soll das der Steuererklärung innewohnende Ri-
siko365 beurteilen und insoweit eine maschinelle Vorauswahl treffen, welchen 
konkreten steuerlichen Sachverhalt der Finanzbeamte im Einzelfall prüfen soll. 
Eine solche automatisierte Risikoprüfung setzt jedoch voraus, dass das Risiko-
managementsystem an sich derart technisch ausgestaltet ist, dass es ein solches 
Risiko überhaupt erkennen kann. Insofern wären für einen computerbasierten 
Steuervollzug einerseits umfangreiche elektronische Datensätze (sog. eDaten)366 

 
361  Siehe zur Bedeutung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung noch unter 

D.I.3.f).  
362  Chaos Computer Club, Stellungnahme v. 13.4.2016, S. 8. 
363  So auch die Empfehlung des Präsidenten des BRH, Probleme beim Vollzug der Steuer-

gesetze, S. 157 ff. sowie BRH, Bericht nach § 99 BHO über den Vollzug der Steuerge-
setze, insbesondere im Arbeitnehmerbereich, BT-Drucks. 17/8429, S. 10; LRH NRW, 
Jahresbericht 2014, S. 214; vgl. auch Seer, in Tipke/Lang, Steuerrecht23, § 21 Rn. 7;  
Pezzer, StuW 2007, 101 (107); Roth, SteuK 2016, 78 (79). 

364  Präsident des BRH, Probleme beim Vollzug der Steuergesetze, S. 164 f. 
365  Zur Frage, was genau als „Risiko“ gilt, siehe noch unter D.I.3.b)aa) und bb). 
366  Seer, in FS BFH Band II, S. 1717 (1732). 
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erforderlich, um eine Analyse vornehmen zu können. Andererseits müssten die 
Daten bzw. Informationen367 nicht nur vorliegen, sondern auch besonders aufbe-
reitet sein, um vom System entsprechend ausgelesen und bewertet werden zu 
können. Insofern ist bereits der Steuerpflichtige selbst gehalten, dem Finanzamt 
die für die Steuererklärung bzw. Steueranmeldung maßgeblichen Informationen 
mitzuteilen. 368 So müssen insbesondere die Steueranmeldungen bereits seit 2005 
elektronisch übermittelt werden (§ 18 Abs. 1 UStG, § 41a Abs. 1 EStG). Seit 
2011 gilt dies auch für die Einkommensteuererklärung, sofern Gewinneinkünfte 
erzielt werden (§ 25 Abs. 4 EStG), sowie für unternehmerische Steuererklärun-
gen, wie etwa die Körperschaftsteuererklärung nach § 31 Abs. 1a KStG, die Er-
klärung zur Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags und zu dessen Zerle-
gung, § 14a GewStG und die Umsatzsteuererklärung, § 18 Abs. 3 UStG. Aber 
auch die Mitteilungspflichten Dritter sind in den vergangenen Jahren deutlich 
ausgeweitet worden.369 So gibt etwa das Einkommensteuergesetz vor, dass Vor-
sorgeaufwendungen i.S.d. § 10 Abs. 2, 2a, 4b EStG und Altersvorsorgebeiträge 
i.S.d. § 10a EStG, Rentenbezugsmitteilungen i.S.d. § 22a EStG, Lohnersatzleis-
tungen i.S.d. § 32b Abs. 1 Nr. 1 EStG, Lohnsteuerbescheinigungen i.S.d. § 41b 
Abs. 1 EStG, Bescheinigungen i.S.d. § 43 Abs. 1 S. 6, Abs. 2 S. 7 EStG und 
Freistellungsaufträge i.S.d. § 45d Abs. 1 EStG durch Dritte zu übermitteln sind. 
Die verfahrensrechtlichen Anforderungen dazu regelt § 93c AO. 

Wenn das Risikomanagementsystem aus den angegebenen Daten beurteilen soll, 
welche Angabe risikobehaftet ist, so bedarf es zunächst einer Festlegung derar-
tiger Risikofaktoren durch den jeweiligen Systemadministrator. Rein technisch 
gesehen also die Vorgabe, dass, wenn ein bestimmter Sachverhalt gegeben ist, 
hinsichtlich dieses Sachverhalts ein Risikohinweis auszugeben ist. So einfach 
diese Aussteuerung in der Theorie auch klingen mag, erwachsen aus diesem Er-
fordernis technisch gesehen bereits die ersten Probleme. Denn insoweit steht je-
denfalls die äußere Grenze des technisch Machbaren fest: Das System kann ge-
gebene Daten entsprechend der ihm vorgegebenen Programmhinweise auswerten; 
subsumieren kann es hingegen nicht.370 Mit dieser Grenze vor Augen bedarf es 

 
367  Siehe zur Problematik der Abgrenzung und Differenzierung dieser Begrifflichkeiten bei 

Albers, in GVwR II2, § 22 Rn. 8 ff. 
368  Siehe hierzu und zum Folgenden ausführlich zur Digitalisierung der Deklarationspflich-

ten bei Kulosa, in FS BFH Band II, S. 1831 (1837 ff.). 
369  Siehe dazu bei Seer, in FS BFH Band II, S. 1717 (1731 f.).  
370  Krumm, in Zukunftsfragen des deutschen Steuerrechts III, S. 1 (11). 
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daher einer konkreten Vorjustierung bzw. „Verkennzifferung“ der von den Steu-
erpflichtigen und Dritten zu machenden Angaben. Insofern fängt ein effizientes 
Risikomanagementsystem bereits bei der Gestaltung der Vordrucke bzw. der 
Steuererklärungsformulare an.371 So begünstigt insbesondere die Übermittlung 
der Informationen durch die Steuerpflichtigen auf entsprechenden Vordrucken 
das routinemäßige maschinelle Abgleichen der Daten und bewirkt daher eine 
wesentlich höhere Kontrolldichte. Eine solche elektronische Deklarationspflicht 
dient daher insbesondere der Gleichmäßigkeit der Besteuerung.372  

Dem entspricht auch die sich in den letzten Jahren abzeichnende Digitalisierung 
der Deklarationspflichten.373 So ist im Rahmen der Überschusseinkünfte zwar 
gegenwärtig noch keine Pflicht zur elektronischen Übermittlung der Steuererklä-
rung vorgesehen, doch sind insbesondere im Bereich der Werbungskosten die 
Vordrucke bereits durch eine derartige Standardisierung und Verkennzifferung 
geprägt, dass eine maschinelle Überprüfung der Angaben ermöglicht wird.374 
Auch im Fall der Gewinnermittlung durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung ist 
seit 2005 durch § 60 Abs. 4 EStDV vorgegeben, dass die Steuerpflichtigen eine 
solche Gewinnermittlung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck beizufügen 
haben. Seit 2011 ist zudem die Übermittlung in digitaler Form vorgeschrieben 
(§ 60 Abs. 4 i.V.m § 84 Abs. 3d EStDV).375 Und auch für die Gewinnermittlung 
durch Betriebsvermögensvergleich sieht § 5b EStG seit 2008 vor, die Bilanz so-
wie die Gewinn- und Verlustrechnung auf elektronischem Wege zu übermitteln 
(„E-Bilanz“).376 

Was das Risikomanagementsystem tatsächlich technisch leisten kann und insbe-
sondere, wie die Analyse stattfindet, kann an dieser Stelle nicht beurteilt werden. 
Technisch machbar wird es wohl jedenfalls sein, konkrete Merkmale aufzugrei-
fen, wie die Überschreitung bestimmter absoluter Wertgrenzen, die für sämtliche 
Steuererklärungen gelten einerseits, aber auch Wertgrenzen, die im Verhältnis 

 
371  Vgl. dazu bereits die Beratungsergebnisse der Koalitionsfraktionen im Rahmen des Ge-

setzesentwurfs zur Modernisierung und Entbürokratisierung des Steuerverfahrens (Steu-
erbürokratieabbaugesetz), BT-Drucks. 16/10940, S. 2. 

372  BFH v. 16.11.2011 – X R 18/09, BStBl. II 2012, 129, Juris Rn. 41. 
373  Siehe dazu insbesondere bei Kulosa, in FS BFH Band II, S. 1831 (1837 ff.). 
374  Kulosa, in FS BFH Band II, S. 1831 (1839). 
375  Siehe dazu bei Kulosa, in FS BFH Band II, S. 1831 (1839 f.). 
376  Kulosa, in FS BFH Band II, S. 1831 (1841). 
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zur Steuererklärung des Vorjahres im Missverhältnis stehen andererseits. Glei-
ches sollte auch für das Erkennen von Verhältniszahlen innerhalb der Steuerer-
klärung gelten, etwa ein möglicher Widerspruch, wenn Merkmal X einen hohen 
Wert aufweist Merkmal Y aber einen kleinen Wert.  

Probleme stellen sich etwa dann ein, wenn das System nach bestimmen Schlüs-
selbegriffen sucht, diese aber falsch geschrieben wurden. So wäre es im Sinne 
des sich aus dem Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung ergebenen Ef-
fizienzgedankens wünschenswert, wenn das System bis zu einem gewissen 
Punkt „mitdenkt“ und jedenfalls die gängigen Falschbezeichnungen kennt. 
Ebenso stellt sich die Frage, wie das System mit Angaben umgeht, die unter der 
falschen Kennziffer eingetragen wurden, weil sie entweder an anderer Stelle in 
der Steuererklärung relevant wären oder aber steuerlich schon gar nicht bedeut-
sam sind. Insbesondere ein solcher falscher Umgang mit den Erklärungsvordru-
cken wirft die Frage auf, wie einerseits das Risikomanagementsystem, anderer-
seits aber auch die Rechtsordnung damit in Zukunft umzugehen hat. Im Idealfall 
kann bereits das Risikomanagementsystem derartige Falschangaben erkennen 
und der zutreffenden Ziffer im Vordruck zuordnen. Nur bei tatsächlich bestehen-
dem Risiko würde dieser Sachverhalt dann zur Einzelfallprüfung ausgesteuert 
werden. Insofern würde im Sinne des Effizienzgedankens nicht jede Falschbe-
zeichnung gleich einen Risikohinweis bedeuten. Sollte es hingegen technisch 
nicht möglich sein, derartige Falschbezeichnungen zu erkennen, so ergibt sich 
hieraus insbesondere die Gefahr, sich der Risikoprüfung mittels Risikomanage-
mentsystem zu entziehen. Daran schließt sich die Frage an, ob es zukünftig nicht 
schon verpflichtend sein müsste, die zutreffenden Kennziffern im jeweiligen 
Vordruck zu wählen und eine Zuwiderhandlung jedenfalls als Ordnungswidrig-
keit zu ahnden. Beispielhaft zu erwähnen sei hier die Behandlung von Werbungs-
kosten im Steuererklärungsformular. So ist einerseits bereits in den aktuellen 
Steuererklärungsformularen eine Verkennzifferung gängiger Werbungskosten 
vorgesehen. Andererseits ist es jedoch schon tatsächlich nicht möglich, für sämt-
liche mögliche Werbungskosten eine eigene Ziffer vorzuhalten. Insofern bleibt 
es nicht aus, für die übrigen Aufwendungen die Ziffer „sonstige Werbungskos-
ten“ beizubehalten. Anliegend an die obigen Ausführungen ist dann jedoch frag-
lich, ob es dem Steuerpflichtigen verwehrt sein sollte, sämtliche Werbungskos-
ten unter „sonstige Werbungskosten“ zusammenzufassen. Denn insoweit ent-
zieht sich der Steuerpflichtige der Risikoprüfung der einzelnen „verkennzifferten“ 
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Werbungskosten und bewirkt bei entsprechender Höhe dieser Werbungskosten 
eine Einzelfallprüfung sämtlicher Ausgaben.  

Die Frage nach den Konsequenzen eines solchen Umgangs mit dem Steuerfor-
mular bzw. dessen Verkennzifferung muss letztendlich der Gesetzgeber ent-
scheiden. Ausgangspunkt müssen auch für diese Frage die Grundsätze der 
Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit der Besteuerung sein und damit der die-
sen Grundsätzen entsprechende effiziente Einsatz der Risikomanagementsys-
teme. Gleichzeitig darf sich jedoch nicht der Illusion hingegeben werden, dass 
das System in der Lage wäre, sämtliche Risiken zu entdecken. Eine geschickte 
Tarnung der Ausgaben, so z.B. die Bezeichnung von Kosten der privaten Le-
bensführung als „Arbeitsmittel“, wird auch das Risikomanagementsystem – wie 
auch der einzelne Finanzbeamte – nicht ohne weiteres erkennen können. Insofern 
kann hier allenfalls die Höhe der jeweiligen Ausgaben einen Anhaltspunkt für 
einen Risikohinweis liefern. Vom Risikomanagementsystem kann und darf da-
her nicht mehr verlangt werden als von einer manuellen Risikoeinschätzung 
durch einen Finanzbeamten.  

Auch mit gesetzlicher Implementierung der Risikomanagementsysteme in § 88 
Abs. 5 AO kann noch von keiner umfassenden oder gar abgeschlossenen Stan-
dardisierung oder Verkennzifferung ausgegangen werden. Vielmehr befindet 
sich die Finanzverwaltung gegenwärtig in einem „Lernprozess“377, der insbeson-
dere die sich im Rahmen der Verifikationsverwaltung mittels Risikomanage-
mentsystemen ergebenen Möglichkeiten betrifft.378 Denn neben der Hauptauf-
gabe der Risikomanagementsysteme, nämlich der Beurteilung des Risikopoten-
zials der steuerlichen Sachverhalte, können diese automatisierten Systeme auch 
an anderen Stellen des Steuervollzugs Hilfestellung leisten. So kann einerseits 
mit dem Risikomanagementsystem auch eine Verknüpfung der Daten des Steu-
erpflichtigen mit anderen Daten desselben oder Dritter erreicht werden. Bei-
spielsweise kann mittels automatischen Abgleichs effizienter gewährleistet wer-
den, dass etwa Kontrollmitteilungen anderer Finanzämter in der Steuererklärung 
des jeweiligen Steuerpflichtigen Berücksichtigung finden. Andererseits kann die 
computergestützte Erfassung auch dazu beitragen, dass überhaupt erkannt wird, 
welche Steuerpflichtigen eine Steuererklärung einzureichen haben. Beispielhaft 

 
377  Müller, in H/H/R, EStG/KStG, § 5b EStG Rn. 5 (Mai 2017). 
378  Kulosa, in FS BFH Band II, S. 1831 (1842). 
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zu erwähnen sei hier die Pflicht zur Abgabe von Steuererklärungen bei Ehegatten 
nach § 46 Abs. 2 Nr. 3a EStDV, sofern die Ehegatten die entsprechenden Steu-
erklassen beantragt haben.  

b) Die Einrichtung sogenannter selbstlernender Systeme 

Neben den rein manuell programmierten Risikomanagementsystemen sind tech-
nisch auch sog. selbstlernende Systeme denkbar.379 Dabei analysiert das Risiko-
managementsystem selbständig anhand der eingespeisten Daten und ihrer Zu-
sammenhänge und Wechselwirkungen das Risiko jeder Steuererklärung. Jede 
Prüfung trägt dann zur Anpassung und Verbesserung des Systems selbst bei. Die 
Vorteile eines solchen Systems sollen dabei insbesondere in einer genaueren 
Vorhersage und größeren Flexibilität liegen. Doch bringt ein solches System 
nicht nur Vorteile mit sich, sondern birgt auch Risiken. Insbesondere im Hinblick 
auf Diskriminierungs- und Verzerrungstendenzen bedarf gerade ein selbstlernen-
des System einer hinreichenden Kontrolle. Denn bei Einsatz derartiger Systeme 
tritt neben die möglichen, von Menschenhand gemachten rechtswidrigen Risiko-
parameter auch noch die Gefahr der selbständigen Etablierung und Ausweitung 
eben jener;380 und dies unter dem Deckmantel einer vermeintlichen Risikoanpas-
sung. Eine damit einhergehende umso wichtigere Kontrolle wird jedoch wiede-
rum durch die einem selbstlernenden System immanente hohe Komplexität er-
schwert. Selbst Befürworter dieses Ansatzes räumen ein, dass „eine vollständige 
Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit des Systems nicht gewährleistet (ist), 
weil die selbstgesetzten Entscheidungsgrundlagen einem stetigen Wandel unter-
liegen, in ihrer Gänze schwer bis gar nicht zu erfassen und somit auch nicht un-
abhängig zu überprüfen sind. So können unbemerkte und sich schleichend ver-
stärkende strukturelle Diskriminierungen oder ‚blinde Flecken‘ im Prüfprozess 
entstehen.“381  

 
379  Siehe dazu insb. bei Chaos Computer Club, Stellungnahme v. 13.4.2016, S. 5 f. 
380  Siehe hierzu insb. das eingängige Beispiel bei Braun Binder zum Einsatz einer Algorith-

men basierten Beurteilungssoftware im Justizsystem der USA, welches zu nachweislich 
falschen Schlussfolgerungen kam, DStZ 2016, 526 (533). 

381  Chaos Computer Club, Stellungnahme v. 13.4.2016, S. 6. 
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3. Die Einrichtung der Risikomanagementsysteme durch § 88 
Abs. 5 AO in der Fassung des Gesetzes zur Modernisierung 
des Besteuerungsverfahrens vom 18.7.2016 

a) Überblick über den gesetzlichen Regelungsinhalt 

Den dargestellten verfassungsrechtlichen Vorgaben an einen gleichmäßigen und 
gesetzmäßigen Steuervollzug entsprechend ordnet auch § 85 AO an, dass die Fi-
nanzbehörden die Steuern nach Maßgabe der Gesetze gleichmäßig festzusetzen 
und zu erheben haben. Insbesondere haben sie sicherzustellen, dass Steuern nicht 
verkürzt, zu Unrecht erhoben und Steuererstattungen nicht zu Unrecht gewährt 
oder versagt werden. Dabei darf diese Formulierung jedoch nicht einzelfallbezo-
gen verstanden werden.382 Denn auch von der Finanzverwaltung darf schlichtweg 
nichts Unmögliches verlangt werden. Insofern kann sie auch nicht in jedem Ein-
zelfall verhindern, dass Steuern verkürzt werden.383 § 85 S. 2 AO ist damit viel-
mehr als struktureller Sicherstellungsauftrag zu verstehen.384 Dabei regelt die Ab-
gabenordnung, mit welchen Mitteln dieser Auftrag im Einzelnen zu erfüllen ist. 
Aus dem Auftrag selbst lassen sich hingegen keine eigenen Befugnisse ableiten.385  

Wie diese steuerliche Ermittlung ausgestaltet sein soll, soll dann § 88 AO zu ent-
nehmen sein. Hiernach ermitteln die Finanzbehörden den Sachverhalt von Amts 
wegen und haben dabei alle für den Einzelfall bedeutsamen, auch für die Betei-
ligten günstigen Umstände zu berücksichtigen (§ 88 Abs. 1 AO). Im Rahmen 
dieser Sachverhaltsermittlung treffen den Steuerpflichtigen besondere Mitwir-
kungspflichten, insbesondere die Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung, die 
Pflicht zur Mitwirkung bei einer Außenprüfung, sowie sonstige Auskunfts- und 
Offenlegungspflichten (§§ 90 ff., 134 ff., 149 ff., 193 ff. AO). Doch selbst dann, 
wenn der Steuerpflichtige seinen Mitwirkungspflichten nachkommt, bleibt die 
Frage offen, inwieweit seinen Angaben auch Glauben zu schenken ist. Wenn die 
Finanzbehörden den Sachverhalt ohne weitere Ermittlung übernehmen, resultiert 
aus dieser angenommenen Sachverhaltsfeststellung der Realfall.386 Daher ist 
fraglich, wie weit die Finanzbehörde gehen muss, um die Angaben zu überprüfen. 

 
382  Seer, in T/K, AO/FGO, § 85 AO Rn. 4, 24 (Jan. 2017). 
383  Tipke, StRO III2, S. 1416. 
384  Seer, in T/K, AO/FGO, § 85 AO Rn. 4 (Jan. 2017). 
385  Seer, in T/K, AO/FGO, § 85 AO Rn. 34 ff. (Jan. 2017); Tipke, StRO III2, S. 1416.  
386  Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 9. 
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Hierzu findet sich lediglich die Aussage, dass Art und Umfang der Ermittlungen 
nach den Umständen des Einzelfalls sowie nach den Grundsätzen der Gleichmä-
ßigkeit, Gesetzmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit durch die Finanzbehörden be-
stimmt werden sollen (§ 88 Abs. 2 S. 1 AO). Dabei können die Finanzbehörden 
nach § 88 Abs. 2 S. 2 AO auch allgemeine Erfahrungen sowie Wirtschaftlichkeit 
und Zweckmäßigkeit berücksichtigen.  

Für die Beurteilung der Notwendigkeit weiterer Ermittlungen und Prüfungen für 
eine gleichmäßige und gesetzmäßige Festsetzung von Steuern und Steuervergü-
tungen sowie Anrechnung von Steuerabzugsbeträgen und Vorauszahlungen er-
laubt § 88 Abs. 5 AO nunmehr ausdrücklich den Einsatz automationsgestützter 
Systeme (Risikomanagementsysteme). Diese sollen zur Beurteilung der Not-
wendigkeit weiterer Ermittlungen und Prüfungen für eine gleichmäßige und ge-
setzmäßige Festsetzung von Steuern und Steuervergütungen dienen (§ 88 Abs. 5 
S. 1 AO). Dabei soll auch der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung 
berücksichtigt werden (§ 88 Abs. 5 S. 2 AO). De facto wertet also ein Computer 
die Steuererklärungen aus und weist den einzelnen Finanzbeamten dann an, un-
schlüssige und risikobehaftete Angaben genauer zu überprüfen.387 Steuererklä-
rungen, die dem Computer hingegen plausibel und risikoarm erscheinen, werden 
automatisch festgesetzt (§ 155 Abs. 4 AO).388 Insofern wird schon von einer fak-
tischen Selbstveranlagung des Steuerpflichtigen gesprochen.389 Die Prüfung auf 
Plausibilität unternimmt das Risikomanagementsystem anhand der von den 
obersten Finanzbehörden der Länder im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium der Finanzen festgelegten „Einzelheiten“ (§ 88 Abs. 5 S. 5 AO). Diese Ein-
zelheiten haben also entscheidenden Einfluss darauf, ob eine Steuererklärung als 
risikoarm angesehen werden kann und mithin eine Einzelfallprüfung durch den 
Sachbearbeiter im Regelfall ausscheidet. Soweit die Kenntnis dieser Einzelheiten 
die Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit der Besteuerung gefährden könnte, 
dürfen sie gem. § 88 Abs. 5 S. 4 AO nicht veröffentlicht werden. Zugleich regelt 
§ 88 Abs. 5 S. 3 AO gewisse Mindestanforderungen an den Einsatz eines Risiko-

 
387  BRH, Bericht nach § 99 BHO über den Vollzug der Steuergesetze, insbesondere im Ar-

beitnehmerbereich, BT-Drucks. 17/8429, S. 10 f. 
388  Dies gilt jedenfalls dann, wenn der Fall nicht per Zufallsprüfung oder durch den Sachbe-

arbeiter ausgesteuert wird (vgl. § 88 Abs. 5 S. 3 AO) oder kein Anlass im Sinne von § 155 
Abs. 4 AO gegeben ist.  

389  Münch, DStR 2013, 2150; Drüen, in Zukunftsfragen des deutschen Steuerrechts, S. 1 (8); 
Seer, StuW 2003, 40 (42).  
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managementsystems, wie die Einrichtung einer Zufallsauswahl, die Möglichkeit 
der Aussteuerung und Einzelfallprüfung durch den Amtsträger sowie die re-
gelmäßige Überprüfung der Risikomanagementsysteme auf ihre Zielerfüllung. 

b) Die „Einzelheiten“ der Risikomanagementsysteme 

Die Einzelheiten der Risikomanagementsysteme sollen gem. § 88 Abs. 5 S. 5 AO 
von den obersten Finanzbehörden der Länder im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium der Finanzen festgelegt und nach § 88 Abs. 5 S. 4 AO nicht ver-
öffentlicht werden. Mit eben jenen „Einzelheiten“ i.S.v. § 88 Abs. 5 S. 4 AO 
werden wohl jedenfalls jene Informationen und Prüfparameter gemeint sein, die 
eine risikoorientierte Fallbearbeitung erst ermöglichen, um eben das gesetzte 
Ziel zu erreichen, nämlich die Konzentration der Finanzbehörden auf die tatsäch-
lich prüfungsbedürftigen Fälle.390 Eine reine automationsgestützte Plausibilitäts-
prüfung soll hingegen nicht erfolgen.391 Es sind also bestimmte Risikofilter an-
hand derer erkannt werden soll, ob ein Fall risikoarm oder risikoreich ist.392  

aa) Das „Risiko“ als Differenzierungskriterium 

Beurteilt das Risikomanagementsystem einen Steuerfall als risikobehaftet, so 
soll der darauffolgende Risikohinweis zu einer Einzelfallprüfung durch den Fi-
nanzbeamten führen, während Steuererklärungen ohne derartige Risikohinweise 
automatisch veranlagt werden können (vgl. § 155 Abs. 4 AO). Idealiter würde 
also der vermeintlich risikobehaftete Fall geprüft und der so ermittelte „richtige“ 
Sachverhalt anschließend dem gesetzlichen Tatbestand entsprechend veranlagt, 
während der vermeintlich risikoarme Fall schon aus sich heraus „richtig“ mitge-
teilt und subsumiert wurde und auch dementsprechend automatisch veranlagt 
werden kann.  

Insofern ist es das Ziel des Risikomanagementsystems, die risikobehafteten 
Steuerfälle von den risikoarmen Steuerfällen zu unterscheiden. Die Risikopara-
meter unterteilen die Steuerfälle in zu prüfende Steuerfälle auf der einen und 
nicht zu prüfende Steuerfälle auf der anderen Seite. Nicht nur die spätere 

 
390  BT-Drucks. 18/7457, S. 69 f.  
391  BT-Drucks. 18/7457, S. 70. 
392  BRH, Bericht nach § 99 BHO über den Vollzug der Steuergesetze, insbesondere im Ar-

beitnehmerbereich, BT-Drucks. 17/8429, S. 10 f. 
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Steuerfestsetzung, bereits die vorgeschaltete Prüfung der für den Steuerpflichti-
gen zum Teil höchstpersönlichen Lebensumstände insbesondere in Bezug auf 
dessen Einkommens- und Vermögenssituation stellt einen staatlichen Eingriff 
dar. Schon diese reine Sachverhaltsermittlung – wenngleich bzw. insbesondere 
weil vom Steuerpflichtigen möglicherweise unbemerkt – betrifft dabei seine per-
sönliche Freiheitssphäre.393 Für eine Rechtfertigung dürfte damit eine reine Will-
kürprüfung ausscheiden. Vielmehr müsste die ungleich intensive Prüfung der 
einzelnen Steuerfälle verhältnismäßig sein. Insofern ließe sich dann das unter-
schiedliche Aufklärungsbedürfnis der Steuerfälle anführen. Die Zulässigkeit die-
ses Differenzierungsziels ergibt sich aus den bereits hergeleiteten Folgen der 
Grundsätze der Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit der Besteuerung. Denn die 
tatsächlich mangelnde Möglichkeit der Prüfung sämtlicher Steuerfälle gebietet 
es, die Intensität der Prüfung ausgehend vom jeweiligen Aufklärungsbedürfnis 
der Steuererklärung vorzunehmen. Doch ist eine Steuererklärung nicht nur dann 
unzutreffend, wenn die Steuer zu gering bemessen wurde, sondern auch dann, 
wenn sie zuungunsten des Steuerpflichtigen zu hoch bemessen wurde. Unter Ri-
siko ist daher nicht allein die Gefahr der Steuerverkürzung zu sehen.394 Bereits aus 
rechtsstaatlichen Gesichtspunkten ist die Finanzverwaltung angehalten, den Steu-
erpflichtigen auch auf für diesen positive Aspekte hinzuweisen. Sie trifft insoweit 
eine Fürsorge- und Unterstützungsfunktion.395 Der Fiskalzweck allein vermag da-
mit ein solches Risiko schließlich nicht zu begründen.396 Von einem Risiko kann 
vielmehr immer dann ausgegangen werden, wenn einerseits die Gefahr der un-
zutreffenden Mitteilung des Sachverhalts besteht, andererseits die Gefahr der 
unzutreffenden Subsumtion durch den Steuerpflichtigen.397 Mit den Risikopara-
metern legt die Finanzverwaltung damit verallgemeinernd fest, welche steuerli-
chen Sachverhalten sie für aufklärungsbedürftig hält und welche nicht. Insoweit 
stellen die Risikoparameter auch letztlich die Konkretisierung des der Verwal-
tung durch § 88 Abs. 2 S. 1 AO zugestandenen Gestaltungsspielraums hinsichtlich 

 
393  Siehe dazu bereits unter C.V.2. 
394  Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft e.V., Stellungnahme v. 16.3.2016, 

S. 4; Drüen, in DFGT 8/9 (2011/2012), S. 253 (264). 
395  Braun Binder, DStZ 2016, 526 (530); Spilker, Behördliche Amtsermittlung, S. 167 ff.; 

vgl. auch Bund der Steuerzahler, Stellungnahme v. 10.3.2016, S. 4. 
396  Siehe dazu bereits unter C.V.3.a).  
397  Zur strafrechtlichen Dimension einer von der Verwaltungsauffassung abweichenden Sub-

sumtion durch den Steuerpflichtigen siehe Krumm, in Zukunftsfragen des deutschen Steu-
errechts III, S. 1 (10 ff.).  
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des jeweiligen Aufklärungsbedürfnisses für bestimmte steuerliche Sachverhalts-
merkmale dar. 

bb) Mögliche Risikofaktoren 

Um eine den Vorgaben des Art. 3 Abs. 1 GG entsprechende Prüfung der Steuer-
erklärungen gewährleisten zu können, müssen diese festgelegten Einzelheiten 
dem den Steuererklärungen innewohnenden Risiko entsprechend ausgestaltet 
sein.398 Nur dann lässt sich eine Ungleichbehandlung hinsichtlich der Prüfungs-
intensität rechtfertigen. Entsprechend müssen die Risikoparameter nicht nur dem 
Grunde nach geeignet sein, das den Steuererklärungen innewohnende Risiko auf-
zudecken, sondern dieses Risiko auch tatsächlich widerspiegeln.399 Insofern wären 
Risikoparameter, die allein auf den verschiedenen Einkunftsarten beruhen – so 
wie es die GNOFÄ 1981 vorsah400 – wohl gleichheitswidrig; bestehen doch keine 
gesicherten Daten darüber, dass die Angaben in der Steuererklärung je nach Ein-
kunftsart mehr oder weniger fehleranfällig sind.401 

Die Höhe der jeweiligen Einkünfte, bzw. der jeweiligen Einnahmen oder Aus-
gaben, könnte hingegen das ihnen innewohnende Risiko widerspiegeln, jeden-
falls unter dem Gesichtspunkt des facettenreichen Lebenssachverhalts, der sich 
in der Regel hinter höheren Einkünften verbergen könnte.402 Dagegen rechtfertigt 
die Erwartung von Mehreinnahmen allein kein besonderes Prüfungsbedürfnis.403 
So beinhalteten die Risikomanagementsysteme in der Vergangenheit vielfach 
Wertgrenzen, entweder bezogen auf ein bestimmtes Abzugs- oder Einnahme-
merkmal oder aber in Bezug auf bspw. die Angaben zu Werbungskosten in ihrer 

 
398  Vgl. Haunhorst, DStR 2010, 2105 (2110). 
399  So kritisierte der Landesrechnungshof NRW in seinem Jahresbericht 2014, dass bei den 

vermeintlich risikoarmen Fällen, die sich unterhalb bestimmter Wertgrenzen abspielten, 
bei rd. 45 v.H. der geprüften Fälle das Risiko einer unzutreffenden Steuerfestsetzung be-
stand, LRH NRW, Jahresbericht 2014, S. 211 f. 

400  Siehe dazu bereits unter C.V.3.a). 
401  Vgl. Seer, in T/K, AO/FGO, § 88 AO Rn. 66 (Jan. 2017); Eckhoff, Rechtsanwendungs-

gleichheit, S. 510. 
402  Seer, DStJG 31 (2008), S. 7 (19); Präsident des BRH, Probleme beim Vollzug der Steu-

ergesetze, S. 165; Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 511 f. 
403  Pelka, DB 1996, 699. Siehe dazu bereits unter C.V.3.a). 
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Gesamtheit.404 Auch scheinen Algorithmen, die mehrere Angaben in der Steuer-
erklärung miteinander in Beziehung setzen oder aber einen Abgleich zu Angaben 
desselben Steuerpflichtgen in den Vorjahren vornehmen, grundsätzlich geeignet 
zu sein, Fehlerquellen aufzudecken.405 So kann es z.B. zu einem Risikohinweis 
kommen, wenn ein Steuerpflichtiger ein häusliches Arbeitszimmer geltend 
macht, die Anzahl der Fahrten zur Arbeitsstätte aber genauso hoch sind wie bei 
einem Steuerpflichtigen ohne häusliches Arbeitszimmer.406 Ebenso denkbar 
wäre die Verknüpfung von hohem Verpflegungsmehraufwand bei gleichzeitiger 
Erklärung doppelter Haushaltsführung.407 Auf der anderen Seite kann und darf 
jedoch aus der Angabe niedriger Einkünfte nicht der Schluss gezogen werden, 
die Steuererklärung sei nicht risikobehaftet. Denn gerade die unterlassene Erklä-
rung bestimmter Einkünfte ist es, die zu einem besonders hohen Steuerausfall 
führt.408 Auch können bestimmte Kennzeichnungen als Risiko erfasst sein, wie 
die Herkunft der Einnahmen aus dem Ausland.409 

Auch personenbezogene Daten des Steuerpflichtigen sind grundsätzlich geeig-
net, das Risikopotenzial eines steuerlichen Sachverhaltes zu bewerten. So lassen 
sich insbesondere Rückschlüsse vom Verhalten des Steuerpflichtigen auf das Ri-
sikopotenzial seiner Erklärung ziehen. Dementsprechend weist die Erklärung ei-
nes Steuerpflichtigen, der schon in den Jahren zuvor vermehrt unzutreffende An-
gaben eingereicht hat, ein höheres Risikopotenzial auf als die Erklärung eines in 
den Vorjahren stets rechtstreuen Steuerpflichtigen.410 Seer spricht insoweit von 
einer „Steuervita“ des Steuerpflichtigen, die das bisherige Verhalten des Steuer-
pflichtigen im konkreten Steuerrechtsverhältnis abbilden soll.411 Dabei soll ko-

 
404  Vgl. z.B. LRH NRW, Jahresbericht 2014, S. 210; BRH, Bericht nach § 99 BHO über den 

Vollzug der Steuergesetze, insbesondere im Arbeitnehmerbereich, BT-Drucks. 17/8429, 
S. 3. 

405  Braun Binder, DStZ 2016, 526 (533); Deckers/Vieten, FR 2015, 913 (914); Haunhorst, 
DStR 2010, 2105 (2108 f.); LRH NRW, Jahresbericht 2014, S. 207 f. 

406  BRH, Bericht nach § 99 BHO über den Vollzug der Steuergesetze, insbesondere im Ar-
beitnehmerbereich, BT-Drucks. 17/8429, S. 11. 

407  BRH, Bemerkungen nach § 99 BHO über den Vollzug der Steuergesetze, insbesondere 
im Arbeitnehmerbereich, BT-Drucks. 17/8429, S. 11 f. 

408  Vgl. dazu Seer, StuW 2003, 40 (44). 
409  Präsident des BRH, Probleme beim Vollzug der Steuergesetze, S. 98. 
410  Präsident des BRH, Probleme beim Vollzug der Steuergesetze, S. 166; vgl. Seer, DStJG 

31 (2008), S. 7 (29); Ahrens, Der Vollzug von Steuergesetzen, S. 161 ff. 
411  Seer, in T/K, AO/FGO, § 88 Rn. 70 (Jan. 2017); ders., StuW 2003, 40 (49). 
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operatives Verhalten den Steuerpflichtigen einer Klasse mit geringer Risikonei-
gung zuordnen, während umgekehrt Pflichtverletzungen ihn in eine Klasse mit 
höherer Risikoneigung befördern sollen. Risikoparameter, die auf der Religion, 
der Herkunft oder dem Geschlecht des Steuerpflichtigen beruhen, lassen hingegen 
keinen Rückschluss auf einen fehlerhaft mitgeteilten oder subsumierten Sachver-
halt zu und stellen daher keine zulässigen Differenzierungskriterien dar.412  

Ebenfalls als subjektives Kriterium des Steuerpflichtigen ließe sich anbringen, 
ob dieser bei der Erstellung seiner Steuererklärung einen Steuerberater hinzuge-
zogen hat und insbesondere die Integrität dieses Steuerberaters. Unter dem Ge-
sichtspunkt der Risikogeneigtheit dieser Steuererklärung ist ein solcher Risiko-
parameter auch verständlich.413 Denn insbesondere unter Berücksichtigung der 
Komplexität des Steuerrechts dürften die Steuererklärungen jener Steuerpflich-
tigen ohne steuerrechtliche Vorbildung besonders fehleranfällig sein.414 Insofern 
müsste jedenfalls die erstmalige Abgabe einer Steuererklärung eines nicht bera-
tenden Steuerpflichtigen zu einem Risikohinweis führen. Ohne Anknüpfung an 
einen „konkreten Verdacht“ wären somit grundsätzlich erst einmal sämtliche 
Angaben dieses Steuerpflichtigen risikoreich und damit zu überprüfen. Das Er-
gebnis dieser Prüfung kann dann in die „Steuervita“ des Steuerpflichtigen ein-
fließen und ihm insoweit auch einen berechtigten Vertrauensvorschuss verschaf-
fen. Angehörige der steuerberatenden Berufe als Organe der Steuerrechtspflege 
hingegen haben sich bereits durch das für ihre Berufsqualifikation erforderliche 
Fachwissen einen Vertrauensvorschuss verdient.415 So ist jedenfalls die erstma-
lige Steuererklärung eines beratenden Steuerpflichtigen nicht insgesamt als risi-
kobehaftet einzuordnen. Diese unterliegt vielmehr den übrigen „üblichen“ Risi-
koparametern. Andererseits könnte sich die Berücksichtigung der Frage, ob ein 
Steuerpflichtiger fachkundig beraten ist, auch negativ für diesen auswirken. 
Denn auch der Steuerberater könnte bei vermehrt fehlerhaften Angaben den ihm 

 
412  Braun Binder, DStZ 2016, 526 (533); Bundessteuerberaterkammer, Stellungnahme 

v. 30.1.2015, S. 8; Protokoll des Finanzausschusses, BT-Drucks. 18/75, S. 14. 
413  Modlinger, Stbg 2015, 515 (516). 
414  Seer, StStud 2010, 369 (372); vgl. auch Tipke, Besteuerungsmoral und Steuermoral, 

S. 82 ff. Die Rechtsprechung geht hingegen auch bei nicht fachkundig beratenden Steu-
erpflichtigen grds. von einem Vertrauensvorschuss aus, BFH v. 27.3.2007 – 1 B 16/06, 
n.v., Juris Rn. 13. 

415  Seer, StStud 2010, 369 (373). 
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zugestandenen Vertrauensvorschuss verbrauchen.416 Daher beschwört die Orien-
tierung an der Frage, ob der Steuerpflichtige beraten ist oder nicht, auch die „Ge-
fahr“ der genaueren Überprüfung sämtlicher Steuererklärungen dieses Beraters 
herauf, was sich wiederum zu Lasten der Mandanten auswirken könnte.417 An-
ders als bei den objektiven Kriterien, die sich allein auf die vom Steuerpflichti-
gen gemachten Angaben beziehen, werden hier Kriterien zur Bestimmung des 
Risikos herangezogen, von denen der Steuerpflichtige mitunter keine Kenntnis 
hat. Denn während der Steuerpflichtige bei besonders hohen Werbungskosten 
bereits damit rechnen muss, dass derartige Angaben einer Prüfung unterzogen 
werden, kann er solche Rückschlüsse aus Merkmalen, die in seiner Person be-
gründet sind, möglicherweise nicht ziehen. Dies gilt umso mehr, wenn auch 
Rückschlüsse anderer Personen, wie z.B. in Bezug auf den Steuerberater, das 
Risikopotenzial der Steuererklärung beeinflussen. Insofern muss hier insbeson-
dere auch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung418 berücksichtigt 
werden. 

cc) Die Wandelbarkeit der Risikofaktoren und deren Kontrolle 

Doch auch dann, wenn Intensivprüffälle den tatsächlich risikobehafteten Fällen 
zum überwiegenden Teil entsprächen, bleibt die Frage bestehen, ob dies allein 
einen gleichmäßigen Steuervollzug bewirken kann. Denn die „starre“ Anwen-
dung der Risikoparameter erlaubt zwar, dass gleichermaßen risikobehaftete Fälle 
geprüft werden; zu glauben, dass Risikoparameter überhaupt abschließend be-
nannt werden können, bleibt hingegen eine Utopie. Erforderlich ist vielmehr, 
dass die Prüfparameter auch wandelbar bleiben. Denn mal abgesehen von den 
ständigen Änderungen im materiellen Recht419 erhöhen gleichbleibende Risiko-
parameter auch die Gefahr, dass die Steuerpflichtigen ihr Erklärungsverhalten 
langfristig an diesen ausrichten und damit erreichen, bei der Risikoprüfung 

 
416  Seer, DStJG 31 (2008), S. 7 (35 f.); vgl. auch Baldauf, DStR 2016, 833 (836). 
417  Präsident des Deutschen Finanzgerichtstags, Stellungnahme v. 8.4.2016, S. 8. Auf die 

Frage nach einem unzulässigen Eingriff in die Berufsfreiheit des Steuerberaters soll hier 
nicht weiter eingegangen werden, siehe dazu unter anderem bei Baldauf, DStR 2016, 833 
(836 f.); Mann, DStR 2009, 506. 

418  Braun Binder, DStZ 2016, 526 (533); Deutscher Richterbund und Bund deutscher Fi-
nanzrichterinnen und Finanzrichter, gemeinsame Stellungnahme v. September 2015, 
S. 10; Bundesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit, Stellungnahme 
v. 31.3.2016, S. 3 ff.; siehe auch Martini, DVBl. 2014, 1481 (1483 ff.). 

419  Präsident des BRH, Probleme beim Vollzug der Steuergesetze, S. 27 ff. 
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durchs Raster zu fallen. Risikoparameter, die in dem einen Jahr noch die tatsäch-
lich risikobehafteten Steuerfälle auszusteuern vermochten, können im nächsten 
Veranlagungsjahr schon überholt sein. Insoweit ist es wohl unumgänglich die 
Risikoparameter laufend zu aktualisieren420 und damit das Risikomanagement-
system selbst einer laufenden Kontrolle zu unterziehen. Dies ist insbesondere 
auch deshalb erforderlich, um dem gezielten Ausnutzen der Wertgrenzen gerade 
durch bestimmte Personen bzw. Personengruppen entgegenzuwirken.421 Auch 
ein computergestütztes System kommt damit wohl nicht ohne die Hilfe durch 
den Finanzbeamten aus.  

dd) Geheimhaltung der Risikoparameter 

Auch die durch § 88 Abs. 5 S. 4 AO geforderte Geheimhaltung der Einzelheiten 
der Risikomanagementsysteme trägt grundsätzlich zur Herstellung der Gesetz-
mäßigkeit und Gleichmäßigkeit der Besteuerung bei. Insbesondere die Befürch-
tung des Gesetzgebers422, der Steuerpflichtige könnte ansonsten sein Erklärungs-
verhalten von den Risikoparametern abhängig machen, ist nicht von der Hand zu 
weisen.423 Insofern würde es dem Ziel der Einführung der Risikomanagement-
systeme, nämlich letztlich die Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit der Besteu-
erung sicherzustellen, letztlich entgegen wirken, würde man dem Steuerpflichti-
gen offenbaren, welche Angaben in der Steuererklärung gerade nicht geprüft 
werden.424 Dieses Geheimhaltungsgebot muss grundsätzlich nicht nur gegenüber 
dem Steuerpflichtigen, sondern auch gegenüber den Finanzbeamten selbst gel-
ten. Denn dass solche Informationen am Bestimmungsort verbleiben, ist eine 
Utopie.425  

 
420  Präsident des BRH, Probleme beim Vollzug der Steuergesetze, S. 165. 
421  Vgl. Deckers/Vieten, FR 2015, 913 (915). 
422  BT-Drucks. 17/7457, S. 70. 
423  Braun Binder, DStZ 2016, 526 (531); Deckers/Vieten, FR 2015, 913 (915); Münch, DStR 

2013, 2150 (2152). 
424  Vgl. auch Müller-Franken, StuW 2018, 113 (117); Seer, DStZ 2016, 605 (608); Bundes-

steuerberaterkammer, Stellungnahme v. 5.4.2016, S. 7. 
425  Braun Binder, DStZ 2016, 526 (531); Chaos Computer Club, Stellungnahme v. 13.4.2016, 

S. 3 f.; ver.di, Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Be-
steuerungsverfahrens v. 8.4.2016, S. 4; Roser, in Gosch, AO/FGO, § 88 AO Rn. 66 
(Juni 2018). Siehe auch die Anmerkung von Haarmann im 56. Berliner Steuergespräch 
vom 21.9.2015, zitiert nach Richter/Welling, FR 2015, 1014 (1019).  
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Der Wortlaut der Norm zeigt aber auch, dass die Veröffentlichung der Einzel-
heiten der Risikomanagementsysteme nicht per se verhindert werden soll, son-
dern nur in den Fällen, in denen eine solche Veröffentlichung die Gleichmäßig-
keit und Gesetzmäßigkeit der Besteuerung tatsächlich gefährden könnte.426 Seer 
spricht insoweit von einem konditionierten Geheimnisvorbehalt.427 Denn grund-
sätzlich gebietet schon das Rechtsstaatsprinzip, dass die öffentliche Verwaltung 
transparent agiert.428 Gerade Transparenz ist die Voraussetzung für die Akzep-
tanz und Kontrolle des Verwaltungshandelns.429 Sie soll „den Machtmissbrauch 
durch überlegene Information verhindern und wirkt durch die Einbeziehung der 
Öffentlichkeit im Sinne des Demokratiegebots“.430 Intransparenz bewirkt nicht 
nur, dass der Einzelne von den Handlungen der Verwaltung keine Kenntnis er-
langt und diese nicht nachvollziehen kann; er kann sich mangels dieser Kenntnis 
auch nicht dagegen wehren.431 Schließlich setzt Rechtsschutz gegen Akte der öf-
fentlichen Gewalt auch die Kenntnis eben jener Akte der öffentlichen Gewalt 
voraus. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Steuerpflichtige schon keine 
Kenntnis von den ihn zulasten ausgelegten Risikofaktoren hat, wie etwa bei der 
Hinzuziehung eines in der Vergangenheit negativ aufgefallenen Steuerberaters. 
Insbesondere bei derartigen Risikofaktoren steht die Frage im Raum, ob die Ver-
waltung die Grenze hinsichtlich der Konkretisierung des Steuervollzugs über-
schreitet und sich vielmehr im Regelungsbereich „wesentlicher“ Sachverhalte 
bewegt.432 Denn derartige Risikofaktoren berühren nicht nur die Freiheits- und 
Gleichheitssphäre des zu prüfenden Steuerpflichtigen, sondern könnten insbe-

 
426  Vgl. auch Braun Binder, DStZ 2016, 526 (530 f.); Marx, Ubg 2016, 358 (361 f.). 
427  Seer, in T/K, AO/FGO, § 88 AO Rn. 82, 58 (Jan. 2017). 
428  Seer, DStZ 2016, 605 (608); vgl. Hey, Steuerplanungssicherheit als Rechtsproblem, 

S. 687; Mellinghoff, in FS BFH Band I, S. 421 (436 f.). Siehe dazu eingehend bei  
Bröhmer, Transparenz als Verfassungsprinzip, S. 146 ff. 

429  Pitschas, in GVwR II2, § 42 Rn. 219 ff. 
430  Schiedermair, in GVwR III2, § 48 Rn. 75. 
431  Vgl. dazu auch BVerfG v. 24.4.2013 – 1 BvR 1215/07, BVerfGE 133, 277, Juris 

Rn. 41 ff., 51. 
432  Braun Binder, DStZ 2016, 526 (533); Präsident des Deutschen Finanzgerichtstages, Stel-

lungnahme v. 8.4.2016, S. 8; ver.di, Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Mo-
dernisierung des Besteuerungsverfahrens v. 8.4.2016, S. 3 ff.; vgl. auch das Beispiel bei 
Baldauf, DStR 2016, 833 (836 f.).  
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sondere in das Grundrecht auf Berufsfreiheit des betroffenen Steuerberaters ein-
greifen – und auch dies letztlich ohne Kenntnis des jeweils Betroffenen.433 

Um sich nicht dem Vorwurf einer willkürlich handelnden Verwaltung ausgesetzt 
zu sehen, sollte die Finanzverwaltung daher jedenfalls die Kriterien der Risiko-
managementsysteme grundlegend benennen.434 „Intransparenz der Verwaltung 
nährt nur Misstrauen und Steuerwiderstand.“435 Insbesondere dann, wenn sub-
jektive Kriterien Einfluss auf die Risikoanalyse haben, wie etwa das Vorverhal-
ten des jeweiligen Steuerpflichtigen, ist diesen ein datenschutzrechtlicher An-
spruch auf Mitteilung dieser Informationen zuzusprechen. Sollten diese Infor-
mationen im konkreten Widerspruch zu der Gewährleistung der Gleichmäßigkeit 
und Gesetzmäßigkeit der Besteuerung stehen, resultiert aus diesem Anspruch je-
denfalls das Recht auf eine substantiierte Darlegung der Gründe für die Versa-
gung der Bekanntgabe der Informationen.436  

Wenngleich es daher nicht zuletzt wegen der durch eine Veröffentlichung wach-
senden Steuermoral wünschenswert wäre, wenn von einer weitergehenden Of-
fenlegung einer grundlegenden Darstellung der Kriterien des Risikovollzugs Ge-
brauch gemacht würde, so ist die Grenze doch bei der Offenlegung der konkreten 
Risikoparameter erreicht. Denn wenn offengelegt würde, dass mit Risikopara-
metern insbesondere Wertgrenzen oder aber konkrete Algorithmen gemeint sind, 
so kann die Benennung dieser Kriterien schon aufgrund der Komplexität des ma-
teriellen Steuerrechts nicht abschließend erfolgen. Dies gilt nicht zuletzt auch 
wegen des Erfordernisses der ständigen Wandelbarkeit dieser Parameter. Im Üb-
rigen würde die genaue Kenntnis der Risikoparameter die Gefahr hinaufbe-
schwören, eben jenes Wissen um gerade die nicht intensiv zu prüfenden Merk-
male zu nutzen, um die Belastungswirkung der eigenen Steuerlast zu minimie-
ren. Andererseits darf jedoch nicht verkannt werden, dass genau diese konkrete 
Ausgestaltung der Risikoparameter, also genau die Elemente der Risikomanage-
mentsysteme, die eben nicht veröffentlicht werden dürfen, letztlich für die Beur-
teilung notwendig sein, ob tatsächlich von einer zulässigen Konkretisierung des 

 
433  Siehe dazu bei Baldauf, DStR 2016, 833 (836 f.); Braun Binder, DStZ 2016, 526 (533). 
434  Thiemann, StuW 2018, 304 (309); vgl. Seer, in T/K, AO/FGO, § 88 AO Rn. 82 

(Jan. 2017); Seer, DStZ 2016, 605 (608). 
435  Seer, in T/K, AO/FGO, § 88 AO Rn. 58 (Jan. 2017). 
436  Seer, in FS BFH Band II, S. 1717 (1728 f., 1742 f.); vgl. auch Mellinghoff, in FS BFH 

Band I, S. 421 (436 f.). 
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dem steuerlichen Sachverhalt innewohnende Aufklärungsbedürfnis gesprochen 
werden kann. Eben jene verheimlichten Elemente entscheiden damit über die 
Rechtmäßigkeit der Ausgestaltung der Risikomanagementsysteme und damit 
auch über die Rechtmäßigkeit des gesamten Steuervollzugs. So ist diese Intrans-
parenz im Steuervollzug hinsichtlich der Geheimhaltung der Risikoparameter 
zwar unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten grundsätzlich erforderlich; doch 
stellt sich dann die Folgefrage, ob eine solche Intransparenz durch hinreichenden 
Individualrechtsschutz und Kontrolle der Verwaltung kompensiert wird.437 

c) Die Möglichkeit der Aussteuerung durch den Finanzbeamten 

Die Regelung des § 88 Abs. 5 S. 3 Nr. 3 AO gewährt dem Amtsträger die Be-
fugnis zur manuellen Aussteuerung eines Falles zur „umfassenden Prüfung“. Der 
Wortlaut legt dabei nahe, dass eine vom jeweiligen Risiko unabhängige und voll-
umfängliche Prüfung des Steuerfalles gemeint ist. Diese Möglichkeit würde – 
jedenfalls auf den ersten Blick – der Kontrollfunktion der Aussteuerung durch 
die Sachbearbeiter am ehesten entsprechen, nämlich der Berücksichtigung des 
Erfahrungswissens der Sachbearbeiter insbesondere im Hinblick auf die ständige 
Anpassung der Risikomanagementsysteme.438 „Durch diese Berücksichtigung der 
subjektiven Komponente wird gewährleistet, dass das maschinelle System mit der 
Lebenswirklichkeit in Einklang gebracht werden kann, die sich in letzter Konse-
quenz nie über ein rein objektives System wird abbilden lassen können.“439 Auch 
könnte bereits der Amtsermittlungsgrundsatz dafür streiten, dass den Finanzbe-
amten eine eigenständige Möglichkeit der Aussteuerung vorbehalten sein muss.  

Dem wird die Finanzverwaltung jedoch nicht vollständig gerecht, wenn sie in 
ihren internen Dienstanweisungen die Einzelfallprüfung durch den Sachbearbei-
ter ausschließlich bei Aussteuerung durch die Risikomanagementsysteme, bei 
Zufallsauswahl und im Übrigen nur bei offensichtlichen Unrichtigkeiten zu-
lässt.440 Denn nach ihrer Auffassung würden nur so die Grundsätze der Gleich-
mäßigkeit und Gesetzmäßigkeit der Besteuerung hinreichend berücksichtigt.  

 
437  Siehe zu diesem Erfordernis bereits unter C.VI.2.b). 
438  Schmidt/Schmitt, in FS Spindler, S. 529 (539); Drüen, in Zukunftsfragen des deutschen 

Steuerrechts, S. 1 (14). 
439  Nagel/Waza, DStZ 2008, 321 (324). 
440  So jedenfalls die interne Anweisung für die Finanzbehörden der Finanzverwaltung NRW. 
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Die Frage nach einer zulässigen eigenmächtigen Aussteuerung durch den Fi-
nanzbeamten stellt sich umso mehr vor dem Hintergrund der nunmehr seit dem 
Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens441 bestehenden Mög-
lichkeit der automatischen Veranlagung bei risikoarmen Steuerfällen (§ 155 
Abs. 4 AO) und der damit einhergehenden zunehmenden Übermittlung von 
Steuererklärungen auf elektronischem Wege. Denn während zuvor auch bei Ein-
satz eines Risikomanagementsystems die einzelne Steuererklärung noch von 
Hand in das Risikomanagementsystem eingelesen wurde oder diese doch zumin-
dest per Mausklick „sehenden Auges“ veranlagt wurde, bestand noch für einen 
weit überwiegenden Teil der Steuererklärungen auch die tatsächliche Möglich-
keit, dass der einzelne Sachbearbeiter überhaupt Merkmale einsieht, bei denen 
sich ihm Zweifel aufdrängen könnten. Wenn aber die Veranlagung vollautoma-
tisch verläuft, also jede Steuererklärung elektronisch übermittelt wird und der 
Sachbearbeiter die Angaben ohne Risikohinweis schon gar nicht einsehen soll, 
so rückt die Möglichkeit der Aussteuerung durch den Sachbearbeiter immer 
mehr in den Hintergrund.442 Die früher bestehende Möglichkeit, dass der Finanz-
beamte den gesamten Vordruck zunächst grob überfliegen kann, ist damit schon 
gar nicht mehr gewollt.443 Das Verhältnis von maschineller zu manueller Prüfung 
hat sich gewandelt. Das ist auch das erklärte Ziel des Gesetzgebers.444 Insofern 
wird die Aussage, das Spannungsverhältnis zwischen objektivierten Regelungen 
einerseits und subjektiven Erkenntnissen vor Ort andererseits würde damit „zu-
gunsten des Menschen gelöst, dem die Maschine als Dienerin zur Seite gestellt 
wird“445, der aktuellen Dimension der maschinellen Prüfung nicht mehr gerecht.  

In der heutigen Praxis käme eine eigenständige Aussteuerung durch einen Sach-
bearbeiter beinahe ausschließlich in den Fällen in Betracht, in denen er – wie 
zunächst vom Risikomanagementsystem angeordnet – einem bestimmten Risiko-
hinweis nachgeht und im Zuge dessen ein weiteres, vom System nicht erkanntes 

 
441  Gesetz vom 18.7.20016, BGBl. I 2016, 1679. 
442  Vgl. auch Braun Binder, DStZ 2016, 526 (531). Siehe dazu auch die Feststellung des 

LRH NRW, dass im Jahr 2013 bei den Einkommensteuererklärungen von Arbeitnehmern 
bei rund einem Drittel der Steuererklärungen kein Risikohinweis ausgegeben wurde, un-
ter Geltung des § 155 Abs. 4 AO aktuell damit rund ein Drittel der Steuererklärungen 
automatisiert veranlagt werden könnten, Jahresbericht 2014, S. 213. 

443  Vgl. auch Maier, JZ 2017, 614 (616). 
444  BT-Drucks. 18/7457, S. 69. 
445  Nagel/Waza, DStZ 2008, 321 (324). 
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Risiko erkennt. Grundsätzlich ließe sich die Prüfung des jeweiligen Postens dann 
schon wegen des bestehenden Risikos rechtfertigen. Gleichzeitig bedeutet dies 
aber auch, dass eben jenes Risiko möglicherweise bei anderen Steuerpflichtigen 
nicht aufgedeckt wurde, weil die Risikoparameter nicht zutreffend kalibriert wa-
ren oder es sich im vorliegenden Fall um einen atypischen Einzelfall handelt. 
Wären die Risikoparameter nicht zutreffend festgelegt, stünde schon die Frage 
im Raum, ob die Festlegung der Risikoparameter per se überhaupt noch dem 
tatsächlichen Risiko entspricht. 

Im Ergebnis sind daher auch die Anforderungen hinsichtlich der Aussteuerung 
durch den Sachbearbeiter anhand des verfassungsrechtlichen Dreiecks446 zu lö-
sen. So ist der Amtsträger einerseits nach seinem verfassungsrechtlichen Auftrag 
angehalten, den „wahren“ Sachverhalt zu erforschen. Auf der anderen zwingen 
die Grundsätze der Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit der Besteuerung zu 
einer risikoorientierten Prüfung der Steuerfälle. Denn schon der sich aus den 
Grundsätzen der Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit ergebene Effizienzge-
danke gebietet es, die Ressourcen wirtschaftlich und zweckmäßig einzusetzen 
und daher die Prüfung auf die tatsächlich risikobehafteten Steuerfälle zu kon-
zentrieren. Diese Effizienz soll im Fall der Massenverwaltung durch die Aus-
steuerung der Risikomanagementsysteme geschehen. Das kann aber nur gelin-
gen, wenn auch sämtliche Steuerfälle zunächst mithilfe eben jener Systeme ge-
prüft werden.  

Insofern ist es unzulässig, wenn der Sachbearbeiter geradezu auf die Suche nach 
unentdeckten Risiken ginge. Denn dies ist gerade der Sinn und Zweck des Risi-
komanagementsystems. Ist daher das Risikomanagementsystem insgesamt seinen 
verfassungsrechtlichen Vorgaben entsprechend ausgestaltet, so wäre eine weiterge-
hende Sichtung durch den Sachbearbeiter schon nicht erforderlich. Darüber hinaus 
wäre sie auch selbst mit den Grundsätzen der Gleichmäßigkeit und Gesetzmä-
ßigkeit der Besteuerung nicht vereinbar, nämlich dann, wenn ein derartiges Prüf-
verhalten letztlich die Konzentration der Verwaltungsressourcen auf die wirklich 
prüfungsbedürftigen Fälle verhindert. 

Dies bedeutet hingegen nicht, dass sich der Finanzbeamte tatsächlich erkannter 
Risiken verschließen dürfte. Drängen sich ihm Zweifel geradezu auf, so entspricht 
es gerade den Grundsätzen der gleichmäßigen und gesetzmäßigen Besteuerung, 

 
446  Siehe dazu bereits unter C.V.2.  
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dass er diesen Zweifeln auch nachgeht.447 Insofern kann die Prüfung dieses steu-
erlichen Sachverhaltes auch nicht mit dem Hinweis darauf abgelehnt werden, 
dass das Risikomanagementsystem dieses Risiko nicht erkannt hätte und es in-
sofern bei anderen Steuerpflichtigen unentdeckt geblieben ist. Vielmehr muss 
die Erkenntnis eines solchen vom Risikomanagementsystem nicht erkannten Ri-
sikos zum Anlass genommen werden, die Risikoparameter anzupassen. Im Inte-
resse eines gleichmäßigen Gesamtvollzuges aller Steuerfälle darf der einzelne 
Sachbearbeiter daher auch unter Berücksichtigung einer möglichen Ungleichbe-
handlung von manuellem und maschinellem Steuervollzug weder von der Prü-
fung absehen, wenn sich ihm Zweifel aufdrängen, noch dürfte er vollumfänglich 
prüfen, obwohl keine Zweifel vorhanden sind. Die Möglichkeit der Aussteue-
rung durch den Finanzbeamten stellt insoweit klar, dass der Finanzbeamte durch 
das Risikomanagementsystem nicht entmündigt werden soll.448 

d) Die Möglichkeit der Aussteuerung per Zufallsauswahl 

Die Zufallsauswahl darf die Beurteilung eines Steuerfalles anhand ihres Aufklä-
rungsbedürfnisses nicht ersetzen, denn dies hätte eine „reine Losentscheidung“ 
zur Folge.449 Insofern bedarf es konkreter Ziele, die mit einer solchen Zufalls-
auswahl verfolgt werden. Überwiegende Einigkeit besteht dahingehend, dass an-
hand einer Zufallsauswahl die aktuelle Ausgestaltung des Risikomanagement-
systems evaluiert werden soll.450 Nur so könne sichergestellt werden, dass die 
Risikoparameter auch den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen.451 Denn ge-
rade eine solche Aktualität ist erforderlich, um dem gezielten Ausnutzen der 
Wertgrenzen gerade durch bestimmte Personen bzw. Personengruppen entge-
genzuwirken.452 Insofern wurde die Verankerung der Zufallsauswahl im Gesetz 
in § 88 Abs. 5 S. 3 Nr. 1 AO auch grundsätzlich begrüßt.  

 
447  Siehe dazu bereits unter C.V.2. 
448  Seer, StuW 2015, 315 (324); vgl. auch Spilker, Behördliche Amtsermittlung, S. 149 f.; 

Schmidt/Schmitt, in FS Spindler, 2011, 529 (539). 
449  Siehe dazu bereits unter C.V.3.b). 
450  Schmidt/Schmitt, in FS Spindler, S. 529 (539); Nagel/Waza, DStZ 2008, 321 (324); Prä-

sident des BRH, Probleme beim Vollzug der Steuergesetze, S. 150 f.; Chaos Computer 
Club, Stellungnahme v. 13.4.2016, S. 6; BMF, Diskussionsentwurf „Modernisierung des 
Besteuerungsverfahrens“, DStR-Beih. 2014, 149 (154). 

451  Seer, DStZ 2016, 605 (609). 
452  Vgl. Deckers/Vieten, FR 2015 913 (915). 
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Zum Teil wird das Erfordernis einer solchen Zufallsauswahl jedoch nicht allein 
aus dem Bedürfnis der stetigen Anpassung der Risikoparameter gesehen, son-
dern vielmehr aus dem Erfordernis, unzutreffende aber in sich schlüssige Anga-
ben zu erkennen. Die Befürworter dessen gehen davon aus, dass auch bei einer 
den Grundsätzen der Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit entsprechender Aus-
gestaltung der Risikomanagementsysteme plausible und schlüssige, aber den-
noch falsche Angaben durch das Raster fielen. Die Aufdeckung einer jeden un-
zutreffenden Sachverhaltsmitteilung durch das Setzen von Risikoparametern sei 
schlichtweg nicht möglich. Daraus folge die Erkenntnis, dass selbst bei höchst-
möglich zutreffend gesetzten Risikoparametern immer noch ein Restrisiko einer 
unzutreffenden Steuererklärung verbleibe. Insofern seien einzelne Steuererklä-
rungen oder jedenfalls einzelne Angaben in der Steuererklärung auch unabhän-
gig ihrer Plausibilität stichprobenartig zu prüfen.453 Eine solche Zufallsauswahl 
hätte damit nicht den Sinn und Zweck, die Aufklärung der steuerlichen Sachver-
halte anhand ihres jeweiligen Aufklärungsbedürfnisses zu ersetzen454, sondern 
soll vielmehr der Aufklärung anhand des Aufklärungsbedürfnisses selbst dienen. 
Insofern könnte man an dieser Stelle erneut mit dem Untermaßverbot argumen-
tieren und die zufallsgesteuerte Einzelfallprüfung als Teil des Mindestmaßes 
staatlicher Aufklärungspflicht begreifen, da ansonsten eine Aussteuerung der 
prüfungsbedürftigen steuerlichen Sachverhalte allein durch das Risikomanage-
mentsystem und den Sachbearbeiter selbst keinen hinreichenden Steuervollzug 
bewirken würde.  

Das Bedürfnis nach einer derartigen Einzelfallprüfung durch den Sachbearbeiter 
erwächst somit wohl einzig in der Annahme, dass das Risikomanagementsystem 
schon rein technisch nicht in der Lage sei, die den Steuererklärungen innewoh-
nenden Risiken hinreichend zu erkennen. Insofern erscheint es aber überaus frag-
lich, warum eine demnach erforderliche Nachjustierung durch den Sachbearbei-
ter – so sie denn überhaupt erfolgsversprechend sein kann455 – nur einen Teil der 
Steuererklärungen betreffen soll. Denn dann würde man in der Zufallsauswahl 

 
453  Seer, DStJG 31 (2008), S. 7 (17). 
454  Siehe dazu bereits unter C.V.3.b). 
455  An dieser Stelle kann auf die Erkenntnisse des LRH NRW, Jahresbericht 2014, S. 209 f. 

und des BRH, Bericht nach § 99 BHO über den Vollzug der Steuergesetze, insbesondere 
im Arbeitnehmerbereich, BT-Drucks. 17/8429, S. 12 ff. verwiesen werden. 
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eine nur bruchstückhafte Korrektur der unzureichenden maschinellen Fallaus-
wahl sehen. 

Doch wird in diesem Zusammenhang auch vielfach auf den generalpräventiven 
Charakter einer solchen Zufallsauswahl verwiesen. So soll der Steuerpflichtige 
insbesondere im Hinblick auf die Gefahr des Bekanntwerdens der Risikopara-
meter immer mit einer Einzelfallprüfung durch einen Sachbearbeiter rechnen 
müssen und – mit dieser „Gefahr“ vor Augen – zu einer zutreffenden Sachver-
haltsmitteilung angehalten werden.456 Eine damit möglicherweise einhergehende 
Ungleichbehandlung zwischen plausiblen ungeprüften Sachverhalten und plau-
siblen aber dennoch im Einzelfall geprüften Sachverhalten wird mit der Gewähr-
leistung der Gesetzmäßigkeit der Besteuerung gerechtfertigt. „Denn die Steuer-
pflichtigen werden nur dann von sich aus den Sachverhalt gegenüber dem Fi-
nanzamt inhaltlich richtig erklären, wenn sie sich nicht darauf einrichten können, 
dass (sic!) ihr Fall nur oberflächlich geprüft wird.“457 Auch an dieser Stelle schei-
nen die Befürworter daher nicht davon auszugehen, dass das Risikomanagement-
system schon technisch in der Lage wäre, die den Steuererklärungen innewoh-
nenden Risiken hinreichend zu erkennen.  

Tatsächlich besteht wohl eine Verknüpfung von Steuerehrlichkeit auf der einen 
Seite und der Höhe des Entdeckungsrisikos auf der anderen Seite.458 Dabei soll 
die subjektive Wahrnehmung der Risiken ausschlaggebend sein, wobei der „Er-
fahrungseffekt“ der Steuerpflichtigen hinsichtlich der Entdeckung unzutreffen-
der Erklärungen eine höhere Rolle spielen soll als der „Abschreckungseffekt“ im 
Hinblick auf eine spätere Sanktionierung.459 Im Falle des Risikomanagementsys-
tems wäre daher die subjektive Wahrnehmung der Aufdeckung eines unzutref-
fend mitgeteilten steuerlichen Sachverhaltes entscheidend, welche insbesondere 
durch die eigenen Erfahrungswerte aus der Vergangenheit beeinflusst werden. 
Kurzum erklären daher wohl diejenigen Steuerpflichtigen ihren steuerlichen 
Sachverhalt zutreffend, die von einer Entdeckung durch die Finanzbehörde aus-
gehen und deren fehlerhafte Angaben in der Vergangenheit durch die Finanzbe-
hörde entdeckt wurden. Das gewünschte Verhalten der zutreffenden Sachver-

 
456  Seer, StbJb 2016, S. 55 (64 f.). 
457  Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 237; vgl. auch Nagel/Waza, DStZ 2008, 

321 (324); Huber/Seer, StuW 2007, 355 (359). 
458  So jedenfalls die überwiegenden Studien, zusammengefasst bei Franzen, NK 2008, 94 (99). 
459  Franzen, NK 2008, 94 (99). 
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haltsmitteilung lässt sich damit wohl dadurch erreichen, dass die Finanzverwal-
tung den unzutreffend mitgeteilten steuerlichen Sachverhalt auch tatsächlich 
prüft und beanstandet. Andererseits liegen hingegen keine Erfahrungswerte da-
hingehend vor, dass der Steuerpflichtige eine solche Risikoanalyse allein einer 
manuellen Bearbeitung der Steuerfälle zutraut, dass sich der Steuerpflichtige 
also von einer manuellen Steuerprüfung eher von einer Falschmitteilung abge-
schreckt sieht als von einer automatisierten Risikoprüfung. Dies ergibt sich be-
reits daraus, dass der Steuerpflichtige schon gar nicht erkennen kann, ob sein 
Steuerfall rein automatisiert oder auch manuell bearbeitet wurde. Bereits zu Zei-
ten, in denen das Risikomanagementsystem noch nicht gesetzlich verankert war, 
aber dennoch jedenfalls im Arbeitnehmerbereich vielfach zur Anwendung kam, 
die überwiegende Zahl der Steuerpflichtigen aber wohl mangels Kenntnis um 
dieses computergestützte System von einer Einzelfallprüfung ihrer Steuererklä-
rung ausgingen musste, kam es vielfach zu unzutreffenden Erklärungen.460 Inso-
weit fehlt es schon an gesicherten Erkenntnissen, dass eine vermeintliche „Ge-
fahr“ der manuellen Bearbeitung tatsächlich das Erklärungsverhalten der Steu-
erpflichtigen beeinflusst. Die Effektivität der Aufklärung ist es vielmehr, die den 
Unterschied macht. Insbesondere im Hinblick auf die Bedeutung des „Erfah-
rungseffektes“ erscheint es daher umso wichtiger ein Risikomanagementsystem 
zu etablieren, dass die tatsächlichen Risiken erkennt und beanstandet, um den 
Steuerpflichtigen zu einer zutreffenden Sachverhaltsmitteilung zu motivieren. 
Insofern ließe sich eine generalpräventive Wirkung der Zufallsauswahl ebenfalls 
nur dann annehmen, wenn man die Zufallsauswahl als Ausfluss des Untermaß-
verbotes ansähe, da die technische Risikoauswahl zuzüglich der Möglichkeit der 
eigenständigen Aussteuerung durch den Sachbearbeiter allein keinen gleichmä-
ßigen und gesetzmäßigen Steuervollzug bewirken könnte. Hingegen lässt sich 
eine abschreckende Wirkung allein durch die „Gefahr“ einer manuellen Bearbei-
tung derzeit nicht nachweisen. 

Die Wirkung einer solchen Zufallsauswahl hängt maßgeblich davon ab, in wel-
chem Mindestmaß eine solche erfolgt. Die Forderungen gehen dabei stark aus-
einander. So forderte etwa der Chaos Computer Club eine Zufallsquote von ca. 

 
460  LRH NRW, Jahresbericht 2014, S. 213 ff.; BRH, Bericht nach § 99 BHO über den Voll-

zug der Steuergesetze, insbesondere im Arbeitnehmerbereich, BT-Drucks. 17/8429, 
S. 11 ff. 
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25-50 v.H.461, was eine manuelle Prüfung der Steuerpflichtigen alle 2-4 Jahre 
bedeuten würde, während insbesondere in der Literatur eine Quote von 2-3 v.H., 
also alle 33-50 Jahre, für ausreichend erachtet wurde.462 Letzteren scheint sich 
die Verwaltung angeschlossen zu haben.463 Richtigerweise muss die Höhe der 
Zufallsquote davon abhängen, welches Ziel die Zufallsauswahl verfolgt. Stößt 
die Ausgestaltung der Risikomanagementsysteme bereits technisch an seine 
Grenzen, sodass eine manuelle Nachbesserung wegen des Untermaßverbotes er-
forderlich wird, so wäre eine entsprechend höhere Quote angezeigt, als wenn die 
technischen Möglichkeiten tatsächlich so weit gingen, dass die konkrete Ausge-
staltung der Risikomanagementsysteme bereits hinreichend die entsprechenden 
Risiken in den steuerlichen Sachverhalten erkennt. Insofern läge im letztgenann-
ten Fall der Sinn und Zweck der Zufallsauswahl allein in der Evaluation der Ri-
sikofaktoren begründet, die jedoch eine deutlich geringere Quote erfordert. 
Grundsätzlich würde daher eine zu hoch angesetzte Quote die risikoorientierte 
Fallprüfung mittels Computersystem insgesamt relativieren, während bei einer 
zu niedrigen Quote letztlich keine hinreichende Korrektur der risikoorientierten 
Steuerprüfung erfolgen würde und insofern auch keine generalpräventive Wir-
kung entfalten würde. 

Festzuhalten bleibt daher, dass sich wohl die in § 88 Abs. 5 S. 3 Nr. 1 AO nor-
mierte Zufallsauswahl jedenfalls mit dem Evaluationsgedanken wegen der Not-
wendigkeit der ständigen Anpassung der Risikomanagementsysteme rechtferti-
gen lässt. Um jedoch abschließend beurteilen zu können, ob eine solche Zufalls-
auswahl zugleich auch das weitere Ziel erfüllen kann, nämlich plausible aber 
unzutreffende Angaben zu erkennen und damit auch generalpräventiv auf das 
Erklärungsverhalten der Steuerpflichtigen einwirken zu können, bedürfte es 
wohl gesicherter Erkenntnisse über die zutreffende Fallauswahl durch die Risi-
komanagementsysteme einerseits und das Erklärungsverhalten der Steuerpflich-
tigen andererseits. Je nach Ausgestaltung der Zufallsauswahl besteht dabei die 
Gefahr, dass eine solche Zufallsauswahl die von den Grundsätzen der Gleichmä-
ßigkeit und Gesetzmäßigkeit der Besteuerung geforderte Effizienz des Steuer-
vollzugs insgesamt in Frage stellt. Denn während einerseits bei einem solchen 

 
461  Chaos Computer Club, Stellungnahme v. 13.4.2016, S. 7. 
462  Haunhorst, DStR 2016, 2105 (2109); Seer, StuStud 2010, 369 (374). 
463  So sah das Verfahrenskonzept für das Jahr 2009 jedenfalls eine Aussteuerung von 2 v.H. 

der Fälle vor, BRH, Bericht nach § 99 BHO über den Vollzug der Steuergesetze, insbe-
sondere im Arbeitnehmerbereich, BT-Drucks. 17/8429, S. 12. 
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System, dass die Risiken eben nicht hinreichend erkennt, eine solche Zufallsaus-
wahl zur geforderten hinreichenden Verifizierung der Steuererklärungen nur 
punktuell und daher sehr eingeschränkt beiträgt464, so würde andererseits bei ei-
nem System, welches bereits zur hinreichenden Risikoauswahl geeignet ist, eine 
willkürliche Intensivprüfung letztlich eben nicht vom Risiko der Steuererklärung 
getragen und damit einen übermäßigen Eingriff in die Freiheitsrechte des Be-
troffenen bedeuten. Insofern bedarf es wohl noch einer weiteren Verprobung die-
ses computergestützten Steuervollzuges in den folgenden Jahren, um letztendlich 
auch den Sinn und Zweck der Zufallsauswahl und damit einhergehend die Inten-
sität einer solchen Zufallsauswahl beurteilen zu können. 

Das Gesetz indes schweigt zu diesen genannten Zielen der Zufallsauswahl. Ein-
zig in der Gesetzesbegründung findet sich der Hinweis, dass im Falle einer Zu-
fallsauswahl die Überprüfung unter anderem dazu diene, die Wirkung der Aus-
steuerungsmechanismen zu überprüfen.465 Insofern scheint auch der Gesetzgeber 
die Zufallsauswahl überwiegend zum Zwecke der Evaluation eingeführt zu ha-
ben. Aussagen zur konkreten Ausgestaltung der Zufallsauswahl selbst lassen je-
doch sowohl das Gesetz als auch die Gesetzesbegründung vermissen. An dieser 
Stelle ist erneut der Finanzverwaltung ein nicht unerheblicher Gestaltungsspiel-
raum zugewiesen. 

e) Die regelmäßige Überprüfung der Risikomanagementsysteme auf 
ihre Zielerfüllung 

Das Gesetz fordert mit § 88 Abs. 5 S. 3 Nr. 4 AO die Gewähr der regelmäßigen 
Überprüfung der Risikomanagementsysteme auf ihre Zielerfüllung. Wie, in wel-
chem Umfang und mit welcher Intensität eine solche Prüfung stattzufinden hat, 
findet sich hingegen weder im Gesetz noch in der Gesetzesbegründung. Wenn 
jedoch die Intensität der Prüfung von dem der Steuererklärung innewohnenden 
Risiko abhängen soll, dann bedarf es bereits aus diesem verfassungsrechtlichen 
Erfordernis heraus einer ständigen Aktualisierung der Risikoparameter,466 welche 
wiederum ihre Grundlage in der Evaluation der vorherigen Risikoparameter fin-
det. Viele Faktoren beeinflussen letztendlich die Fehleranfälligkeit von Steuer-

 
464  Vgl. Deckers/Vieten, FR 2015, 913 (915). 
465  BT-Drucks. 18/7457, S. 70. 
466  Siehe dazu bereits unter D.I.1.  
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erklärungen. Zu nennen sind etwa die laufenden Anpassungen des materiellen 
Rechts467, die tatsächlichen Änderungen des der Steuererklärung zugrunde liegen-
den Sachverhalts und insbesondere auch die ständige Gefahr, dass die Steuer-
pflichtigen versuchen, sich mit ihren Angaben den Risikofiltern anzupassen. Aus-
gehend von dieser verfassungsrechtlichen Vorgabe kann § 88 Abs. 5 S. 3 Nr. 4 AO 
daher das Bedürfnis einer Evaluation der Risikomanagementsysteme an sich ent-
nommen werden, also einer „Kontrolle, die auf eine Prüfung des Ist-Zustands 
mit dem Ziel einer langfristigen und laufenden Fortentwicklung des Kontrollge-
genstandes gerichtet ist“.468 Insbesondere die Zuständigkeit einer solchen Kon-
trolle wird jedoch nicht explizit gesetzlich geregelt. Das Gesetz spricht nur da-
von, dass das „Risikomanagementsystem“ diese Anforderungen „erfüllen“ 
muss; wenn aber das Risikomanagementsystem von der Finanzverwaltung selbst 
ausgestaltet wird, so wird der Gesetzgeber auch davon ausgegangen sein, dass 
die Finanzverwaltung selbst über das Ausmaß der Kontrolle entscheidet. Inso-
fern wird jedenfalls keine externe Kontrolle gefordert. Ob die Evaluation dann 
zentral durch die örtlichen Erhebungsstellen, dezentral über dafür eigens einge-
richtete Stellen oder gar von den obersten Finanzbehörden durchzuführen ist, ist 
nicht geregelt. Auch eine rein computerbasierte Evaluation im Sinne selbstler-
nender Systeme469 wäre grundsätzlich denkbar.  

f) Die Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeits- und 
Zweckmäßigkeitserwägungen  

§ 88 Abs. 2 AO regelt nunmehr ausdrücklich, dass die Finanzbehörden bei der 
Entscheidung über Art und Umfang der Ermittlungen allgemeine Erfahrungen 
sowie Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit berücksichtigen können. Zu-
gleich regelt § 88 Abs. 5 S. 2 AO, dass bei dem Einsatz der Risikomanagement-
systeme der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung berücksichtigt 
werden soll. Insofern wäre zunächst zu fragen, inwieweit der Finanzbeamte sol-
che Wirtschaftlichkeits- und Zweckmäßigkeitsaspekte bei der Bearbeitung von 
Steuerfällen zugrunde legen darf und insbesondere inwieweit sich solche As-
pekte mit dem Grundsatz der Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit der Besteu-

 
467  Siehe u.a. die Feststellungen des BRH, Bericht nach § 99 BHO über den Vollzug der 

Steuergesetze, insbesondere im Arbeitnehmerbereich, BT-Drucks. 17/8429, S. 6 ff. 
468  Siehe zu dem Begriff der Evaluation bei Kahl, in GVwR III2, § 47 Rn. 24 ff. 
469  Siehe dazu bereits unter D.I.2.b). 
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erung vereinbaren lassen, ob also eine mehr oder weniger intensive Prüfung oder 
gar die gesetzeswidrige Veranlagung eines Steuerfalles sich damit rechtfertigen 
ließe, dass eine solche dem Gebot der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit 
entsprach. 470  

Wie sich gezeigt hat, ergibt sich bereits aus dem Rechtsstaatsprinzip, dass alle 
Staatsgewalten ihre Maßnahmen möglichst effizient gestalten sollen.471 Dieser 
nach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip auszurichtenden Verfahrensgestaltung 
entspricht auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Bereits 
1973 kam es zu dem Schluss, dass die Finanzbehörden bei ihren Entscheidungen 
Erwägungen mit einbeziehen können, die im Ergebnis Zweckmäßigkeitserwä-
gungen gleichzustellen sind.472 Die Sachverhaltsaufklärung im Einzelfall sei 
durch die Zumutbarkeit begrenzt, insbesondere dann, wenn die Aufklärung einen 
nicht mehr vertretbaren Zeitaufwand erfordert. Dabei sei auch auf ein angemes-
senes Verhältnis zwischen dem voraussichtlichen Arbeitsaufwand und dem steu-
erlichen Erfolg abzustellen.473 Ebenso konstatierte der Bundesfinanzhof, dass der 
Gesichtspunkt einer möglichst effizienten Verwaltung Verfassungsrang genieße: 
Insbesondere im Falle der Altersvorsorge sei es „angesichts der außerordentlich 
großen Anzahl der zu bearbeitenden Fälle bei gleichzeitiger Geringfügigkeit der 
Beträge“ zulässig, die Kosten der Verwaltung in ein vertretbares Verhältnis zur 
Höhe der Subvention zu setzen.474 Fraglich ist jedoch, ob die nunmehr in 
§ 88 AO gewählten gesetzlichen Formulierungen nur das schon zuvor verfas-
sungsrechtlich verankerte Wirtschaftlichkeitsgebot wiedergeben oder jenes so-
gar noch erweitern. Insoweit gilt es zu klären, in welchem Verhältnis dieses Wirt-
schaftlichkeitsgebot insbesondere zu den im Übrigen aufgestellten Folgerungen 
aus den Grundsätzen der Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit der Besteuerung 
zu sehen ist. Inwieweit beeinflussen also Wirtschaftlichkeitsaspekte die Sach-
verhaltsaufklärung, insbesondere also die zu setzenden Risikoparameter oder das 
Aufklärungsbedürfnis des Steuerfalles? 

 
470  Ablehnend u.a. Präsident des Deutschen Finanzgerichtstages, Stellungnahme v. 8.4.2016, 

S. 9. Bedenken äußerte auch der Neue Verband der Lohnsteuer-Hilfevereine e.V., Stel-
lungnahme v. 16.3.2016, S. 6. 

471  Siehe dazu bereits unter C.V.3.c). 
472  BVerfG v. 20.06.1973 – 1 BvL 9/71, 10/71, BVerfGE 35, 283, Juris Rn. 32.  
473  So auch der Beschluss des BFH v. 5.3.2007 – IX B 29/06, BFH/NV 2007, 1174, Juris Rn. 3. 
474  BFH v. 22.10.2014 – X R 18/14, BFHE 247, 312, Juris Rn. 43. 
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Nach den Motiven des Gesetzes zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens 
bezieht sich die neue Formulierung auf eben jene Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts und des Bundesfinanzhofes.475 Insofern liegt die Vermutung 
nahe, dass der Gesetzgeber auch und eben nur jenes anerkannte Wirtschaftlich-
keitsgebot einfachgesetzlich verankern wollte. Dennoch könnte diese neue For-
mulierung dazu verleiten, dem Wirtschaftlichkeitsgebot ein übermäßiges Ge-
wicht zuzuschreiben. Denn obgleich der Effizienzgedanke dem Rechtsstaatsprin-
zip immanent ist, so ergibt sich daraus noch nicht, welches Gewicht ein solcher 
insbesondere gegenüber anderen Werten mit Verfassungsrang genießt und ins-
besondere auch, inwieweit jenes Gewicht einfachrechtlich verstärkt werden darf. 

Der Wortlaut des § 88 Abs. 2 S. 2 und Abs. 5 S. 2 AO alleine lässt das Ergebnis 
dieser Frage wohl noch offen. Zwar legt die Formulierung in § 88 Abs. 5 S. 2 AO 
(„soll“) nahe, dass dem Wirtschaftlichkeitsgebot ein – im Vergleich zur Kann-
Vorschrift des § 88 Abs. 2 S. 2 AO und insbesondere im Vergleich zur vorheri-
gen Rechtslage – besonderes eigenständiges Gewicht zukommen soll. Ob die 
Vorschrift jedoch konstitutiv für eine vermehrte Berücksichtigung von Wirt-
schaftlichkeits- und Zweckmäßigkeitserwägungen sein soll oder ob sich eine sol-
che nicht vielmehr aus der Verfassung selbst ergibt, kann nur mit Blick auf das 
sich aus der Verfassung ergebene Wirtschaftlichkeitsgebot selbst beurteilt werden.  

Dabei ist das verfassungsrechtliche Wirtschaftlichkeitsgebot stets im Lichte der 
jeweils anzuwendenden Rechtssätze zu sehen. So kann dieses Gebot zwar dem 
Grunde nach als Ausprägung des rechtsstaatlichen Verhältnismäßigkeitsprinzips 
verstanden werden; seine konkrete Bedeutung und Intensität erfährt es dabei je-
doch anhand der auch im Übrigen dem Steuerverwaltungsrecht zugrunde liegen-
den verfassungsrechtlichen Maßstäbe.476 Das Erfordernis von Effizienz ist daher 
nicht verselbständigt oder „von sich heraus“ zu sehen, sondern immer in Verbin-
dung mit (verfassungsrechtlichen) Grundsätzen und Normen.477 Insofern stellt 
das Wirtschaftlichkeitsgebot auch keinen selbständigen, von außen her wirken-
den Grundsatz dar.478 Die Forderung nach einem gleichmäßigen und gesetzmä-
ßigen Steuervollzug ist es, die auf der einen Seite zur Herabsetzung der Prü-

 
475  BT-Drucks. 18/7457, S. 68. 
476  Vgl. Häberle, AöR 98 (1973), S. 625 (631). 
477  Häberle, AöR 98 (1973), S. 625 (631); siehe auch Seer, StuW 2015, 315 (320 f.); Müller-

Franken, Maßvolles Verwalten, S. 457. 
478  Häberle, AöR 98 (1973), S. 625 (634). 
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fungsintensität insgesamt zwingt und gleichsam auf der anderen Seite einen ef-
fizienten Einsatz der Ressourcen fordert. Daher ist das Wirtschaftlichkeitsgebot 
als notwendige Folge des risikoorientierten Steuervollzugs und daher auch in Re-
lation zu diesem zu sehen und entsprechend zu gewichten. Wenn die Grundsätze 
der Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit der Besteuerung jedoch einen effi-
zienten Einsatz der Verwaltungsressourcen fordern, wäre es widersprüchlich, 
diesem Effizienzgebot ein über diese Grundsätze hinausgehendes Gewicht zuzu-
sprechen. Insofern soll das Wirtschaftlichkeitsgebot die verfassungsrechtlich 
vorgegebenen Handlungsziele optimieren479 und nicht eben jene begrenzen. Aus 
diesem Grund dürfen auch keine Folgerungen aus dem Wirtschaftlichkeitsgebot 
abgeleitet werden, die schon den Grundsätzen der Gleichmäßigkeit und Gesetz-
mäßigkeit widersprechen. Dementsprechend kann auch die Berücksichtigung 
von Effizienzgesichtspunkten es nicht legitimieren, die Risikomanagementsys-
teme letztlich an den vorhandenen Personal- und Sachmitteln auszurichten.480 
Wenn also nicht jede Steuererklärung auf ihre Richtigkeit hin überprüft werden 
kann, trägt gerade das Wirtschaftlichkeitsgebot zu einem gleichmäßigen und ge-
setzmäßigen Steuervollzug unter Wahrung der Freiheitsrechte des Betroffenen 
bei und erfährt dadurch ein über das sich allgemein aus dem Rechtsstaatsprinzip 
ergebenes hinausgehendes, besonderes Gewicht. 

Dem entspricht es auch, dass § 88 Abs. 2 S. 2 als Kann- und § 88 Abs. 5 S. 2 AO 
als Soll-Vorschrift ausgestaltet ist. Die Forderung nach einem gleichmäßigen 
und gesetzmäßigen Steuervollzug zwingt insgesamt zu einer Herabsetzung der 
Prüfungsdichte und damit zu einer risikoorientierten Steuerverwaltung. Wenn 
gleichsam die Grundsätze der Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit der Besteu-
erung gerade in diesem Fall einen besonders effizienten Umgang mit den Ver-
waltungsressourcen fordern, so entspricht diese Forderung auch genau der in 
§ 88 Abs. 5 S. 2 AO gewählten Formulierung.  

Die Kann-Vorschrift des § 88 Abs. 2 S. 2 AO resultiert hingegen nicht aus der 
durch Einsatz von Risikomanagementsystemen kompensierten Herabsetzung der 
Prüfungsintensität. Denn während § 88 Abs. 5 AO konkret auf die Sachverhalts-

 
479  Seer, DStJG 31 (2008), S. 7 (18 f.). 
480  Vgl. die bereits zur Einführung von § 88 Abs. 3 AO i.d.F. des Gesetzes zur Modernisie-

rung und Entbürokratisierung des Steuerverfahrens v. 20.12.2008, BGBl. I 2008, 2850 
(2865) geäußerte Kritik vom Bund Deutscher Finanzrichterinnen und Finanzrichter, Stel-
lungnahme v. 1.9.2011, S. 6; Drüen, in DFGT 8/9 (2011/2012), S. 253 (270). 
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ermittlung bei der Massenverwaltung zugeschnitten ist, normiert der § 88 Abs. 2 
S. 2 AO das allgemein bestehende Ermittlungsermessen der Finanzverwaltung 
bei der Erfüllung des Amtsermittlungsgrundsatzes. Dieser allgemeine Grundsatz 
erlangt u.a. bei der Sachverhaltsermittlung im Einzelfall Bedeutung oder dann, 
wenn Risikomanagementsysteme schon gar nicht zum Einsatz kommen. Denn 
dann entscheidet der Finanzbeamte selbst nach § 88 Abs. 2 S. 1 AO über Art und 
Umfang der Ermittlungen. Die Intensität der Sachverhaltsaufklärung ist dabei 
wiederum an den Grundsätzen der Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit der 
Besteuerung sowie an den Freiheitsrechten des Betroffenen zu messen, also ins-
besondere an dem Aufklärungsbedürfnis. Anders als oben sind es hier also ge-
rade nicht die Grundsätze der Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit der Besteu-
erung, die zur Herstellung eines möglichst schonenden Ausgleichs einen effi-
zienten Einsatz der Verwaltungsressourcen geradezu erzwingen. Vielmehr ergibt 
sich hier das Gebot der Wirtschaftlichkeit allgemein aus dem Rechtsstaatsprinzip 
und ist daher im Rahmen der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Dies gibt auch 
die Formulierung des § 88 Abs. 2 S. 2 AO wieder.481  

Damit stellen die Formulierungen des § 88 AO i.d.F. des Gesetzes zur Moderni-
sierung des Besteuerungsverfahrens482 letztlich nur die sich bereits aus dem Ge-
bot der Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit der Besteuerung ergebene Inten-
sität des Effizienzgedankens dar.483 Das wiederum bedeutet, dass bei Herabset-
zen der Prüfintensität insgesamt – also bei Einsatz von Risikomanagementsyste-
men – dem Effizienzgebot eine höhere Stellung zu kommt, wenngleich diese hö-
here Stellung wiederum nicht zulasten eines gleichmäßigen und gesetzmäßigen 
Steuervollzugs gehen darf. Es soll vielmehr zu einem solchen beitragen.484 Steu-
erverwaltung und Gesetzgeber haben bei der Ausgestaltung dieses Optimie-
rungsgrundsatzes einen erheblichen Gestaltungsspielraum. Die Rechtsprechung 
kann die Einhaltung des Effizienzgebotes daher auch nur an dessen Grenzen 
überprüfen, also anhand der Grenze des Untermaßgebotes zur Wahrung einer 

 
481  Vgl. auch Seer, StbJb 2016, S. 55 (58). 
482  Gesetz vom 18.7.20016, BGBl. I 2016, 1679. 
483  Anders der Präsident des Deutschen Finanzgerichtstages, Stellungnahme v. 8.4.2016, 

S. 5, der aus der neuen Formulierung einen nicht gerechtfertigten Stellenwert des Wirt-
schaftlichkeitsprinzips ableitet. Siehe auch Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine 
e.V., Stellungnahme v. 13.6.2016, S. 5. 

484  Vgl. auch Seer, StbJb 2016, S. 55 (61). 
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gleichmäßigen und gesetzmäßigen Besteuerung und anhand der Grenze des 
Übermaßverbotes zur Wahrung der Freiheitsrechte der Betroffenen.485 

Insofern ermächtigt § 88 AO auch unter dem geänderten Wortlaut den Sachbe-
arbeiter nicht, bei sich aufdrängenden Zweifeln von einer Prüfung abzusehen und 
dies auch dann nicht, wenn sich bei ihm bereits die zu prüfenden Steuerfälle sta-
peln.486 Gleichsam können aus dem Wirtschaftlichkeitsgebot auch keine negati-
ven Folgen hinsichtlich der Ausstattung der Risikomanagementsysteme gezogen 
werden.487 Denn auch in diesem Punkt ergeben sich die Anforderungen unmit-
telbar aus den Grundsätzen der Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit der Be-
steuerung, äußerlich begrenzt durch das Unter- und Übermaßgebot. „Auf Basis 
des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit aufgrund der Haushaltslage in den Län-
dern“ beschlossene Maßnahmen, „die die (technische) Umsetzung bzw. Weiter-
entwicklung der RMS einschränken“488, würden dem Wirtschaftsgebot damit 
eine nicht zu rechtfertigende übermäßige Bedeutung verleihen und wären dem-
nach unzulässig. Auch darf das Wirtschaftlichkeitsgebot schon grundsätzlich 
nicht als „Maximalprinzip“ angesehen werden.489 Ein allein aus dem Fiskal-
zweck abgeleitetes Ziel im Sinne einer Maximierung des fiskalischen Ertrages 
bei Einsatz begrenzter Verwaltungsressourcen ist damit schon per se unzulässig. 

g) Das Risikomanagementsystem und das Recht des Steuerpflichtigen 
auf Verfahrensteilhabe 

Auch eine Vollautomatisierung des Steuervollzugs darf letztlich nicht bewirken, 
dass der Betroffene in seinem Recht auf Verfahrensteilhabe490 beschränkt wird 
oder sich strafrechtlichen Risiken ausgesetzt sieht.491 Insofern muss auch in die-
sem Fall die Möglichkeit verbleiben, dass sich der Steuerpflichtige zu dem Sach-

 
485  Seer, StbJb 2016, S. 55 (58). 
486  Dieses mögliche Verständnis vom Wortlaut kritisiert auch der Präsident des Deutschen 

Finanzgerichtstages, Stellungnahme v. 8.4.2016, S. 5. 
487  So die Befürchtung vom Deutschen Steuerberaterverband, Stellungnahme v. 14.3.2016, 

S. 13. 
488  Deutscher Steuerberaterverband, Stellungnahme v. 14.3.216, S. 13. 
489  Seer, DStJG 31 (2008), S. 7 (19); Vogel, in FS Döllerer, S. 677 (S. 687). Siehe dazu 

bereits unter C.V.3.c). 
490  Siehe dazu bei Seer, in T/K, AO/FGO, § 91 AO, Rn. 1 (Okt. 2017). 
491  Braun Binder, DStZ 2016, 526 (528 f.); Seer, StuW 2015, 315 (323 f.); vgl. auch Krumm, 

in Zukunftsfragen des deutschen Steuerrechts III, S. 1 (10 ff.). 
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verhalt äußern kann oder aber eine abweichende Rechtsauffassung darlegen 
kann.492 Diesem Bedürfnis wird die Einrichtung der Freitextfelder nach § 150 
Abs. 7 AO mit der sich daran anknüpfenden Anordnung der Aussteuerung des 
Sachverhalts nach § 155 Abs. 4 S. 3 AO gerecht. 

h) Zwischenfazit: Das Risikomanagementsystem und die 
Gewährleistung normativer Gleichheit im Belastungserfolg 

Während im Vorfeld zum Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfah-
rens die fehlende gesetzliche Ermächtigung gerügt wurde493, muss sich die Be-
urteilung der Risikomanagementsysteme de lege lata darauf beziehen, ob die ak-
tuelle gesetzliche Grundlage auch ausreichend ist, insbesondere, ob der Gesetz-
geber mit jener Regelung seiner Pflicht nachgekommen ist, die Grundlagen für 
einen gleichmäßigen und gesetzmäßigen Gesetzesvollzug zu schaffen.  

Auf den ersten Blick scheint der Gesetzgeber eben jenen Anforderungen gerecht 
zu werden: So ermächtigt der Gesetzgeber die Verwaltung zum Einsatz der Ri-
sikomanagementsysteme, um den genannten verfassungsrechtlichen Vorgaben 
insbesondere einer gleichmäßigen und gesetzmäßigen Festsetzung von Steuern 
und Steuervergütungen gerecht zu werden (§ 88 Abs. 5 S. 1 AO). Daneben legt 
er in § 88 Abs. 5 S. 3 AO Mindestanforderungen an das Risikomanagementsys-
tem fest. 

Insoweit ist einerseits gesetzlich festgelegt, dass die Fallauswahl der Prüffälle 
anhand ihres Aufklärungsbedürfnisses, also risikoorientiert stattzufinden hat, 
dass also das dem Steuerfall innewohnende Risiko ausschlaggebend dafür ist, 
welche Steuererklärungen im Einzelfall geprüft werden. Auch wird deutlich, 
dass die maschinelle Fallauswahl eine Intensivprüfung im Einzelfall bei entspre-
chendem Risiko jedenfalls nicht ersetzen kann. Andererseits sichert der Gesetz-
geber den risikoorientierten Steuervollzug bereits im Hinblick auf etwaige Ma-
nipulationsversuche oder auch technische Grenzen der Risikomanagementsys-
teme selbst dahingehend ab, dass er die Intensivprüfung auch unabhängig von 
einem maschinell erkannten Risiko zulässt, nämlich dann, wenn der Amtsträger 
ihn selbst aussteuert oder der Steuerfall der Zufallsauswahl unterlag. Gleichsam 

 
492  Baldauf, DStR 2016, 833 (835); Braun Binder, DStZ 2016, 526 (528 f.).  
493  So noch in der Vorauflage Seer, in Tipke/Lang, Steuerrecht22, § 21 Rn. 7; Mann, DStR 2009, 

506 (508). 
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wird auch durch das Erfordernis der Überprüfung der Risikomanagementsys-
teme auf ihre Zielerfüllung ein internes Kontrollsystem etabliert. 

Während sich der Gesetzgeber also mit § 88 Abs. 5 AO darauf beschränkt, eben 
jene Mindestvorgaben zu formulieren, überträgt er die Festlegung der Einzelhei-
ten der Risikomanagementsysteme den obersten Finanzbehörden der Länder im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen. Und auch die konkrete 
Ausgestaltung eben jener Mindestvorgaben ist der Finanzverwaltung vorbehal-
ten. Ihr wird damit ein weitreichender Gestaltungsspielraum zugestanden. So ist 
zwar einerseits verfassungsrechtlich vorbestimmt, dass sich die festgelegten 
„Einzelheiten“ der Risikomanagementsysteme Aufklärungsbedürfnis des steuer-
lichen Sachverhaltes auszurichten haben; eine konkrete gesetzliche Vorjustie-
rung besteht hingegen nicht. Ebenso schreibt das Gesetz bereits vor, dass die 
Risikoparameter regemäßig auf ihre Zielerfüllung hin zu überprüfen sind; wie, 
in welcher Häufigkeit und durch welches Organ diese regelmäßige Kontrolle 
dann jedoch stattzufinden hat, regelt das Gesetz ebenfalls nicht. Auch die Zu-
fallsauswahl kann durchaus verfassungsrechtlich zulässige Ziele verfolgen; wel-
ches Ziel der Gesetzgeber mit der Zufallsauswahl verfolgt und insbesondere, wie 
und in welchem Umfang diese Zufallsauswahl stattzufinden hat, regelt das Ge-
setz ebenfalls nicht. Über alledem schwebt dann nicht nur die gesetzliche Nor-
mierung des Wirtschaftlichkeitsgebots, welches insbesondere beim Einsatz der 
Risikomanagementsysteme berücksichtigt werden soll, sondern auch das Ge-
heimhaltungsgebot des § 88 Abs. 5 S. 4 AO, welches die Festlegung der Einzel-
heiten der Risikomanagementsysteme im Verborgenen ausdrücklich zulässt. 

4. Der Vollzugsauftrag der Finanzverwaltung: Normative 
Grundlagen versus Vollzugsrealität 

a) Die Festlegung der Einzelheiten der Risikomanagementsysteme 

Die Einrichtung eines Risikomanagementsystems allein führt noch nicht zu ei-
nem gleichmäßigen Steuervollzug. Dies hat nicht zuletzt der Bericht des Bun-
desrechnungshofs nach § 99 BHO über den Vollzug der Steuergesetze insbeson-
dere im Arbeitnehmerbereich vom 12. Januar 2012 gezeigt.494 Obwohl zu diesem 

 
494  BRH, Bericht nach § 99 BHO über den Vollzug der Steuergesetze, insbesondere im Ar-

beitnehmerbereich, BT-Drucks. 17/8429, S. 11. 
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Zeitpunkt alle Länder für die Arbeitnehmerveranlagung ein maschinelles Risi-
komanagement einsetzten, wurde die Schlüssigkeit der Angaben der Steuer-
pflichtigen nur unzureichend geprüft, was letztlich zu einer unzutreffenden Steu-
erfestsetzung führte.495 Dieses Ergebnis bestätigte sich auch in den Jahresberich-
ten der Landesrechnungshöfe.496 Schon aus diesen Ergebnissen lässt sich ablei-
ten, dass jedenfalls objektive Gleichheitsverstöße beim Steuervollzug wegen der 
unterschiedlich intensiven Prüfung und Bearbeitung der Steuerfälle vorliegen. 
Diese Mängel in der Prüfung der Steuerfälle haben dann ihren Niederschlag in 
der Steuerfestsetzung gefunden.  

Daneben zeigte der Steuervollzug der Vergangenheit auch, dass die eine Inten-
sivprüfung bestimmenden Parameter selbst möglicherweise nicht immer den 
Vorgaben des Art. 3 Abs. 1 GG entsprachen. Beispielhaft erwähnt seien hier die 
Anordnungen, die die GNOFÄ von 1981 vorsah, indem sie z.B. die Bearbei-
tungsintensität allein an der Einkunftsart ausrichtete.497  

Neben dieser Gefahr willkürlich gesetzter Risikoparameter könnte auch weiter-
hin das Problem bestehen, dass die Risikomanagementsysteme schon rein tech-
nisch gar nicht in der Lage waren, die Risiken jedenfalls überwiegend zu erken-
nen. Denn während das Erkennen hoher Einnahmen oder Ausgaben durch bloßen 
Vergleich mit vorgegebenen Wertgrenzen als risikoreich unproblematisch ge-
leistet werden kann, so könnte dies für den dahinterstehenden Sachverhalt gerade 
nicht gelten. Es stellt sich daher die Frage, ob ein Risikomanagementsystem 
überhaupt in der Lage ist, eine Risikobewertung nicht nur der Höhe, sondern 
auch dem Grunde nach vorzunehmen. Bereits im Vorfeld der Modernisierung 
des Besteuerungsverfahrens wurde dies stark bezweifelt.498 Entsprechend bean-
standete auch der Bundesrechnungshof bei seiner Prüfung in 2009, dass das Ri-
sikomanagementsystem die Art der Werbungskosten nicht beurteilen und folg-
lich auch nicht auswerten konnte.499 Diese Kritik wurde 2012 noch einmal 

 
495  BRH, Bericht nach § 99 BHO über den Vollzug der Steuergesetze, insbesondere im Ar-

beitnehmerbereich, BT-Drucks. 17/8429, S. 11. 
496 So z.B. LRH NRW, Jahresbericht 2014, S. 206 ff.; LRH Niedersachsen, Jahresbericht 

2003, S. 57.  
497  GNOFÄ v. 4.3.1981, BStBl. I 1981, S. 270. 
498  Ver.di, Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Besteue-

rungsverfahrens v. 8.4.2016, S. 5. 
499  BRH, Bemerkungen 2009 zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes, S. 177. 
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wiederholt.500 So könnten insbesondere Ausgaben der Steuerpflichtigen reihen-
weise durch das Raster fallen, wenn das System die Höhe der Ausgaben für risi-
koarm erachtet aber nicht hinterfragt, ob eine solche Ausgabe dem Grunde nach 
überhaupt zulässig ist.501 Auch der Bundesrechnungshof kritisierte in der Ver-
gangenheit, dass die Risikofilter lediglich Zahlen miteinander abglichen; ob 
überhaupt ein steuerlich berücksichtigungsfähiger Sachverhalt vorgetragen 
wurde, vermochten sie hingegen nicht zu erkennen.502 Die Steuerpflichten konn-
ten also Ausgaben als Werbungskosten abziehen, obwohl es sich mitunter um 
Kosten der privaten Lebensführung handelte. Der Abzug solcher Ausgaben wird 
jedoch dem objektiven Nettoprinzip nicht gerecht und gefährdet damit die Be-
steuerung nach der Leistungsfähigkeit.  

Das Risikomanagementsystem ging daher immer dann von einem schlüssigen 
Sachverhalt aus, wenn bspw. die geltend gemachten Aufwendungen des Steuer-
pflichtigen unterhalb der Wertgrenze lagen.503 Wie sich gezeigt hat, erschöpft 
sich das einer Steuererklärung innewohnende Risiko jedoch nicht in der Höhe 
der Angaben. Wird daher nicht mehr die Art der Aufwendungen geprüft, sofern 
diese unterhalb einer Wertgrenze liegen, kann schon nicht mehr von einer Sach-
verhaltsaufklärung entsprechend ihres Risikos gesprochen werden.  

Hinzu kommt, dass ein Risiko auch dann gegeben ist, wenn sich ein für den Steu-
erpflichtigen ungünstiger Sachverhalt als unzutreffend darstellt. Bei manueller 
Bearbeitung würde den Sachbearbeiter bei Erkennen dieses für den Steuerpflich-
tigen ungünstigen Umstandes daher eine Hinweispflicht ergeben. Jedenfalls 
dann, wenn das Risikomanagementsystem die für den Steuerpflichtigen ungüns-
tigen Risiken nicht erkennt, ergäbe sich eine Benachteiligung der maschinell ge-
prüften und veranlagten Steuerfälle gegenüber den manuellen Steuerfällen.504 
Daher ist umso mehr auch bei der Ausgestaltung der Risikomanagementsysteme 
darauf zu achten, dass auch für den Steuerpflichtigen positive Merkmale gleich-

 
500  BRH, Bericht nach § 99 BHO über den Vollzug der Steuergesetze, insbesondere im Ar-

beitnehmerbereich, BT-Drucks. 17/8429, S. 11. 
501  Vgl. auch Haunhorst, DStR 2010, 2105 (2108). 
502  BRH, Bericht nach § 99 BHO über den Vollzug der Steuergesetze, insbesondere im Ar-

beitnehmerbereich, BT-Drucks. 17/8429, S. 13. 
503  BRH, Bericht nach § 99 BHO über den Vollzug der Steuergesetze, insbesondere im Ar-

beitnehmerbereich, BT-Drucks. 17/8429, S. 13. 
504  Braun Binder, DStZ 2016, 526 (530). 
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sam Einzug erhalten.505 Die Einrichtung von qualifizierten Freitextfeldern kommt 
diesem Erfordernis bereits entgegen, ob sie die sich einstellende Ungleichbe-
handlung jedoch gänzlich beseitigen kann, erscheint fraglich. So kann der Steu-
erpflichtige zwar eine Aussteuerung selbst erreichen, indem er Angaben in dem 
Freitextfeld macht; dies ändert jedoch nichts an der Fürsorgepflicht, die die Fi-
nanzverwaltung gerade auch gegenüber denjenigen Steuerpflichtigen hat, die 
vom Freitextfeld eben nicht Gebrauch gemacht haben.506 Denn diese Pflicht zur 
Fürsorge seitens der Finanzverwaltung kann letztlich nicht davon abhängig sein, 
dass der Steuerpflichtige sie selbst einfordert. Um einen gleichmäßigen Steuer-
vollzug zu gewährleisten, müssten damit die festgelegten „Einzelheiten“ derart 
umfassend sein, dass solche Ungleichbehandlungen vermieden werden.  

b) Die Erfüllung der Mindestanforderungen nach § 88 Abs. 5 S. 3 AO 
durch die Finanzverwaltung 

Die Hintergründe der genannten Mindestanforderungen verfolgen grundsätzlich 
zulässige und wünschenswerte Ziele, nämlich die Herstellung eines gleichmäßi-
gen und gesetzmäßigen Steuervollzugs. Ob die durch die Finanzverwaltung vor-
genommene konkrete Ausgestaltung hingegen tatsächlich geeignet ist, zu einem 
solchen beizutragen, muss indes stark bezweifelt werden. Denn auch bei diesen 
gesetzlichen Mindestanforderungen ist der Finanzverwaltung ein weitreichender 
Gestaltungsspielraum vorbehalten. Entsprechend entscheidet die Verwaltung 
darüber, welche Fälle maschinell zur Zufallsprüfung oder manuell zur Einzel-
fallprüfung ausgesteuert werden. Die Frage, mit welcher Intensität und in wel-
chem Umfang eine regelmäßige Überprüfung der Risikomanagementsysteme 
auf ihre Zielerfüllung stattfinden soll, liegt gänzlich im Verantwortungsbereich 
der Verwaltung. 

Wie sich gezeigt hat, dient insbesondere die Zufallsauswahl der Kontrolle der 
von der Finanzverwaltung gesetzten Risikoparameter.507 Sie soll erforderlich 

 
505  Dieses Erfordernis ergibt sich bereits aus den Grundsätzen der Gesetzmäßigkeit und 

Gleichmäßigkeit der Besteuerung. Eine ausdrückliche Gesetzliche Konkretisierung, wie 
u.a. gefordert vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., Stel-
lungnahme v. 8.4.2016, Anlage S. 4, ist also nicht erforderlich. Siehe dazu auch Braun 
Binder, DStZ 2016, 526 (530). 

506  Vgl. Bund der Steuerzahler, Stellungnahme v. 10.3.2016, S. 4. 
507  Siehe dazu Chaos Computer Club, Stellungnahme v. 13.4.2016, S. 8; Seer, StuW 2015, 

315 (324); Seer, in DFGT 4 (2007), S. 99 (109). Siehe dazu bereits unter D.I.3.c) und d). 
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sein, um eine Gewähr für die Aktualität der Ausgestaltung des Risikomanage-
mentsystems zu bieten.508 Daneben soll die Zufallsauswahl nicht nur der risiko-
orientierten Fallauswahl selbst dienen; ihr wird auch ein generalpräventiver Cha-
rakter zugesprochen.509 Insbesondere diese mit der Zufallsauswahl verfolgten 
Ziele können jedoch nur bei einer entsprechenden Ausgestaltung der Zufallsaus-
wahl eintreten. Ernüchternd stellen sich dabei jedoch die Erkenntnisse des LRH 
NRW für das Jahr 2013 dar. Dieser stellte in seinem Jahresbericht 2014 fest, dass 
eine wirksame Prävention „eine sorgfältige Bearbeitung der Fälle der Zufalls-
auswahl voraus (setzt). Der LRH hat bei den örtlichen Erhebungen nicht den 
Eindruck gewonnen, dass dieses Ziel der Zufallsauswahl durch eine dezentrale 
Bearbeitung dieser Fälle durchgängig erreicht werden kann.“510 Das Ziel der 
Evaluation mittels Zufallsauswahl kann nur dann erreicht werden, wenn der steu-
erliche Sachverhalt umfassend überprüft und die Erkenntnisse dieser konkreten 
Prüfung auch an eine für die Kontrolle des Risikomanagementsystems zuständi-
gen Stelle weitergeleitet werden, damit die gesammelten Ergebnisse der stetigen 
Anpassung und Entwicklung des Risikomanagementsystems selbst dienen kön-
nen. Dagegen hob der LRH jedoch die zentrale Bearbeitung der Fälle der Zu-
fallsauswahl durch eine Qualitätssicherungsstelle positiv hervor. Dadurch sei 
„eine deutliche Steigerung der Bearbeitungsqualität in diesen Fällen durch eine 
auch in den Arbeitsanweisungen vorgesehene Einbindung der Qualitätssiche-
rungsstelle erreichbar“.511 Die Effektivität einer solchen internen Kontrolle hängt 
damit stark von deren Ausgestaltung ab. Um dem Ziel einer effektiven Kontrolle 
gerecht zu werden, wäre wohl jedenfalls eine Mitteilungspflicht des Amtsträgers 
erforderlich, derartige erkannte Risiken an die für die Ausgestaltung des Risiko-
managementsystems zuständige Stelle, also an das Bundesministerium der Fi-
nanzen weiterzuleiten. Doch nicht nur das Gesetz lässt derartige Konkretisierun-
gen schmerzlich vermissen, auch der Anwendungserlass zur Abgabenordnung 
bietet keine weiteren Anhaltspunkte.512 Insoweit wären es erneut allein interne, 
der Öffentlichkeit nicht zugängliche Maßstäbe, die jedenfalls die Finanzbeamten 
zum richtigen Umgang mit dem Risikomanagementsystem anhalten könnten. Ob 

 
508  Seer, DStZ 2016, 605 (609). 
509  Siehe dazu bereits unter D.I.3.d). 
510  LRH NRW, Jahresbericht 2014, S. 215. 
511  LRH NRW, Jahresbericht 2014, S. 215. 
512  AEAO v. 31.1.2014, BStBl. I 2014, 290 zuletzt geändert durch Schreiben betr. Änderung 

des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung (AEAO) v. 24.1.2018, BStBl. I 2018, 258. 
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sich auf diesem Gebiet jedoch seit 2013 etwas getan hat, sodass nicht weiterhin 
die „Bedeutung der Zufallsauswahl (…) vielen Bediensteten in den Finanzäm-
tern nicht bekannt“ 513 ist, mag bezweifelt werden. 

Insbesondere die Erkenntnisse der Rechnungshöfe zeigen daher erneut das dem 
Gestaltungsspielraum der Finanzverwaltung innewohnende Potenzial einer un-
zureichenden Ausgestaltung und Anwendung der Zufallsauswahl auf. So er-
scheint an dieser Stelle insbesondere die fehlende gesetzliche Konkretisierung 
problematisch. Entsprechend wurde schon im Vorfeld der Modernisierung des 
Besteuerungsverfahrens kritisiert, dass versäumt wurde, „den Turnus sowie die 
Prüfkriterien formell vorzuschreiben“.514 Dies gilt insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass in den vergangenen Veranlagungszeiträumen häufig Unsicherheit 
über den Umgang mit einer Zufallsauswahl herrschte.515 Stattdessen sind Häu-
figkeit und Prüfkriterien nach aktuellem Stand wohl ebenfalls der Öffentlichkeit 
vorenthaltene Einzelheiten der Risikomanagementsysteme. 

c) Die Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeits- und 
Zweckmäßigkeitserwägungen bei der Ausgestaltung der 
Risikomanagementsysteme 

Das Erfordernis, die Einzelheiten der Risikomanagementsysteme an dem einer 
Steuererklärung innewohnenden Risiko auszurichten, lässt sich unmittelbar aus 
der Verfassung ableiten. Insoweit hat sich auch durch das Gesetz zur Moderni-
sierung des Besteuerungsverfahrens516 an der Ausgestaltung des Risikomanage-
mentsystems nichts geändert. Doch trotz Kenntnis um diese Vorgaben hat sich 
die Finanzverwaltung wiederholt dazu verleiten lassen, die Risikoparameter 
(auch) am vorhandenen Personal auszurichten.517 Daher wurde schon im Vorfeld 
der gesetzlichen Einführung des Risikomanagementsystems die Sorge geäußert, 
dass in der Praxis vorrangig die vorhandenen personellen und sachlichen 

 
513  LRH NRW, Jahresbericht 2014, S. 215. 
514  Chaos Computer Club, Stellungnahme v. 13.4.2016, S. 7. 
515  LRH NRW, Jahresbericht 2014, S. 215; BRH, Bericht nach § 99 BHO über den Vollzug 

der Steuergesetze, insbesondere im Arbeitnehmerbereich, BT-Drucks. 17/8429, S. 12. 
516  Gesetz vom 18.7.2016, BGBl. I 2016, 1679. 
517  So z.B. in den „Durchwinktagen“ oder „Grünen-Wochen“; siehe dazu bereits unter D.I.1.  
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Ressourcen das Risiko eines Steuerfalles bestimmen könnten.518 Ebenso könnten 
die Risikoparameter dahingehend ausgerichtet werden, dass nur noch zu Lasten 
der Steuerpflichtigen geprüft wird, den Steuerpflichtigen begünstigende Um-
stände also nicht in die Risikoparameter mit einfließen.519 Noch bestärkt werden 
diese Bedenken, wenn nunmehr ausdrücklich nach § 88 Abs. 2 S. 2 AO bei der 
Sachverhaltsermittlung auch Wirtschaftlichkeits- und Zweckmäßigkeitsaspekte 
berücksichtigt werden können und § 88 Abs. 5 S. 2 AO sogar die Berücksichti-
gung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung als Soll-Vorschrift 
vorschreibt.  

Zwar entspricht die Formulierung der verfassungsrechtlichen Forderung nach ei-
nem gleichmäßigen und damit auch effizienten Steuervollzug. Gleichwohl darf 
diese Auslegung nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein nicht fachkundiger Le-
ser dieser einfachgesetzlichen Forderung nach der Berücksichtigung von Wirt-
schaftlichkeits- und Zweckmäßigkeitserwägungen insbesondere wegen der ge-
wählten Formulierung („soll“) eine zu weitgehende Bedeutung beimisst. Daher 
stellt sich insbesondere die Frage nach der Sinnhaftigkeit dieser Regelung. Denn 
letztlich sind es die Grundsätze der Gesetzmäßigkeit und Gleichmäßigkeit der 
Besteuerung, die diesen Effizienzgedanken gerade fordern. Der Wortlaut der 
Norm beschwört daher geradezu einen erneuten Ideenreichtum der Finanzbehör-
den hinauf, während auf der anderen Seite die Gefahr einer allein aus dem Weg-
fall dieser Regelungen resultierende Ineffizienz der Verwaltung wohl nicht zu 
befürchten ist.  

d) Zwischenfazit: Vollzugsrealität und Gefahrenpotenzial 

Wenngleich der Finanzverwaltung an dieser Stelle keine vorsätzliche verfas-
sungswidrige Ausgestaltung der Risikomanagementsysteme unterstellt werden 
soll, so zeigt die obige Untersuchung doch insbesondere das mit der Übertragung 
eines solch weitreichenden Gestaltungsspielraums einhergehende Gefahrenpo-
tenzial. Insbesondere die Ergebnisse der Rechnungshöfe zeigen, dass eine Dis-
krepanz zwischen den tatsächlich bestehenden Risiken und den durch die Risi-
koparameter ausgesteuerten Risiken besteht. Dies gilt umso mehr vor dem Hin-

 
518  So u.a. Präsident des Deutschen Finanzgerichtstags, Stellungnahme v. 8.4.2016, S. 9; 

siehe auch Haunhorst, DStR 2010, 2105 (2109). 
519  Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., Stellungnahme v. 16.3.2016, 

S. 4. 



Das Risikomanagementsystem im Lichte des Verfassungsrechts 

 106 

tergrund des anhaltenden Vollzugsdrucks angesichts der Massenverwaltung bei 
gleichbleibend geringer oder wegen des demografischen Wandels sogar noch 
sinkender personeller Ausstattung. Hinzukommt, dass weder gesetzlich angeord-
net noch von der Verwaltung offengelegt ist, ob die Festlegung der Einzelheiten 
der Risikomanagementsysteme vollständig manuell erfolgt oder ob nicht tatsäch-
lich sog. selbstlernende Systeme genutzt werden. Gerade diese selbstlernenden 
Systeme bedürften jedoch einer weitergehenden Kontrolle, um sich nicht dem 
Vorwurf einer Verselbständigung von rechtswidrigen Tendenzen ausgesetzt zu 
sehen.520 

Eine weitere Besonderheit besteht dahingehend, dass der Gesetzgeber der Ver-
waltung nicht nur einen Gestaltungsspielraum belässt. Er ordnet auch die Ge-
heimhaltung eben jenes Gestaltungsspielraums an, jedenfalls soweit eine Offen-
legung die Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit der Besteuerung gefährden 
würde. Eine solche Intransparenz ist grundsätzlich rechtsstaatlich zulässig.521 
Doch darf man sich den mit dieser Intransparenz einhergehenden Folgen nicht 
verschließen: Nicht nur die Öffentlichkeit kann die konkrete Ausgestaltung der 
Risikomanagementsysteme nicht einsehen und damit auch nicht bewerten; auch 
der Finanzbeamte selbst wird die ihm vom Computer vorgegebenen Ergebnisse 
nicht überprüfen können. Die Gefahr, dass Rechtsprechung und auch die Ver-
waltung selbst insofern „entmachtet“522 werden, ist daher besonders hoch, wenn 
der Computer eine Entscheidung abschließend und nicht überprüfbar an die 
Stelle der Entscheidung durch den Finanzbeamten setzt.523 

 
520  Siehe dazu bereits unter D.I.2.b). 
521  Siehe bereits unter C.I.3.b)dd). 
522  Kirchhof, in FS BFH Band I, S. 361 (365). 
523  Kirchhof, in FS BFH Band I, S. 361 (365). 
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5. Der Einfluss der Risikoparameter auf die materielle 
Steuernorm 

a) Problemaufriss: Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem 
automatisierten Steuervollzug auf die Anwendung der materiellen 
Steuernorm? 

Die Annahme, die Auswirkungen des Risikomanagementsystems beschränkten 
sich allein auf einen Unterschied in der Prüfungsintensität der Steuerfälle, greift 
zu kurz. Denn die Sachverhaltsermittlung findet unmittelbar ihren Niederschlag 
in der sich dann anschließenden Steuerfestsetzung.524 Insofern stellt sich neben 
der Frage der unterschiedlich intensiven Prüfung der Steuerfälle auch das Problem 
einer unterschiedlichen Steuerfestsetzung. So werden die Steuerfälle zum Teil 
der gesetzlichen Steuer entsprechend veranlagt, während die Veranlagung der 
anderen Steuerfälle eben von dieser gesetzlichen Steuer abweicht. Bereits aus 
dem Rechtsverstoß gegen eben jene bindenden Vorgaben könnte dann auch ein 
Gleichheitsverstoß resultieren.525 Ob ein solcher Gleichheitsverstoß überhaupt 
gerechtfertigt werden kann, erscheint auf den ersten Blick überaus fraglich. Denn 
dann würde sich das Ergebnis einstellen, dass eine zwar von der gesetzlichen 
Entstehung abweichende Steuerfestsetzung dennoch – jedenfalls unter Gleich-
heitsaspekten – hinzunehmen wäre. Insoweit streitet aber insbesondere der 
Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Besteuerung dafür, dass auch ein gleichmä-
ßiger Steuervollzug eine gesetzeswidrige Steuerfestsetzung eben nicht rechtfer-
tigen kann.526 Dies gilt jedenfalls soweit, als sich die objektiv gesetzeswidrige 
Steuerfestsetzung mit Sicherheit feststellen lässt.  

Doch lässt sich wohl in den überwiegenden Steuerfällen bereits die Sach- und 
Rechtslage nicht mit jedenfalls an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein-
deutig feststellen. Denn diese Erkenntnis setzt zwangsläufig voraus, dass der tat-
sächlich zutreffende Sachverhalt auch mitgeteilt wurde. Unabhängig von der 
wohl naheliegenden Vermutung, dass die Steuerpflichtigen geneigt sind, den 
Sachverhalt steuerrechtlich möglichst wohlwollend auszulegen, bestehen auch 
schon aufgrund der Komplexität der Lebenssachverhalte Schwierigkeiten, den 

 
524 Siehe in Bezug auf das Verhältnis von Sachverhaltsermittlung und Rechtsanwendung all-

gemein Kobor, Kooperative Amtsermittlung im Verwaltungsrecht, S. 48. 
525  Heun, in Dreier, GG, Band I3, Art. 3 Rn. 56. 
526  Buciek, DStZ 1995, 513 f. 
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richtigen Sachverhalt – auch vom Steuerpflichtigen selbst – überhaupt nur zu 
erkennen. Ganz zu schweigen von insoweit noch nicht geklärten Rechtsfragen.527 
Die Feststellung eines Gesetzesverstoßes kann damit schon nicht so eindeutig 
getroffen werden, wie es der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Besteuerung 
nahelegen mag. Insofern spielt hier schon das zu den Maßstäben der Sachver-
haltsaufklärung Gesagte hinein: Diese ist so vorzunehmen, dass möglichst ein 
Höchstmaß an Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit der Besteuerung erreicht 
wird, gleichzeitig aber auch die Freiheitsrechte des Steuerpflichtigen nicht über-
mäßig tangiert oder gar beschränkt werden. Erkennt man aber an, dass die Sach-
verhaltsaufklärung anhand des unter Zugrundelegung dieser Maßstäbe aufge-
stellten Aufklärungsbedürfnisses vorgenommen wird, so muss gleichsam das 
sich insoweit einstellende Resultat anerkannt werden, nämlich dass ein nach dem 
Aufklärungsbedürfnis festgestellter Sachverhalt dann auch als „wahr“ anerkannt 
wird.528 

Daneben stellt sich jedoch auch die Frage nach der Bindungswirkung eben jener 
Risikoparameter. So sind insbesondere Fälle denkbar, in denen durch Einsatz der 
Risikomanagementsysteme dem Betroffenen ein Vorteil erwächst, den der ma-
nuell geprüfte Steuerpflichtige nicht genießt. Dies soll insbesondere in Fällen der 
Nutzung von Wertgrenzen veranschaulicht werden. Legt die Finanzverwaltung 
für die Beurteilung von Werbungskosten bestimmte Wertgrenzen fest, seien es 
feste Grenzen hinsichtlich bestimmter Abzugsmerkmale oder auch relative 
Grenzen bezogen auf die angegebenen Einnahmen, so schlägt eine solche Fest-
legung direkt auf den sich anschließenden Steuervollzug durch: So würden alle 
Fälle, deren Werbungskosten höher sind als diese Wertgrenze, durch einen Sach-
bearbeiter geprüft werden müssen, während hinsichtlich derjenigen Steuerfälle, 
die sich unterhalb der Wertgrenze bewegen von keinem besonderen Risiko aus-
gegangen wird. Sämtliche Werbungskosten unterhalb dieser Wertgrenze würden 
also ohne weiteres anerkannt.529 Die Festlegung der Risikoparameter wirkt sich 
daher unmittelbar darauf aus, inwieweit die materielle Steuernorm überhaupt zur 

 
527  Buciek, DStZ 1995, 513 f.; Drüen, FR 2011, 101 (108). 
528  Vgl. Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 196; Buciek, DStZ 1995, 513 (514); 

Weber, Die Mitwirkungspflichten nach der AO, S. 151; vgl. auch Eckhoff, Rechtsanwen-
dungsgleichheit, S. 274. 

529  Vgl. dazu BRH, Bericht nach § 99 BHO über den Vollzug der Steuergesetze, insbeson-
dere im Arbeitnehmerbereich, BT-Drucks. 17/8429, S. 13, der von „gesetzlichen Pausch-
beträgen“ spricht. Siehe dazu auch das Beispiel bei Ahrendt, NJW 2017, 537 (540). 
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Anwendung kommt.530 Zum Teil wird daher schon von einer „Entkoppelung von 
materiellem Steuerrecht und Besteuerungsverfahren“531 gesprochen. Dem Sach-
bearbeiter sind hingegen keine derartigen Grenzen vorgegeben. Die manuelle 
Beurteilung des Steuerfalles beruht vielmehr auf seinem persönlichen Erfah-
rungswissen. Der manuell geprüfte Steuerfall würde damit nicht von dieser 
Wertgrenze „profitieren“.  

Insofern wäre einerseits zu fragen, ob mit der Festlegung einer solchen Wert-
grenze noch der „wahre“ Sachverhalt erfasst ist, sodass insgesamt noch von einer 
rechtmäßigen Festsetzung ausgegangen werden kann. Erfasst eine solche Wert-
grenze hingegen nicht den „wahren“ Sachverhalt, so wird die anschließende 
Steuerfestsetzung materiell rechtswidrig sein. Auch in diesem Fall stellt sich je-
doch die Frage, welche gleichheitsrechtlichen Folgewirkungen sich an mitunter 
flächendeckend rechtswidrige Steuerbescheide anschließen. Unter Rechts-
schutzaspekten bedeutsam ist hier insbesondere der Fall der rechtswidrig zu 
niedrig festgesetzten Steuer. Denn während der Steuerpflichtige bei einer rechts-
widrig zu hoch festgesetzten Steuer den Finanzrechtsweg beschreiten kann und 
auch wird, käme dem Steuerpflichtigen eine rechtswidrig zu niedrig festgesetzte 
Steuer wohl gerade recht. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich 
mithilfe der Risikomanagementsysteme eine Entwicklung zugunsten rechtswidrig 
zu niedrig festgesetzter Steuern ergeben könnte. Für eine solche Entwicklung 
sprechen insbesondere die seit der Einführung der Risikomanagementsysteme 
rückläufigen Fallzahlen bei den Finanzgerichten.532  

Doch nicht nur der allgemeine Gleichheitssatz spielt bei dieser Frage eine Rolle. 
Auch könnte insoweit der Grundsatz der Gewaltenteilung missachtet werden. 
Die Finanzverwaltung soll als Teil der Exekutive die vom Bundestag gemachten 
Gesetze vollziehen, und zwar gleichmäßig und gesetzmäßig. Wenn aber die von 
der Finanzverwaltung gesetzten Risikoparameter dazu führen, dass beispiels-
weise Ausgaben des Steuerpflichtigen ohne nähere Prüfung bis zu einer be-
stimmten Grenze unabhängig vom Vorliegen der Tatbestandsmerkmale des 

 
530  Vgl. auch ver.di., Stellungnahe zum Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Be-

steuerungsverfahrens v. 8.4.2016, S. 5. 
531  Ahrendt, NJW 2017, 537 (539). 
532  Siehe dazu die Geschäftsentwicklung beim Finanzgericht, die 2003 noch einen Neuzu-

gang von 66.399 Klagen beziffert, während diese Zahl im Jahr 2016 bei 35.169 lag, Sta-
tistisches Bundesamt, Fachserie 10 Reihe 2.5, 2016, S. 12. Siehe dazu auch bei  
Kulosa, in FS BFH Band II, S. 1831 (1854 f.); Trossen, FR 2015, 1021 (1022). 
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§ 9 EStG als Werbungskosten anerkannt werden, so führt dies im Ergebnis zur 
Nichtanwendung bzw. Umgehung dieses Steuergesetzes.533 Zum Teil wird daher 
sogar von einer Aufhebung der Gewaltenteilung gesprochen.534  

Die Brisanz eines solchen „systematischen Durchwinkens“535 zeigt sich umso 
mehr, wenn man sich die Arbeitsweise des Risikomanagementsystems vor Au-
gen führt. Denn im Gegensatz zu der früher – auch unter Geltung gleich lauten-
der Erlasse wie der GNOFÄ – angewandten unterschiedlichen Prüfungsintensität 
der jeweiligen Finanzbeamten, führt die Einrichtung eines computergestützten 
Risikomanagements zu einer monoton verlaufenden Risikoprüfung, also zu einer 
Anwendung gleicher Maßstäbe in sämtlichen Finanzbehörden eines Landes. In-
soweit besteht die „Gefahr der Festschreibung systematischer Verifikationslü-
cken“.536 Dies gilt umso mehr, als dieses System das Risiko auch mithilfe eines 
Abgleichs von Vorjahresdaten desselben Steuerpflichtigen sowie eines Vergleichs 
ähnlich gelagerter Steuerfälle einschätzen soll. Damit besteht aber die Gefahr, dass 
sich derartige Steuerfestsetzungen nicht nur einmalig, sondern vielmehr auch auf 
die Folgejahre und Erklärungen anderer Steuerpflichtiger auswirken.537  

b) Die Risikoparameter als Verwaltungsvorschriften 2.0 

Um die vorstehenden Rechtsfragen zu beurteilen, empfiehlt sich zunächst ein 
Blick auf die Rechtsnatur der Risikoparameter. Denn eine Bindungswirkung von 
durch die Verwaltung aufgestellten Maßstäben ist dem deutschen Recht nicht 
fremd: Liegen sog. Verwaltungsvorschriften vor, so wird diesen je nach Rege-
lungsinhalt mittelbar oder unmittelbar538 auch eine Außenwirkung zugesprochen. 
Die Diskussion um den Regelungsgehalt solcher Verwaltungsvorschriften dürfte 

 
533  Vgl. auch Deutscher Richterbund und Bund deutscher Finanzrichterinnen und Finanz-

richter, gemeinsame Stellungnahme v. September 2015, S. 5 f. 
534  Ahrendt, NJW 2017, 537 (538); ver.di, Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur 

Modernisierung des Besteuerungsverfahrens v. 8.4.2016, S. 5. 
535  Zum Begriff siehe BRH, Bericht nach § 99 BHO über den Vollzug der Steuergesetze, 

insbesondere im Arbeitnehmerbereich, BT-Drucks. 17/8429, S. 14. 
536  Haunhorst, DStR 2010, 2105 (2108). 
537  Vgl. auch BRH, Bericht nach § 99 BHO über den Vollzug der Steuergesetze, insbeson-

dere im Arbeitnehmerbereich, BT-Drucks. 17/8429, S. 14. 
538  Siehe zusammengefasst zu dieser Unterscheidung bei Vogel, StuW 1991, 254 (255). 
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hinlänglich bekannt sein.539 Daher solle an dieser Stelle nur die wesentlichen 
Grundzüge dargestellt werden.  

Verwaltungsvorschriften dienen der Aufgabenerfüllung der Verwaltung, indem 
sie insbesondere das Verwaltungshandeln strukturieren und das Auffinden kon-
kreter Lösungen erleichtern.540 Dabei stellen sie grundsätzlich bloßes Innenrecht 
dar, dessen Befolgung für die Beamten schon aus ihrer dienstrechtlichen Gehor-
samspflicht entspringt.541 Insofern bedürfen die Verwaltungsvorschriften auch 
keiner Ermächtigungsgrundlage, da sie unmittelbar aus der Organisations- und 
Vollzugsgewalt der übergeordneten Behörden erwachsen.542 Der Regelungsin-
halt dieser Verwaltungsvorschriften kann und darf sich dabei nur auf die durch 
die Verfassung der Verwaltung zugeschriebenen Aufgaben beschränken.543 Da-
bei wird insbesondere zwischen ermessenslenkenden, norminterpretierenden 
bzw. normkonkretisierenden und Verwaltungsvorschriften zur Sachverhaltser-
mittlung differenziert, wenngleich sich nicht jede Verwaltungsvorschrift zwei-
felsfrei in nur einer dieser Kategorien einordnen lässt.544 

Jedenfalls im Bereich der Ermessensentscheidungen wird überwiegend545 von 
einer Bindung der Verwaltung an die eigene Verwaltungspraxis ausgegangen, 
sofern diese rechtmäßig ist.546 Der diesem Ansatz zugrunde liegende Grundsatz 
der Selbstdingung der Verwaltung ist mittlerweile als „wichtigster Teilgehalt der 

 
539  Siehe dazu ausführlich bei Tipke, StRO III2, S. 1431 ff.; Hey, Steuerplanungssicherheit 

als Rechtsproblem, S. 654 ff.; Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit im Steuerrecht, 
S. 488 ff.; Vogel, StuW 1991, 254. 

540  Hill, in GVwR II2, § 34 Rn. 2. 
541  Vogel, StuW 1991, 254. 
542  Tipke, StRO III2, S. 1434; Jaehnike, StuW 1979, 293 (297). 
543  Hey, Steuerplanungssicherheit als Rechtsproblem, S. 658 f. 
544  Hey, Steuerplanungssicherheit als Rechtsproblem, S. 660. 
545  BVerfG v. 18.6.1986 – 1 BvR 787/80, BVerfGE 73, 280, Juris Rn. 50; Großer Senat des 

BFH v. 28.11.2016 – GrS 1/15, BStBl. 2017, 393, Juris Rn. 41 f.; BVerwG v. 16.9.1980 – 
I C 52.75, BVerwGE 61, 15, Juris Rn. 17; v. 13.9.1973 – II C 13.73, BVerwGE 44, 72, Juris 
Rn. 22; v. 10.12.1969 – VIII C 104.69, BVerwGE 34, 278, Juris Rn. 12; v. 25.6.1964 – VIII 
C 23.63, BVerwGE 19, 48, Juris Rn. 16; Wollenschläger, in vM/K/S, GG, Band I7, Art. 3 
Abs. 1 Rn. 192 f.; Maurer/Waldhoff, Allgemeines Verwaltungsrecht19, § 24 Rn. 27 ff.; 
Kirchhof, in Maunz/Dürig, GG, Art. 3 Abs. 1 Rn. 286 (Sep. 2015); Heun, in Dreier, GG, 
Band I3, Art. 3 Rn. 56 ff.; Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 488 f.; Ossenbühl, 
DVBl. 1981, S. 857 (858 ff.); Wallerath, Die Selbstbindung der Verwaltung, S. 35 ff., 
104 ff. Für das Steuerrecht vgl. Drüen, in T/K, AO/FGO, § 4 AO Rn. 93 (Mai 2015); 
Tipke, StRO III2, S. 1444 f.  

546  Rüfner, in BK, GG, Art. 3 Abs. 1 Rn. 175, 176 (Okt. 1992). 
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Rechtsanwendungsgleichheit in der Verwaltungspraxis“ anerkannt.547 Die Ver-
waltung darf also auch im Fall eines eingeräumten Ermessens nicht willkürlich 
handeln, sondern muss „Prinzipientreue und Kontinuität“548 beweisen und ist da-
mit an „selbst gesetzte Entscheidungsmaßstäbe“549 gebunden. Unterschiede er-
geben sich jedoch hinsichtlich der dogmatischen Anknüpfung einer solchen Bin-
dungswirkung: So wird einerseits vertreten, dass – auch wenn Verwaltungsvor-
schriften die Grundlage einer solchen Verwaltungspraxis bilden – diese nicht 
Gegenstand der Bindung selbst sein sollen.550 Die Bindungswirkung ergäbe sich 
vielmehr allein aus einer Reihe gleichartiger Entscheidungen, die als „antizi-
pierte Verwaltungspraxis“ zu sehen ist.551 Andere hingegen sehen die Bindungs-
wirkung, wenn auch über Umwege, in der Verwaltungsvorschrift selbst.552 Rich-
tigerweise muss sich die Bindungswirkung der Verwaltung danach richten, ob 
die Verwaltung abstrakte Maßstäbe aufgestellt hat, an denen sich auch eine Viel-
zahl von Fällen messen lassen kann.553 Ein solcher Maßstab kann durch die fak-
tische Wiederholung gleicher Handlungen gesetzt werden; aber ebenso gut durch 
das Aufstellen eigener, sich selbst gegenüber verbindlicher Regelungen.554 Stellt 
die Verwaltung eine solche Verwaltungspraxis auf, so setzt sie für sich einen 
verbindlichen Maßstab. Es tritt Bindungswirkung ein. Dies muss auch dann gel-
ten, wenn nach diesem Maßstab noch kein Vergleichsfall entschieden ist. Denn 
„für eine gleichmäßige Entscheidungspraxis ist (im Ausnahmefall der ersten zu 
vergleichenden Entscheidung) nicht ein Vergleichsfall erforderlich, sondern das 
Gleichmaß, nach dem entschieden werden soll“.555 Insofern ist die Verwaltungs-

 
547  Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 488. 
548  Ossenbühl, DVBl. 1981, 857 (862). 
549  Ossenbühl, DVBl. 1981, 857 (858 ff.). 
550  Vgl. Wollenschläger, in vM/K/S, GG, Band I7, Art. 3 Abs. 1 Rn. 193; BVerwG 

v. 11.10.1985 – 1 B 102/85, DVBl. 1986, 110, Juris Rn. 8; v. 16.9.1980 – I C 52.75, 
BVerwGE 61, 15, Juris Rn. 17, 20; v. 25.3.1981 – 7 C 8/79, DÖV 1981, 679, Juris Rn. 18.  

551  BVerwG 26.10.2017 – 8 C 18/16, ZfWG 2018, 145, Juris Rn. 20; v. 7.5.1981, 2 C 5/79, 
DVBl. 1982, 195, Juris Rn. 16; v. 24.3.1977 – II C 14.75, BVerwGE 52, 193, Juris Rn. 20; 
v. 29.4.1971 – II C 20.69, DÖV 1971, 748, Juris Rn. 34; Maurer/Waldhoff, Allgemeines 
Verwaltungsrecht19, § 24 Rn. 27; Ossenbühl, AöR 92 (1967), S. 1 (14) m.w.N. 

552  Vgl. Vogel, in FS Thieme, S. 605 (607 f.). Siehe dazu die komprimierte Darstellung von 
Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 490 f. 

553  Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 492; Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, 
S. 239 ff. 

554  Ossenbühl, DVBl. 1981, S. 857 (863 f.). 
555  Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 494 f.  
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praxis (und entsprechend die Bindung daran) auch weiterhin wandelbar, sei es 
hinsichtlich der Abweichung in atypischen Fällen556 sowie auch hinsichtlich der 
Änderung der Verwaltungspraxis für die Zukunft, wenn neue Gesichtspunkte 
dies erfordern.557 Denn nur so kann auch im Falle einer Bindungswirkung der 
durch Ermessensregelungen gewünschten Einzelfallgerechtigkeit Rechnung ge-
tragen werden.558 

Als Folge einer solchen Bindungswirkung schließt sich – jedenfalls im Fall der 
ermessenslenkenden Verwaltungsvorschriften – auch eine Außenwirkung an.559 
Insofern wäre nicht nur die Verwaltung an eben jene gebunden, sondern auch 
der Richter.560 Positiv formuliert hätte der Steuerpflichtige daher auch Anspruch 
darauf, dass ihm diese Behandlung ebenfalls zu Teil würde. Überwiegende Ei-
nigkeit besteht darin, dass eine Bindungswirkung der Verwaltung hingegen nicht 
eintreten kann, sofern es sich nicht um ermessenslenkende Richtlinien, sondern 
um norminterpretierende Verwaltungsvorschriften handelt.561 Schließlich ist die 
verbindliche Auslegung des gesetzlichen Rechts gerade Kern der der rechtspre-
chenden Gewalt von Verfassungs wegen zugetragenen Aufgabe.562  

Von diesen norminterpretierenden Verwaltungsvorschriften sollen die normkon-
kretisierenden Verwaltungsvorschriften abzugrenzen sein.563 Diese sollen „einen 
besonders weiten, daher besonders auslegungsbedürftigen Begriff“ 564 konkreti-
sieren und insofern „für die Verwaltungsgerichte innerhalb der von der Norm 

 
556  Maurer/Waldhoff, Allgemeines Verwaltungsrecht19, § 24 Rn. 29; Heun, in Dreier, GG, 

Band I3, Art. 3 GG Rn. 58; Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 242; Eckhoff, 
Rechtsanwendungsgleichheit, S. 490. 

557  Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 490; Rüfner, in BK, GG, Art. 3 Abs. 1 Rn. 176 
(Okt. 1992); Ossenbühl, DVBl. 1981, 857 (864 f.). 

558  Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 242 f. 
559  Hey, Steuerplanungssicherheit als Rechtsproblem, S. 660 ff. 
560  Heun, in Dreier, GG, Band I3, Art. 3 Rn. 58. 
561  Maurer/Waldhoff, Allgemeines Verwaltungsrecht19, § 24 Rn. 32; Heun, in Dreier, GG, 

Band I3, Art. 3 Rn. 58; Ossenbühl, DVBl. 1981, 857 (863). Für das Steuerrecht: Drüen, 
in T/K, AO/FGO, § 4 AO, Rn. 84 (Mai 2015); Tipke, StRO III2, S. 1443 f.; Hey, Steuer-
planungssicherheit als Rechtsproblem, S. 662 f. 

562  Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 495; vgl. auch Hey, Steuerplanungssicherheit 
als Rechtsproblem, S. 662 m.w.N. 

563  Siehe zur rechtlichen Entwicklung dieser „neuen Rechtsfigur“ bei Vogel, StuW 1991, 
254 (255). 

564  Vogel, StuW 1991, 254 (255). 
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gesetzten Grenzen verbindlich“565 sein, wenngleich insbesondere die Abgren-
zung zu norminterpretierenden Verwaltungsvorschriften mitunter schwierig 
ist.566 Eine auch die Gerichte betreffende Bindungswirkung wird dabei als Ant-
wort auf die mit der Beurteilung komplexer technischer und naturwissenschaft-
licher Sachverhalte einhergehender Überforderung der Gerichte verstanden.567 

Auch im Falle der mittlerweile anerkannten568 Verwaltungsvorschriften zur 
Sachverhaltsermittlung nimmt die Rechtsprechung eine jedenfalls einge-
schränkte Bindungswirkung an.569 Die den Gerichten fehlende Sachnähe und Er-
fahrungswerte schränken die Möglichkeit der Überprüfbarkeit schon aus tatsäch-
lichen Gründen ein.570 Daher sollen von der Verwaltung aufgestellte Typisierun-
gen und Pauschalierungen als Vereinfachung der Sachverhaltsermittlung auch 
grundsätzlich durch die Gerichte Anwendung finden.571 Ein Abweichen von die-
sen typisierenden Regelungen wäre dann „nur aus sachlich einleuchtenden Grün-
den geboten, beispielsweise, wenn sich die Regelungen als nicht folgerichtig, 
willkürlich oder gegen den Gleichheitssatz verstoßend erweisen oder wenn ihre 
Anwendung wegen der besonderen Umstände des zu beurteilenden Einzelfalles 
zu einem offensichtlich unzutreffenden Ergebnis führen würde.“572 Insofern re-
signiert die Rechtsprechung auch an dieser Stelle vielmehr vor den Problemen 
der Realität, als dass sie sich um eine dogmatische Begründung einer solchen 
Bindungswirkung bemühen würde. Die Bindungswirkung stellt sich damit als 
das Ergebnis der bloßen „Not beschränkter gerichtlicher Arbeitskapazität und 
mangelnder eigener Sachkenntnis (dar), die es nicht erlauben, den behördlichen 

 
565  BVerwG v. 19.12.1985 – 7 C 65/82, BVerwGE 72, 300, Juris Rn. 44. 
566  Hey, Steuerplanungssicherheit als Rechtsproblem, S. 665; Eckhoff, Rechtsanwendungs-

gleichheit, S. 497 f. 
567  Vogel, StuW 1991, 254 (257). 
568  Osterloh, Gesetzesbindung und Typisierungsspielräume, 451 ff.; Eckhoff, Rechtsanwen-

dungsgleichheit, S. 113 ff.; Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 182 ff., 247 ff.; 
Vogel, in FS Thieme, S. 605 (612 ff.). 

569  BFH v. 5.5.1994 – VI R 6/92, BStBl. II 1994, 534, Juris Rn. 12; v. 26.7.1991 – VI R 
82/89, BStBl. II 1992, 1000, Juris Rn. 30. 

570  Hey, Steuerplanungssicherheit als Rechtsproblem, S. 667. 
571  BFH v. 9.7.2003 – I R 48/02, BStBl. II 2004, 425, Juris Rn. 16; v. 26.1.1994 – VI R 

118/89, BStBl. II 1994, 529, Juris Rn. 9; v. 8.8.1986 – VI R 11/84, BStBl. II 1987, 78, 
Juris Rn. 18. Siehe zur umfassenden Auswertung der Befürworter in der Literatur Hey, 
Steuerplanungssicherheit als Rechtsproblem, S. 667 f.  

572  BFH v. 5.5.1994 – VI R 6/92, BStBl. II 1994, 534, Juris Rn. 12. 
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Erfahrungsschatz in das Reich des Unverbindlichen zu verweisen“.573 Insofern 
lautet auch die gegen die Annahme einer solchen Außenwirkung angeführte Kri-
tik, dass aus der unter Umständen fehlenden tatsächlichen Möglichkeit der ge-
richtlichen Prüfung nicht die rechtliche Beschränkung eben jenes Prüfungsspiel-
raums abgeleitet werden könne.574  

Der Vergleich der Risikoparameter mit solchen Verwaltungsvorschriften er-
scheint schwierig. Schon auf den ersten Blick gibt es Differenzen: So stellen sich 
die Risikoparameter bereits als Kalibrierung des Computersystems dar, nicht als 
Regelungswerk, welches die nachfolgenden Behörden binden soll. Insofern 
mangelt es schon wegen der auch fehlenden internen Veröffentlichung der Risi-
koparameter an einer direkten Dienstanweisung an den Beamten. Doch kann 
nicht vom Fehlen einer Publikation der Regelung auf das Fehlen einer Bindungs-
wirkung geschlossen werden. Denn dann hätte es die Verwaltung selbst in der 
Hand, über die Bindungswirkung zu befinden.575  

Ein Unterschied zeigt sich auch in dem Regelungsinhalt hinsichtlich der von der 
Verwaltung bewusst vorgenommenen Pauschalierungen und Typisierungen 
etwa im Fall der AfA-Tabellen, Werbungskostenpauschalen oder Bewertungs-
grundsätze einerseits und den Risikoparametern andererseits. Denn im Falle der 
durch die Verwaltung mittels Verwaltungsvorschrift bewusst vorgenommenen 
Pauschalierungen gibt die Verwaltung einen ihrer Auffassung nach als „wahr“ 
anzuerkennenden Wert vor, während die Risikoparameter allenfalls eine Höchst- 
oder Mindestgrenze festlegen, insofern also alle Werte über bzw. unter dieser 
Grenze als „wahr“ anerkannt werden. Doch muss auch bei der von der Verwal-
tung vorgegebenen Pauschalsätzen erkannt werden, dass sich dieser innerhalb 
einer Bandbreite mehrere als zulässig anzusehender Werte bewegt.576 Die Fest-
legung der Verwaltung auf einen einzigen Wert ist lediglich dem Umstand ge-
schuldet, dass dies seinerseits zur Vereinfachung des Steuervollzugs führt. Ganz 

 
573  Hey, Steuerplanungssicherheit als Rechtsproblem, S. 668 f.; zustimmend auch Tipke, 

StRO III2, S. 1441. 
574  Hey, Steuerplanungssicherheit als Rechtsproblem, S. 669; Seer, Verständigungen in Steu-

erverfahren, S. 249 f.; vgl. auch Ossenbühl, Verwaltungsvorschriften und Grundgesetz, 
S. 548 ff.; Leisner, Verwaltungsvorschriften, S. 48 ff. 

575  Osterloh, Gesetzesbindung und Typisierungsspielräume, S. 513, insb. Fn. 136. 
576  Osterloh, Gesetzesbindung und Typisierungsspielräume, S. 485. 
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zu schweigen davon, dass der Steuerpflichtige bei Kenntnis um eine solche 
Bandbreite ohnehin den für ihn „günstigeren“ Wert wählen würde.577 

Andererseits können die Risikoparameter aber als grundsätzlich zulässige Vor-
gaben hinsichtlich des Aufklärungsbedürfnisses angesehen werden und dienen 
damit der „Selbstprogrammierung“578 der Verwaltung. Denn obwohl die Risiko-
parameter keine direkte Anweisung an nachgelagerte Behörden darstellen und 
sich damit nicht unmittelbar an den Beamten selbst richten, so entspricht ihr Re-
gelungsinhalt dennoch einer weitreichenden Organisierung und Effektuierung 
der Verwaltung und beeinflusst dabei den Steuervollzug und letztlich auch das 
Prüfverhalten des Finanzbeamten. Die Regelungswirkung gegenüber dem Fi-
nanzbeamten entsteht daher dergestalt, dass dem Sachbearbeiter letztlich die 
Prüfung der maschinell ausgesteuerten Steuerfälle verbleibt und er insofern an-
gewiesen ist, die nicht vom Risikomanagementsystem ausgesteuerten Sachver-
halte grundsätzlich auch nicht zu prüfen.579 Daher kann in den Risikoparametern 
auch nicht lediglich ein „Zufallsprodukt“ gesehen werden, denen in jedem Fall 
der „willentlich gesetzte Vertrauenstatbestand“580 fehlt. Schließlich kann die 
Bindung der Verwaltung an selbst aufgestellt Maßstäbe und damit im Ergebnis 
der Gleichheitsschutz des Betroffenen schon nicht davon abhängig gemacht wer-
den, dass die Verwaltung dieses Ziel verfolgt oder eben nicht. Die Lösung ist 
daher in dem Grundsatz der Rechtsanwendungsgleichheit selbst zu finden. Wenn 
die Verwaltung daher mit der Festlegung der Risikoparameter eine rechtmäßige 
Verwaltungspraxis etabliert, so ist sie an diese Verwaltungspraxis auch gebun-
den. Die Bindungswirkung erwächst daher nicht aus der Existenz einer Rege-
lung, sondern aus deren Anwendung.581 Insofern können die Risikoparameter 
auch als neuere Form Verwaltungsvorschriften bezeichnet werden. 

Doch ergibt sich aus der Beurteilung der Risikoparameter als Verwaltungsvor-
schriften allein noch kein Mehrwert. Denn mit der Festlegung als Verwaltungs-
vorschrift ist noch keine Aussage darüber getroffen, inwieweit die Risikopara-

 
577  Vgl. Osterloh, Gesetzesbindung und Typisierungsspielräume, S. 473. 
578  Hill, in GVwR II2, § 34 Rn. 1. 
579  Jedenfalls sofern der Finanzbeamte nicht zur manuellen Aussteuerung nach § 88 Abs. 5 

S. 3 Nr. 3 AO befugt ist. 
580  So Hey, Steuerplanungssicherheit als Rechtsproblem, S. 693 zur fehlenden internen Bin-

dungswirkung bei ungeschriebener Verwaltungspraxis.  
581  Vgl. Rüfner, in BK, GG, Art. 3 Abs. 1 Rn. 174 (Okt. 1992). 
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meter einen Einfluss auf die materielle Steuernorm haben dürfen und ob sie eine 
Außenwirkung entfalten. Auch die Klassifizierung der Risikoparameter als er-
messenslenkende, norminterpretierende, normkonkretisierende Verwaltungs-
vorschrift oder Verwaltungsvorschrift zur Sachverhaltsermittlung führt an dieser 
Stelle nicht weiter. Denn insbesondere gestaltet sich schon die Abgrenzung der 
Einordnung in eine bestimmte Art der Verwaltungsvorschrift als schwierig. Dies 
gilt umso mehr vor dem Hintergrund der vielseitigen Regelungswirkung der Ri-
sikoparameter, sei es in Gestalt einer Wertgrenze, eines Algorithmus, der ver-
schiedene Positionen ins Verhältnis setzt, sei es hinsichtlich der Suche nach 
Schlüsselbegriffen usw.582 Im Übrigen bewirkt nicht die Klassifizierung der Ver-
waltungsvorschrift als eine der genannten Arten die Außenwirkung eben jener, 
sondern vielmehr deren Inhalt und Funktion.583 Die Einteilung der Verwaltungs-
vorschriften in die verschiedenen Arten entspringt der unterschiedlichen Rege-
lungsbefugnis der Verwaltung. Insofern lässt sich die Außenwirkung der Risiko-
parameter nicht aus einer Zuordnung zu einer bestimmten Art von Verwaltungs-
vorschrift begründen, sondern vielmehr aus der verfassungsrechtlichen Reich-
weite des Regelungsauftrags der Finanzverwaltung. 

c) Der Einfluss der Risikoparameter auf die materielle Steuernorm 

Die Frage, inwieweit die Finanzverwaltung mit der Festlegung der Risikoparame-
ter einen Einfluss auf die materielle Steuernorm haben darf, lässt sich mit der Be-
urteilung der Risikoparameter als Verwaltungsvorschriften noch nicht beantwor-
ten. Insofern ist vielmehr an die allgemeinen verfassungsrechtlichen Grundsätze 
zur Beurteilung der Aufgabenwahrnehmung der Finanzverwaltung anzuknüpfen.  

Ausgehend vom rechtsstaatlichen Amtsermittlungsgrundsatz ist es die Aufgabe 
der Finanzverwaltung, den steuerlichen Sachverhalt zu ermitteln. Hinsichtlich 
Art und Umfang der Ermittlungen wird ihr ein Gestaltungsspielraum zuerkannt 
(§ 88 Abs. 2 S. 1 AO). Mit der Festlegung der Risikoparameter konkretisiert die 
Verwaltung nun die Vorgaben aus dem Amtsermittlungsgrundsatz und legt in-
soweit fest, wann ein Steuerfall einer Einzelfallprüfung bedarf. Insoweit liegt die 
Anwendung der materiellen Steuernorm, die in der Regel eine gebundene Ent-
scheidung enthält, zwar nicht im Ermessen der Behörde; es liegt also nicht im 

 
582  Siehe dazu bereits unter D.I.3.b)bb). 
583  Vgl. Hey, Steuerplanungssicherheit als Rechtsproblem, S. 660. 
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Ermessen des Sachbearbeiters, wann und wie er die materielle Steuernorm an-
wendet. Doch hat letztlich die genaue Ausgestaltung der Risikomanagementsys-
teme Einfluss darauf, in welchem Maße der mitgeteilte Sachverhalt überprüft, 
die materiellen Steuernormen dann also tatsächlich Anwendung finden kön-
nen.584 Mithilfe der Risikoparameter legt die Verwaltung damit pauschalierend 
fest, welchem Sachverhalt sie ein bestimmtes Aufklärungsbedürfnis zuspricht 
und welchem eben nicht, welchen Fall sie also als prüfungsbedürftig erachtet 
und welchen nicht. Jeder Risikoparameter stellt daher im Ergebnis wohl eine 
Konkretisierung des der Verwaltung durch § 88 Abs. 2 S. 1 AO eingeräumten 
Gestaltungsspielraums zur Sachverhaltsaufklärung dar. Inwieweit mit der Pau-
schalierung des Aufklärungsbedürfnisses dann auch noch eine Pauschalierung 
der materiellen Steuernorm an sich einhergeht, hängt dann von dem jeweiligen 
Risikoparameter selbst ab. Nimmt man das oben gewählte Beispiel der Wert-
grenze, so liegt die pauschalierende Wirkung besonders nahe. Denn insbeson-
dere bei Steuerberaterbüros mit einer Vielzahl an Fällen besteht das Risiko, dass 
die entsprechenden Erfahrungswerte dazu beitragen, diese Wertgrenzen jeden-
falls grob zu kennen und die Höhe der vom Steuerpflichtigen gemachten Anga-
ben daran auszurichten.585 Doch selbst wenn man nicht von einem schon fast 
vorsätzlichen Ausnutzen dieser Wertgrenzen ausgeht, könnte die reihenweise 
Nicht-Prüfung der Angaben des Steuerpflichtigen letztlich zu einer Pauschalie-
rung durch die Verwaltung führen.586 Dies gilt umso mehr, als die Risikomana-
gementsysteme nicht in der Lage sein könnten, neben der Höhe der Angaben 
auch den dahinter stehenden Sachverhalt zu hinterfragen.587 So würde beispiels-
weise eine Wertgrenze für jegliche sonstige Werbungskosten in Höhe von 200 € 
bewirken, dass für jeden Steuerpflichtigen, der als sonstige Werbungskosten 
Aufwendungen von bis zu 200 € angegeben hat, der Abzug ohne weiteres zuge-
lassen würde und dies, obwohl es sich der Sache nach mitunter nicht um berück-
sichtigungsfähige Werbungskosten handelt. Insoweit wirkt sich der Risikopara-
meter dann auch als Pauschalierung des § 9 Abs. 1 S. 1 EStG selbst aus. Denn 
dann folgen aus den Wertgrenzen nicht nur Pauschalierungen von gesetzlich be-
reits anerkannten steuerlichen Aufwendungen der Höhe nach, sondern vielmehr 

 
584  Vgl. ver.di, Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Besteu-

erungsverfahrens v. 8.4.2016, S. 3. 
585  Deckers/Vieten, FR 2015, 913 (915). 
586  Deckers/Vieten, FR 2015, 913 (920). 
587  Siehe dazu bereits unter D.I.2.a). 
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unabhängig von den gesetzlichen Angaben Pauschalierungen von Aufwendun-
gen per se.588 An dieser Stelle käme man zu der bereits oben angedeuteten Ent-
koppelung von materieller Steuernorm und Besteuerungsverfahren.589 

Gegen eine solche Bewertung könnte der Einwand vorgebracht werden, dass 
man unterstellt, die Angaben des Steuerpflichtigen seien fehlerhaft mitgeteilt 
und/oder subsumiert worden. Doch verhindern diese Wertgrenzen bereits die 
Überprüfung der durch den Steuerpflichtigen vorgenommenen Sachverhaltsmit-
teilung und -subsumtion. Die Wertgrenze bestimmt daher, dass der jeweilige ma-
terielle Besteuerungstatbestand bei Ausgaben, die unter dieser liegen, immer an-
gewendet werden und setzt sich damit bereits über die Tatbestandsmerkmale des 
materiellen Besteuerungstatbestandes hinweg. Der insofern gemachte Vorwurf 
liegt daher bereits darin, dass schon gar nicht mehr verifiziert werden kann, ob 
der Steuerpflichtige den Sachverhalt als „wahr“ mitgeteilt und subsumiert hat.  

Sprach man in den Veranlagungszeiträumen 2010 und 2011 noch von nur „ganz 
seltenen Einzelfällen“590, in denen völlig sachfremde Aufwendungen als Wer-
bungskosten zum Abzug gebracht wurden, könnte die fortschreitende Etablie-
rung des Risikomanagementsystems genau diese Gefahr gerade noch erhöhen. 
Dies gilt jedenfalls dann, wenn die subjektive Wahrnehmung des Steuerpflichti-
gen nicht mehr die tatsächliche Aufdeckung unzutreffender Sachverhaltsmittei-
lungen oder -subsumtionen entspricht.591 Dass von einer Zufallsauswahl, die le-
diglich 2-3 v.H.592 der Steuerfälle betrifft, dann eine abschreckende Wirkung aus-
geht, erscheint fernliegend.593  

Im Ergebnis könnte die Verwaltung damit ohne oder sogar entgegen gesetzlicher 
Anordnung pauschalieren und typisieren. Denn während bestimmte Steuernor-
men wie § 12 GrEStG, 34c Abs. 5 EStG oder § 15 GewStG eine Pauschalierung 
durch die Verwaltung ausdrücklich gestatten, bestimmt die Finanzverwaltung 

 
588  Vgl. auch BRH, Bericht nach § 99 BHO über den Vollzug der Steuergesetze, insbeson-

dere im Arbeitnehmerbereich, BT-Drucks. 17/8429, S. 13. 
589  Siehe dazu unter D.I.5.a). 
590  LRH NRW, Jahresbericht 2014, S. 212. 
591  Siehe dazu bereits unter D.I.3.d). 
592  Haunhorst, DStR 2010, 2105 (2109); BRH, Bericht nach § 99 BHO über den Vollzug der 

Steuergesetze, insbesondere im Arbeitnehmerbereich, BT-Drucks. 17/8429, S. 12 ff.; 
Seer, StStud 2010, 369 (374). 

593  Siehe dazu bereits unter D.I.3.d). 
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bei der Festlegung der Einzelheiten der Risikomanagementsysteme selbst auf 
welche materielle Steuernorm sich die Pauschalierung bezieht und wie weit diese 
gehen soll.  

Doch hängt dieses Ergebnis wiederum von der konkreten Ausgestaltung der je-
weiligen Risikoparameter ab. Denn je nach Komplexität des Computersystems 
könnte das Ineinandergreifen von mehreren Risikoparametern ebenso dazu füh-
ren, dass auch bei Wertgrenzen im Ergebnis eben nicht von einer derartigen Pau-
schalwirkung ausgegangen werden kann.594 So vermag ein im Risikomanage-
mentsystem generierter Algorithmus, der beispielsweise die Aufwendungen für 
ein häusliches Arbeitszimmer mit den Fahrtkosten in Verbindung bringt, eine 
solche pauschalierende Wirkung einer speziellen Steuernorm nicht zu erzeugen.  

Zunächst ist daher zu beurteilen, wie weit eine von den Risikoparametern ausge-
hende Pauschalierungs- und Typisierungswirkung gehen darf. Wie sich gezeigt 
hat, ist der Gesetzgeber unter der Prämisse der Verwaltungsvereinfachung des 
Steuervollzugs berechtigt, typisierende und pauschalierende Regelungen erlas-
sen.595 Die Rechtfertigung der Ungleichbehandlung wird dabei in den Praktika-
bilitätserwägungen und dem Gedanken der Rechtssicherheit gesehen.596 Insbe-
sondere im Fall der Massenverwaltung sollen derartige Pauschalierungen und 
Typisierungen möglich sein, sofern eine realitätsgerechte Abbildung der steuer-
relevanten Vorgänge gewährleistet597 und die Pauschalierung nicht zu weitrei-
chend ist.598 Unter Wahrung dieser und den sich grundsätzlich aus der Verfas-
sung für die Besteuerung ergebenen Voraussetzungen wäre es dem Gesetzgeber 
daher wohl gestattet, die sich aus der Festlegung der Risikoparameter ergebenen 
Pauschalierungen bei der Steuerfestsetzung gesetzlich festzuhalten. Die Frage ist 
jedoch, ob der gleiche Effekt auch durch ein Verwaltungshandeln hervorgerufen 
werden darf, indem sie die Risikoparameter entsprechend kalibriert.  

 
594  Dies wäre wohl im Falle selbstlernender Systeme der Fall, vgl. Chaos Computer Club, 

Stellungnahme v. 13.4.2016, S. 5 f. 
595  Kirchhof, in HStR V3, § 118 Rn. 101 ff., m.w.N.; siehe dazu bereits unter C.VI.1. 
596  Statt vieler siehe Heun, in Dreier, GG, Band I3, Art. 3 Rn. 34 m.w.N. 
597  BVerfG v. 6.3.2002 – 2 BvL 17/99, BVerfGE 105, 73, Juris Rn. 200. 
598  BVerfG v. 8.2.1983 – 1 BvL 28/79, BVerfGE 63, 119, Juris Rn. 38 ff.; v. 26.4.1978 – 

1 BvL 29/76, BVerfGE 48, 227, Juris Rn. 41; BGH v. 27.10.1982 – IVb ZB 537/80, NJW 
1983, 336, Juris Rn. 35. 
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Grundsätzlich ist die Ausgestaltung der Risikoparameter der Finanzverwaltung 
vorbehalten.599 Die Grenze ist jedoch dort erreicht, wo keine Feinabstimmung 
des Steuervollzugs, sondern vielmehr ein darüberhinausgehender Eingriff in die 
Rechte der Betroffenen erfolgt. Unzulässig wäre es damit, wenn die Steuerver-
waltung gleichsam als Gesetzgeber auftreten und damit die Geltungswirkung der 
materiellen Steuergesetze in Frage stellen würde. Auch die Gesichtspunkte der 
Einfachheit und Praktikabilität können eine gesetzwidrige Entscheidung grund-
sätzlich nicht rechtfertigen.600 Insoweit ist stets zu berücksichtigen, dass die Ri-
sikoparameter im Kern als Pauschalierung des Aufklärungsbedürfnisses anzuse-
hen sind. 

Daher müssen sich die sich unter Einsatz eines Risikomanagementsystems erge-
benen Pauschalierungen bzw. Typisierungen an den allgemeinen Anforderungen 
messen lassen. Insbesondere wäre also zu fragen, ob sie auch den steuerrelevan-
ten Sachverhalt realitätsgerecht abbilden und nicht zu weitreichend sind, also 
insbesondere noch der Steuernorm entsprechen.601 Die Pauschalierungen und 
Typisierungen müssen schließlich ihrem Sinn und Zweck, der Praktikabilität der 
Sachverhaltsermittlung, gerecht werden, was nicht mehr gegeben wäre, wenn 
sich die Verwaltung gleichsam als Gesetzgeber aufspielte. Insofern müsste auch 
sichergestellt werden, dass die Merkmale eines zu entscheidenden Sachverhalts 
derart ausgeleuchtet werden, dass er auch als Sachverhalt des entsprechenden 
Typus klassifiziert werden kann, auf den die Norm abstellt.602 Es darf nicht das 
Ziel der „wahren“ Sachverhaltsermittlung aus den Augen verloren werden. Denn 
mit der sich im Fall der Massenverwaltung ergebenen notwendigen Konzentra-
tion der Steuerprüfung auf die risikobehafteten Fälle geht insgesamt eine Herab-
setzung der Prüfdichte im Gesamtvollzug einher. Wenn aber zulässigerweise 
nicht jeder Steuerfall 100%-ig überprüft werden kann, sinkt damit auch notwen-
digerweise der Wahrscheinlichkeitsmaßstab, was letztlich bewirkt, dass mehrere 
Sachverhaltsalternativen als ebenso wahrscheinlich und damit als „wahr“ aner-

 
599  Siehe zu der Frage, ob die Festlegung der Risikoparameter dem Gesetzgeber zu überlas-

sen ist, noch unter D.I.6.b). 
600  Osterloh, Gesetzesbindung und Typisierungsspielräume, S. 40 f. 
601  BVerfG v. 20.4.2004 – 1 BvR 905/00, 1 BvR 1748/99, BVerfGE 110, 274, Juris Rn. 58; 

v. 20.12.1966 – 1 BvR 70/63, BVerfGE 21, 12, Juris Rn. 58 ff.; vgl. auch Kirchhof, StuW 
2017, 3 (11); Müller-Franken, Maßvolles Verwalten, S. 247 ff. 

602  Kobor, Kooperative Amtsermittlung im Verwaltungsrecht, S. 81. 
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kannt werden.603 Insofern sollen die Einzelheiten der Risikomanagementsysteme 
auch nur letztlich dazu dienen, einen als „wahr“ anzuerkennenden Sachverhalt 
zu bewirken. Sie legen im Ergebnis pauschalierend und typisierend fest, wann 
die Angaben des Steuerpflichtigen ohne weiteres als „wahr“ anerkannt werden 
und wann sie einer weiteren Verifizierung durch den Sachbearbeiter bedürfen. 
Maßstab für die Beurteilung der Pauschalierung des Aufklärungsbedürfnisses ist 
damit in erster Linie § 88 Abs. 1 S. 2 AO bzw. die dahinterstehenden verfas-
sungsrechtlichen Wertungen. 

Die Frage nach der Ausleuchtung des Sachverhaltes und damit nach dessen 
Wahrheitsgehalt hängt auch unmittelbar mit der Frage zusammen, inwieweit den 
Angaben des Steuerpflichtigen tatsächlich Glauben zu schenken ist.604 Überwie-
gend wird davon ausgegangen, dass dem Steuerpflichtigen ein Vertrauensvor-
schuss einzuräumen ist, dessen Angaben also nur insoweit zu verifizieren sind, 
als sich dem Bearbeiter Zweifel aufdrängen.605 Mit der Festlegung der Risikopa-
rameter wird daher letztlich pauschalierend festgelegt, hinsichtlich welcher 
Merkmale bzw. Sachverhaltskonstellationen einerseits tatsächlich Zweifel ange-
bracht sind und andererseits dem Steuerpflichtigen zu glauben ist. Insoweit ist 
eine Pauschalierung bzw. Typisierung letztendlich nichts anderes als eine Be-
weismaßreduzierung hinsichtlich der die Pauschalierung bzw. Typisierung be-
treffenden Tatsachen606 und damit diejenige Konsequenz, die die Grundsätze der 
Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit der Besteuerung fordern, um eine Gleich-
heit im Steuervollzug jedenfalls insgesamt zu gewährleisten.607  

 
603  Vgl. Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 196; Buciek, DStZ 1995, 513 (514); 

Weber, Die Mitwirkungspflichten nach der AO, S. 151. 
604  Siehe dazu bereits unter C.V.2. 
605  BFH v. 23.6.1993 – I R 14/93, BFHE 171, 521, Juris Rn. 25; v. 10.2.1988 – II R 206/84, 

BFHE 152, 412, Juris Rn. 14; v. 13.11.1985 – II R 208/82, BFHE 145,487, Juris Rn. 13; 
v. 28.1.1970 – I R 123/67, BFHE 98, 171, Juris Rn. 20; Schmidt/Schmitt, in FS Spindler, 
S. 529 (534); Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 278 f.; Osterloh, Gesetzesbindung 
und Typisierungsspielräume, S. 295 f.; Friauf, StbJb. 1977/78, S. 39 (60); vgl, auch Seer, 
DStJG 31 (2008), S. 7 (14 ff.).  

606  Osterloh, Gesetzesbindung und Typisierungsspielräume, S. 458; vgl. auch Eckhoff, 
Rechtsanwendungsgleichheit, S. 113 f.; Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, 
S. 199; Lambrecht, DStJG 12 (1989), S. 79 (91). 

607  Seer, in T/K, AO/FGO, § 88 AO Rn. 3 (Jan. 2017); vgl. auch Hey, Steuerplanungssicher-
heit als Rechtsproblem, S. 658 f. 
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Je mehr ein festgelegter Risikoparameter dabei auch die Pauschalierung der ma-
teriellen Steuernorm bewirkt, desto mehr sind bei der Beurteilung der Rechtmä-
ßigkeit dieses Risikoparameters auch die Wertungen eben jener Steuernorm zu 
berücksichtigen. Je eindeutiger sich die materielle Steuernorm und der dahinter 
zu fassende Sachverhalt darstellen, desto mehr muss daher auch die Befugnis zu 
pauschalen Regelungen seitens der Finanzverwaltung beschränkt werden.608 Nur 
im Falle einer komplexen Kombination aus Sachverhalt und steuerlicher Rege-
lung kann daher von einer zulässigen Konkretisierung durch die Finanzverwal-
tung gesprochen werden, infolge dessen sich bei ex ante Betrachtung mehrere 
Entscheidungen als richtig und damit gesetzmäßig erweisen.609  

Ein solches Problem stellt sich bei einer Pauschalierung und Typisierung dem 
Grunde nach, wenn also ein Sachverhalt gerade wegen der Festlegung einer be-
stimmten Wertgrenze oder der Besonderheiten der Ausgestaltung der Risikoma-
nagementsysteme anstandslos veranlagt wird, obwohl er schon der Sache nach 
nicht den materiellen Steuergesetzen und damit schon nicht dem Typus der maß-
geblichen Steuernorm entspricht. Dies wäre zum Beispiel dann anzunehmen, 
wenn Kosten der privaten Lebensführung aufgrund ihres geringen Betrages un-
terhalb einer Wertgrenze anstandslos als Werbungskosten abgezogen würden. 
Hier würde sich die Finanzverwaltung also über die Wertungen des Gesetzgebers 
hinwegsetzen.610 Anders mitunter bei einer Pauschalierung und Typisierung der 
Höhe nach. Hier fällt der Sachverhalt grundsätzlich unter den Typus der Steuer-
norm. In diesem Fall wäre jedoch noch im konkreten Einzelfall zu prüfen, ob die 
Typisierung bzw. Pauschalierung zu weitreichend wäre. Eine Pauschalierung  
oder Typisierung dem Grunde nach wäre also grundsätzlich unzulässig.611 Inso-
fern müsste die Ausgestaltung der Risikomanagementsysteme gerade gewähr-
leisten, dass ein Sachverhalt nicht nur der Höhe nach, sondern auch dem Grunde 
nach geprüft wird. Diesem Ziel würde eine genauere Verkennzifferung der Ein-
nahmen- und Abzugsmerkmale dienen, also z.B. indem die Werbungskosten 

 
608  Vgl. Tipke, StRO III2, S. 1442. 
609  Vgl. Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 170 f. m.w.N.; Vogel, in FS Döllerer, 

S. 677 (686 f.). 
610  Siehe dazu das Beispiel bei Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 249 Fn. 119. 
611  Jedenfalls dann, wenn kein Bagatellfall vorliegt, vgl. auch Schmidt/Schmitt, in FS Spindler, 

S. 529 (535, Fn. 39). 
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schon im Erklärungsvordruck weitergehend klassifiziert werden.612 Denn so 
könnte jedenfalls eine vom gutgläubigen Steuerpflichtigen unberechtigter Weise 
als Werbungskosten bezeichnete Ausgabe verhindert werden. Auch die sich ins-
besondere aus den Wertgrenzen ergebene Gefahr könnte insoweit eingedämmt 
werden, als dass sichergestellt wird, dass das Risikomanagementsystem an-
schlägt, wenn ein Steuerpflichtiger in aufeinanderfolgenden Veranlagungszeit-
räumen dieselben oder auch nur sehr ähnliche Abzugsmerkmale angibt. Denn 
auch aus einer solchen Monotonie kann unter der Gefahr der Ausnutzung der 
Wertgrenzen ein Risiko gesehen werden.  

Für darüber hinausgehende bewusste Falschangaben kann und muss das Risiko-
managementsystem hingegen keine Gewähr im Einzelfall bieten. Jedenfalls in-
soweit nicht als auch bei manueller Prüfung eine Aufdeckung der Falschangabe 
fernliegend wäre. Fallen die vom Steuerpflichtigen geltend gemachten Aufwen-
dungen hingegen nicht unter eine im Erklärungsvordruck vorgezeichnete Fall-
gruppe oder macht der Steuerpflichtige generell nur allgemeine Angaben, so er-
wächst hieraus ein besonderes Risiko. Ein solches müsste sich dann in der Aus-
gestaltung der Einzelheiten der Risikomanagementsysteme widerspiegeln. 

Der Regelungsgehalt dieser mittels Risikomanagementsystemen etablierten Ver-
waltungspraxis darf dem Steuerpflichtigen jedoch nicht zum Nachteil gereichen. 
Dem Steuerpflichtigen muss vielmehr stets der Gegenbeweis offenbleiben. Dies 
ergibt sich schon aus dem der Pauschalierung zugrundeliegenden Sachverhalt: 
Es darf nicht verkannt werden, dass je nach Ausgestaltung der Risikoparameter 
im Ergebnis eine Pauschalierung der materiellen Steuernorm erreicht werden 
kann; die Risikoparameter verfolgen jedoch ein anderes Ziel, nämlich die Pau-
schalierung des dem Sachverhalt zugrunde liegenden Aufklärungsbedürfnisses. 
Ansonsten würde schon das auch im Rahmen des Steuervollzugs gewollte Ziel 
des Gestaltungsspielraums – nämlich die Herstellung von gleichmäßiger und ge-
setzmäßiger Besteuerung – und damit letztendlich Art. 3 Abs. 1 GG selbst un-
terminiert.613 Wenn aber der Sinn und Zweck der Pauschalierung in der Verein-
fachung der Sachverhaltsermittlung liegt, mithin ein Typus geschaffen wird, der 
als „wahr“ im Sinne der materiellen Steuernorm gesehen werden kann, dann 
muss der Steuerpflichtige auch vorbringen können, dass der insofern tatsächlich 

 
612  So auch die Reaktion des Finanzministeriums zu den Feststellungen des LRH NRW, Jah-

resbericht 2014, S. 216.  
613  Vgl. Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 242. 
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„wahre“ Sachverhalt ein anderer ist. Denn auch dann, wenn die Verwaltung den 
Sachverhalt zulässig im Sinne von § 88 Abs. 1 AO im Hinblick auf Art und Um-
fang und unter Bezugnahme auf derartige „Hilfsnormen“ ermittelt und zu einer 
subsumtionsfähigen „Wahrheit“ gelangt, so kann diese doch von der „tatsächli-
chen Wahrheit“ abweichen.  

Die mit diesem Einfluss der Risikoparameter einhergehende mögliche Ungleich-
behandlung von manueller und maschineller Risikoprüfung wäre daher im Falle 
einer risikoorientierten Ausgestaltung der Risikomanagementsysteme gerecht-
fertigt. Denn die Bindungswirkung dieser „Verwaltungsvorschriften“ gegenüber 
den Finanzbeamten beschränkt sich auf die Regelungsintention der Risikopara-
meter, nämlich die Pauschalierung des erforderlichen Beweismaßes und nicht 
die verbindliche Konkretisierung der materiellen Steuernorm. Der Grundsatz der 
Rechtsanwendungsgleichheit gebietet daher in diesem Fall, die vom Risikomana-
gementsystem vorgenommene Risikoeinschätzung umzusetzen. Andererseits 
zwingt auch der Grundsatz der Rechtsanwendungsgleichheit nicht dazu, einen 
vom Regelfall abweichenden atypischen Einzelfall ebenso wie die typischen Fälle 
zu behandeln.614 Eine von dieser Verwaltungspraxis abweichende Prüfung – 
sprich die manuelle Aussteuerung durch den Sachbearbeiter – wäre daher gerecht-
fertigt, wenn der betreffende Sachverhalt eben nicht vom Regelfall gedeckt ist, 
sich dem Amtsträger also Zweifel geradezu aufdrängen.  

d) Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeits- und 
Zweckmäßigkeitsaspekten bei der Pauschalierung des Beweismaßes 

Wenn die Risikoparameter letztlich als Pauschalierung des anzulegenden Be-
weismaßes bei der Sachverhaltsaufklärung zu sehen sind, so kann der Einfluss 
auf die materielle Steuernorm nur als Folgeerscheinung, hingegen nicht als Ziel 
der Regelungsbefugnis durch die Verwaltung angesehen werden. Andererseits 
ist durch § 88 Abs. 5 S. 2 AO ausdrücklich die Berücksichtigung von Wirtschaft-
lichkeitserwägungen vorgesehen. Fraglich ist daher, ob sich mithilfe des Wirt-
schaftlichkeitsgrundsatzes eine weitergehende Pauschalisierungs- und Typisie-
rungsbefugnis aus § 88 Abs. 5 AO ableiten ließe, insbesondere mit dem Ziel der 
Konkretisierung der materiellen Steuernorm durch die Verwaltung. Zwar führen 
die sich ergebenen Pauschalierungen und Typisierungen jedenfalls im Hinblick 

 
614  Siehe statt vieler Hey, Steuerplanungssicherheit als Rechtsproblem, S. 674 m.w.N. 
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auf Abzugsmerkmale offensichtlich nicht zu Mehreinnahmen des Staates, doch 
würde sich dann der Wirtschaftlichkeits- und Effizienzgedanke auf die damit 
einhergehenden Einsparungen von Personal- und Sachmitteln beziehen. 

Wie sich gezeigt hat, stellt der Wirtschaftlichkeitsgrundsatz jedoch eine Konse-
quenz aus der Forderung nach einem gleichmäßigen und gesetzmäßigen Steuer-
vollzug dar und kann für sich betrachtet nicht zu einer Einschränkung eben jener 
Grundsätze selbst herangezogen werden. Insofern wäre vielmehr zu fragen, ob 
sich bei Einsatz von Risikomanagementsystemen neben einer effektiv zu gestal-
tenden Fallauswahl zur Intensivprüfung auch die Notwendigkeit einer effektiv 
zu gestaltenden Steuerfestsetzung ergibt. Eine solche Auslegung könnte man je-
denfalls dem Wortlaut der Gesetzesbegründung entnehmen, die in Anlehnung an 
die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes auf das Verhältnis von Arbeitsauf-
wand und steuerlichem Erfolg abstellt.615 Auch in seinem Urteil zu den Spekula-
tionseinkünften führte der Bundesfinanzhof aus, dass die „Beschränkung der 
Sachverhaltsermittlung im Steuerrecht nicht nur wichtige Schutz- und Siche-
rungsfunktionen zu Gunsten der Steuerpflichtigen (erfüllt), sondern (…) auch 
einer realitätsgerechten Ausgestaltung des einkommensteuerlichen Veranla-
gungsverfahren (entspricht), das als Massenverfahren durch sachgerechte Kon-
zentration behördlicher Ermittlungsmaßnahmen praktikabel bleiben muss.“616 

Die Annahme einer solchen Notwendigkeit muss jedoch versagt werden. Denn 
während bei der Frage nach der unterschiedlichen Prüfdichte bzw. Intensität das 
Bedürfnis nach einer effektiven Ausgestaltung gerade zur Herstellung einer 
gleichmäßigen und gesetzmäßigen Besteuerung führen soll, wäre der Effizienz-
gedanke bei der Festsetzung der Steuern reiner Selbstzweck. Geht man vom Ide-
alfall einer risikoorientierten Fallauswahl aus, also einer Prüfung des Steuerfalls 
anhand des diesem innewohnenden Risikos (und einer Sachverhaltsaufklärung 
nach dessen Aufklärungsbedürfnis), so gibt es schon keinen Anlass dafür, auch 
im zweiten Schritt der Steuerfestsetzung Wirtschaftlichkeitsaspekte zu berück-
sichtigen. Rechtsstaatliche Grundsätze fordern dies jedenfalls nicht. Im Gegen-
teil, sind es doch gerade insbesondere die Grundsätze der Gleichmäßigkeit und 
Gesetzmäßigkeit der Besteuerung im Zusammenspiel mit den Freiheitsgrund-
rechten des Betroffenen, die einen Steuervollzug anhand der einschlägigen 

 
615  BT-Drucks. 18/7457, S. 68; BFH v. 5.3.2007 – IX B 29/06, BFH/NV 2007, 1174, Juris 

Rn. 3. 
616  BFH v. 9.3.2004 – 2 BvL 17/02, BVerfGE 110, 94, Juris Rn. 69. 
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materiellen Steuergesetze fordern. Der Effizienzgedanke bei der Steuerfestset-
zung würde letztlich einen rechtswidrigen Steuerbescheid fokussieren, dessen 
einzige Konsequenz ein Mehr an Steuereinnahmen bzw. an Einsparungen hin-
sichtlich Personal- und Sachmitteln wäre ohne gleichzeitig auch ein Mehr an 
Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit zu erzielen.617 Insofern wäre die Effizienz 
an dieser Stelle allein mit dem Fiskalzweck zu begründen, der jedoch nicht zur 
Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung geeignet ist.618 Eine Kompetenz der 
Exekutive zur Abweichung von der materiellen Steuernorm aus Kostengründen 
kann das Wirtschaftlichkeitsprinzip damit nicht begründen.619 

Ein solches Verständnis widerspricht auch nicht der Gesetzesbegründung bzw. 
der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes. Denn schaut man einmal genauer 
hin, so stellen sowohl die Gesetzesbegründung620 als auch der Bundesfinanz-
hof621 auf das Verhältnis von Arbeitsaufwand und steuerlichem Erfolg nur im 
Hinblick auf die Aufklärungspflicht der Finanzbehörden ab. In Bezug auf die 
bereits oben gemachten Feststellungen darf dies damit nur bedeuten, dass die 
Aufklärung eines Sachverhaltes nach den Grundsätzen der Gleichmäßigkeit und 
Gesetzmäßigkeit der Besteuerung effizient zu gestalten ist, dass also bei der 
Frage nach der Aufklärungsintensität eines Steuerfalles mit geringem steuerli-
chen Erfolg aber unverhältnismäßig hohem Verwaltungsaufwand im Sinne der 
Wirtschaftlichkeit der Verwaltung und dem Ziel der Gleichmäßigkeit und Ge-
setzmäßigkeit im Gesamtvollzug das Maß der Aufklärungsintensität im Einzel-
fall gesenkt werden darf. Freilich stets unter Wahrung des erforderlichen Be-
weismaßes.622 Dies ist jedoch nicht gleichzusetzen mit dem Verständnis, dass mit 
Wirtschaftlichkeit das Verhältnis von „Ermittlungsaufwand zum steuerlichen 
Mehrergebnis“ gemeint ist.623 Auch dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 

 
617  Vgl. dazu auch Deutscher Richterbund und Bund deutscher Finanzrichterinnen und Fi-

nanzrichter, gemeinsame Stellungnahme v. September 2015, S. 6. 
618  Siehe dazu bereits unter C.V.3.; vgl. auch Präsident des Deutschen Finanzgerichtstages, 

Stellungnahme v. 8.4.2016, S. 5. 
619  Drüen, in DFGT 8/9 (2011/2012), S. 253 (263); Leisner, StuW 2007, S. 241 (249). 
620  BT-Drucks. 18/7457, S. 68. 
621  BFH v. 5.3.2007 - IX B 29/06, BFH/NV 2007, 1174, Juris Rn. 3. 
622  Vgl. BFH v. 7.12.1995 – V z 183/54 S, BFHE 61, 201, Juris Rn. 5. Siehe insbesondere 

zur Abhängigkeit des Beweismaßes von den Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen 
unter C.V.2. 

623  Ein solches Verständnis befürchten aber Münch/Sendke, DStZ 2015, 487 (489). 
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zu den Spekulationseinkünften624 ist keine entgegenstehende Aussage zu entneh-
men. Und dies nicht zuletzt deshalb, weil sich dessen Aussage in erster Linie an 
den Gesetzgeber richtet.625 Eine Rechtfertigung dafür, dass die Verwaltung unter 
Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots eine von den Wertungen des 
Gesetzgebers abweichende Typisierung vornehmen dürfte, ergibt sich hingegen 
nicht. 

e) Die Außenwirkung der Risikoparameter – Verbindliche 
Festschreibung des Aufklärungsbedürfnisses auch für die  
Finanzgerichte? 

Geht man im Grundsatz davon aus, dass durch die Festlegung der Einzelheiten 
der Risikomanagementsysteme eine rechtmäßige Verwaltungspraxis geschaffen 
wird, so stellt sich die Frage, ob auch das Gericht an eben jene Maßstäbe gebun-
den wäre und insbesondere inwieweit dem Betroffenen der Gegenbeweis offen 
stünde. Die Außenwirkung von bestimmten Verwaltungsvorschriften ist mittler-
weile anerkannt. Schwierigkeiten bereitet hingegen die dogmatische Herleitung.  

Auch hier ist Grundlage der Überlegung die genaue Anknüpfung der Außenwir-
kung dieser Verwaltungsvorschriften. So ist Hintergrund der Bindungswirkung 
bei ermessenslenkenden Verwaltungsvorschriften gerade das erstrebte Ziel des 
gleichmäßigen Steuervollzugs. Der Bürger soll sich darauf verlassen können, 
dass die von der Verwaltung gesetzten Maßstäbe auch in gleicher Art und Weise 
zur Anwendung kommen. Dabei ist die Ermessensausübung gerade die ihr allein 
zugewiesene Aufgabe.626 Aus der nur eingeschränkten Möglichkeit der gericht-
lichen Überprüfbarkeit erwächst jedenfalls dann auch die Außenwirkung dieser 
Verwaltungsvorschriften auch gegenüber den Gerichten.627 Im Rahmen der Ver-
waltungsvorschriften zur Sachverhaltsermittlung hingegen stellt sich die Konse-
quenz der Bindungswirkung vielmehr als Antwort auf die fehlende praktische 
Möglichkeit der Prüfung des Sachverhalts durch das Gericht dar.628  

 
624  BVerfG v. 9.3.2004 – 2 BvL 17/02, BVerfGE 110, 94, Juris Rn. 69. 
625  Schmidt/Schmitt, in FS Spindler, S. 529 (532). 
626  Hey, Steuerplanungssicherheit als Rechtsproblem, S. 660. 
627  Hey, Steuerplanungssicherheit als Rechtsproblem, S. 661 m.w.N. 
628  Hey, Steuerplanungssicherheit als Rechtsproblem, S. 668 f.; zustimmend auch Tipke, 

StRO III2, S. 1441. 
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Insofern könnte man an dieser Stelle zu einer Vergleichbarkeit hinsichtlich der 
die Sachverhaltsermittlung vereinfachenden Pauschalen kommen. Insbesondere 
in den Fällen, in denen die Festlegung der Einzelheiten der Risikomanagement-
systeme letztlich eine Pauschalierung oder Typisierung der materiellen Steuer-
norm bewirkt, hat dies praktisch die gleichen Wirkungen wie ein der Behörde 
eingeräumtes Entschließungs- bzw. Auswahlermessen bei Anwendung der ma-
teriellen Steuernorm. Denn mit der Einräumung von Ermessen hinsichtlich der 
Sachverhaltsermittlung und der damit einhergehenden Konsequenz der Anerken-
nung mehrerer „wahrer“ und damit im Ergebnis richtiger Sachverhaltsalternati-
ven ist es insoweit die Finanzverwaltung, die es in der Hand hat, den Steuer-
pflichtigen an der Pauschalierung bzw. Typisierung teilhaben zu lassen oder 
eben nicht. Mit der Festlegung der Einzelheiten der Risikomanagementsysteme 
lenkt die Finanzverwaltung damit den ihr zur Sachverhaltsermittlung eingeräum-
ten Gestaltungsspielraum.  

An dieser Stelle darf der Sinn und Zweck der Risikoparameter jedoch nicht aus 
den Augen verloren werden: Die Tatsache, dass mit der Festlegung der Einzel-
heiten der Risikomanagementsysteme letztlich eine Verwaltungspraxis etablie-
ren könnte, die sich auch auf die Anwendung der materiellen Steuernormen aus-
wirkt, darf nicht gleichgesetzt werden mit deren primären Regelungsinhalt. In-
sofern ist es zwar erforderlich, bei der Frage der Zulässigkeit der einzelnen Risi-
koparameter auch deren Folgewirkungen in den Blick zu nehmen. Dass sich 
diese Folgewirkungen jedoch noch weitergehend verselbständigen, ist hingegen 
abzulehnen.  

Insofern kann aus einer derartigen Verwaltungspraxis auch keine Außenwirkung 
insbesondere in Bezug auf die gerichtliche Überprüfung des Steuerfalles abge-
leitet werden.629 Der Bundesfinanzhof geht in seiner Rechtsprechung zu den Ver-
waltungsvorschriften zur Sachverhaltsermittlung davon aus, dass eben jene Verwal-
tungsvorschriften auch für die Gerichte – jedenfalls für bestimmte Fallgruppen630 – 

 
629  So auch Tipke, StRO III2, S. 1440 ff.; Drüen, in DFGT 8/9 (2011/2012), S. 253 (273); 

Hey, Steuerplanungssicherheit als Rechtsproblem, S. 669; Eckhoff, Rechtsanwendungs-
gleichheit, S. 499; Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 250; Jaehnike, StuW 
1979, 293 (300 ff.); Lambrecht, DStJG 12 (1989), S. 79 (109 f.). A.A. Vogel, in FS 
Thieme, S. 605 (609 ff.). 

630  Eine Nachzeichnung der Uneinheitlichkeit der Rechtsprechung bei der Anknüpfung der 
Bindungswirkung an die jeweiligen Verwaltungsvorschriften findet sich bei Drüen, in 
T/K, AO/FGO, § 4 AO Rn. 87 (Mai 2015). 
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eine Bindungswirkung entfalten, wenn sie von der Finanzverwaltung zur Ordnung 
von Massenerscheinungen im Interesse eines möglichst gleichmäßigen und effek-
tiven Gesetzesvollzugs entwickelt wurden.631 Denn „solche Pauschbeträge (die-
nen) der Beweiserleichterung im Bereich der Sachverhaltsermittlung und der Ver-
fahrensökonomie i.S. einer Erleichterung für die Verwaltung (…), um nicht in al-
len Fällen die maßgebenden tatsächlichen Umstände erforschen und nachprüfen 
zu müssen“.632 Insofern bewirkt die Vorgehensweise des Bundesfinanzhofs zum 
Teil eine materielle Typisierung633, deren gerichtliche Überprüfung sich auf eine 
Plausibilitätskontrolle beschränkt.634 Wie oben bereits angeführt, ist diese Recht-
sprechung jedoch vielmehr die Konsequenz der sich aus der Sachverhaltsermitt-
lung im Einzelfall ergebenen Überforderung.635 

Insbesondere Drüen rügt bei der Annahme einer Außenwirkung bereits die feh-
lende gesetzliche Grundlage. So könne eine Schätzung i.S.v. § 162 I und II AO 
nur dann angenommen werden, wenn der Sachverhalt nicht aufgeklärt werden 
kann. Im Falle der durch die Verwaltung eingestellten Pauschalierungen und Ty-
pisierungen ersetzen diese jedoch bereits die zu ermittelnden Werte.636 Insofern 
ist auch die von der Literatur geäußerte Kritik, dass sich die Verwaltung mit sol-
chen Regelungen über das Gesetz hinweg setze,637 nicht von der Hand zu weisen; 
dies gilt insbesondere in den Fällen, in denen es um von der Finanzverwaltung 
zur Beweiserleichterung aufgestellte Pauschalen geht, die sich letztlich als Pau-
schalierungen der materiellen Steuernorm darstellen. Denn wenngleich eine sol-
che Bindungswirkung im Interesse der Rechtsanwendungsgleichheit wäre, so 

 
631  BFH v. 5.5.1994 – VI R 6/92, BStBl. II 1994, 534, Juris Rn. 12; v. 26.7.1991 – VI R 

82/89, BStBl. II 1992, 1000, Juris Rn. 30.  
632  BFH v. 26.7.1991 – VI R 82/89, BStBl. II 1992, 1000, Juris Rn. 30 zu von der Verwaltung 

eingeführten Werbungskosten-Pauschbeträgen für beruflich veranlasste Verpflegungs-
mehraufwendungen in den LStR, m.w.N. 

633  Siehe zusammenfassend zu der Unterscheidung von materieller und formeller Typisie-
rung bei Osterloh, JuS 1990, 100. 

634  Drüen, in T/K, AO/FGO, § 4 AO Rn. 89, 386 f. (Mai 2015). 
635  Vogel, StuW 1991, 254 (257). 
636  Drüen, in T/K, AO/FGO, § 4 AO Rn. 91 (Mai 2015). 
637  Osterloh, Gesetzesbindung und Typisierungsspielräume, S. 469 ff.; Trzasklik, DStJG 5 

(1982), S. 315 (328 ff.); Jaehnike, StuW 1979, 293 (301). 
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stände sie doch in direkter Kollision zu jenen den Gerichten vorbehaltenen Kon-
trollmöglichkeiten in Bezug auf die Anwendung des materiellen Rechts. 638  

Nimmt man also die Zulässigkeit der Pauschalierung und Typisierung durch die 
Verwaltung in ihrer Ausformung als Herabsetzung des Beweismaßes an, die sich 
im Endeffekt aus der mangelhaften Möglichkeit der vollständigen Überprüfbar-
keit eines jeden Steuerfalles ergibt, so kann daraus eben nicht auch eine Bindung 
der Rechtsprechung geschlossen werden.639 Denn letztlich resultieren eben jene 
Pauschalierungen aus dem Ziel eines risikoorientierten und damit gleichmäßigen 
und gesetzmäßigen Steuervollzugs und eben nicht aus der Vereinfachung und 
Praktikabilität640 um ihrer selbst willen. Insofern ist aus der fehlenden Möglich-
keit der Überprüfung des Steuerfalles bei der Massenverwaltung nicht zwangs-
läufig auf die ebenso fehlende Möglichkeit des Finanzgerichtes zu schließen.641 
Daher ist es nicht zu bemängeln, wenn sich das Finanzgericht mangels ihrerseits 
festgestellten Aufklärungsbedürfnisses im Einzelfall an den von der Verwaltung 
aufgestellten Pauschalen orientiert oder diese gar übernimmt.642 Von der dem 
Finanzgericht im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung zugebilligten Gestal-
tungsspielraum auf eine Bindung an eben jenen der Verwaltung eigenen zuge-
billigten Gestaltungsspielraum zu schließen, ist hingegen abzulehnen.643 Nähme 
man eine Bindungswirkung an, so käme man nicht umhin, im Ergebnis dem Fis-
kalzweck eine übermäßige und damit rechtwidrige Wirkung zu verleihen.644 Die 
Folge wäre die von Leisner beschriebene „gefährliche Spirale“: Die „Administra-
tion gewinnt im Ganzen zunehmend Gestaltungsfreiheit durch ihre eigenen 
Richtlinien, Erlasse und Ministerialschreiben, und gerade durch sie wird sie im-
mer mehr zur egalisierenden Massenverwaltung“.645  

 
638  Vgl. Drüen, in T/K, AO/FGO, § 4 AO Rn. 391 (Mai 2015); siehe dazu auch bei Gast-de 

Haan, in FS RFH/BFH, S. 227 (235 f.). 
639  Dieses Ergebnis ergibt sich schon unabhängig von der Frage, ob die Veröffentlichung für 

die Außenwirkung konstitutiv wirkt. Siehe zur Frage der Bedeutung der Veröffentlichung 
bei Hey, Steuerplanungssicherheit als Rechtsproblem, S. 687 ff. 

640  Siehe allgemein zur Kritik an der Rechtfertigung von Typisierungen durch Praktikabilität 
und Vereinfachung bei Leisner, StuW 2007, 241 (244 ff.). 

641  Vgl. Hey, Steuerplanungssicherheit als Rechtsproblem, S. 669. 
642  Vgl. Jaehnike, StuW 1979, 293 (302). 
643  So aber Vogel, StuW 1991, 254 (262). 
644  Vgl. dazu Leisner, StuW 2007, 241 (249). 
645  Leisner, StuW 2007, 241 (249). 
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Gleichsam wäre zu fragen, ob entsprechend der Annahme zumindest einer inter-
nen Bindungswirkung auch der einzelne Steuerpflichtige behördlich oder auch 
gerichtlich die Anwendung eben jener geltend machen könnte.646 Dabei gilt es 
einerseits zu erkennen, dass, wenn das Gericht schon nicht an die Maßstäbe der 
Verwaltung gebunden ist und insoweit die Sachverhaltsaufklärung unabhängig 
von der Sachverhaltsaufklärung vornimmt, insoweit das Gericht selbst auch 
„letztverbindlich“ den „wahren“ Sachverhalt festlegt.647 Ein abweichendes Er-
gebnis könnten allenfalls die Grundsätze der Rechtssicherheit und des Disposi-
tionsschutzes gebieten und damit einen darüber hinausgehenden Anspruch des 
Steuerpflichtigen begründen.648 Auch diese Annahme hängt jedoch direkt mit der 
Ausgestaltung der jeweiligen Risikoparameter zusammen. Insofern müsste zu-
nächst dargelegt werden, dass mit der Festlegung der Risikoparameter auch tat-
sächlich eine Verwaltungspraxis geschaffen wurde, die für den Steuerpflichtigen 
einen Vertrauenstatbestand schafft. Für die überwiegenden Festschreibungen 
mittels Risikoparameter wird jedoch ein Dispositionsschutz auszuschließen sein. 
Dies ergibt sich einerseits mangels Veröffentlichung der Risikoparameter bereits 
aus der fehlenden gesicherten Kenntnis über die einzelnen festgelegten Risiko-
parameter; andererseits – nähme man die vom Steuerpflichtigen beobachtete Ver-
waltungspraxis als Maßstab649 – aus der schon fehlenden Schutzwürdigkeit einer 
Disposition des Steuerpflichtigen aufgrund der sich tatsächlich ergebenden stän-
digen Möglichkeit und Erforderlichkeit der Wandelbarkeit der Risikoparameter. 

f) Zwischenfazit: Der zulässige Einfluss der Risikoparameter auf die 
materielle Steuernorm 

Die Brisanz des der Finanzverwaltung eingeräumten Gestaltungsspielraums wird 
bei der Betrachtung der Auswirkungen auf die materielle Steuernorm besonders 
deutlich. So haben die festgelegten Risikoparameter unmittelbaren Einfluss 

 
646  Diese Frage hat das BVerfG bei der Anerkennung von Verwaltungsvorschriften zur Sach-

verhaltsermittlung ausdrücklich offen gelassen, BVerfG v. 31.5.1988 – 1 BvR 520/83, 
BVerfGE 78, 214, Juris Rn. 43. Einen Anspruch des Steuerpflichtigen bejahend Vogel, 
in FS Thieme S. 605 (614). 

647  Hey, Steuerplanungssicherheit als Rechtsproblem, S. 675; Seer, Verständigungen in Steu-
erverfahren, S. 213. 

648  Vgl. dazu bei Hey, Steuerplanungssicherheit als Rechtsproblem, S. 675; siehe grundle-
gend zum Dispositionsschutz bei Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 305 ff. 

649  Siehe zur Bindungswirkung einer ungeschriebenen Verwaltungspraxis bei Hey, Steuer-
planungssicherheit als Rechtsproblem, S. 692 ff. 
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darauf, ob der dahinterstehende Sachverhalt im Einzelfall geprüft wird und be-
wirken daher auch, dass ein vermeintlich risikofreier Sachverhalt automatisch 
nach § 155 Abs. 4 AO festgesetzt wird. Die durch § 88 Abs. 5 S. 5 AO einge-
räumte Befugnis der Finanzverwaltung zur Festlegung der Einzelheiten der Ri-
sikomanagementsysteme kann damit Auswirkungen auf die materielle Steuer-
norm haben; eine eigenmächtige Befugnis zu materiellen Konkretisierungen des 
Besteuerungstatbestandes kann der Norm hingegen nicht entnommen werden. 

So darf sich die sich aus der Festlegung der Einzelheiten der Risikomanagement-
systeme ergebene Konsequenz einer Pauschalierung oder Typisierung der mate-
riellen Steuernorm nicht als Ziel eben jenes Gestaltungsspielraums herausstellen. 
Und auch die grundsätzlich zulässigen Wirtschaftlichkeits- und Zweckmäßig-
keitserwägungen gewähren der Finanzverwaltung keine weitergehende Befug-
nis, die materielle Steuernorm zu konkretisieren. So darf sich die Finanzverwal-
tung nicht allein aus dem Begehren eines Effizienzgewinns heraus dazu verteilen 
lassen, die Risikoparameter entsprechend „durchlässig“ zu justieren.650 Die Pau-
schalierungen und Typisierungen dürften vielmehr nur so weit gehen, als noch 
von einem „wahren“ Sachverhalt ausgegangen werden kann. Eine sich aus dieser 
neuen Art von Verwaltungsvorschriften ergeben Bindungswirkung erstreckt sich 
daher auch nur darauf, dass sie dem Finanzbeamten vorgeben, welcher Sachver-
halt zu prüfen ist und welcher – abgesehen von selbst erkannten offensichtlichen 
Unrichtigkeiten – eben nicht. Eine Bindungswirkung dahingehend, dass be-
stimmte Wertgrenzen auch von Finanzbeamten oder gar den Finanzgerichten 
eingehalten werden müssen, ergibt sich hingegen nicht.  

Während sich diese Gefahr eines von der Verwaltung selbständig geschaffenen 
„code law“ insbesondere aus Risikoparametern in Form der Wertgrenzen ergibt, 
so kann daraus jedoch nicht geschlossen werden, dass Wertgrenzen als Risiko-
parameter gänzlich unzulässig wären. Denn auch hier ist es die konkrete Ausge-
staltung, die den Unterschied macht. Insbesondere eine Komplexität der Risiko-
managementsysteme, welche ein Ineinandergreifen verschiedenster Risikofakto-
ren bewirkt, reduziert die Gefahr flächendeckender Pauschalisierungen. Gleiches 
gilt dann, wenn einerseits dort ein besonderes Risikopotenzial gesehen wird, wo 
die Steuerpflichtigen sich stets am Rande dieser Wertgrenzen bewegen, und 

 
650  Siehe dazu insbesondere das Beispiel hinsichtlich der Effektivitätssteigerung durch Er-

höhung der Werbungskostenpauschale im Vergleich zur Etablierung einer entsprechen-
den (höhere) Wertgrenze für Werbungskosten bei Ahrendt, NWJ 2017, 537 (540). 
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wenn andererseits diejenigen steuerlichen Sachverhalte ausgesteuert werden, die 
in mehreren Veranlagungszeiträumen gleiche oder doch zumindest sehr ähnliche 
Angaben aufweisen.  

Dennoch ist die Grenze zur Abbildung des „wahren“ Sachverhaltes wohl einer-
seits fließend; andererseits steht schon die Frage im Raum, ob es mangels Offen-
legung der Risikoparameter tatsächlich überhaupt möglich ist, das Verhalten der 
Verwaltung zu bewerten und zu rügen. Entsprechend befürchtet Ahrendt, dass 
die „Fortgeltung geschriebenen Rechts (...) künftig auf der Geheimhaltung des 
faktisch vollzogenen Rechts“ basiere.651 

An dieser Stelle wird erneut der Handlungsauftrag an den Gesetzgeber deutlich. 
Denn die Gefahr einer durch die Risikoparameter etablierten Pauschalierung und 
Typisierung wächst, je komplexer und damit schwieriger es ist, das geltende ma-
terielle Recht mittels automatisierter Risikosoftware bewerten zu können. Ein 
vollzugsfähiges Recht meint im Zeitalter der Digitalisierung daher immer solche 
Steuergesetze, die „in Programme übersetzbar“652 sind. 

6. Der Gestaltungsspielraum der Finanzverwaltung und das 
damit einhergehende Gefahrenpotenzial: Bedarf es einer 
Konkretisierung des § 88 Abs. 5 AO? 

a) Der Gestaltungsspielraum der Finanzverwaltung 

Während die Einrichtung von Risikomanagementsystemen für die Herstellung 
eines gleichmäßigen und gesetzmäßigen Steuervollzuges aufgrund der zuneh-
menden Anzahl an Steuerfällen einerseits und dem gleichzeitig eintretenden de-
mografischen Wandel andererseits unabdingbar geworden ist, zeigen sich zu-
gleich die durch das Zusammenspiel von gesetzlicher Normierung und der kon-
kreten Ausgestaltung durch die Verwaltung eintretenden Risikopotenziale. Denn 
mit der Einrichtung der Risikomanagementsysteme allein besteht keine Gewähr 
für eine gleichmäßige und gesetzmäßige Besteuerung. Schließlich meint Art. 3 
Abs. 1 GG auch weiterhin die „Gleichheit des Menschen vor dem Gesetz, nicht 
die Gleichheit einer Erwerbsquelle vor dem Computer“.653 So ist es insbesondere 

 
651  Ahrendt, NWJ 2017, 537 (540). 
652  Kirchhof, in FS BFH Band I, S. 361 (364). 
653  Kirchhof, StuW 2017, 3 (13). 
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die konkrete Ausgestaltung der Risikomanagementsysteme, die im Ergebnis ei-
nen gleichmäßigen und gesetzmäßigen Steuervollzug bewirken kann.  

Entsprechend ist auf der einen Seite die Ausrichtung der Einzelheiten am Risiko 
der unzutreffenden Steuererklärung erforderlich, um eine gleichmäßige Prüfung 
der Steuerfälle zu gewährleisten. Dabei ist im Fall eines risikoreichen Steuerfal-
les eine intensivere Überprüfung vorzunehmen, während die Prüfung eines Steu-
erfalles ohne entsprechendes Risiko mitunter überschießend und damit gleich-
heitswidrig wäre. Ein gleichmäßiger, gesetzmäßiger und freiheitsschonender 
Steuervollzug fordert an dieser Stelle schon aus sich heraus eine effektiv arbei-
tende Steuerverwaltung, wenngleich eines solche Effektivität nicht als Selbst-
zweck verstanden werden darf.  

Auf der anderen Seite wirkt sich die Ausgestaltung der Einzelheiten der Risiko-
managementsysteme unmittelbar auf die spätere Festsetzung der Steuer aus. 
Denn mit ihrem Einfluss auf die Prüfung eines Steuerfalles geht auch ein Ein-
fluss auf die Möglichkeit einer zutreffenden oder eben unzutreffenden Steuer-
festsetzung einher. Letztlich legen die Einzelheiten der Risikomanagementsys-
teme damit nicht bloß die Intensität der Sachverhaltsprüfung fest, sondern können 
auch Pauschalierungen und Typisierungen der materiellen Steuernorm bewirken.  

Im Ergebnis hat die Finanzverwaltung daher bei der Ausgestaltung der Risiko-
managementsysteme die folgenden Grundsätze zu beachten: Die Einzelheiten 
selbst müssen stets am Risikopotenzial ausgerichtet werden. Dabei sollten die 
Risikoparameter nicht nur die risikobehafteten Merkmale erkennen; sie sollten 
bestenfalls auch zu einem Risikohinweis führen, wenn die Gefahr besteht, dass 
der Steuerpflichtige eben jene festgelegten Risikoparameter für sich nutzt. Dabei 
dürften den dem Grunde nach zulässigen Wirtschaftlichkeit- und Zweckmäßig-
keitserwägungen keine ihren Sinn und Zweck verfehlende Bedeutung beigemes-
sen werden. Auch kann die Befugnis der Finanzverwaltung, die Einzelheiten der 
Risikomanagementsysteme festzulegen, mithin Regelungen zu erlassen, die den 
Steuervollzug betreffen, nur insoweit gelten, als es sich um eine Feinjustierung 
eben jenen Steuervollzugs handelt. Eine darüberhinausgehende Befugnis zur ma-
teriellen Konkretisierung kann § 88 Abs. 5 AO nicht entnommen werden. Durch 
die Festlegung der Einzelheiten der Risikomanagementsysteme bewirkte Pau-
schalierungen und Typisierungen sind daher grundsätzlich zulässig, sofern sie 
letztlich den hinter einer Steuererklärung stehenden Sachverhalt als „wahr“ 
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klassifizieren und noch der Praktikabilität und Effizienz des Steuervollzugs die-
nen. Insoweit macht die Verwaltung dann zulässiger Weise von ihrem Gestal-
tungsspielraum zur Sachverhaltsermittlung Gebrauch. Darüberhinausgehende 
Typisierungen hingegen, die letztlich eine der materiellen Steuernorm zuwider-
laufende Wertung beinhalten, sind unzulässig. 

Dass die Finanzverwaltung diese Anforderungen bei der Ausgestaltung der Ri-
sikomanagementsysteme jedoch nicht stets berücksichtigt hat, zeigen die darge-
stellten Ergebnisse des Bundesrechnungshofes und der Landesrechnungshöfe. 
Zugleich wird bei dieser Zusammenstellung ein weiteres Problem deutlich: Die 
gemachten Voraussetzungen bedingen sich gegenseitig. So wäre die Festlegung 
der Einzelheiten durch die Finanzverwaltung zulässig, sofern es sich nicht um 
„wesentliche“ Regelungen handelte, die vom Gesetzgeber selbst vorzunehmen 
wären. Da sich eine solche „Wesentlichkeit“ jedoch aus den Einzelheiten selbst 
ergäbe, kann sie ohne Kenntnis des Inhalts schon gar nicht beurteilt werden. Für 
diese Erkenntnis bedürfte es jedoch erneut eines umfassenden Einblicks in die 
Ausgestaltung des Systems. Nicht zuletzt wegen dieser genannten Schwierigkei-
ten scheint es verständlich, wenn vielerorts insbesondere die mangelnde (parla-
mentarische) Kontrolle gerügt wird.654 

Auch stellt sich mehr und mehr die Frage, ob ein Risikomanagementsystem 
schon technisch so ausgestaltet sein kann, dass es derartige Anforderungen über-
haupt erfüllen kann. Ob es also überhaupt möglich ist, dass das Recht die Forde-
rungen an die Technik stellt und eben nicht umgekehrt.655 Doch darf bei all den 
theoretischen Anforderungen nicht vergessen werden, dass die Alternative, näm-
lich die rein manuelle Prüfung der Steuerfälle durch den Amtsträger, ebenso we-
nig die Herstellung eines gleichmäßigen und gesetzmäßigen Steuervollzugs be-
wirken würde. Im Übrigen erscheint fraglich, ob ein durch Zeitdruck geplagter 

 
654  Präsident des Deutschen Finanzgerichtstages, Stellungnahme v. 8.4.2016, S. 8; ver.di, 

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Besteuerungsver-
fahrens v. 8.4.2016, S. 3; Deutscher Richterbund und Bund deutscher Finanzrichterinnen 
und Finanzrichter, gemeinsame Stellungnahme v. September 2015, S. 9 f.; Baldauf, DStR 
2016, 833 (836 f.); Carlé, KÖSDI 2009, 16342 (16345); Mann, DStR 2009, 506 (508); 
Roser, in Gosch, AO/FGO, § 88 AO Rn. 62 (Juni 2018). 

655  Siehe zu der Forderung, dass das Recht die EDV zu prägen hat und nicht umgekehrt bei 
Pezzer, StuW 2007, 101 (107 f.). 
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Finanzbeamter wirklich erkennt, dass eine Steuererklärung insgesamt unplausi-
bel ist, wenn es die einzelnen Angaben für sich betrachtet es eben nicht sind.656  

Wenn aber die tatsächliche Ausgestaltung der Risikomanagementsysteme die 
Gefahr eines ungleichmäßigen Steuervollzuges mit sich bringt, so steht insbe-
sondere die Frage im Raum, ob der Gesetzgeber seinen Regelungsauftrag ent-
sprechend des Untermaßverbotes hinreichend umgesetzt hat, ob er also insbe-
sondere die erforderlichen organisationsrechtlichen Strukturen aufgestellt hat, 
damit sich die Gleichheit in der materiellen Belastungsnorm auch im tatsächli-
chen Vollzug wiederfindet.  

Dabei müsste eine weitergehende gesetzliche Konkretisierung genau dort an-
knüpfen, wo das Gefahrenpotenzial sich insbesondere aus einem zu weitreichen-
den Gestaltungsspielraum der Verwaltung ergibt. So könnte einerseits über eine 
Festlegung der „Einzelheiten“ der Risikomanagementsysteme im Sinne von 
§ 88 Abs. 5 S. 5 AO durch den Gesetzgeber nachgedacht werden oder aber über 
eine generelle weitergehende Konkretisierung der Mindestanforderungen nach 
§ 88 Abs. 5 S. 3 AO. 

b) Festlegung der Risikofaktoren durch Gesetz? 

Bereits im Vorfeld des Gesetzes zur Modernisierung des Besteuerungsverfah-
rens wurden Stimmen laut, die eine Festlegung der Risikoparameter – zumindest 
in ihren Grundzügen – durch den Gesetzgeber forderten.657 Es ist die Aufgabe 
des Steuergesetzgebers, die Gesetze so zu erlassen, dass eine gerechte Lasten-
verteilung sichergestellt ist. Der Gesetzgeber muss also die Voraussetzungen für 
einen gleichmäßigen Steuervollzug schaffen.658 Das bedeutet auch, dass der Ge-
setzgeber die Steuergesetze derart ausgestalten muss, dass diese zu den Verfah-
rensvorschriften nicht strukturell gegenläufig verlaufen. Die materiellen Steuer-

 
656  Vgl. dazu die früheren Erkenntnisse des BRH, Bericht nach § 99 BHO über den Vollzug 

der Steuergesetze, insbesondere im Arbeitnehmerbereich, BT-Drucks. 17/8429, S. 12 ff. 
657  Präsident des Deutschen Finanzgerichtstages, Stellungnahme v. 8.4.2016, S. 8; ver.di, 

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Besteuerungsver-
fahrens v. 8.4.2016, S. 3; vgl. auch Baldauf, DStR 2016, 833 (837); Deutscher Richter-
bund und Bund deutscher Finanzrichterinnen und Finanzrichter, gemeinsame Stellung-
nahme v. September 2015, S. 9; DAV, Stellungnahme v. Januar 2015, S. 9; Mann, DStR 
2009, 506 (508). 

658  Söhn, in H/H/S, AO/FGO, § 85 AO Rn. 46 (Aug. 2016); Haunhorst, DStR 2010, 2105 
(2106); Pezzer, StuW 2007 101 (102 f.). 



Das Risikomanagementsystem im Lichte des Verfassungsrechts 

 138 

gesetze müssen also bereits die Gewähr dafür in sich tragen, dass ein gleichmä-
ßiger Steuervollzug sichergestellt ist.659 Insbesondere hat der Gesetzgeber die 
Aufgabe, die Besteuerungstatbestände und die ihnen entsprechenden Erhebungs-
regelungen aufeinander abzustimmen.660 Daneben bleibt es bei dem rechtsstaat-
lich anerkannten Grundsatz, dass der Gesetzgeber das „Wesentliche“ selbst re-
geln muss.661 Damit richtet sich die Frage nach der Abgrenzung der Regelungs-
zuständigkeit von Gesetzgeber und Verwaltung insbesondere auch nach dem 
möglichen Eingriff in die Grundrechte der Betroffenen. So muss der Gesetzgeber 
insbesondere regeln, welche Eingriffsbefugnisse die Verwaltung beim Erlangen 
der für den Steuervollzug notwendigen Informationen hat und insbesondere auch 
die Mitwirkungspflichten der Beteiligten und Dritter.662  

Auf der anderen Seite ist es die Aufgabe der Steuerverwaltung, die gleichmäßig 
normierten Steuergesetze auch gleichmäßig festzusetzen und zu erheben. Diese 
sich insbesondere aus Art. 3 Abs. 1, Art. 1 Abs. 3 GG ergebene Grundsätze sind 
auch in § 85 S. 1 AO einfachgesetzlich normiert. Die Steuerverwaltung hat damit 
letztendlich für die Herstellung von Belastungsgleichheit zu sorgen.663 Wie die 
Finanzverwaltung die gewonnenen Informationen also letztlich verarbeitet, 
bleibt grundsätzlich ihr überlassen.664 Insofern ist Drüen zuzustimmen, wenn er 
dafür plädiert eine – über die Kodifizierung der allgemeinen Anforderungen an 
die Risikomanagementsysteme hinausgehende – Regelung der „Feinsteuerung“ 
der Verwaltung zu überlassen.665 Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund des 
Erfordernisses der Geheimhaltung der Risikoparameter und deren ständigen An-
passung an die tatsächlichen Gegebenheiten.666 Denn eine gesetzliche Regelung 
der Risikofaktoren würde auch eine Veröffentlichung eben jener bedeuten 

 
659  BVerfG v. 9.3.2004 – 2 BvL 17/02, BVerfGE 110, 94, Juris Rn. 64 ff.; v. 27.6.1991 – 

2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239, Juris Rn. 109. 
660  BVerfG v. 27.6.1991 – 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239, Juris Rn. 105 ff. 
661  Vgl. BVerfG v. 8.8.1978 – 2 BvL 8/77, BVerfGE 49, 89, Juris Rn. 77; v. 22.6.1977 – 

1 BvR 799/76, BVerfGE 45, 400, Juris Rn. 68 ff.; v. 6.12.1972 – 1 BvR 230/70 u. 95/71, 
BVerfGE 34, 165, Juris Rn. 104; v. 18.7.1972 – 1 BvL 32/70 u. 25/71, BVerfGE 33, 303, 
Juris Rn. 67.  

662  Drüen, in Zukunftsfragen des deutschen Steuerrechts, S. 1 (13). 
663  Seer, in T/K, AO/FGO, § 85 AO Rn. 15 (Jan. 2017); Haunhorst, DStR 2010, 2105 (2106).  
664  Drüen, in Zukunftsfragen des deutschen Steuerrechts, S. 1 (13). 
665  Drüen, in Zukunftsfragen des deutschen Steuerrechts, S. 1 (14); vgl. auch Volquardsen, in 

Schwarz/Pahlke, § 88 AO Rn. 5o (Juli 2017); Schmidt/Schmitt, in FS Spindler, S. 529 (540). 
666  Roth, SteuK 2016, 78 (79); Drüen, in Zukunftsfragen des deutschen Steuerrechts, S. 1 (13). 
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(Art. 82 Abs. 1 GG); eine solch umfassende Veröffentlichung würde jedoch die 
Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit der Besteuerung gefährden.667 Auch 
würde die Festlegung der Risikofaktoren mittels formellen Gesetzes mangels 
hinreichender Flexibilität dem Bedürfnis der ständigen Anpassung der Risikopa-
rameter nicht gerecht. Die Übertragung der Festlegung der konkreten Risiko-
faktoren auf die Finanzverwaltung entspricht daher auch dem Grundsatz der 
funktionsadäquaten Aufgabenwahrnehmung. Denn wenn es verfassungsrecht-
lich geboten ist, „dass die einzelnen staatlichen Entscheidungen und Handlungen 
den einzelnen Staatsorganen so zugeordnet werden, dass eine möglichst weitge-
hende Effektivität und Effizienz gewährleistet wird“668, muss die Festlegung der 
Risikofaktoren letztlich durch das Organ vorgenommen werden, welches die all-
täglichen Risiken des Steuervollzugs kennen und beurteilen kann.  

Die Festlegung der Einzelheiten der Risikoparameter ist damit grundsätzlich der 
Finanzverwaltung zu überlassen, jedenfalls dann, wenn es letztlich nur um die 
Feinjustierung im Steuervollzug geht und damit keine darüber hinausgehenden 
Eingriffe in die Grundrechte der Steuerpflichtigen verbunden sind.669 Mit „Fest-
legung der Einzelheiten der Risikoparameter“ durch die Verwaltung können da-
mit konkret nur solche Risikoparameter gemeint sein, die den Steuervollzug 
durch die Finanzbehörden letztlich konkretisieren, hingegen nicht einer dem Ge-
setzgeber vorbehaltenen „wesentlichen“ Regelung gleichkommen. 

c) Konkretisierung der gesetzlichen Mindestanforderungen? 

Auch die vom Gesetzgeber geforderten Mindestanforderungen nach § 88 Abs. 5 
S. 3 AO beinhalten einen weitreichenden Gestaltungsspielraum der Finanzver-
waltung. Insofern wäre auch hier fraglich, ob ein weitergehender gesetzlicher 
Konkretisierungsbedarf besteht. Während sich die Voraussetzungen der manuel-
len Prüfung des steuerlichen Sachverhaltes noch aus der Verfassungs selbst er-
geben, ist es insbesondere die Zufallsauswahl sowie das Erfordernis der regel-
mäßigen Überprüfung der Risikomanagementsysteme auf ihre Zielerfüllung die 

 
667  Siehe dazu bereits unter D.I.3.b)dd). 
668  Poscher, in GVwR I2, § 8 Rn. 28; vgl. auch Pietzcker, VVDStRL 41 (1983), S. 193 (196 ff.). 

Siehe dazu bereits unter C.V.3.c). 
669  Dies ist jedoch insbesondere im Hinblick auf die Festlegung subjektiver Merkmale des 

Steuerpflichtigen und damit jedenfalls in Bezug auf das Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung problematisch, Mann, DStR 2009, 506; siehe auch Braun Binder DStZ 2016, 
526 (533). 



Das Risikomanagementsystem im Lichte des Verfassungsrechts 

 140 

einer weitergehenden gesetzlichen Konkretisierung bedürften. So gebietet ge-
rade die Effektivität dieser notwendigen Evaluation der Risikomanagementsys-
teme, dass eine regelmäßige Überprüfung dezentral eingerichtet und umgesetzt 
wird. Und auch bei der Zufallsauswahl ist der Gesetzgeber gehalten festzuschrei-
ben, welches konkrete Ziel mit dieser Zufallsauswahl verfolgt werden soll, um 
die notwendige Intensität, Umfang und den Ablauf dieser Zufallsauswahl im 
Sinne dieser Zielrichtung sicherzustellen.670 Dies wäre schon im Hinblick auf die 
bestehenden Unsicherheiten auf Seiten der Finanzverwaltung wünschenswert.  

Andererseits ist fraglich, ob dies bereits ausreichend wäre, um die Gefahr der 
tatsächlichen Vollzugshemmnisse auszuräumen. Um eine abschließende Beur-
teilung des gesetzlichen Regelungsauftrages anhand des Untermaßverbotes vor-
nehmen zu können, soll daher im Folgenden die Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts einerseits zu den strukturellen Vollzugsmängeln und anderer-
seits zu dem Erfordernis der Ausgewogenheit von Transparenz, Rechtsschutz 
und Kontrolle in den Blick genommen werden. Denn während einerseits die obi-
gen Feststellungen deutlich machen, dass das Bedürfnis nach Geheimhaltung 
und der ständigen Anpassung der Risikoparameter die Festlegung der Einzelhei-
ten der Risikomanagementsysteme durch die Finanzverwaltung obligatorisch 
macht, geht mit dieser Befugnis andererseits auch die Gefahr einer rechtswidri-
gen Ausgestaltung einher, die jedoch wiederum mangels Kenntnis der Einzel-
heiten der Risikomanagementsysteme nicht abschließend beurteilt werden kann. 
Insofern ist fraglich, ob sich der Steuerpflichtige bereits einer solchen Gefahr des 
gleichheitswidrigen Steuervollzugs mittels Rechtsschutzmöglichkeiten erweh-
ren kann.  

II. § 88 Abs. 5 AO und das Untermaßverbot: Genügt der 
Gesetzgeber seinem Regelungsauftrag? 

Der Gesetzgeber darf die Umsetzung seiner eigenen Regelungen nicht selbst sa-
botieren, er muss vielmehr ihre Vollzugsfähigkeit gewährleisten. Dies meint ei-
nerseits, dass materieller Besteuerungstatbestand und Erhebungsregel nicht der-
art strukturell gegenläufig sein dürfen, dass die Gleichheit im Belastungserfolg 
nicht mehr gewährleistet werden kann. Insofern darf bereits in der gesetzlichen 
Grundlage kein strukturelles Vollzugsdefizit angelegt sein. Daneben beeinflussen 

 
670  Vgl. auch Marx, Ubg. 2016, 358 (361). 
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jedoch auch die Transparenz der Verwaltung sowie die sich anschließenden 
Möglichkeiten des Betroffenen auf Rechtsschutz und rechtsstaatlich gebotenen 
Kontrollmöglichkeiten die Verfassungsmäßigkeit einer Norm. Entsprechend des 
sich insoweit ergebenen Untermaßverbotes soll daher im Folgenden beurteilt 
werden, ob der Gesetzgeber seinem Regelungsauftrag hinreichend nachgekom-
men ist oder ob mit der Einrichtung der Risikomanagementsysteme in der aktu-
ellen gesetzlichen Grundlage des § 88 Abs. 5 AO eine übermäßige staatliche Zu-
rückhaltung vorliegt. 

1. Bewirkt der Steuervollzug mittels 
Risikomanagementsystemen ein strukturelles Vollzugsdefizit?  

a) Der Weg des Steuerpflichtigen zum Bundesverfassungsgericht 

Nach Erschöpfung des Rechtswegs (§ 90 Abs. 2 S. 1 BVerfGG), steht „jeder-
mann“ mit der Behauptung, durch die öffentliche Gewalt in einem seiner Grund-
rechte oder in einem seiner in Art. 20 Abs. 4, 33, 38, 101, 103 und 104 GG ent-
haltenen Rechte verletzt zu sein, die Möglichkeit einer Verfassungsbeschwerde 
offen (Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, § 90 Abs. 1 BVerfGG). Dabei kann das Bun-
desverfassungsgericht auch ohne die Erschöpfung des Rechtswegs über die ein-
gelegte Verfassungsbeschwerde entscheiden, wenn sie von allgemeiner Bedeu-
tung ist oder wenn dem Beschwerdeführer ein schwerer und unabwendbarer 
Nachteil entstünde, falls er zunächst auf den Rechtsweg verwiesen würde 
(§ 90 Abs. 2 S. 2 BVerfGG).  

An dieser Stelle steht der Steuerpflichtige jedoch bereits bei der Frage nach der 
Zulässigkeit einer solchen Verfassungsbeschwerde vor dem Problem, dass er die 
gerügte Verfassungswidrigkeit im Steuervollzug nicht nur kennen, sondern auch 
darlegen müsste. Schließlich ist eine Verfassungsbeschwerde nur dann zulässig, 
wenn der Beschwerdeführer selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen ist.671 
Dabei hat der Betroffene das Recht, das verletzt sein soll, und die Handlung oder 
Unterlassung des Organs oder der Behörde, durch die er sich verletzt fühlt, zu 

 
671  Statt vieler siehe Bethge, in Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, § 90 BVerfGG 

Rn. 342 (Feb. 2018) m.w.N. 
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bezeichnen (§ 92 BVerfGG);672 Popularklagen sollen unzulässig sein.673 Insofern 
ist eine Verfassungsbeschwerde jedenfalls dann zulässig, wenn der Beschwerde-
führer sich gegen die Steuerbescheide und finanzgerichtlichen Entscheidungen 
wendet, die eine Zahlungspflicht begründen.674 Darüber hinaus nimmt das Bun-
desverfassungsgericht eine unmittelbare Betroffenheit auch dann an, „wenn der 
Beschwerdeführer den Rechtsweg nicht beschreiten kann, weil er keine Kenntnis 
von der betreffenden Vollziehungsmaßnahme erhält.“675 In diesem Fall steht dem 
Beschwerdeführer unmittelbar die Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz of-
fen. Vergleichbar mit dem Rechtsschutzbedürfnis des Klägers im Falle des 
ATDG könnte damit auch an dieser Stelle der Anknüpfungspunkt darin gesehen 
werden, dass die Kenntnis um eine Ungleichbehandlung aufgrund der geheim 
gehaltenen Risikoparameter ohne das Wissen der Steuerpflichtigen schon nicht 
möglich ist. Insofern ist es auch ausreichend, wenn der Beschwerdeführer dar-
legt, dass die Möglichkeit der eigenen und gegenwärtigen Betroffenheit mit ei-
niger Wahrscheinlichkeit gegeben ist.676 Auch diese Annahme muss jedoch vom 
Kläger begründet werden. Ein bloßes Gefühl oder Anträge ins Blaue hinein rei-
chen nicht aus.677  

Darüber hinaus bedarf die Verfassungsbeschwerde der Annahme zur Entschei-
dung. Sie ist nach § 93a Abs. 2 a) BVerfGG insbesondere zur Entscheidung an-
zunehmen, soweit ihr grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung zukommt. 
Dabei ergeht die Entscheidung zur Annahme oder zur Ablehnung der Annahme 
der Verfassungsbeschwerde ohne mündliche Verhandlung. Sie ist unanfechtbar 
und bedarf bei Ablehnung keiner Begründung (§ 93d Abs. 1 BVerfGG). Schon 
aufgrund dieser formalen Hürden und des den Richtern zusätzlich gewährten An-
nahmeermessens wundert es kaum, dass im letzten Jahr lediglich 100 von 5.376 
und damit 1,86 v.H. der Klagen erfolgreich waren.678  

 
672  Siehe dazu Tipke, StRO III2, S. 1561; ausführlich bei Hömig, in Maunz/Schmidt- 

Bleibtreu/Klein/Bethge, § 92 BVerfGG Rn. 7 ff. (Mai 2011). 
673  Bethge, in Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, § 90 BVerfGG Rn. 355 (Feb. 2018). 
674  So die Aussagen des BVerfG zur Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde im Zinsurteil, 

BVerfG v. 27.6.1991 – 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239.  
675  BVerfG v. 24.4.2013 – 1 BvR 1215/07, BVerfGE 133, 277, Juris Rn. 83. 
676  Vgl. BVerfG v. 24.4.2013 – 1 BvR 1215/07, BVerfGE 133, 277, Juris Rn. 86 m.w.N. 
677  Vgl. Hömig, in Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, § 92 BVerfGG Rn. 23 (Mai 2011). 
678  Siehe dazu die Jahresstatistik des Bundesverfassungsgerichts 2017, S. 21; siehe auch bei 

Seer, in Tipke/Lang, Steuerrecht23, § 22 Rn. 280. 
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Kommt das Bundesverfassungsgericht zu dem Ergebnis, dass ein Grundrechts-
verstoß anzunehmen ist, so erklärt es das Gesetz grundsätzlich rückwirkend für 
nichtig, §§ 78, 95 Abs. 3 S. 1 BVerfGG. Weitaus häufiger macht das Bundesver-
fassungsgericht jedoch von der Unvereinbarkeitserklärung Gebrauch, nämlich 
dann, wenn der Verfassungsverstoß vom Gesetzgeber auf verschiedene Weise 
beseitigt werden kann.679 Die Art der verfassungsmäßigen Regelung bleibt dann 
dem Gesetzgeber vorbehalten.680 Die Unvereinbarkeitserklärung wird vom Bun-
desverfassungsgericht insbesondere dann gewählt, wenn es um die Verletzung 
des Gleichheitssatzes geht.681 Denn gerade in diesen Fällen ist die gesetzgeberi-
sche Gestaltungsfreiheit zu berücksichtigen und folglich dem Gesetzgeber zu 
überlassen, wie der Gleichheitsverstoß beseitigt werden soll.682 Darüber hinaus 
entfalten die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts insbesondere im 
Steuerrecht vielerorts gerade keine Rückwirkung. Vielmehr soll es die Notwen-
digkeit einer periodischen Haushaltsplanung (s. Art. 110 Abs. 2 GG) und eines 
gleichmäßigen Steuervollzugs rechtfertigen, dem Gesetzgeber mit einer Über-
gangsfrist nur für die Zukunft zur Herstellung eines verfassungsgemäßen Zu-
standes zu verpflichten.683 Der Gleichheitsverstoß ist dann für die Übergangszeit 
hinzunehmen.684 

Ob sich aus der bestehenden Möglichkeit vielschichtiger objektiver Gleichheits-
verstöße auch eine Verfassungswidrigkeit des Steuervollzug selbst oder aber der 
materiellen Steuernormen ergeben kann, soll nun anhand der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts untersucht werden. Insoweit ist noch einmal auf 
das bereits oben angesprochene Zinsurteil zurück zu kommen.685 Hier rügte das 
Bundesverfassungsgericht, dass die materielle Besteuerungsgrundlage (§ 2 Abs. 1 
Nr. 5, § 20 Abs. 1 Nr. 8 EStG 1979) zwar für sich betrachtet jeden Steuerpflich-
tigen unter den genannten Voraussetzungen gleichermaßen der Einkommen-

 
679  Mellinghoff, in FS Spindler, S. 153 (167); siehe dazu ausführlich bei Hömig, in 

Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, § 95 BVerfGG Rn. 44 (Jan. 2017); Sachs, in 
Stern, Staatsrecht IV/2, S. 1583 ff. 

680  Tipke, StRO III2, S. 1566. 
681  Hömig, in Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, § 95 BVerfGG Rn. 45 (Jan. 2017); 

Wernsmann, Das gleichheitswidrige Steuergesetz, S. 82 ff. 
682  Mellinghoff, in FS Spindler, S. 153 (167). 
683  Siehe dazu bei Tipke, StRO III2, S. 1567; Mellinghoff, in FS Spindler, S. 153 (168). 
684  Hömig, in Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, § 95 BVerfGG Rn. 53 (Jan. 2017). 
685  Siehe unter C.VI.2.a). 
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steuer unterwarf, also insoweit Art. 3 Abs. 1 GG genügte; die Tatsache, dass die 
tatsächliche Besteuerung letztlich von der Erklärungsbereitschaft des Steuer-
pflichtigen abhing, führte jedoch zu einer Ungleichheit im Belastungserfolg, 
welche dann auf die materiell-rechtliche Grundlage zurück wirke.686 Um eine 
Gleichstellung im Unrecht sollte es hier gerade nicht gehen.687 Es stellt sich also 
die Frage nach der Vergleichbarkeit dieser Sachverhalte. Gewisse Parallelen 
scheinen recht eindeutig. So geht es auch im Falle des Risikomanagementsys-
tems um die tatsächliche Durchführung des Steuervollzugs, die je nach gewähl-
ten Risikoparametern zu einer Ungleichbehandlung im Belastungserfolg führt. 
Dabei liegt die Ursache dieses Gleichheitsverstoßes wohl auf dem ersten Blick 
in der Ausgestaltung der Risikomanagementsysteme, nicht in der materiell-
rechtlichen Grundlage. In der Literatur wird daher diskutiert, ob ein durch die 
Finanzverwaltung institutionalisiertes strukturelles Vollzugsdefizit gegeben sein 
könnte.688  

b) Das Vorliegen eines strukturellen Vollzugsdefizits 

Ein strukturelles Vollzugsdefizit setzt notwendiger Weise das Vorliegen eines 
Vollzugsmangels voraus. Ein solcher ist jedenfalls dann anzunehmen, wenn ein 
tatsächliches Erhebungsdefizit vorliegt, also eine Abweichung hinsichtlich der 
gesetzlich entstandenen und der tatsächlich erhobenen Steuer. Dabei müsste der 
eingetretene Vollzugsmangel gerade auf einer unzureichenden Kontrolle der 
Steuererklärungen beruhen. „Eine Steuerbelastung, die nahezu allein auf der Er-
klärungsbereitschaft des Steuerpflichtigen beruht, weil die Erhebungsregelungen 
Kontrollen der Steuererklärungen weitgehend ausschließen, trifft nicht mehr alle 
und verfehlt damit die steuerliche Lastengemeinschaft.“689 Diese vom Bundes-
verfassungsgericht geforderte hinreichende Verifikation deckt sich mit den be-
reits festgestellten verfassungsrechtlichen Vorgaben: Schon aus dem Erfordernis 
der Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit der Besteuerung, insbesondere im 
Hinblick auf den Amtsermittlungsgrundsatz, ergibt sich, dass sich die Verwal-
tung bei ihrer Pflicht zur Sachverhaltsaufklärung nicht allein auf das Vorbringen 

 
686  BVerfG v. 27.6.1991 – 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239, Juris Rn. 147. 
687  BVerfG v. 27.6.1991 – 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239, Juris Rn. 147. 
688  Spindler, FR 2011, 122; vgl. Rätke, in Klein13, § 88 AO, Rn. 70; Deutscher Richterbund 

und Bund deutscher Finanzrichterinnen und Finanzrichter, gemeinsame Stellungnahme 
v. September 2015, S. 9. 

689  BVerfG v. 27.6.1991 – 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239, Juris Rn. 113. 
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der Parteien verlassen darf.690 Vielmehr ist die Finanzverwaltung dazu angehal-
ten, die Aufklärung eines Steuersachverhaltes nach dem ihm zugrunde liegenden 
Aufklärungsbedürfnis auszurichten.691 Um diesem Erfordernis im Fall der Mas-
senverwaltung gerecht zu werden, bedarf es einerseits der Einrichtung der Risi-
komanagementsysteme und andererseits der Ausrichtung der Einzelheiten eben 
jener am Risikopotenzial der einzelnen Steuererklärung. Ein sich aus dem Ein-
satz von Risikomanagementsystemen ergebenes Vollzugsdefizit würde also ge-
rade dann aus einer unzureichenden Verifikation der Steuererklärungen resultie-
ren, wenn die festgelegten Einzelheiten eben nicht zur Überprüfung der risiko-
behafteten Steuerfälle führten. Insbesondere müssten für ein angemessenes Ent-
deckungsrisiko die Verifikationsinstrumente regelmäßig zur Anwendung kom-
men und dürften daher nicht die seltene Ausnahme darstellen.692 Dabei weist das 
Bundesverfassungsgericht jedoch auch auf die besondere Problematik des Mas-
senvollzugs beim einkommensteuerlichen Veranlagungsverfahren hin. Insofern 
gelte es bei der Frage nach hinreichender Verifikation auch die finanziellen und 
personellen Mittel des Staates zu berücksichtigen.693  

Ein Einblick und insbesondere eine Bewertung der Vollzugswirklichkeit kann 
an dieser Stelle freilich nicht vorgenommen werden. Insoweit kann in tatsächli-
cher Hinsicht auch nur auf die oben erzielten Ergebnisse hinsichtlich der Un-
gleichbehandlung im Steuervollzug verwiesen werden.694 Die Ausgestaltung der 
Risikomanagementsysteme insbesondere hinsichtlich Wahl der Risikoparameter 
hat erheblichen Einfluss auf die sich anschließende Steuerfestsetzung. Je nach 
konkreter Ausgestaltung im Einzelfall kann die Aussteuerung mittels Risikoma-
nagementsysteme zu einer den Steuererklärungen tatsächlich innewohnenden Ri-
siken entsprechenden Einzelfallprüfung führen oder eben nicht. Insoweit könnte 
sich ein strukturelles Vollzugsdefizit bereits durch die fehlende Flexibilität und 
Wandelbarkeit der Risikoparameter ergeben und dies nicht nur im Hinblick 

 
690  BVerfG v. 27.6.1991 – 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239, Juris Rn. 115; vgl. auch  

Spilker, Behördliche Amtsermittlung, S. 150. Siehe dazu bereits unter C.V.2. 
691  Siehe dazu unter C.V.3.  
692  BVerfG v. 9.3.2004 – 2 BvL 17/02, BVerfGE 110, 94, Juris Rn. 68; vgl. dazu auch 

BVerfG v. 10.1.2008 – 2 BvR 294/06, DStR 2008, 197: In diesem Nichtannahmebe-
schluss lehnt das BVerfG das Vorliegen eines strukturellen Vollzugsdefizits insbesondere 
unter Berücksichtigung des Kontenabrufverfahrens ab. 

693  BVerfG v. 9.3.2004 – 2 BvL 17/02, BVerfGE 110, 94, Juris Rn. 69. 
694  Sie dazu unter D.I.4. 
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darauf, dass eben jene stets dem tatsächlichen Risiko entsprechen müssen, son-
dern auch in dem Sinne, dass der starre Einsatz von gleichbleibenden Parametern 
ein „Ausloten“ der Prüfkriterien heraufbeschwört, was sich nicht zuletzt in einer 
Ungleichbehandlung von beratenden zu nicht beratenden Steuerpflichtigen wi-
derspiegeln könnte.695 Ebenso können sich unzulässige durch die Verwaltung 
initialisierte Pauschalierungen und Typisierungen einstellen, die zu einer nicht 
zu rechtfertigenden und insbesondere von der materiellen Steuernorm abwei-
chenden Gleichbehandlung von wesentlich ungleichen Sachverhalten führt.  

Zu beachten ist auch, dass diese Gefahr nicht nur dann besteht, wenn ein Sach-
verhalt nicht zur Prüfung ausgesteuert wird, weil er die Wertgrenze nicht über-
steigt, sondern auch dann, wenn das Risikomanagement den Fall ausgesteuert 
hat, z.B. weil es sich um einen erstmaligen Sachverhalt handelt, dieser Steuerfall 
jedoch entgegen dem Risikohinweis nicht auf seine Richtigkeit hin überprüft 
wurde. So bemängelte auch der Landesrechnungshof NRW 2014, dass bei Steu-
erfällen, bei denen erstmals eine Entfernungspauschale angegeben wurde, nur 
bei rd. 40 v.H. der geprüften Fälle eine Bearbeitung des entsprechenden Risiko-
hinweises erkennbar war. Dabei wäre jedoch eine Überprüfung unerlässlich ge-
wesen, wurde doch der Hinweis nur in Fällen ausgegeben, in denen die Berück-
sichtigung der Entfernungspauschale zu einem nennenswerten Werbungskosten-
abzug führte.696 Ebenso beanstandete der Landesrechnungshof NRW, dass bei 
hohen Werbungskosten, die in ihrer Gesamtheit einen festgelegten Wert über-
schritten, auch hier häufig nur eine eher oberflächliche Prüfung der zahlenmäßig 
größten Positionen stattfand. Andere offensichtliche Fehler oder Unplausibilitä-
ten wurden nicht ausgeräumt.697 Ebenso stellte er auch bei der Überschreitung 
einzelner Wertgrenzen fehlerhafte Bearbeitungen der Risikohinweise fest, ins-
besondere u.a. beim Abzug von zu hohen Reinigungskosten bei Berufsbeklei-
dung, der Berücksichtigung von Aufwendungen für IT-Ausstattung ohne Abzug 
privater Nutzungsanteile sowie beim Abzug von pauschalen Werbungskosten 
neben tatsächlichen Aufwendungen.698 Auch in diesen Fällen, in denen der Be-
arbeiter einem Risikohinweis nicht hinreichend nachgeht oder sich gar über 

 
695  Maier, JZ 2017, 614 (617). 
696  LRH NRW, Jahresbericht 2014, S. 209 f. 
697  LRH NRW, Jahresbericht 2014, S. 210; vgl. dazu auch die Ergebnisse des BRH, Bericht 

nach § 99 BHO über den Vollzug der Steuergesetze, insbesondere im Arbeitnehmerbe-
reich, BT-Drucks. 17/8429, S. 12 f. 

698  LRH NRW, Jahresbericht 2014, S. 210. 
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diesen hinwegsetzt, ergäbe sich nicht nur eine fehlerhafte Steuerfestsetzung im 
aktuellen Steuerjahr, sondern möglicherweise auch in den Folgejahren.699 Denn 
ein solcher Umgang mit den Risikohinweisen führt auf Seiten des Steuerpflich-
tigen gewissenmaßen zu einem Vertrauensvorschuss; und das, obwohl sich der 
Steuerpflichtige dieses Vertrauen mitunter nicht verdient hat.  

Sowohl das Durchwinken von Angaben unterhalb bestimmter Wertgrenzen als 
auch die Missachtung von Risikohinweisen führen damit spätestens in den 
Folgejahren dazu, dass sich die Finanzverwaltung durch Ausgestaltung des Ri-
sikomanagementsystems, entweder durch das Setzen bestimmter Wertgrenzen 
selbst oder aber durch den eingestellten Vergleich einer Steuererklärung mit den 
Vorjahreswerten ohne Verifizierung der ausgegebenen Risikohinweise, über die 
materiellen Steuergesetze hinwegsetzt. Während damit im Rahmen einer manu-
ellen Steuerverwaltung die im Einzelfall gesetzeswidrige Anwendung des Steu-
ergesetzes noch kein strukturelles Vollzugsdefizit nach sich zieht,700 könnten 
sich derartige Fehler je nach Ausgestaltung der Risikomanagementsysteme nicht 
nur für den Steuerpflichtigen im Folgejahr, sondern auch im Hinblick auf die 
Risikoprüfung anderer Steuerpflichtiger fortschreiben. Auch in diesem Fall liegt 
daher ein strukturelles Defizit nahe.  

Unterstützung findet diese Annahme des Vorliegens struktureller Vollzugsdefi-
zite in den Erkenntnissen des Bundesrechnungshofes und der Landesrechnungs-
höfe. Danach kommen die Prüfungsergebnisse immer wieder zu der Erkenntnis, 
dass die Steuern in Deutschland nicht gleichmäßig und gesetzmäßig vollzogen 
werden.701 Der Einwand, dass diese Prüfungen allesamt auf der alten Rechtslage 
vor der Modernisierung des Besteuerungsverfahrens beruhten, greift hier nicht. 
Schließlich war der Einsatz von Risikomanagementsystemen auch in dem ge-
prüften Zeitraum bereits in sämtlichen Ländern Realität.702 Auch die sich aus der 
Verfassung ergebenen Vorgaben haben sich nicht geändert.  

 
699  Vgl. auch BRH, Bericht nach § 99 BHO über den Vollzug der Steuergesetze, insbeson-

dere im Arbeitnehmerbereich, BT-Drucks. 17/8429, S. 14. 
700  Vgl. Tipke, StRO III2, S. 1465. 
701  BRH, Bericht nach § 99 BHO über den Vollzug der Steuergesetze, insbesondere im Arbeit-

nehmerbereich, BT-Drucks. 17/8429, S. 14; LRH NRW, Jahresbericht 2014, S. 206 ff. 
702  BRH, Bericht nach § 99 BHO über den Vollzug der Steuergesetze, insbesondere im Ar-

beitnehmerbereich, BT-Drucks. 17/8429, S. 3.  
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Darüber hinaus stützt das Bundesverfassungsgericht im Urteil zu den Spekula-
tionseinkünften die Feststellung eines Vollzugsdefizits ebenfalls nicht auf „greif-
bare“ Zahlen vermutlicher Steuerausfälle.703 Vielmehr sollen „Diagnosen der 
Verwaltungswirklichkeit in Verbindung mit Analysen des Verfahrensrechts trag-
fähige Grundlagen für die Feststellung wesentlicher tatsächlicher Erhebungsde-
fizite“ liefern.704 Legt man zur Beurteilung der vermeintlichen Verwaltungswirk-
lichkeit die obigen Feststellungen dieser Arbeit zu den verschiedenen Risikopa-
rametern sowie die von dem Bundesrechnungshof und Landesrechnungshöfen 
tatsächlichen Ergebnisse zu Grunde, so ist ein aktuelles Erhebungsdefizit über-
aus wahrscheinlich. Denn je nach Wahl jener Risikoparameter besteht die Ge-
fahr, dass diese schon nicht geeignet sind, das Risiko einer unzutreffenden Steu-
ererklärung widerzuspiegeln oder aber über die der Verwaltung zugebilligte 
Kompetenz zur Konkretisierung des Verwaltungsvollzugs überschreiten.705 
Ganz zu schweigen von der Möglichkeit, dass die festgelegten Einzelheiten 
schon nicht hinreichend eindeutig oder aber dem Finanzbeamten schon gar nicht 
zugänglich sind, so dass er ihnen auch nicht Folge leisten könnte, geschweige 
denn dazu gewillt ist.706  

Doch kann allein aus dem Vorliegen eines Vollzugsdefizits noch kein Verfas-
sungsverstoß abgeleitet werden. Vielmehr ist eine strukturelle Belastungsun-
gleichheit erforderlich, also eine Erhebungsregelung, die sich gegenüber einem 
Besteuerungstatbestand in der Weise strukturell gegenläufig auswirkt, dass der 
Besteuerungsanspruch weitgehend nicht durchgesetzt werden kann.707 Die Be-
lastungsungleichheit muss also die Regel sein, nicht die Ausnahme. Auch hier 
muss wieder Bezug auf die Prüfungsergebnisse der Rechnungshöfe genommen 
werden. Wenn der Landesrechnungshof NRW davon spricht, dass in 37 v.H. der 
Fälle die Bearbeitung der Risikohinweise zu beanstanden war708, so könnte allein 
aus dieser Feststellung schon eine strukturelle Gegenläufigkeit angenommen 
werden. Auch birgt gerade die Festschreibung landesweiter Risikoparameter die 

 
703  BVerfG v. 9.3.2004 – 2 BvL 17/02, BVerfGE 110, 94, Juris Rn. 78. 
704  BVerfG v. 9.3.2004 – 2 BvL 17/02, BVerfGE 110, 94, Juris Rn. 78. 
705  Siehe dazu bereits unter D.I.4. 
706  Vgl. dazu die Feststellungen des LRH NRW, Jahresbericht 2014, S. 213 ff. 
707  BVerfG v. 27.6.1991 – 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239, Juris Rn. 111. 
708  LRH NRW, Jahresbericht 2014, S. 211. 
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„Gefahr der Festschreibung systematischer Verifikationslücken“.709 Unzureichend 
gesetzte Risikoparameter haben damit weitaus schwerwiegendere Folgen als die 
Fehleinschätzung eines einzelnen Sachbearbeiters. Hier ist die Gefahr einer Ab-
weichung von der gesetzlich entstandenen zur vollzogenen Steuer also besonders 
hoch.710  

Ob jeweils im aktuellen Veranlagungszeitraum tatsächlich ein Vollzugsdefizit 
vorliegt, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. Schließlich liegen jedenfalls 
von den Rechnungshöfen nicht für jeden Veranlagungszeitraum gesicherte 
Kenntnisse über die Vollzugswirklichkeit vor. Und auch die vom Bundesverfas-
sungsgericht im Fall der Spekulationseinkünfte vorgenommene Vereinfachung 
in dem Sinne, dass „Diagnosen der Verwaltungswirklichkeit in Verbindung mit 
Analysen des Verfahrensrechts“711 für die Feststellung eines Erhebungsdefizits 
ausreichend seien, setzt voraus, dass die Einzelheiten der Risikomanagementsys-
teme tatsächlich derartiger Analysen unterzogen werden. In diesem Fall müsste 
das Bundesverfassungsgericht anhand der gesetzten Risikoparameter abstrakt 
prüfen, ob sich aus deren Festlegung eine mögliche Ungleichheit im Belastungs-
erfolg feststellen lässt. Ob jedoch ohne Bezugnahme auf die Verwaltungswirk-
lichkeit, also auf den tatsächlich in den Finanzämtern vorgenommenen Vollzug, 
überhaupt ein realistisches Urteil gebildet werden kann, erscheint schon äußerst 
fraglich. Jedenfalls aber wird bezweifelt, ob das Bundesverfassungsgericht eine 
derart umfangreiche Prüfung überhaupt leisten kann und wird. Schließlich stellt 
sich dies schon rein praktisch als große Herausforderung dar, jedenfalls dann, 
wenn man die Vollzugswirklichkeit zum Zeitpunkt des jeweils in Frage stehen-
den Veranlagungszeitraums beurteilen wollte. Mitunter ist eine solche Feststel-
lung jedoch auch gar nicht erforderlich. Denn eines steht insoweit fest: Das tat-
sächliche Bestehen oder Nichtbestehen einer hinreichenden Verifikation der 
Steuererklärungen resultiert unmittelbar aus der konkreten Ausgestaltung der Ri-
sikomanagementsysteme, bei welcher wiederum die Finanzverwaltung einen 
weitreichenden Gestaltungsspielraum besitzt. 

 
709  Haunhorst, DStR 2010, 2105 (2108); siehe dazu bereits unter D.I.5. 
710  Vgl. LRH NRW, Jahresbericht 2014, S. 210. 
711  BVerfG v. 9.3.2004 – 2 BvL 17/02, BVerfGE 110, 94, Juris Rn. 78. 
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c) Die strukturelle Gegenläufigkeit von Erhebungsregelung und 
Besteuerungstatbestand und die Zurechnung zum Gesetzgeber  

Auch die fehlende Verifikation der Steuererklärungen reicht allein nicht aus. 
Vielmehr müsste diese gerade auf einer, einem Besteuerungstatbestand gegen-
über strukturell gegenläufigen Erhebungsregel beruhen.712 Hier verknüpft das 
Bundesverfassungsgericht also die Erhebungsregelungen auf der einen Seite mit 
der hinreichenden Verifikation auf der anderen Seite. Für einen in diesem Sinne 
gleichheitswidrigen Steuervollzug müssten es daher gerade die Erhebungsrege-
lungen sein, die die Kontrollen der Steuererklärungen weitgehend ausschließen. 
Umgekehrt formuliert bedeutet dies, dass eine nur unzureichende Verifikation 
der Steuererklärungen dann keine hinreichenden gleichheitsrechtlichen Konse-
quenzen auslöst, wenn die fehlenden Kontrollen nicht durch Erhebungsregelun-
gen bedingt wären, sondern durch die Verwaltungspraxis an sich. Diese Vorgabe 
konkretisiert das Bundesverfassungsgericht noch weiter, wenn es heißt: „Der 
Gesetzgeber muss (sic!) die Steuerehrlichkeit deshalb durch hinreichende, die 
steuerliche Belastungsgleichheit gewährleistende Kontrollmöglichkeiten abstüt-
zen.“713 Diese Formulierung des Bundesverfassungsgerichts legt nahe, dass mit 
„Erhebungsregelung“ nur jene gesetzlichen Normen gemeint sind. Die unzu-
reichende Verifikation müsste daher gerade durch eine Regelung des Gesetzge-
bers vorgezeichnet sein.  

Zugleich müsste das strukturelle Vollzugsdefizit, welches sich aufgrund der 
strukturell gegenläufig auswirkenden Erhebungsregelung zum Besteuerungstat-
bestand ergibt, dem Gesetzgeber zuzurechnen sein.714 Gefordert wird also eine 
gewisse „Verantwortlichkeit“715 des Gesetzgebers. Dies gilt umso mehr vor dem 
Hintergrund, als dass ansonsten ein Fehlverhalten der Landesverwaltung letzt-
lich ohne weiteres auf den Bundesgesetzgeber durchschlagen könne. Die gefor-
derte Zurechnung soll dann bejaht werden, wenn die Ursache der Belastungsun-
gleichheit in der gesetzlichen Regelung des Erhebungsverfahrens zu sehen ist 
oder aber auf Verwaltungsvorschriften beruht, die der Gesetzgeber bewusst und 
gewollt bei seiner Regelung hingenommen hat.716 Die gesetzlichen Regelungen 

 
712  BVerfG v. 27.6.1991 – 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239, Juris Rn. 111. 
713  BVerfG v. 27.6.1991 – 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239, Juris Rn. 115. 
714  BVerfG v. 27.6.1991 – 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239, Juris Rn. 111. 
715  Vgl. Kühn, FR 2008, 506 (507). 
716  BVerfG v. 27.6.1991 – 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239, Juris Rn. 111. 
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des Erhebungsverfahrens entsprechen jedoch auf den ersten Blick den von 
Art. 3 Abs. 1 GG gemachten Vorgaben. Sie fordern gerade eine gleichmäßige 
und gesetzmäßige Erhebung der Steuern (§ 88 Abs. 5 AO). Eben dieses Ziel soll 
dabei durch die Einrichtung der Risikomanagementsysteme verfolgt werden. In-
sofern unterscheidet sich die Situation eines möglichen Vollzugsdefizits durch 
Einrichtung der Risikomanagementsysteme auch von jenen Situationen, die dem 
Zins- und Spekulationseinkünfte-Urteilen zugrunde lagen. Denn während im 
Fall der Zins- und Spekulationseinkünfte der Verwaltung aufgrund des Banken-
erlasses bzw. der Regelung des § 30a AO schon keine Handhabe zur Verfügung 
stand, die genannten Einkünfte beim Steuerpflichtigen überhaupt zu erkennen 
geschweige denn zu veranlagen, so kann in der Einführung des Risikomanage-
mentsystems gerade ein Instrumentarium gesehen werden, die hinreichende Ve-
rifikation in der Massenverwaltung zu gewährleisten. Diese Feststellung allein 
zum Anlass zu nehmen, den beiden Situationen pauschal einen „großen Unter-
schied“ 717 zu attestieren, greift jedoch zu kurz. Denn während zwar die Einrich-
tung der Risikomanagementsysteme zum Zwecke der Verifikation erfolgt, so 
kann mit deren Ausgestaltung eine dem Bankenerlass vergleichbare Wirkung er-
zeugt werden, nämlich dann, wenn sich die Finanzverwaltung durch Festlegung 
der Risikoparameter selbst bindet und insoweit die Prüfung der Steuererklärun-
gen zum Teil gänzlich, zum Teil nur in Bezug auf die vermeintlich risikobehaf-
teten Angaben verhindert.718  

Insofern darf das erstrebte Ziel des Einsatzes derartiger Systeme nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass dieses Ziel mitunter nicht erreicht wird bzw. dass mit der 
Einrichtung derartiger Systeme ein Verwaltungsvollzug etabliert werden könnte, 
der trotz Kontrolle ein Vollzugsdefizit geradezu heraufbeschwört. Denn die Jus-
tierung der Risikoparameter bewirkt gerade, dass diejenigen Sachverhalte, die 
eben nicht den Parametern entsprechen, auch nicht kontrolliert werden.719  

 
717  So Haumann zum Vergleich eines strukturellen Vollzugsdefizits durch den Bankenerlass 

mit einem möglichen strukturellen Vollzugsdefizit durch die „gewichtete Arbeitsweise“ 
der Finanzverwaltung, insbesondere durch GNOFÄ/FAGO, Die „gewichtende Arbeits-
weise“ der Finanzverwaltung, S. 187 f. 

718  Vgl. auch Funke, AöR 132 (2007), S. 168 (209). 
719  Vgl. auch Buciek, DStZ 1995, 513 (515), der schon die Einrichtung von Wertgrenzen per 

se als verfassungswidrig ansieht. Siehe dazu auch die Erkenntnisse des BRH, Bericht 
nach § 99 BHO über den Vollzug der Steuergesetze, insbesondere im Arbeitnehmerbe-
reich, BT-Drucks. 17/8429, S. 13 ff. 
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Im Übrigen soll eine Zurechnung nur dann zu bejahen sein, wenn sich dem Ge-
setzgeber – wenn auch nachträglich – die Erkenntnis aufdrängen musste, dass 
„für die in Frage stehende Steuer mit Blick auf die Erhebungsart sowie die nähere 
Regelung des Erhebungsverfahrens das von Verfassungs wegen vorgegebene 
Ziel der Gleichheit im Belastungserfolg prinzipiell nicht zu erreichen ist und er 
sich dieser Erkenntnis daher nicht verschließen durfte“.720 Das Bundesverfas-
sungsgericht erwartet also vom Gesetzgeber, dass er eine Gesamtbetrachtung der 
materiellen Steuernorm und der Regelung des Erhebungsverfahrens vornimmt 
und insoweit hätte erkennen müssen, dass unter diesem Regelwerk die „in Frage 
stehende Steuer“ nicht gleichmäßig vollzogen werden kann. Denn nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts führte gerade die dem Gesetz-
geber zurechenbare strukturelle Gegenläufigkeit zur Gleichheitswidrigkeit der 
materiellen Steuernorm. Auch an dieser Stelle kann die Parallele zum strukturel-
len Defizit mittels Risikomanagementsysteme nicht ganz eindeutig gezogen wer-
den. Denn unter Beachtung der verfassungsrechtlichen Vorgaben könnten die 
von der Finanzverwaltung gesetzten Risikoparameter auch rechtmäßig sein. An-
ders als im Bankenerlass bzw. in § 30a AO wird der Finanzverwaltung damit 
keine den Vollzug prinzipiell behindernde Regelung in den Weg gelegt; viel-
mehr besteht die Gefahr, dass die Risikoparameter stellenweise dieselbe Wir-
kung entfalten. Insoweit könnte hier der Einwand lauten, dass der Gesetzgeber 
genauso gut von der Rechtmäßigkeit der Ausgestaltung der Risikoparameter aus-
gehen durfte. 

Die Beurteilung der Zurechnung zum Gesetzgeber hängt damit davon ab, ob eine 
hinreichende Verifizierung tatsächlich durch den Gesetzgeber vorgezeichnet 
war, ob also bereits die gesetzlichen Erhebungsregeln die Gewähr für eine hin-
reichende Kontrolle bieten. Der Gesetzgeber hat mit § 88 Abs. 5 AO die Mög-
lichkeit des Einsatzes von Risikomanagementsystemen gesetzlich festgeschrie-
ben. Grobe Vorgaben hinsichtlich der Ausgestaltung dieser Systeme hat er dabei 
in § 88 Abs. 5 S. 3 AO gemacht. Danach soll dem Verifikationsprinzip insbe-
sondere durch Zufallsauswahl, Einzelfallprüfung durch den Amtsträger und re-
gelmäßige Überprüfung der Risikomanagementsysteme auf ihre Zielerfüllung 
Rechnung getragen werden.721 Dabei überlässt der Gesetzgeber jedoch gerade 

 
720  BVerfG v. 27.6.1991 – 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239, Juris Rn. 111. 
721  BT-Drucks. 18/7457, S. 69 f. 
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der Finanzverwaltung die Ausgestaltung jener Einzelheiten, die dann zu einem 
Erhebungsmangel führen könnten.  

Die Tatsache, dass die Ausgestaltung der Risikomanagementsysteme den Aus-
schlag dafür gibt, ob eine hinreichende Verifikation vorliegt, spräche eher gegen 
die Annahme einer Zurechnung. Denn schließlich sind es eben jene, von der Ver-
waltung festgelegten Einzelheiten, die letztlich beurteilen sollen, ob das Risiko 
der Entdeckung einer unzutreffenden Steuererklärung hinreichend hoch ist oder 
ob der Steuerpflichtige „nur in seltenen Ausnahmefällen zur Rechenschaft gezo-
gen wird“.722 Insofern wäre es aber denkbar, die Zurechnung vergleichbar zu et-
waig „hingenommenen“ Verwaltungsvorschriften vorzunehmen. Denn dann 
würde der Gesetzgeber geradewegs für die festgelegten Einzelheiten verantwort-
lich gemacht werden. Nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 
müsste die Belastungsungleichheit dann auf den festgelegten Einzelheiten beru-
hen, die der Gesetzgeber bewusst und gewollte bei der gesetzlichen Regel – also 
der materiellen Belastungsnorm – hingenommen hat. Diese Einschränkung er-
scheint insoweit problematisch, als dass der Gesetzgeber wohl kaum die einzel-
nen Risikoparameter vor Augen hatte als er die materiellen Belastungsnormen 
erließ. Dies gilt nicht zuletzt deshalb, weil die materiellen Belastungsnormen im 
Zweifel schon lange vor Verankerung des Risikomanagementsystems im Gesetz 
galten. Auch eine Nachbesserungspflicht im Hinblick auf die materielle Steuer-
norm ist letztlich schon wegen der für einen gleichmäßigen Steuervollzug erfor-
derlichen ständigen Anpassung der Risikoparameter fernliegend.  

Andererseits könnte man eine Zurechnung zum Gesetzgeber jedenfalls bei von 
der Finanzverwaltung geschaffenem „code law“ annehmen. Dies soll insbeson-
dere dann gelten, „wenn seine einfachgesetzlichen Vorgaben die Entstehung von 
strukturellen Vollzugshindernissen im exekutiv geschaffenen und vollautomati-
siert vollzogenen ‚code law‘ ermöglichen bzw. zulassen“.723 Doch kann nicht bei 
sämtlichen festgelegten Einzelheiten der Risikomanagementsysteme bereits von 
einem solchen code law gesprochen werden. Insofern bedürfte es schon der 
schwierigen Feststellung, welche Risikoparameter derart justiert sind, dass sie 
die Anwendung der materiellen Steuernorm beeinträchtigen. Auch würde allein 
diese Annahme nicht sämtlichen mit dem automatisierten Steuervollzug einher-

 
722  BVerfG v. 27.6.1991 – 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239, Juris Rn. 122. 
723  Maier, JZ 2017, 614 (618). 
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gehenden Gefahren begegnen. Vorzugswürdig ist es daher, auf eben genau diese 
Gefahren abzustellen, denn der Gesetzgeber hat der Verwaltung „bewusst und 
gewollt“ die Aufgabe der Festlegung der Einzelheiten überlassen und es damit 
in die Hand der Verwaltung gelegt, ob der Steuervollzug tatsächlich risikoorien-
tiert erfolgt. Und nicht nur das: Auch bewirkt das aktuell nur unzureichende Kon-
trollsystem, dass die Finanzverwaltung in großem Maße sich selbst überlassen 
wird. Eine Zurechnung könnte man daher insofern begründen, als dass der Ge-
setzgeber bei der Modernisierung des Besteuerungsverfahrens diese Verantwor-
tung ausdrücklich aus der Hand gegeben hat und dies bei Kenntnis der Vollzugs-
wirklichkeit, die bereits unter der alten Gesetzeslage herrschte und bei der eben-
falls die Verantwortung für die Festlegung der Risikoparameter bei der Finanz-
verwaltung lag. Der Gesetzgeber kannte den weitreichenden Gestaltungsspiel-
raum der Finanzverwaltung und auch die Ergebnisse der Rechnungshöfe. Damit 
könnte ihm auch unterstellt werden, dass es sich ihm hätte aufdrängen müssen, 
dass die Gefahr einer unzureichenden Ausgestaltung der Risikomanagementsys-
teme besonders hoch ist und damit die Regelungen im Erhebungsverfahren die 
Gleichheit im Belastungserfolg verfehlen.  

d) Die Folge eines strukturellen Vollzugsdefizits 

Die wohl offensichtlichste Diskrepanz zum Sachverhalt im Zinsurteil- bzw. Spe-
kulationseinkünfte-Urteil zeigt sich bei der vom Bundesverfassungsgericht ge-
wählten Rechtsfolge. Denn welche Steuernorm soll im Fall eines strukturellen 
Vollzugsdefizits mittels Risikomanagementsysteme nun verfassungswidrig 
sein? Die Norm des jeweiligen Werbungskostenabzugs? Oder gar die Norm der 
jeweiligen sachlichen Steuerpflicht? Es ist wohl offenkundig, dass gerade an die-
ser Stelle der Vergleich mit den Urteilen zu den Zinseinkünften und zu den Spe-
kulationseinkünften hinkt. Denn in diesen Fällen ging es darum, dass jeweils eine 
spezielle Einkunftsart nicht gleichmäßig erhoben wurde.724 Doch kann im Falle 
der Risikomanagementsysteme schon nicht davon gesprochen werden, dass das 
materielle Steuergesetz zur „bloßen Fassade“ geworden ist.725 Die aus einem ma-
schinellen Risikomanagementsystem möglicherweise resultierenden Vollzugs-

 
724  Im Fall des Zinsurteils die Einkünfte aus Kapitalvermögen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5, § 20 

Abs. 1 Nr. 8 EStG i.d.F. v. 20.8.1980, BGBl. I 1980, 1545, und im Fall der Spekulations-
einkünfte die sonstigen Einkünfte nach § 2 Abs. 1 Nr. 7, § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Buch-
stabe b) i.d.F. v. 16.4.1997, BGBl. I 1997, 821. 

725  Vgl. Tipke, in Perspektiven der Finanzverwaltung, S. 95 (108). 
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mängel können nicht einer speziellen Einkunftsart zugeordnet werden. Sie sind 
vielfältig und hängen von der jeweiligen Ausgestaltung ab. 

Nicht zuletzt aus diesen Gründen ist es gerade die Rechtsfolge, die vielerorts auf 
Kritik gestoßen ist oder zumindest zur Diskussion herausfordert.726 Führt das 
strukturelle Erhebungsdefizit zwangsläufig zur Rechtswidrigkeit der materiellen 
Erhebungsregel oder hätte nicht doch die maßgebliche verfahrensrechtliche Re-
gelung für verfassungswidrig erklärt werden müssen? Die entsprechende Ver-
fahrensregelung sowohl beim Zins- als auch beim Spekulationseinkünfte-Urteil 
des Bankenerlasses bzw. des § 30a AO legitimiert das Bundesverfassungsgericht 
als erforderliches Gegenstück zu weiter gehenden Offenbarungspflichten im Be-
steuerungsverfahren. Diese Vorschrift diene „dem privaten Geheimhaltungsin-
teresse des Steuerpflichtigen und anderer zur Auskunftserteilung verpflichteten 
Personen“.727 Darüber hinaus werde mit ihr „der Zweck verfolgt, durch beson-
deren Schutz des Vertrauens in die Amtsverschwiegenheit die Bereitschaft zur 
Offenlegung steuerlicher Sachverhalte zu fördern, um so das Steuerverfahren zu 
erleichtern, die Steuerquellen vollständig zu erfassen und eine gesetzmäßige, d.h. 
insbesondere auch eine gleichmäßige Besteuerung sicherzustellen“.728 Diese Re-
gelung für verfassungswidrig zu erklären war also offensichtlich wegen der frei-
heitsgefährdenden Wirkung nicht gewünscht. Im Übrigen wäre die nachträgliche 
Feststellung der Gleichheitswidrigkeit des Bankgeheimnisses oder gar die rück-
wirkende Aufhebung dessen weder praktikabel noch dazu geeignet, das Voll-
zugsdefizit für diese Jahre auszuräumen.729 Insoweit könnte man dem Bundes-
verfassungsgericht zugutehalten, dass der Rückgriff auf die materielle Steuer-
norm der einzige gangbare Weg war, um diese speziellen Missstände im Steuer-
vollzug zu beheben. Daher müsste man sich vielmehr die Frage stellen, ob die 
„Notlösung“730 des Bundesverfassungsgerichts, nämlich der Rückgriff auf die 
materielle Steuernorm, die einzige Möglichkeit ist, um Missstände in der Ver-
waltungswirklichkeit zu beseitigen. 

 
726  Kühn, FR 2008, 506 (508); Tipke, StRO III2, S. 1463 ff. 
727  BVerfG v. 27.6.1991 – 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239, Juris Rn. 139. 
728  BVerfG v. 27.6.1991 – 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239, Juris Rn. 139. 
729  Kühn, FR 2008, 506 (508, 510). 
730  So Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 522 zu den Ergebnissen des BVerfG im 

Zinsurteil.  
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Die Rechtswidrigkeit der materiellen Steuernormen ist aber im Fall des Voll-
zugsdefizits durch die Risikomanagementsysteme weder gewünscht noch tat-
sächlich durchführbar; jedenfalls dann nicht, wenn man vom Gesetzgeber nicht 
eine radikale Umgestaltung und insbesondere Vereinfachung des Besteuerungs-
rechts verlangte, bei deren Steuervollzug es letztlich keiner Pauschalierung und 
Typisierung durch die Steuerverwaltung mehr bedürfte.731 Denn die Folge der 
Verfassungswidrigkeit der materiellen Steuernorm birgt die Gefahr, dass die 
Wahl der Risikoparameter die jeweils dahinter stehende Einkunftsart zu Fall 
bringen könnte. Im Übrigen wäre die Rechtsfolge der Verfassungswidrigkeit der 
materiellen Steuernorm auch nicht konsequent. Denn während sich im Falle der 
Zins- und Spekulationseinkünfte die Entscheidung für die Rechtswidrigkeit der 
materiellen Steuernorm wohl noch im Sinne der Einschätzungsprärogative des 
Gesetzgebers als praktische Konkordanz zwischen den Freiheitsrechten des Be-
troffenen auf der einen und dem Ziel der Besteuerung nach der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit auf der anderen Seite rechtfertigen ließe732, so resultiert die 
Ungleichheit im Belastungserfolg im Falle der Risikomanagementsysteme allein 
und ausschließlich aus der mangelhaften – mitunter gleichheitswidrigen – Aus-
gestaltung eben jener technischer Systeme, die sich eben nicht – insbesondere 
nicht im Hinblick auf Gleichheits- oder Freiheitsrechte des Steuerpflichtigen – 
rechtfertigen lässt. Hinzukommt schon die sich aus den verfassungsrechtlichen 
Grundsätzen ergebene Anforderung, dass die Ausgestaltung der Risikoparameter 
nicht starr sein darf. Die Risikoparameter sind vielmehr ständig anzupassen, um 
auch tatsächlich das Risiko einer unzutreffenden Steuererklärung widerzuspie-
geln. Generell ließe sich durch eine Klage gegen das Vollzugssystem, bei dem 
insbesondere die Verfassungswidrigkeit nicht in der Einrichtung des Risikoma-
nagementsystems als solchem liegt, damit auch nur der aktuelle Ist-Zustand der 
Ausgestaltung des Systems beurteilen. Ob eine solche Momentaufnahme über-
haupt im Hinblick auf das Ziel eines gleichmäßigen Steuervollzugs zielführend 
ist, ist mehr als fraglich. Zeitgleich ist die Nutzung einer solchen computergestütz-
ten Plausibilitätsprüfung mittlerweile unumgänglich.733 Weder die Rechtswidrig-

 
731  Vgl. die Forderungen von LRH NRW, Jahresbericht 214, S. 214; Präsident des BRH, 

Probleme beim Vollzug der Steuergesetze, S. 158 ff. 
732  Vgl. auch die Interpretation des Spekulationseinkünfte-Urteils bei Hey, DB 2004, 724 (725). 
733  Siehe dazu bereits unter D.I.1. 
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keit der materiellen Steuernormen noch die Rechtswidrigkeit des § 88 Abs. 5 AO 
per se würde damit einem gleichheitswidrigen Steuervollzug entgegenwirken.  

Mitunter ließe sich bereits aus den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts zum 
strukturellen Vollzugsdefizit eine andere mögliche Rechtsfolge entnehmen. 
Denn dort heißt es, dass eine strukturell gegenläufig wirkende Erhebungsregel 
bei Zurechnung zum Gesetzgeber zur Verfassungswidrigkeit auch der materiel-
len Norm führt.734 Insoweit könnte man annehmen, dass das Bundesverfassungs-
gericht ohnehin bei einem derartigen Regelungskomplex von der Verfassungs-
widrigkeit auch der Regelungen im Erhebungsverfahren bzw. des Erhebungsver-
fahrens an sich ausgeht.735 Dann würde sich jedoch das widersinnige Ergebnis 
einstellen, dass eine aus sich heraus nicht diskriminierende Vollzugsregel736 we-
gen des Zusammenspiels mit der materiellen Steuernorm dennoch gleichheits-
widrig wäre, sich diese Gleichheitswidrigkeit jedoch bei Wegfall der materiellen 
Steuernorm wieder aufheben würde.  

Doch ist bereits ein solcher Tenor – namentlich die Feststellung der Verfassungs-
widrigkeit eines solchen Regelungskomplexes in seiner Gesamtheit, ohne sich 
auf eine spezielle Norm zu beziehen – dem Bundesverfassungsgericht fremd.737 
Insofern bliebe wohl nur die Möglichkeit einer Unvereinbarkeitserklärung der 
materiellen Steuernormen und/oder der Erhebungsregelungen. Entsprechend der 
dem Gesetzgeber gewährten Einschätzungsprärogative müsste dieser mittels 
Herstellung praktischer Konkordanz entscheiden, inwieweit die eine oder andere 
Regel geändert oder abzuschaffen ist oder aber eine weitere gesetzliche Rege-
lung erforderlich ist, um einen verfassungsgemäßen Zustand herzustellen.738 
Denn mit einer solchen Unvereinbarkeitserklärung bliebe es dem Gesetzgeber 
überlassen, die Verfassungswidrigkeit durch Änderung, Ergänzung oder Strei-
chung von Normen auszuräumen und dies entsprechend seines Legislativauf-
trags. Dabei wäre zu berücksichtigen, in welcher Regel die Ursache des Defizits 

 
734  BVerfG v. 27.6.1991 – 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239, Juris Rn. 111. 
735  In diesem Fall wäre dann die Verfassungswidrigkeit der Erhebungsregel wohl durch die 

Änderung bzw. die Nichtigkeit der materiellen Steuernorm wieder beseitigt worden, vgl. 
auch Funke, AöR 132 (2007), S. 168 (184).  

736  Funke, AöR 132 (2007), S. 168 (184). 
737  Vgl. dazu Hömig, in Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, § 95 BVerfGG Rn. 6 

(Jan. 2017); Rodi, NJW 1990, 3246 (3252). 
738  Vgl. zum Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers bei Gleichheitsverstößen insbesondere 

bei Desens, AöR 133 (2008), S. 404 (410 ff.). 
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zu sehen ist, und insbesondere welche gleichheits- und freiheitsrechtlichen Fol-
gewirkungen sich aus der Verfassungswidrigkeit der jeweiligen Regel ergeben. 
Würde man hingegen automatisch bei Vorliegen eines tatsächlich festgestellten 
Vollzugsdefizits auf die Verfassungswidrigkeit der materiellen Steuernorm 
schließen, käme es gerade zu der von Birk befürchteten Abnahme von Rechtssi-
cherheit. Denn die Annahme einer solchen Wirkung hätte zur Folge, dass die 
Frage der Verfassungsmäßigkeit einer materiellen Steuernorm von der aktuellen 
und sich häufig wandelnden Vollzugspraxis abhängig gemacht würde. Oder mit 
anderen Worten: „Je nach Grad des Vollzugsdefizits ändert sich also offenbar 
der ‚Status‘ der Norm.“739  

e) Kritische Würdigung 

Bei isolierter Betrachtung scheinen die Maßstäbe des Zins- bzw. Spekulations-
einkünfte-Urteils keine eindeutigen Erkenntnisse zu vermitteln. Um zu einem 
Ergebnis zu kommen, lohnt daher ein Blick auf die den Urteilen zugrunde lie-
genden Wertungen.  

So kann jedenfalls der Ausgangspunkt in der von Art. 20 Abs. 3 und 1 Abs. 3 GG 
angeordneten Bindung der Staatsgewalten an Gesetz und Recht sowie der in 
Art. 19 Abs. 4 GG verbürgten Rechtsweggarantie gesehen werden. Insofern sind 
sowohl Verwaltung als auch Gesetzgeber zu gleichheitskonformem und gesetz-
mäßigem Handeln verpflichtet, während der Betroffene sich der Nichteinhaltung 
dieser Pflicht grundsätzlich mittels Rechtsschutzmöglichkeiten erwehren 
kann.740 Der Rechtsschutz muss daher jedenfalls soweit gehen, als der Kläger 
auch tatsächlich darlegen kann, von einem Gleichheitsverstoß nachteilig betrof-
fen zu sein. Doch auch darüber hinaus müssen nicht nur Gleichheitsverstöße im 
Einzelfall, sondern auch Vollzugsdefizite insgesamt beseitig werden können. 
Andererseits kann nicht jeder objektive Gleichheitsverstoß die Verfassungswid-
rigkeit der normativen Grundlage bzw. einer Vollzugspraxis in ihrer Gesamtheit 
bedeuten. Die Urteile des Bundesverfassungsgerichts zu den strukturellen Voll-
zugsdefiziten werden daher häufig mit dem Grundsatz „keine Gleichheit im 

 
739  Birk, StuW 2004, 277 (282); vgl. auch Meyer, DÖV 2005, 551 (557). 
740  Vgl. auch Seiler, JZ 2004, 481 (486). Siehe ausführlich zur rechtsstaatlichen Notwendig-

keit des Gerichtsschutzes bei Stern, Staatsrecht I2, S. 838 ff. 
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Unrecht“ in Verbindung gebracht.741 Denn wie auch die Beschwerdeführer im 
Zins- und Spekulationseinkünfte-Urteil, deren Kapitaleinkünfte zutreffend ver-
anlagt wurden, könnte sich auch der mittels Risikomanagementsystemen mate-
riell rechtmäßig veranlagte Steuerpflichtige dem Vorwurf ausgesetzt sehen, dass 
ihm gegenüber das Recht verfassungsgemäß angewandt wurde. Der Vorwurf ei-
ner strukturellen Belastungsungleichheit impliziert damit die Forderung, die Un-
gleichbehandlung zu beseitigen und damit entweder ebenso von einer defizitären 
Verwaltung zu profitieren oder aber den insoweit begünstigten Steuerpflichtigen 
eben jene Begünstigung abzuerkennen.  

In seinem Zinsurteil verdeutlicht das Bundesverfassungsgericht, dass der Rechts-
schutz der betroffenen Person erst dann Erfolg haben kann, wenn die Belastungs-
ungleichheit gerade zur Verfassungswidrigkeit der seiner steuerlichen Belastung 
zugrunde liegenden materiellen Steuernorm geführt hat.742 Damit entzieht das 
Bundesverfassungsgericht dem Grundsatz „keine Gleichheit im Unrecht“ schon 
seine Grundlage: Denn wenn schon ein im Ergebnis gleichheitswidriges materi-
elles Steuergesetz gegeben ist, käme es auf den Grundsatz „keine Gleichheit im 
Unrecht“ nicht mehr an. Dies entspricht auch bereits dem sich aus dem Grund-
satz „keine Gleichheit im Unrecht“ ergebenen Schutzzweck: Denn wenn es die 
Verwaltung nicht durch fehlerhafte Anwendung materieller Gesetze in der Hand 
haben soll, die Geltung eben jener Norm zu beeinflussen, so hat der Gesetzgeber 
bei struktureller Gegenläufigkeit von materieller Steuernorm und Erhebungsre-
gel bereits selbst das „Unrecht zu verantworten“743. 

Somit könnte die Abgrenzung zu dem Grundsatz „keine Gleichheit im Unrecht“ 
gerade in dem Widerspruch zwischen dem normativen Befehl der materiell 
pflichtbegründenden Steuernorm und der nicht auf Durchsetzung dieses Befehls 

 
741  Siehe u.a. bei Rätke, in Klein13, § 85 AO Rn. 10; Kühn, FR 2008, 506 (509 f.); Pelka, 

StuW 2005, 378 (379); Winterhoff, Steuerverfahrensrecht und tatsächliche Belastungs-
gleichheit, S. 151 ff.; Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 526 f.; Wernsmann, Das 
gleichheitswidrige Steuergesetz, S. 293 ff.; Ondracek, in FS Ritter, S. 227 (238); Kirchhof, 
DStJG 18 (1995), S. 17 (30 ff.); Birk, in FS Stree und Wessels, S. 1173 (1178);  
Goerlich, ZG 1992, 303 (309); Tipke, in Perspektiven der Finanzverfassung, S. 95 (121 f.); 
Völlmeke, NJW 1992, 1345. Siehe dazu auch die Entscheidung der Vorinstanz zum Zins-
urteil BFH v. 20.6.1989 – VIII R 82/86, BStBl. II 1989, 836. 

742  BVerfG v. 27.6.1991 – 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239, Juris Rn. 112. 
743  Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 548; siehe dazu ausführlich bei Wernsmann, 

Das gleichheitswidrige Steuergesetz, S. 293 ff. 
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angelegten Erhebungsregel liegen.744 Die Bedeutung, die das Bundesverfas-
sungsgericht jenem Widerspruch im Normkomplex jedenfalls bei seinem Zins-
urteil beimisst, geht sogar so weit, dass die Verfassungswidrigkeit völlig unab-
hängig vom tatsächlichen Vorliegen eines Vollzugsdefizits einträte – jedenfalls 
dann, wenn man dessen Schlussfolgerungen konsequent zu Ende denkt.745 Denn 
wenn die Ursache der Belastungsungleichheit in diesem Normenkomplex zu se-
hen ist, würde auch eine überwiegende Steuerehrlichkeit und mithin nahezu voll-
ständig korrekte Steuererhebung nichts an der Verfassungswidrigkeit der Steu-
ernorm ändern.746 Auf der anderen Seite würde das Vorliegen eines tatsächlichen 
Vollzugsdefizits und der daraus folgenden objektiv ungleichen Belastung, die 
eben nicht auf die materielle Steuernorm zurückwirkt, auch nicht ausreichen, um 
dem Steuerpflichtigen Rechtsschutz zu gewähren.747  

Der Grundsatz „keine Gleichheit im Unrecht“ hat durchaus seine Berechtigung, 
da ansonsten die Geltungswirkung der Rechtsordnung insgesamt in Gefahr 
wäre.748 Weder der einzelne Bürger noch die Verwaltung selbst sollen durch 
rechtswidriges Handeln bewirken können, dass eine an sich verfassungsgemäße 
Rechtsnorm ihre Gültigkeit verliert. Auf der anderen Seite ist es unter rechts-
staatlichen Gesichtspunkten mehr als fragwürdig, strukturelle Defizite sehenden 
Auges hinzunehmen und den Betroffenen insoweit rechtsschutzlos zu stellen.749 
So spricht u.a. Kühn den nichtnormativen Vollzugsdefiziten eine weitaus größere 
Relevanz zu und stellt demnach fest, dass es den ehrlichen Steuerzahler kaum 
interessieren dürfte, ob die Legislative oder die Exekutive dafür verantwortlich 
ist.750 Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Möglich-
keiten der Einflussnahme des Steuerpflichtigen in den aufgezeigten Fällen. Denn 

 
744  BVerfG v. 9.3.2004 – 2 BvL 17/02, BVerfGE 110, 94, Juris Rn. 64. 
745  So jedenfalls die Konsequenz der Aussagen im Zinsurteil, BVerfG v. 27.6.1991 – 2 BvR 

1493/89, BVerfGE 84, 239, Juris Rn. 111 ff. Die Argumentation im Urteil zu den Spekulati-
onseinkünften verläuft dann weniger konsequent, siehe dazu Meyer, DÖV 2005, 551 (557). 

746  Meyer, DÖV 2005, 551 (552); vgl. auch Kühn, FR 2008, 506 (507), der diese Sorge im 
Ergebnis als unbegründet sieht. 

747  Vgl. auch BVerfG v. 29.10.2003 – V B 45/03, BFH/NV 2004, 540, Juris Rn. 7; siehe 
dazu auch bei Funke, AöR 132 (2007), S. 168 (172 f.). 

748  Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 60 f. 
749  Vgl. auch Meyer, DÖV 2005, 551 (558 f.). So könne es nach Hey nicht darauf ankommen, 

ob Vorschriften fehlen oder Beamte, in FS Kruse S. 269 (272 f.); zustimmend auch Tipke, 
StRO III2, S. 1455 ff. 

750  Kühn, FR 2008, 506 (509). 
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wie Kühn treffend formuliert, mochte sich der „ehrliche Bezieher von Spekula-
tionseinkünften (...) als ‚der Dumme‘ vorkommen. Noch schlechter dran ist aller-
dings der Lohnsteuerpflichtige, der infolge des erklärungsunabhängigen Lohn-
steuerabzugs durch den Arbeitgeber nicht einmal die Wahl zum dummen Ver-
halten hat“.751 Dieser Gedanke lässt sich auch treffend auf ein strukturelles Voll-
zugsdefizit durch die Ausgestaltung der Risikomanagementsysteme übertragen. 
Denn auch hier ist der Steuerpflichtige den defizitären Vollzugspraktiken der Fi-
nanzverwaltung schlichtweg ausgeliefert.752  

Im Ergebnis geht es also um die Frage, ob sich auch der mittels Risikomanage-
mentsystemen rechtmäßig Veranlagte dem Grundsatz „keine Gleichheit im Un-
recht“ ausgesetzt sieht, ob ihm also im Ergebnis der Rechtsschutz zu versagen 
ist. Oder aus der entgegengesetzten Richtung gefragt: Können die Wertungen 
des Zins- und Spekulationseinkünfte-Urteil derart auf durch die Verwaltung ini-
tialisierte Vollzugsdefizite angewendet werden, dass es auch hier im Ergebnis 
schon gar nicht mehr auf eine „Gleichheit im Unrecht“ ankommen kann? 

Insbesondere im Urteil zu den Spekulationseinkünften wird eines deutlich: Ge-
rügt wird die Widersprüchlichkeit der normativen Besteuerungsgrundlage, also 
die Tatsache, dass das Zusammenspiel von Erhebungsregelung und materieller 
Steuernorm letzten Endes zur Ineffizienz führen.753 Schafft also der Gesetzgeber 
ein Regelungssystem, welches letztlich nicht „die Gewähr seiner regelmäßigen 
Durchsetzbarkeit so weit wie möglich in sich selbst trägt“754, so ist die vom Ge-
setzgeber aufgestellte Norm selbst verfassungswidrig. Die Folge einer solchen 
Verfassungswidrigkeit darf dabei nicht ausufern. Sie ist vielmehr eine „ganz au-
ßergewöhnliche Rechtsfolge mangelnder Effektivität des Rechts“.755 Auch kann 
nicht in jedem Fall die materielle Belastungsnorm als Ausgangspunkt der Inef-
fektivität gesehen werden.756 Im Interesse eines insgesamt gleichheitskonformen 
Steuervollzugs wäre vielmehr allgemein zu beurteilen, in welcher steuerlichen 
Regelung der Ursprung des Vollzugsdefizits zu sehen ist. Dies wird wohl in der 
Regel diejenige Norm sein, die dem Vollzug tatsächlich im Weg steht. Nur dann, 

 
751  Kühn, FR 2008, 506 (511). 
752  Vgl. dazu auch Tipke, in FS Offerhaus, S. 819 (822). 
753  Kühn, FR 2008, 506 (507). 
754  BVerfG v. 27.6.1991 – 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239, Juris Rn. 110. 
755  BVerfG v. 25.2.2008 – 2 BvL 14/05, BStBl. II 2008, 651, Juris Rn. 34. 
756  Vgl. auch Kühn, FR 2008, 506 (508). 



Das Risikomanagementsystem im Lichte des Verfassungsrechts 

 162 

wenn diese den Vollzug hindernde Norm letztlich selbst Ausdruck verfassungs-
rechtlich zwingender Gründe ist, muss das Interesse an der steuerlichen Belas-
tungsnorm dem Interesse eines gleichheitskonformen Steuervollzugs weichen, 
nur in diesem Fall schlägt also richtigerweise die defizitäre Verwaltungspraxis 
auf die materielle Steuernorm durch.  

Die Frage, ob eine hinreichende Kontrolle der Steuererklärungen letztlich auf 
den Gesetzgeber zurückzuführen ist, ist damit in den Urteilen des Bundesverfas-
sungsgerichts zum strukturellen Vollzugsdefizit in zweifacher Hinsicht von Be-
deutung: Zum einen wirkt das Fehlen einer gesetzlichen Regelung zur Gewähr-
leistung einer hinreichenden Kontrolle bereits konstitutiv für das Bestehen eines 
strukturellen Vollzugsdefizits. Insofern ist bereits ohne das Vorliegen eines tat-
sächlichen Erhebungsmangels schon ein gleichheitswidriger Steuervollzug an-
zunehmen, wenn die Verifizierung der Steuererklärungen nicht auf einer hinrei-
chenden (gesetzlichen) Regelung zurückzuführen ist. Denn schon die Nicht-Re-
gelung oder jedenfalls nicht hinreichende Regelung, die eine vom Gesetzgeber 
zu erkennende Gefahr von Erhebungsmängeln begünstigt, muss konsequenter 
Weise für das Vorliegen eines dem Gesetzgeber zurechenbaren strukturellen 
Vollzugsdefizits genügen. Eines tatsächlich festzustellenden Defizits bedarf es 
dann nicht mehr.757 Andererseits beeinflusst die Frage auch die sich aus einem 
festgestellten, tatsächlich vorliegenden Vollzugsdefizit ergebene Rechtsfolge: 
Insofern wäre nur bei Zurechnung des Vollzugsdefizits zum Gesetzgeber die 
Verfassungswidrigkeit der materiellen Steuernorm überhaupt denkbar.758 Nur ein 
„normatives“ Defizit kann im Ergebnis auch die Verfassungswidrigkeit der 
Norm selbst bewirken. Wenn das Defizit des Steuervollzugs also in der bloßen, 
durch den einzelnen Finanzbeamten bewirkten Nichtbeachtung der ihm durch 
Verwaltung und Gesetzgeber gemachten Vorgaben führt, wäre ein normatives 
Vollzugsdefizit damit abzulehnen.759 Insofern käme es auch nicht darauf an, dass 
ein Fehlverhalten der Landesverwaltung dem Bundesgesetzgeber zugerechnet 
würde. Vielmehr wäre bereits der Bundesgesetzgeber seinem verfassungsrecht-

 
757  Vgl. auch die Aussagen bei Funke, AöR132 (2007), S. 168 (173), der wegen der nicht 

eindeutigen Zuordnung zu Norm oder Realität von einem „ambivalenten Charakter“ des 
strukturellen Vollzugsdefizits spricht. 

758  An dieser Stelle wird dann auch die Funktion der Zurechnung deutlich: „Transformation 
der bloßen Mangelhaftigkeit der Verfahrensregelung in eine Verfassungswidrigkeit des 
materiellen Gesetzes“, Funke, AöR 132 (2007), 168 (185). 

759  Vgl. auch Goerlich, ZG 1992, 303 (308). 
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lichen Regelungsauftrag nicht hinreichend nachgekommen, sodass bereits aus 
dieser defizitären Rechtslage heraus die Gefahr des gleichheitswidrigen Voll-
zugs bestünde. Insoweit bewirkt schon nicht die Landesverwaltung die Verfas-
sungswidrigkeit einer Bundesnorm; der Gesetzgeber selbst hätte die Gefahr eines 
gleichheitswidrigen Vollzugs zu verantworten. 

Im Fall des Risikomanagementsystems, deren Einrichtung zwar bedingt durch 
die Massenverwaltung und nicht zuletzt durch die Komplexität der materiellen 
Besteuerungsnormen erforderlich ist, ist es die konkrete Ausgestaltung, die zu 
einer Ungleichbehandlung im Belastungserfolgt führen kann. Und dies nicht nur 
dann, wenn schon die Risikoparameter nicht zutreffend gesetzt sind, sondern 
auch dann, wenn bei zutreffender Ausgestaltung des Risikomanagementsystems 
die Ungleichbehandlung letztlich in der manuellen Prüfung liegt. Es würde wohl 
zu weit gehen, wollte man dem Gesetzgeber unterstellen, dass er gerade eine 
gleichheitswidrige Vollzugspraxis bei der gesetzlichen Regelung billigen würde. 
Denn wie sich gezeigt hat, ließe sich bei Beachtung der verfassungsrechtlichen 
Vorgaben durchaus ein rechtmäßiger Steuervollzug bewirken. Doch hat der Ge-
setzgeber selbst das Korsett geschnürt – oder besser gesagt offen gelassen –, in 
dessen Rahmen sich die Verwaltung bei der Ausgestaltung des Risikomanage-
ments bewegen darf. Musste der Gesetzgeber also erkennen, dass die Verwal-
tung in der Vergangenheit von ihrem Handlungsspielraum zu weitgehend Ge-
brauch gemacht hat, so muss ihn richtigerweise zumindest auch eine Pflicht zur 
Nachbesserung der normativen Regelungen bei festgestellter gleichheitswidriger 
Verwaltungspraxis treffen.760 Denn mit der verfassungsrechtlichen Aufgabe des 
Parlaments zur Gesetzgebung geht gleichsam auch eine Pflicht einher, verfas-
sungsmäßige Zustände herzustellen und für die Zukunft zu wahren.761 Insofern 
ist bereits „die Untätigkeit des Gesetzgebers gegenüber faktischen Vollzugs-
problemen als normatives Defizit“ zu verstehen.762  

Aus diesem Grund ist es auch gerechtfertigt, die Feststellung des Vorliegens ei-
nes strukturellen Vollzugsdefizits nicht am tatsächlich ermittelten Defizit im 

 
760  BVerfG v. 27.6.1991 – 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239, Juris Rn. 148. 
761  Mellinghoff, DStR-Beih. 2003, 3 (15); Bryde, Effektivität von Recht als Rechtsproblem, 

S. 20. 
762  Kühn, FR 2008, 506 (509); vgl. auch Pelka, StuW 2005, 378 (379); Eckhoff, Rechtsanwen-

dungsgleichheit, S. 554. Siehe allgemein zur Beobachtungs- und Nachbesserungspflicht 
des Gesetzgebers bei Mayer, Untermaß, Übermaß und Wesensgehaltsgarantie, S. 46 f. 
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Steuervollzug messen zu lassen, sondern aus dem sich die tatsächlichen Defizite 
widerspiegelnden Regelungsgeflecht.763 Denn es kann schon nicht im Interesse 
des Rechtsstaates sein, Vollzugsdefizite, die im Regelungsgeflecht angelegt sind, 
erst ausbrechen zu lassen, um eine Nachbesserungspflicht des Gesetzgebers an-
zunehmen. Insofern ist es das Zusammenspiel aus materieller Steuernorm und 
den Erhebungsregelungen, welches ein solches Vollzugsdefizit bewirken oder 
jedenfalls ermöglichen muss. Dann reicht es – wie oben gesehen – auch aus, 
wenn ein solches Regelwerk die Gefahr eines unzureichenden Steuervollzugs 
heraufbeschwört und diese Annahme durch tatsächliche Feststellungen in der 
Vergangenheit lediglich Unterstützung erfährt.764  

Kann das Defizit in diesem Regelungswerk verortet werden, so ist auch die 
Rechtsfolge der Verfassungswidrigkeit in eben jenem Regelungswerkes zu su-
chen – und dies ungeachtet der tatsächlichen Vollzugswirklichkeit. Wenn also 
wie im Fall des Risikomanagementsystems der Gesetzgeber der Verwaltung ei-
nen weitreichenden Spielraum hinsichtlich der Ausgestaltung des Verwaltungs-
vollzugs belässt, der in hohem Maße anfällig ist, sich einerseits im Rahmen „we-
sentlicher“ Entscheidungen zu bewegen und andererseits eine Ungleichheit im 
Belastungserfolg zu bewirken, so kann die Folge in der Zurechnung zum Gesetz-
geber gesehen werden, wenn es der gesetzgeberischen Pflicht entspräche, die mit 
dem Gestaltungsspielraum einhergehenden Gefahren weiter einzudämmen.  

Während vielerorts dafür gestritten wird, dass es auf staatlicher Seite nicht darauf 
ankommen könne, ob nun der Gesetzgeber das Vollzugsdefizit zu verantworten 
habe oder die Verwaltung765, wird zu den Rechtsfolgen im letztgenannten Fall 
geschwiegen. Wenn aber der Gesetzgeber alles ihm seinerseits Mögliche für die 
Einrichtung eines gleichmäßigen und gesetzmäßigen Steuervollzugs getan hat, 
müsste konsequenterweise die Rechtsfolge des der Verwaltung zurechenbaren 

 
763  Vgl. auch Meyer, DÖV 2005, 551 (552); Jacob/Vieten, FR 2004, 482; Winterhoff, Steu-

erverfahrensrecht und tatsächliche Belastungsgleichheit, S. 198 ff.  
764  Nach der hier vertretenen Auffassung ist es daher nicht haltbar, wenn das BVerfG im Fall 

der Spekulationseinkünfte die Wirkung der Verfassungswidrigkeit auf die Folgereglun-
gen versagt, weil sich „selbst fortbestehende normative Defizite möglicherweise nicht 
mehr in verfassungsrechtlich relevanter Weise“ auswirken und daher „der von der mate-
riellen Steuernorm erteilte Vollzugsbefehl (…) ungeachtet defizitärer Erhebungsregeln 
leer(liefe)“, BVerfG v. 9.3.2004 – 2 BvL 17/02, BVerfGE 110, 94, Juris Rn. 137; siehe 
auch Jacob/Vieten, FR 2004, 482. 

765  So Hey, in FS Kruse, S. 269 (272 f.); Tipke, StRO III2, S. 1455. 
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strukturellen Vollzugsdefizits in der Verfassungswidrigkeit eben jenes Steuer-
vollzugs an sich zu sehen sein. Demnach wären also sämtliche, durch einen sol-
chen Vollzug zustande gekommenen Steuerbescheide rechtswidrig.766 Freilich 
sträubt man sich vor dieser Auslegung. Hat doch der Rückgriff auf das Gesetz 
den charmanten Vorteil, dass die Verfassungswidrigkeit eben jenes auch nur 
vom Bundesverfassungsgericht selbst festgestellt werden kann. Die Rechtswid-
rigkeit eines Steuerbescheides könnte hingegen jedes Finanzgericht feststellen 
und mehr noch: Der Finanzbeamte würde stets selbst Gefahr laufen, ohne eigene 
Einflussmöglichkeiten einen rechtswidrigen Steuerbescheid zu erlassen. Die An-
nahme eines rechtswidrigen Steuervollzugs setzt damit erhebliche Rechtsunsi-
cherheiten in Gang. Den Steuervollzug insgesamt und damit sämtliche Steuerbe-
scheide für rechtswidrig zu betrachten ist damit abzulehnen. Andererseits könnte 
man erwägen, den Steuervollzug als mit der Verfassung unvereinbar zu erklären, 
mit dem sich daran anschließenden notwendigen Änderungsauftrag an den Ge-
setzgeber. Ohne normative Anknüpfung der Verfassungswidrigkeit wäre aber 
bereits fraglich, welche Leistung vom Gesetzgeber verlangt wird, ob an dieser 
Stelle nicht bereits „Unmögliches“767 erwartet wird. Ohne normative Anknüp-
fung muss und kann die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu 
strukturellen Vollzugsdefiziten damit nur ins Leere gehen.  

Im Falle eben nicht strukturell angelegter und/oder nicht im normativen Rege-
lungssystem angelegter Erhebungsdefizite könnte der einzelne Steuerpflichtige 
daher nicht den verfassungswidrigen Steuervollzug rügen. Dies mag vor dem 
Hintergrund des effektiven Rechtsschutzes fragwürdig erscheinen. Doch muss 
an dieser Stelle an die bereits zuvor dargestellten, in Betracht kommenden Kla-
gesituationen erinnert werden: Ein den Steuerpflichtigen belastenden Steuerbe-
scheid kann im Rahmen des Finanzrechtsstreits stets gerügt werden, dem Steu-
erpflichtigen wird „lediglich“ verwehrt, die Verfassungswidrigkeit des Steuer-
vollzugs insgesamt zu rügen, einen Steuervollzug also, der mangels hinreichend 
ausgestalteter Risikomerkmale zu weitgehend pauschaliert und die Steuerpflichti-
gen damit flächendeckend begünstigt. Und dies – an dieser Stelle noch einmal 
ganz deutlich – weil der Steuervollzug bei hinreichender normativer Ausgestaltung 

 
766  Vgl. dazu auch Drüen, in DFGT 8/9 (2011/2012), S. 253 (274). Siehe zu dieser möglichen 

Konsequenz auch bei Thiemann, StuW 2018, 304 (312 f.). 
767  Vgl. dazu Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 530. 
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dann zwar in Einzelfällen objektiv gleichheitswidrig aber eben nicht in seiner 
Gesamtheit verfassungswidrig ist.  

Die Ursache des strukturellen Vollzugsdefizits und damit die dem Gesetzgeber 
zugedachte Verantwortlichkeit liegen damit in der durch die gesetzgeberischen 
Regelungen angelegten Gefahr einer verfassungswidrigen Ausgestaltung der Ri-
sikomanagementsysteme durch die Verwaltung. Das Defizit könnte also gerade 
in dem der Verwaltung zugestandenen Gestaltungsspielraum liegen. Wie sich 
jedoch bereits gezeigt hat, ist die Geheimhaltung der Risikoparameter gerade 
zum Zwecke der Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit der Besteuerung ange-
zeigt. Die Festlegung der Risikoparameter, also gerade die der Verwaltung zu-
gestandene Feinjustierung, kann daher schon wegen der ansonsten eintretenden 
Ausnutzung der Faktoren nicht dem Gesetzgeber überlassen werden. Zugleich 
entspricht es auch dem Grundsatz der funktionsgerechten Aufgabenübertragung, 
dass die Finanzverwaltung die tatsächlichen Risiken erkennt und beurteilt.768 An-
derseits wären zwar gerade grobe Vorgaben für die Verwaltung seitens des Ge-
setzgebers im Sinne der Transparenz und des Vertrauens in die Finanzverwal-
tung wünschenswert, stellen sich aber andererseits als der Verwaltung ohnehin 
bekannte verfassungsrechtliche Konkretisierungen dar. Dass mit einer solchen 
Vorgabe die Gefahr einer rechtswidrigen Ausgestaltung der Risikomanagement-
systeme nennenswert ausgeräumt würde, ist daher nicht angezeigt.  

Mit anderen Worten könnte damit der dem Gesetzgeber gemachte Vorwurf in der 
nur unzureichenden Kontrolle der Verwaltung bei der Ausgestaltung der Risiko-
managementsysteme liegen.769 Denn gerade bei unkontrollierten Systemen besteht 
auch in staatlichen Institutionen die Tendenz zu rechtswidrigem Handeln.770  

2. Das Verhältnis von Transparenz, Rechtsschutz und Kontrolle  

Dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz wird entnommen, dass Transparenz und die 
Kontrolle der Verwaltung sowie die Rechtsschutzmöglichkeiten des Betroffenen 
in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen müssen. Kann der Ein-
zelne mangels Transparenz schon keine ihn betreffende Benachteiligung erken-
nen und sich insoweit auch nicht mittels Rechtsschutzmöglichkeiten dagegen 

 
768  Siehe dazu bereits unter D.I.6.b). 
769  Vgl. auch Drüen, in DFGT 8/9 (2011/2012), S. 253 (274). 
770  Beaucamp, DVBl. 2017, 534 (541); Bull/Mehde, Allgemeines Verwaltungsrecht9, Rn. 401 f. 
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wehren, kommt der Kontrolle daher eine umso höhere Bedeutung zu.771 Immer 
dann also, wenn die Verwaltung zulässigerweise im Verborgenen agiert, er-
wächst daraus eine besondere staatliche Schutzpflicht. Eine solche Arbeit der 
Verwaltung im Verborgenen kann auch im Falle der Risikomanagementsysteme 
angenommen werden. Denn während zwar die Geheimhaltung der Risikopara-
meter im Hinblick auf die Gesetzmäßigkeit und Gleichmäßigkeit der Besteue-
rung erforderlich ist, so geht sie zwangsläufig mit einer erschwerten, wenn nicht 
gar unmöglichen Kenntnisnahme der Ungleichbehandlungen durch den Steuer-
pflichtigen einher. 

a) Die Rechtsschutzmöglichkeiten des Steuerpflichtigen vor den 
Finanzgerichten 

aa) Finanzgerichtliche Kontrolle mittels Feststellungsklage 

Auch im Fall des Steuervollzugs bleibt dem Steuerpflichtigen grundsätzlich der 
durch Art. 19 Abs. 4 GG verbürgte Weg zu den Fachgerichten offen. Im Falle 
einer rechtswidrig erhobenen und ihm zum Nachteil gereichenden Steuer ist die-
ser Weg schließlich auch naheliegend.772 Weitaus interessanter ist daneben je-
doch zu fragen, ob der Steuerpflichtige auch dann Klage beim Finanzgericht er-
heben kann, wenn er eben nicht die materielle Rechtswidrigkeit der eigenen 
Steuererklärung rügt, sondern vielmehr die Rechtswidrigkeit des Steuervollzugs 
an sich. Denn vom letztgenannten Fall wäre auch die Situation betroffen, dass 
die Steuererklärung des Klägers eben nicht (jedenfalls nicht in materiell-rechtli-
cher Hinsicht) rechtswidrig wäre. Vielmehr würde der Kläger dann eine im Steu-
ervollzug angelegte Ungleichbehandlung, also einen gleichheitswidrigen Steuer-
vollzug oder aber einen einem Dritten zuteil gewordenen Vorteil rügen. Die Prob-
lematik einer solchen Klage zeigt sich jedoch stets im Zusammenspiel mit der 
materiellen Steuernorm. Denn während ein den Einzelnen benachteiligender 
Steuervollzug etwa durch rechtswidrige, weil willkürlich gesetzte Risikoparame-
ter oder aber die fehlende Berücksichtigung von für den Steuerpflichtigen posi-
tiven Merkmalen einen Gleichheitsverstoß bewirken kann, so wird in einem an-
schließenden Rechtsstreit stets das konkrete steuerliche Ergebnis zum Inhalt 

 
771  BVerfG v. 20.4.2016 – 1 BvR 966/09, 1 BvR 1140/09, BVerfGE 141, 220, Juris Rn. 140; 

v. 24.4.2013 – 1 BvR 1215/07, BVerfGE 133, 277, Juris Rn. 214. 
772  Jedenfalls nach Durchführung eines erfolglosen Widerspruchverfahrens. 
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gemacht. Insofern stellt sich zwangsläufig die Frage, inwieweit im Rahmen einer 
solchen Klage vor dem Finanzgericht auch eine Kontrolle des Risikomanage-
mentsystems stattfinden kann und wird.  

Bei der Rüge eines gleichheitswidrigen Steuervollzugs an sich bliebe dem Steu-
erpflichtigen wohl nur die Möglichkeit der Feststellungsklage nach § 41 FGO. 
Denn sein Begehren ist in diesem Fall auf die Feststellung der Rechtswidrigkeit 
der Ausgestaltung des Risikomanagementsystems bzw. der Rechtswidrigkeit des 
Steuervollzugs an sich auszulegen. Doch ist die Feststellungsklage nur dann zu-
lässig, wenn der Kläger geltend macht, in seinen Rechten verletzt zu sein. Denn 
auch im Falle der Feststellungsklage kann der Kläger jedenfalls keine Ungleich-
behandlung rügen, von der er nicht betroffen ist.773 Klagen im Allgemeininteresse 
und Popularklagen sollen schließlich unzulässig sein.774 Die Finanzgerichtsbarkeit 
hat nur einen Rechtsschutzauftrag und nicht den Auftrag, die objektive Rechts-
ordnung zu gewährleisten.775 Insofern reicht der Verstoß gegen objektives Recht 
auch nicht aus, um eine Klagebefugnis zu begründen. Vielmehr müsste das ver-
letzte Recht gerade Individualrechtsschutz des Bürgers bezwecken, also eine 
Schutznorm darstellen, die ein subjektives Recht verleiht.776 

Schwierig gestaltet sich die Erfüllung dieses Merkmals im Falle einer vermeint-
lich rechtswidrigen aber den Kläger nicht unmittelbar benachteiligenden Ver-
waltungspraxis. Denn in einem solchen Fall rügt der Kläger gerade nicht den 
eigenen Nachteil, sondern vielmehr den einem Dritten zuteil geworden Vorteil. 
Ausgehend von der Schutznormtheorie777 wäre daher zu fragen, ob die verletzte 

 
773  Seer, in T/K, AO/FGO, § 41 Rn. 8a (Okt. 2014); vgl. auch v. Beckerath, in Gosch, 

AO/FGO, § 41 FGO Rn. 19 (Okt. 2014). Dies gilt unabhängig davon, ob man nun ent-
sprechend der Rechtsprechung in der Verwaltungsgerichtsbarkeit von einer analogen An-
wendung des § 40 Abs. 2 FGO auch für Feststellungsklagen ausgeht, die Unzulässigkeit 
jener Klagen bereits aus dem Erfordernis „berechtigtes Interesse“ aus § 41 Abs. 1 FGO 
selbst entnimmt oder aber das allgemeine Rechtsschutzinteresse bedient. Siehe zusam-
menfassend dazu Seer, in T/K, AO/FGO, § 41 Rn. 8 ff. (Okt. 2014) m.w.N. 

774  Tipke, StRO III2, S. 1531. 
775  Tipke, StRO III2, S. 1531. 
776  Tipke, StRO III2, S. 1532; siehe allgemein zu verwaltungsgerichtlichen Klagen Schmidt-

Aßmann, in Verwaltungskontrolle, S. 9 (22 f.). 
777  Bühler, Die subjektiv öffentlichen Rechte und ihr Schutz in der deutschen Verwaltungs-

rechtsprechung, S. 224.  
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Norm zumindest auch den Schutz von Individualinteressen bezweckt.778 In Ab-
grenzung zum Allgemeininteresse müsste der Betroffene daher gerade ein ge-
setzlich oder rechtlich geschütztes Interesse geltend machen. Der ihn vermeint-
lich getroffene Nachteil bzw. der einem Dritten zuteil gewordene Vorteil dürfte 
sich daher nicht als bloßer Reflex des objektiven Rechts darstellen.779 

Anknüpfen könnte man an dieser Stelle bereits an den den Steuerpflichtigen be-
nachteiligenden Steuerbescheid, jedenfalls dann, wenn dieser dem Steuerpflich-
tigen eine Zahlungspflicht auferlegt. Ein belastender rechtswidriger Verwal-
tungsakt verletzt den Betroffenen schließlich stets in seinen Rechten.780Anderer-
seits würde dann demjenigen, der einen begünstigenden Steuerbescheid erhält, 
etwa im Falle eines Erstattungsanspruchs, die Feststellungsklage verwehrt. Doch 
zielt an dieser Stelle die Feststellungsklage gerade nicht auf die Rüge des kon-
kreten Steuerbescheides ab, sondern auf die Rüge einer verfassungswidrigen 
Verwaltungspraxis. Anknüpfungspunkt kann daher schon nicht die Frage sein, 
ob der einzelne Steuerbescheid belastend oder begünstigend wirkt, sondern ob 
der konkrete Steuervollzug rechtswidrig ist und dies unabhängig von der Recht-
mäßigkeit des einzelnen Steuerbescheids. 

Als verletzte Norm wäre vorliegend wohl – jedenfalls in einem ersten Schritt781 – 
auf den Gleichheitssatz selbst abzustellen.782 Die verschiedenen Möglichkeiten 
objektiver Gleichheitsverstöße durch die Ausgestaltung des Risikomanagement-
systems wurden oben bereits eingehend erläutert. Insofern ist jedoch fraglich, ob 
ein solcher Gleichheitsverstoß schon ausreicht, um die Klagebefugnis eines je-
den – auch eines nicht unmittelbar Benachteiligten – zu begründen. Denn schließ-
lich wäre genau dies die Folge: Bei Vorliegen von Vollzugsmängeln könnte 

 
778  BFH v. 25.4.2018 – VI R 64/15, n.v., Juris Rn. 25; v. 15.10.1997 – I R 10/92, BStBl. 

1998, 63, Juris Rn. 30; Schenke, in Kopp/Schenke, VwGO23, § 42 Rn. 83 ff.; v. Beckerath, 
in Gosch, AO/FGO, § 40 FGO Rn. 16 (Okt. 2015); Seer, in T/K, AO/FGO, § 40 FGO 
Rn. 43 (Okt. 2014); Englisch, StuW 2008, 43 (46 ff.).  

779  BVerfG v. 9.1.1991 – 1 BvR 207/87, BVerfGE 83, 182, Juris Rn. 44; BFH v. 15.10.1997 – I 
R 10/92, BStBl. 1998, 63, Juris Rn. 21; Seer, in T/K, AO/FGO, § 40 FGO Rn. 43 (Okt. 2014). 

780  Seer, in T/K, AO/FGO, § 40 FGO, Rn. 41 (Okt. 2014). 
781  Die Frage ist im Ergebnis davon abhängig, ob man das Vorliegen eines strukturellen 

Vollzugsdefizits bejaht und insbesondere, welche Folgen aus diesem gezogen werden. 
Siehe dazu bereits unter D.II.1. 

782  Siehe zur Beurteilung des allgemeinen Gleichheitssatzes als subjektives Recht auf Rechtsan-
wendungsgleichheit allgemein bei Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 450 ff. m.w.N.; 
Schoch, DVBl. 1988, 863 (867 f.). 
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tatsächlich auch derjenige klagen, der eben nicht von diesen betroffen ist. Inso-
fern fragt man sich unwillkürlich, wo hier noch die Grenze zu ziehen wäre oder 
ob diese Sichtweise schließlich einen „allgemeinen Gesetzesvollziehungsan-
spruch“ begründet.783 Dabei scheint das Steuerrechtsverhältnis auf den ersten 
Blick als Zwei-Personen-Konstellation ausgestaltet zu sein, also insbesondere 
zwischen Steuerpflichtigem und Staat. Betrachtet man jedoch die sich aus dem 
Gleichheitssatz ergebenden Konsequenzen insbesondere im Hinblick auf die 
Rechtsanwendungsgleichheit und Gleichheit im Belastungserfolg, so betreffen 
diese doch gerade sämtliche Steuerpflichtige. Wenn aber auf sämtliche Steuer-
pflichtige das Recht gleichermaßen angewendet werden soll, so müsste dem ein-
zelnen Steuerpflichtigen auch das Recht zugebilligt werden, einen Mangel in der 
Rechtsanwendungsgleichheit zu rügen und das auch dann, wenn er selbst nicht 
unmittelbar betroffen ist. So führt Tipke aus: „Man kann auch sagen, eine Norm, 
die viele oder alle betroffenen schützt, schützt auch jeden einzelnen Betroffenen 
und gewährt diesem Individualschutz.“784 

Es stellt sich also die Frage, ob es so etwas wie einen allgemeinen Gesetzesvoll-
ziehungsanspruch gibt. Gegen eine solche Annahme spricht jedoch, dass sich in 
einem solchen Anspruch letztlich nur das Bedürfnis ausdrücken würde, die staat-
lichen Organe zu objektiv gleichmäßigem und gesetzmäßigem Handeln zu be-
wegen.785 Ein derart weitreichender Kontrollauftrag kommt dem einzelnen Bür-
ger jedoch nicht zu.786 „Das allgemeine Interesse, dass (sic!) jedermann seine 
Steuern nach Maßgabe des Gesetzes entrichtet, ist keine hinreichende Grund-
lage, um dem Steuerzahler die Klägerrolle gegen jedermann zuzuweisen.“787  

Auch steht an dieser Stelle insbesondere die Frage im Raum, ob die Feststel-
lungsklage tatsächlich dem Begehren des Klägers entspräche. So führt Eckhoff 
zutreffend aus, dass derjenige, der sich gegen einzelne Vollzugsfehler wehren 

 
783  Vgl. dazu Seer, in T/K, AO/FGO, § 40 FGO Rn. 48 (Okt. 2014). Siehe dazu auch bei 

Wollenschläger, in vM/K/S, GG, Band I7, Art. 3 Abs. 1 Rn. 216; F. Kirchhof, in FS  
Merten, S. 109 (114 f.). 

784  Tipke, StRO III2, S. 1533. 
785  Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 258. 
786  Thiemann, StuW 2018, 304 (312). 
787  Trzaskalik, DStJG 5 (1982), S. 315 (336), der aus diesem Grund die Einführung eines 

„objektiven Beanstandungsverfahrens“ diskutiert, im Ergebnis aber wegen der befürch-
teten erheblichen Beeinträchtigung der durchaus erwünschten zentralen Steuerung des 
Verwaltungshandelns aber ablehnt. 
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möchte, wohl kaum erwarten könne, „die Höhe der eigenen Steuerlast tatsächlich 
konkret zu beeinflussen.“788 Seine Gründe für das Vorgehen gegen die vermeint-
liche Begünstigung eines Dritten lägen wohl vielmehr im privaten oder geschäft-
lichen Bereich, als dass die Sorge um den Gesamtvollzug ihn zu einer Klage 
motiviert hätte.789 Geht es dem Steuerpflichtigen daher um die Feststellung, dass 
die Ausgestaltung der Risikomanagementsysteme rechtswidrig erfolgt ist, dass 
also die Finanzverwaltung rechtswidrig agiert, so wäre entsprechend der erfor-
derlichen Verletzung eines subjektiven Rechts eine Klage nur dann zulässig, 
wenn der Steuerpflichtige geltend machen könnte, von der Ungleichbehandlung 
tatsächlich betroffen zu sein. Denn es reicht nicht aus, dass der Steuerpflichtige 
die Schlechterstellung einer Vergleichsgruppe rügt, wenn er selbst dieser 
schlechter gestellten Vergleichsgruppe nicht angehört.790 An dieser Stelle be-
stünde jedoch bereits das Problem der wohl flächendeckenden Unwissenheit der 
Steuerpflichtigen hinsichtlich einer solchen Vollzugspraxis.  

Motiviert den Steuerpflichtigen hingegen die tatsächliche eine Sorge um den Ge-
samtvollzug, so würde eine solche Rüge des gesamten Steuervollzugssystems 
auf die Frage der Rechtswidrigkeit oder gar Verfassungswidrigkeit eben jenes 
abzielen. Eine solche Klage wäre jedoch nur dann erfolgreich, wenn die Verfas-
sungswidrigkeit in einem Defizit des Gesetzgebers zu finden wäre.791 Doch kann 
nur das Bundesverfassungsgericht einen solchen Gleichheitsverstoß verbindlich 
feststellen.792 Insofern müsste der Steuerpflichtige auf die Möglichkeit der Ver-
fassungsbeschwerde verwiesen werden, die wegen der sich aus der mangelnden 
Transparenz ergebenen besonderen Gefährdungslage wiederum ohne Beschrei-
ten des Rechtsweges zulässig ist.793 

bb) Die Ermittlung des Sachverhalts durch die Finanzgerichte 

Die Finanzgerichte haben den Sachverhalt von Amts wegen zu erforschen, § 76 
Abs. 1 S. 1 FGO. Insofern ist das Finanzgericht grundsätzlich dazu verpflichtet, 

 
788  Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 557. 
789  Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 557. 
790  Desens, AöR 133 (2008), S. 404 (429). 
791  Siehe dazu bereits unter D.II.1.f). 
792  Seer, in T/K, AO/FGO, VerfRS Rn. 14 (Okt. 2011); Tipke, StRO III2, S. 1534. 
793  BVerfG v. 24.4.2013 – 1 BvR 1215/07, BVerfGE 133, 277, Juris Rn. 83. 
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Entscheidungsreife herbeizuführen.794 Dazu hat es den entscheidungserheblichen 
Sachverhalt so vollständig wie möglich und bis zur Grenze der Zumutbaren, d.h. 
unter Ausnutzung aller verfügbaren Beweismittel, aufzuklären.795 Die Verpflich-
tung der Finanzbehörden zur Ermittlung des Sachverhalts (§§ 88, 89 Abs. 1 AO) 
wird hierdurch nicht berührt, § 76 Abs. 4 FGO. Auch die finanzgerichtliche 
Sachverhaltsaufklärung geht daher grundsätzlich vom Untersuchungsgrundsatz 
aus.796 Ebenso wie die finanzbehördliche Sachverhaltsaufklärung ist jedoch auch 
die finanzgerichtliche Sachverhaltsaufklärung stark von der Mitwirkung der Ver-
fahrensbeteiligten geprägt (siehe u.a. §§ 76 Abs. 1 S. 2-4, Abs. 3, 77, 79b, 80, 
93 FGO);797 wenngleich auch die Finanzgerichte an das Vorbringen und die Be-
weisanträge der Beteiligten nicht gebunden sind (§ 76 Abs. 1 S. 5 FGO). Im Üb-
rigen kann das Gericht nur dann tätig werden, wenn der Kläger es angerufen hat 
(sog. Dispositionsmaxime, siehe u.a. §§ 40 Abs. 1, 41, 114, 115 Abs. 1, 116 FGO). 
Der Kläger ist es also, der entscheidet, ob und in welchem Umfang das Gericht 
tätig wird (vgl. auch § 96, § 67 FGO).798 Insofern kommt es auch im Fall der fi-
nanzgerichtlichen Sachverhaltsaufklärung zwangsläufig zu einem Informations-
gefälle zwischen Beteiligtem und Gericht, was letztlich gegen die Annahme einer 
Alleinverantwortung des Finanzgerichts spricht.799 Auch hier ist daher vielmehr 
von einer Verantwortungsgemeinschaft zu sprechen, bei der die Letztverantwor-

 
794  BFH v. 29.3.1995 – II R 13/94, BStBl. II 1995, 542, Juris Rn. 15 ff.; v. 15.9.1988 – IV R 

134/86, BFH/NV 1990, 10, Juris Rn. 15 ff.; Krumm, in T/K, AO/FGO, § 76 FGO Rn. 18 
(Feb. 2018); Herbert, in Gräber8, § 76 FGO Rn. 14. 

795  BFH v. 2.9.2016 - IX B 66/16, BFH/NV 2017, 52, Juris Rn. 6; v. 21.6.2016 – III B 29/16, 
BFH/NV 2016, 1483, Juris Rn. 11; v. 3.12.2009 – VI R 58/07, BStBl. II 2010, 531 (532) – 
Juris Rn. 11; v. 2.12.2009 – VI B 124/08, BFH/NV 2010, 638, Juris Rn. 9; v. 11.3.1988 – 
III R 288/84 u.a., BFH/NV 1989, 507, Juris Rn. 17; v. 30.5.1967 – II 120/63, BStBl. III 
1967, 520, Juris Rn. 10, st. Rspr. 

796  BFH v. 1.3.2018 – V R 18/17, DStR 2018, 1169, Juris Rn. 20; v. 16.1.2018 – VI R 2/16, 
BFH/NV 2018, 712, Juris Rn. 18; Krumm, in T/K, AO/FGO, § 76 FGO, Rn. 24 
(Feb. 2018); Nierhaus, Beweismaß und Beweislast, S. 261 ff. Siehe zum Untersuchungs-
grundsatz im Verwaltungsprozessrecht Schenke, in Kopp/Schenke, VwGO23, § 86 Rn. 1; 
Rixen, in Sodan/Ziekow, VwGO4, § 86 Rn. 7. 

797  BFH v. 3.6.2003 – IX R 46/00, BFH/NV 2004, 46, Juris Rn. 8; v. 15.2.1989 – X R 16/86, 
BStBl. 89, 462, Juris Rn. 16; Martin, BB 1986, 1021 (1022). 

798  Krumm, in T/K, AO/FGO, § 76 FGO Rn. 7 (Feb. 2018). 
799  Für die Annahme einer Alleinverantwortung hingegen Rixen, in Sodan/Ziekow, VwGO4, 

§ 86 Rn. 12 f.; Nierhaus, Beweismaß und Beweislast, S. 277 f. 



Das Risikomanagementsystem im Lichte des Verfassungsrechts 

  173 

tung – ebenso wie bei der Sachverhaltsaufklärung durch die Finanzbehörden – bei 
der öffentlichen Hand, also dem Finanzgericht verbleibt.800  

Die Konsequenz einer solchen Letztverantwortung ist, dass das Finanzgericht im 
Falle eines streitigen Sachverhalts selbst die notwendigen Ermittlungsmaßnah-
men einleitet. Der im Zivilprozess wichtige Begriff des Beweisführers ist dem 
Finanzgerichtsprozess fremd.801 Dabei gelten auch im Finanzgerichtsprozess die 
bereits aufgestellten Grundsätze hinsichtlich des Beweismaßes. Insofern ist auch 
das Finanzgericht nur dann zu weiteren Nachforschungen angehalten, wenn sich 
„tatsächliche Zweifel nach Lage der Akten und dem Ergebnis der bisherigen 
Verhandlung aufdrängen“.802  

Die risikoorientierte Aufklärung eines Steuerfalles nach § 88 Abs. 5 AO schlägt 
damit grundsätzlich nicht auf die finanzgerichtliche Sachverhaltsermittlung 
durch.803 Nähme man hingegen an, die Finanzgerichte seien an Pauschalierungen 
und Typisierungen der Finanzverwaltung gebunden, müsste die richterliche 
Kontrolle auch an dieser Stelle auf eine bloße Plausibilitätsprüfung beschränkt 
sein.804 Dabei stellt sich jedoch das Problem, dass auch das Finanzgericht nicht 
nur den Inhalt der Pauschalierung nicht kennt.805 Schon die rechtliche Qualifi-
zierung eines Risikoparameters als eine solche Pauschalierung oder Typisierung 
setzt die – im Finanzgerichtsprozess schon aus praktischen Gründen nicht leist-
bare – Kenntnis eben jener tatsächlichen Wirkung im Steuervollzug voraus. Hin-
zukommt, dass die Finanzgerichte in der Praxis nur äußerst selten Beweisauf-
nahmen durchführen. „Wenn überhaupt, dann überlegen die Finanzgerichte, ob 
sie einem ausdrücklich gestellten Beweisantrag nachkommen müssen.“806 

Wenn jedoch der Steuerpflichtige einen ungleichmäßigen Steuervollzug rügt, so 
stellt sich naturgemäß die Frage, ob und inwieweit es ihm überhaupt möglich ist, 
diesen Vorwurf substantiiert zu belegen. Schließlich legt § 88 Abs. 5 S. 4 AO 

 
800  Krumm, in T/K, AO/FGO, § 76 FGO Rn. 3 (Feb. 2018); Kaufmann, Untersuchungsgrund-

satz und Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 432 ff. 
801  Krumm, in T/K, AO/FGO, § 76 FGO Rn. 19 (Feb. 2018). 
802  Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 189; Krumm, in T/K, AO/FGO, § 176 FGO 

Rn. 20 (Feb. 2018) jeweils m.w.N. 
803  Drüen, in DFGT 12-14 (2015/2016/2017), S. 250 (256). 
804  Vgl. Seer, Verständigungen in Steuerverfahren, S. 249. 
805  Siehe zur Offenlegung der Risikoparameter im Finanzgerichtsverfahren sogleich. 
806  Kulosa, in FS BFH Band II, S. 1831 (1859). 
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fest, dass die Einzelheiten der Risikomanagementsysteme nicht veröffentlicht 
werden dürfen, soweit dies die Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit der Be-
steuerung gefährden könnte. Sinn und Zweck dieser Regelung ist es zu verhin-
dern, dass Steuerpflichtige ihr Erklärungsverhalten an der Ausgestaltung der Ri-
sikomanagementsysteme ausrichten.807 Zwar wäre es aus dem Bedürfnis einer 
wachsenden Steuermoral wünschenswert, wenn die Verwaltung von der Mög-
lichkeit der Veröffentlichung der Einzelheiten der Risikoparameter insoweit Ge-
brauch machte, als die Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit der Besteuerung 
nicht gefährdet würde.808 Ob die Veröffentlichung jedoch auch einen Vorteil hin-
sichtlich der Rechtsschutzmöglichkeiten der Betroffenen bewirkt, muss indes 
stark bezweifelt werden. Denn schließlich liegt es im Ermessen der Finanzver-
waltung, inwiefern sie überhaupt der Forderung nach Transparenz nachkommen 
wird. Im Übrigen ist die Grenze zwischen einer der Rechtsstaatlichkeit dienen-
den und einer eben jener gefährdenden Veröffentlichung von Einzelheiten jeden-
falls dann überschritten, wenn die Risikoparameter selbst veröffentlich würden. 
Doch ist genau diese Kenntnis erforderlich, um der Verwaltung den Vorwurf 
eines in diesem Sinne ungleichmäßigen Steuervollzugs zu machen. Derartige 
Tatsachen und Beweismittel gehören jedoch der vom Finanzamt „beherrschten 
Informations- und Tätigkeitssphäre“ an.809 Insofern käme es wohl gerade in ei-
nem solchen, die Einzelheiten des Risikomanagementsystems betreffenden Ver-
fahren im Zweifel auf die Letztverantwortung des Finanzgerichts an.  

Dem sich dadurch ergebenen Spannungsverhältnis vom Recht des Betroffenen 
auf effektiven Rechtsschutz einerseits und dem zur Wahrung der Gleichmäßig-
keit und Gesetzmäßigkeit der Besteuerung erforderlichen Geheimhaltungsschutz 
andererseits soll § 86 FGO Rechnung tragen.810 So sind die Behörden grundsätz-
lich zur Vorlage von Urkunden und Akten, zur Übermittlung elektronischer Do-
kumente und zu Auskünften verpflichtet. Diese Pflicht soll nur insoweit einge-
schränkt sein, als entweder durch das Steuergeheimnis geschützte Verhältnisse 
Dritter unbefugt offenbart würden (§ 86 Abs. 1 FGO), Nachteile hinsichtlich des 
Wohls des Bundes oder eines deutschen Landes zu befürchten wären oder die 

 
807  BT-Drucks. 18/7457, S. 70. 
808  Siehe dazu bereits unter D.I.3.b)dd). 
809  Krumm, in T/K, AO/FGO, § 76 FGO Rn. 84 (Feb. 2018). 
810  Vgl. dazu Seer, in T/K, AO/FGO, § 86 FGO Rn. 1 f. (Juli 2017); Trossen, FR 2015, 

1021 (1024). 
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Vorgänge aus anderen Gründen nach einem Gesetz oder ihrem Wesen nach ge-
heim gehalten werden müssen (§ 86 Abs. 2 FGO). Diese Einschränkung wurde 
in § 86 Abs. 2 S. 2 FGO im Zuge des Gesetzes zur Modernisierung des Besteu-
erungsverfahrens811 um das Interesse bezüglich der Geheimhaltung der Einzel-
heiten der Risikomanagementsysteme erweitert.  

Ergänzend zu § 88 Abs. 5 S. 4 AO sollen diese Einzelheiten daher auch in einem 
finanzgerichtlichen Verfahren nicht veröffentlicht werden dürfen, soweit die 
Gleichmäßigkeit oder Gesetzmäßigkeit der Besteuerung dadurch gefährdet 
würde. Insofern ist jedoch eine konkrete Gefährdung der Gleichmäßigkeit oder 
Gesetzmäßigkeit der Besteuerung erforderlich, die von der obersten Aufsichts-
behörde schlüssig dargelegt werden muss (konditionierter Geheimnisvorbe-
halt).812 Um in einem solchen Fall das Recht des Betroffenen auf effektiven 
Rechtsschutz zu wahren, wurde das sog. in camera-Verfahren vor dem Bundes-
finanzhof nach § 86 Abs. 3 FGO eingeführt.813 In diesem Zwischenverfahren soll 
geprüft werden können, ob die Weigerung der Behörde auf Auskunft bzw. Da-
tenübermittlung rechtmäßig ist. Dabei stellt der Bundesfinanzhof fest, ob die Be-
hörde die tatsächlichen Grundlagen sorgfältig zusammengetragen und richtig 
eingeschätzt, zutreffende Bewertungen und Prognosen im Rahmen der Tatbe-
standsmerkmale der Norm vorgenommen und die Interessen des Betroffenen an 
der Auskunftserteilung einerseits und diejenigen der Behörde an der Geheimhal-
tung andererseits angemessen abgewogen hat.814 Liegt der Ursprung der vom 
Kläger gerügten Ungleichbehandlung daher in den Risikoparametern selbst, so 
wird auch der Bundesfinanzhof zu dem Ergebnis kommen, dass eine Offenle-
gung wegen der Gefährdung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung zu unterblei-
ben hat.  

Nach der aktuellen Gesetzeslage insbesondere hinsichtlich § 88 Abs. 5 S. 4 AO 
und § 86 Abs. 2 S. 2 FGO ist es daher den Finanzgerichten mangels Kenntnis 
der Einzelheiten der Risikoparameter schon gar nicht möglich, eine dadurch 

 
811  Gesetz vom 18.7.2016, BGBl. I 2016, 1679. 
812  Seer, in T/K, AO/FGO, § 86 FGO Rn. 14, 13 (Juli 2017). 
813  Seer, in T/K, AO/FGO, § 86 FGO Rn. 3, 16 ff. (Juli 2017); siehe zur Einführung des 

in camera-Verfahrens im Rahmen des Verwaltungsrechtsschutzes Bröhmer, Transparenz 
als Verfassungsprinzip, S. 244 ff.  

814  Vgl. BVerfG v. 27.10.1999 – 1 BvR 385/90, BVerfGE 101, 106, Juris Rn. 77. 
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bewirkte Ungleichbehandlung tatsächlich festzustellen.815 Während dessen hätte 
zwar der Bundesfinanzhof im Falle des Antrags des Betroffenen auf Durchfüh-
rung des Verfahrens nach § 86 Abs. 3 FGO die Einsicht in die entsprechenden 
Merkmale, ist aber nicht zur Überprüfung ihrer Verfassungsmäßigkeit angehal-
ten und im Übrigen zu einer solchen – jedenfalls über die Feststellung einzelner 
diskriminierender Risikoparameter hinaus – mangels umfassender Kenntnis der 
Vollzugswirklichkeit auch rein tatsächlich nicht in der Lage.816 Wenngleich also 
ein solches in camera-Verfahren grundsätzlich im Rahmen von geheimhaltungs-
bedürftigen Sachverhalten dem Einzelnen zu einem effektiveren Rechtsschutz 
verhelfen mag817, so ist dieses Verfahren doch im Falle eines gleichheitswidrigen 
Steuervollzugs mittels Risikomanagementsystemen allein wegen der Geheim-
haltungsbedürftigkeit der Risikoparameter schon zur Ineffektivität verdammt.  

Mangels Kenntnis der Einzelheiten der Risikomanagementsysteme bliebe dem 
Finanzgericht daher nur die Möglichkeit anhand der ihm übermittelten Akten zu 
entscheiden, ob eine Ungleichbehandlung im Steuervollzug vorliegt oder eben 
nicht. Dies erscheint jedoch bereits mangels Vergleichsmaßstabs mit anderen 
Steuererhebungen schwierig bis unmöglich.818 Die von Ahrendt befürchtet „Ent-
koppelung“819 des materiellen Steuerrechts vom Besteuerungsverfahren wird da-
her durch die nur unzureichenden Rechtsschutzmöglichkeiten noch bestärkt.  

Die Feststellung eines verfassungswidrigen Steuervollzugs durch die Ausgestal-
tung der Risikomanagementsysteme weist damit mehrere Probleme auf: begin-
nend mit der Schwierigkeit des Klägers, die mögliche Ungleichbehandlung man-
gels Kenntnis der Einzelheiten der Risikomanagementsysteme überhaupt sub-
stantiell darzulegen, über die Frage, ob mangels eingetretenen Nachteils über-
haupt die entsprechende Klagebefugnis gegeben ist, bis hin zu der schließlich 
unüberwindbaren Hürde, dass auch das Finanzgericht keine hinreichende Kennt-
nis über die Ausgestaltung der Risikomanagementsysteme erlangen wird.  

 
815  Drüen, in DFGT 8/9 (2011/2012), S. 253 (273). 
816  Vgl. auch Thiemann, StuW 2018, 304 (312). 
817  Bröhmer, Transparenz als Verfassungsprinzip, S. 244 ff. 
818  Vgl. dazu auch Drüen, in DFGT 8/9 (2011/2012), S. 253 (273). 
819  Ahrendt, NJW 2017, 537 (539). 
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cc) Abschließende Beurteilung der Rechtsschutzmöglichkeiten des 
Steuerpflichtigen vor dem Finanzgericht  

Insbesondere im Bereich der Finanzkontrolle wurden schon früh die Schwächen 
einer gerichtlichen Kontrolle erkannt. Die Notwendigkeit des Staates zur Erhe-
bung von Steuern ist nur bedingt justiziabel; im Übrigen ist die Kontrolle durch 
die Finanzgerichte auf den Individualrechtsschutz ausgerichtet.820 Die finanzge-
richtliche Kontrolle steht damit vor vielen Hürden: Dies ergibt sich zum einen 
aus der fehlenden tatsächlichen Möglichkeit der Finanzgerichte, die Vollzugs-
wirklichkeit unter Berücksichtigung der Risikoparameter zu beurteilen. Bereits 
aus diesem Grund wurde dieser „intransparente und undurchsichtige Bereich der 
Finanzverwaltung“ als „mit rechtsstaatlichen Prinzipien nicht vereinbar“ be-
schreiben.821 Auch die damit einhergehende „Gefahr einer Verletzung des 
Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz gemäß Art. 19 Abs. 4 GG“ wurde ge-
rügt.822 Andererseits besteht auch die im Rahmen des Steuerrechts allseits be-
kannten Problematik einer subjektiven Rechtsverletzung: So ist im Fall der eige-
nen fehlenden Belastung des Steuerpflichtigen eine allgemeine Klage auf Fest-
stellung eines gleichheitswidrigen Steuervollzugs aufgrund eines somit begrün-
deten Gesetzesvollziehungsanspruchs schon nicht zulässig. Auch eine richterli-
che Kontrolle ist daher nicht dazu geeignet, die „strukturelle Vernachlässigung 
der Einzelfälle durch die Verwaltung“ vollständig aufzufangen.823 

Die fehlenden Rechtsschutzmöglichkeiten des Steuerpflichtigen stellen jedoch 
nicht bloß im Hinblick auf das Recht auf effektiven Rechtsschutz aus Art. 19 
Abs. 4 GG ein verfassungsrechtliches Problem dar: Hinzu kommen die in den 
letzten Jahren deutlich zu verzeichnenden Rückgänge bei den Neuzugängen fi-
nanzgerichtlicher Klagen824 und die damit einhergehenden Auswirkungen auf die 
mittels Rechtsschutzmöglichkeiten verfassungsrechtlich notwendige Kontroll-
funktion der Judikative gegenüber Exekutive und Legislative. So scheinen die in 
dieser Arbeit vielerorts kritisierten Wertgrenzen zwar gerade federführend für 

 
820  Degenhardt, in VVDStRL 55 (1996), S. 190 (199 f.) m.w.N. 
821  DAV, Stellungnahme v. Januar 2015, S. 9 f.; vgl. auch Bundessteuerberaterkammer, Stel-

lungnahme v. 5.4.2016, S. 8. 
822  Deutscher Richterbund und Bund deutscher Finanzrichterinnen und Finanzrichter, ge-

meinsame Stellungnahme v. September 2015, S. 8. 
823  Kirchhof, in FS BFH Band I, S. 361 (379); vgl. auch Thiemann, StuW 2018, 304 (311 ff.). 
824  Statistisches Bundesamt, Fachserie 10 Reihe 2.5, 2016, S. 12. 
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einen insgesamt rechtswidrigen Steuervollzug; dies ergibt sich insbesondere 
dann, wenn die Wertgrenzen nicht mehr den „wahren“ Sachverhalt abzubilden 
vermögen, also zu weitreichend sind. Doch stellt sich damit ein rechtswidriger 
Steuervollzug ein, von dem der Steuerpflichtige gerade profitiert. Daher werden 
wohl jedenfalls derartige Wertgrenzen schon gar nicht zur richterlichen Über-
prüfung durch das Finanzgericht gelangen.825 Insoweit besteht nicht nur die Ge-
fahr, dass die Finanzgerichte „ihrer Hauptaufgabe“ hinsichtlich der Gewährleis-
tung der gleichheitsgerechten Anwendung des Steuerrechts nicht mehr gerecht 
werden.826 Fehlende Möglichkeiten durch den Steuerpflichtigen zur Klärung ei-
ner finanzgerichtlichen Klage nehmen den Finanzgerichten auch selbst ihre Auf-
gabe zur Letztinterpretation des Steuergesetzes und damit auch dem Bundesfi-
nanzhof die Aufgabe zur Vereinheitlichung des Steuerrechts. Denn auf diese Art 
werden immer weniger rechtliche Fragestellungen den Gerichten vorgelegt, was 
sich letztlich auch auf die Aufgabe des Bundesfinanzhofes auswirkt, eine ein-
heitliche Steuerrechtspraxis und -rechtsprechung zu erreichen.827 

b) Die Kontrolle der Risikomanagementsysteme durch die 
Rechnungshöfe 

aa) Die Notwendigkeit der Kontrolle der Risikomanagementsysteme 

„Rechtliche Garantien sind im Ernstfall nur so viel wert wie ihre Kontrolle. Dies 
gilt auch und gerade für die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung.“828 Doch stellt sich 
die unbefriedigende Situation ein, dass die abschließende Beurteilung hinsicht-
lich einer möglichen Rechtswidrigkeit des Steuervollzugs mittels Risikomana-
gementsysteme der Kenntnis der festgelegten Einzelheiten bedürfte. Dies gilt 
nicht nur für die abstrakte Beurteilung des Risikomanagementsystems in der vor-
liegenden Arbeit, sondern auch im Rahmen der Rechtsschutzmöglichkeiten des 
Steuerpflichtigen. Wie also kann von Kontrolle der Verwaltung noch die Rede 
sein, wenn keine gerichtliche Beurteilung der Ausgestaltung der Risikomanage-

 
825  Drüen, in DFGT 8/9 (2011/2012), S. 253 (273).  
826  So die Aussage von Rudolf Mellinghoff im Vortrag beim Abschiedssymposium für Dieter 

Birk am 8.7.2011 an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, siehe dazu bei 
Kempny, StuW 2011, 377 (380); vgl. auch Drüen, in DFGT 8/9 (2011/2012), S. 253 (273). 

827  Trossen, FR 2015, 1021 (1022 f.). 
828  Sachs, Jur. int. 2014, 58 (63). 
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mentsysteme herbeigeführt werden kann?829 Doch sind es nicht allein die Fach-
gerichte, die mit der Aufgabe der Kontrolle der Verwaltung betraut sind. So geht 
das Grundgesetz von der Gewaltenteilung als tragendes Organisationsprinzip 
aus, dessen Bedeutung „in der politischen Machtverteilung, dem Ineinandergrei-
fen der drei Gewalten und der daraus resultierenden Mäßigung der Staatsherr-
schaft“ sowie dem Schutz der Freiheit des Einzelnen liegt.830 Insbesondere die 
Verwaltungskontrolle wird dabei als „wichtiges Gegengewicht zu unvermeidli-
chen Verselbständigungstendenzen“831 begriffen. Insofern wäre zu fragen, ob 
auch unabhängig von der finanzgerichtlichen Kontrolle im Individualrechts-
schutz eine Machtausgewogenheit in der Gestalt vorliegt, dass die mittels Aus-
gestaltung der Risikomanagementsysteme möglichen aber nicht zwangsläufig 
eintretenden Gleichheitsverstöße verhindert werden. So könnte der Gesetzgeber 
bereits bei der Schaffung der gesetzlichen Grundlagen in Kombination mit den 
bereits eingerichteten, mit der Kontrolle der Verwaltung betrauten Institutionen 
ein ausreichendes Kontrollregime geschaffen haben.832 

bb) Die verfassungsrechtlichen Grundlagen der Prüfung durch die 
Rechnungshöfe 

Mit der Befugnis der Bundesregierung zur Ausführung des vom Haushaltsge-
setzgeber bestimmten Haushaltes geht auch eine Kontrollkompetenz eben jenes 
Gesetzgebers einher.833 Dabei stellen die Rechnungshöfe die wichtigsten Träger 
der Finanzkontrolle dar.834 Insoweit bestimmt Art. 114 Abs. 1 GG, dass der Bun-
desfinanzminister dem Bundestag und dem Bundesrat über alle Einnahmen und 
Ausgaben sowie über das Vermögen und die Schulden im Laufe des nächsten 

 
829  Vgl. dazu auch Braun Binder, DStZ 2016, 526 (531); Carlé, KÖSDI 2009, 16342 (16345). 
830  BVerfG v. 2.6.2015 – 2 BvE 7/11, BVerfGE 139, 194, Juris Rn. 104; v. 20.6.1967 – 

2 BvL 10/64, BVerfGE 22, 106, Juris Rn. 19; v. 27.4.1959 – 2 BvF 2/58, BVerfGE 9, 
268, Juris Rn. 56; v. 28.11.1957 – 2 BvL 11/56, BVerfGE 7, 183, Juris Rn. 21; 
v. 18.12.1953 – 1 BvL 106/53, BVerfGE 3, 225, Juris Rn. 54; siehe dazu bei Degenhardt, 
VVDStRL 55 (1996), S. 190 (197 ff.); Krebs, Kontrolle in staatlichen Entscheidungspro-
zessen, S. 11; Stern, Staatsrecht II, S. 539. Siehe dazu bereits unter C.II. 

831  Schmidt-Aßmann, in Verwaltungskontrolle, S. 9 (37). 
832  Siehe zu den derzeit geltenden verwaltungsinternen Kontrollmechanismen unter D.I.3.e). 
833  Siehe allgemein zur Notwendigkeit der Finanzkontrolle durch die Rechnungshöfe bei 

Degenhardt, VVDStRL 55 (1996), S. 190. 
834  Schulze-Fietz, VVDStRL 55 (1996), S. 231 (235); siehe auch Kloepfer, Finanzverfas-

sungsrecht, S. 424. 
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Rechnungsjahres zur Entlastung der Bundesregierung Rechnung zu legen hat. Da-
bei entspricht die Pflicht des Bundesfinanzministers zur Rechnungslegung auch 
der Pflicht des Haushaltsgesetzgebers, über die Entlastung zu beschließen.835  

Die verfassungsrechtliche Grundlage der Kontrolle durch den Bundesrechnungs-
hof findet sich dann in Art. 114 Abs. 2 GG. Danach soll der Bundesrechnungshof 
die Rechnung sowie die Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit der Haus-
halts- und Wirtschaftsführung des Bundes prüfen. Die wesentlichen Organisati-
ons- und Verfahrensfragen sind dabei im BRHG geregelt; die Ausgestaltung der 
Einzelheiten der Organisation und der Entscheidungsverfahren überlässt das 
BRHG hingegen der Geschäftsordnung (§§ 20, 20a Abs. 2 S. 3 BRHG).836 

Das Grundgesetz enthält mit Art. 114 GG zum einen eine Bestandsgarantie und 
sichert damit die Existenz des Bundesrechnungshofes837; zum anderen beinhaltet 
die Norm eine funktionale Garantie. Diese besteht darin, nicht nur die parlamen-
tarische Kontrolle der Haushaltsführung der Regierung zu sichern, sondern auch 
die Regierung bei der Überwachung der Verwaltung zu unterstützen.838 Dabei 
nimmt der Bundesrechnungshof eine Sonderstellung im verfassungsrechtlichen 
Gefüge ein. Eine eindeutige Zuordnung des Bundesrechnungshofes zur Legisla-
tive, Exekutive oder Judikative ist nicht möglich.839  

Als Aufgabe normiert Art. 114 Abs. 2 GG die Rechnungsprüfung sowie die Prü-
fung der Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und Wirt-
schaftsführung des Bundes. Gemeint ist damit eine Überwachung der Haushalts-
führung durch Rechnungs-, Verwaltungs- und Verfassungskontrolle.840 Neben 
der Prüfung der vom Bundesfinanzminister vorgelegten Jahresrechnung und der 
in Art. 114 Abs. 2 S. 3 GG normierten Pflicht zur Berichterstattung ist der Bun-
desrechnungshof somit auch zu einer darüber hinaus gehenden „rechnungsunab-
hängigen Finanzkontrolle“ angehalten. Insoweit liegt das gesamte Finanzge-

 
835  Schwarz, in vM/K/S, GG, Band III7, Art. 114 Abs. 1 Rn. 1. 
836  Erb, in Erb, BRHG, Einleitung, Rn. 2. 
837  Tiemann, Die staatsrechtliche Stellung der Finanzkontrolle des Bundes, S. 48 ff. 
838  Schwarz, in vM/K/S, GG, Band III7, Art. 114 Abs. 1 Rn. 71 ff.; Engels, in BK, GG, 

Art. 114 Rn. 147 (Aug. 2010). 
839  Schwarz, in vM/K/S, GG, Band III7, Art. 114 Abs. 2 Rn. 47, 75 ff.; Engels, in BK, GG, 

Art. 114 Rn. 308 ff. (Aug. 2010); Krebs, Kontrolle in staatlichen Entscheidungsprozes-
sen, S. 178 ff.; Stern, Staatsrecht II, S. 443 ff. 

840  Schwarz, in vM/K/S, GG, Band III7, Art. 114 Abs. 2 Rn. 79.  
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baren im Fokus des Bundesrechnungshofes.841 Auch den Prüfungsmaßstab gibt 
das Grundgesetz insoweit vor als es auf die Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmä-
ßigkeit abstellt.842 Während die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit wohl ein an-
gemessenes Verhältnis von Kosten und Nutzen staatlicher Maßnahmen im Blick 
hat und insoweit recht konturenarm ist843, zielt die Beurteilung der Ordnungsmä-
ßigkeit auf die formalen Aspekte der Rechnungslegung und insbesondere auf den 
Einklang mit der gesamten Rechtsordnung ab.844  

Den Mitgliedern des Bundesrechnungshofes wird richterliche Unabhängigkeit 
zugesprochen. Dies beinhaltet insbesondere sowohl die persönliche Unabhän-
gigkeit, also die Sicherheit, nicht abgesetzt werden zu können, als auch die sach-
liche Unabhängigkeit. Letztere garantiert, dass die Mitglieder nur dem Gesetz 
unterworfen sind, dass sie also insbesondere keinen Weisungen unterliegen.845 
Damit können noch nicht einmal die Verfassungsorgane den Bundesrechnungshof 
anweisen; und auch intern unterliegen die Mitglieder des Bundesrechnungshofes 
nicht den Weisungen ihrer Vorgesetzten.846 Die Notwendigkeit einer solchen Un-
abhängigkeit ergibt sich bereits aus der funktionalen Garantie.847 Eine wirksame 
Kontrolle ist schließlich nur dann möglich, wenn das prüfende Organ autonom 
entscheidet, was und insbesondere auf welche Weise und in welchem Umfang 
es prüft.848  

Bund und Länder führen nach Art. 109 Abs. 1 GG ihre Haushaltswirtschaft selb-
ständig und voneinander unabhängig. Insofern betraut auch jedes Land für sich 

 
841  Schwarz, in vM/K/S, GG, Band III7, Art. 114 Abs. 2 Rn. 83. 
842  Schwarz, in vM/K/S, GG, Band III7, Art. 114 Abs. 2 Rn. 86 ff. 
843  Schwarz, in vM/K/S, GG, Band III7, Art. 114 Abs. 2 Rn. 89; Schulze-Fietz, VVDStRL 55 

(1996), S. 231 (254 ff.). 
844  Schwarz, in vM/K/S, GG, Band III7, Art. 114 Abs. 2 Rn. 91 ff.; Heintzen, in von 

Münch/Kunig, Band II6, Art. 114 Rn. 25; Kube, in Maunz/Dürig, GG, Art. 114 Rn. 97 
(Okt. 2008); Heintzen, in HStR V3, § 120 Rn. 90; Stern, Staatsrecht II, S. 433 f.; siehe 
dazu auch bei Krebs, in Finanzkontrolle im Wandel, S. 65 ff.  

845  Schwarz, in vM/K/S, Band III7, Art. 114 GG Rn. 110; Engels, in BK, GG, Art. 114 
Rn. 153 ff. (Aug. 2010); Bajohr, VerwArch 91 (2000), S. 507 (519); Stern, in FS zur 275. 
Wiederkehr der Errichtung der Preußischen General-Rechen-Kammer, S. 11 (37); Stern, 
Staatsrecht II, S. 423 f.; Folz/Hermann, JZ 1973, 769 (770 f.); Huber, in FS Nikisch, 
S. 331 (340 f.). 

846  Engels, in BK, GG, Art. 114 Rn. 153 ff. (Aug. 2010); Blasius, JZ 1990, 954 (959 f.). 
847  Wittrock, DVBl. 1984, 823; Folz/Herrmann, JZ 1973, 769. 
848  Engels, in BK, GG, Art. 114 Rn. 153 ff. (Aug. 2010). 
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einen eigenen Landesrechnungshof mit der Prüfung der Rechnungen und der da-
mit zusammenhängenden Beratung des Landesparlaments.849 Inhaltlich stimmen 
dabei die Aufgaben der Landesrechnungshöfe auf Landesebene mit den Aufga-
ben des Bundesrechnungshofes auf Bundesebene im Wesentlichen überein.850 
Auch ist ihr institutioneller Bestand ebenso landesverfassungsrechtlich garantiert 
wie die richterliche Unabhängigkeit ihrer Mitglieder. Landesrechnungshöfe und 
Bundesrechnungshof stellen daher eigenständige Einrichtungen unterschiedlicher 
Gebietskörperschaften dar, die allesamt gleichrangig nebeneinander stehen.851 Der 
Bundesrechnungshof prüft dabei ausschließlich die Haushalts- und Wirtschafts-
führung des Bundes, während die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Länder 
den Landesrechnungshöfen vorbehalten ist.852 Die Abgrenzung der Prüfung im 
Hinblick auf die Ertragsteuern ist jedoch nicht so eindeutig. 

Die Verwaltung der Steuern ist außerhalb der Zölle, Finanzmonopole, und bundes-
gesetzlich geregelter Verbrauchsteuern Sache der Länder (Art. 108 Abs. 2 GG). 
Fließen die Steuern dabei ganz oder zum Teil dem Bund zu, werden die Länder 
im Auftrag des Bundes tätig (Art. 108 Abs. 3 GG). Die Prüfung einer solchen 
Landesverwaltung hat dabei grundsätzlich durch die Länder zu erfolgen. Inso-
fern ist jedes Land für die Rechnungskontrolle der eigenen Steuerverwaltung 
zuständig. Dabei wird jedoch auch der Nachteil deutlich: Ein länderübergreifen-
der Vergleich des Steuervollzugs unterbliebe.853 Die Bundesauftragsverwaltung 
beinhaltet jedoch zugleich ein Aufsichtsrecht des Bundesfinanzministers 
(Art. 108 Abs. 3 i.V.m. Art. 85 Abs. 3 und 4 GG). Wenn aber der Bundesfinanz-
minister die Gesetz- und Zweckmäßigkeit der Ausführung der Länder bei der 
Steuerverwaltung zu beaufsichtigen hat, so muss auch der Bundesrechnungshof 
prüfen dürfen, ob der Bundesfinanzminister seinerseits diese Aufgabe erfüllt.854 
Um aber gleichsam beurteilen zu können, ob der Bundesfinanzminister die Länder 
hinreichend beaufsichtigt, bedarf es seitens des Bundesrechnungshofes Einsicht in 
die Steuerakten.855 Im Übrigen kann die Haushalts- und Wirtschaftsführung des 

 
849  Siehe dazu in den einzelnen Landesverfassungen, so z.B. Art. 86 LVerf NRW, Art. 70 

LVerf Nds., Art. 80 Abs. 1 LVerf Bayern.  
850  Engels, in BK, GG, Art. 114 GG Rn. 324 f. (Aug. 2010). 
851  Engels, in BK, GG, Art. 114 Rn. 327 ff. (Aug. 2010). 
852  Engels, in BK, GG, Art. 114 Rn. 179 (Aug. 2010).  
853  Engels, in BK, GG, Art. 114 Rn. 212 f. (Aug. 2010). 
854  Engels, in BK, GG, Art. 114 Rn. 214 (Aug. 2010). 
855  Vgl. Schleicher, DStJG 31 (2008), S. 59. 
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Bundes nur dann als ordnungsgemäß gelten, wenn dem Bund die ihm nach gel-
tendem Steuerrecht zustehenden Einnahmen auch zufließen, wozu auch das antei-
lige Steueraufkommen aus den Gemeinschaftssteuern zählt.856 Insofern besteht im 
Falle der Bundesauftragsverwaltung auch eine doppelte Prüfungskompetenz.  

Im Falle derartiger Aufgabenüberschneidungen im Verhältnis zum Bundesrech-
nungshof oder der einzelnen Landesrechnungshöfe untereinander hat sich eine, 
wenngleich unverbindliche aber in der Praxis wirksame Koordinierung der Prä-
sidentinnen und Präsidenten des Bundesrechnungshofes und der Landesrech-
nungshöfe etabliert.857 Aus dieser Zusammenarbeit sind beispielsweise für die 
Prüfung der Verwaltung von Steuern die sog. „Trierer Empfehlungen“ hervor-
gegangen, aus denen sich im Wesentlichen Verfahrensregeln für die Prüfung 
ergeben.858 

Die Prüfungen durch den Bundesrechnungshof dürfen sich nur auf bereits abge-
schlossene Sachverhalte erstrecken. Begründet wird diese Einschränkung damit, 
dass im Übrigen in den Kernbereich der Eigenverantwortung der Exekutive ein-
gegriffen würde.859 Darüber hinaus hat die Prüfung der Finanzkontrolle grund-
sätzlich „lückenlos“ zu erfolgen, was einerseits dazu dient, dass es abseits des 
Kernbereichs der Exekutive keinen prüfungsfreien Raum gibt, andererseits aber 
nicht bedeutet, dass der Rechnungshof alljährlich sämtliche Finanzangelegenhei-
ten der Exekutive überprüfen müsste.860 Dieses Postulat der Lückenlosigkeit 
macht auch vor seitens der Verwaltung vorgetragenen Geheimhaltungsbestre-
bungen nicht halt.861 Doch auch hier bewirken die Masse an möglichem Prü-
fungsstoff einerseits sowie die begrenzten Personalressourcen andererseits, dass 
die Mitglieder der Rechnungshöfe nach eigenem Ermessen eine Auswahl der 
Prüfungsgegenstände treffen müssen.862  

Bei der Ausübung dieses Ermessens ist stets das verfassungsrechtliche Ziel der 
Einrichtung dieser Rechnungshöfe zu berücksichtigen. Daher ist die vorgeschrie-

 
856  BVerwG v. 6.3.2002 – 9 A 16/01, BVerwGE 116, 92, Juris Rn. 27. 
857  Siehe dazu ausführlich bei Engels, in BK, GG, Art. 114 Rn. 329 (Aug. 2010). 
858  Siehe dazu bei Schleicher, DStJG 31 (2008), S. 59 (65). 
859  Siehe anstatt vieler Engels, in BK, GG, Art. 114 Rn. 214 m.w.N. (Aug. 2010); Schwarz, 

in vM/K/S, GG, Band III7, Art. 114 Abs. 2 Rn. 53. 
860  Engels, in BK, GG, Art. 114 Rn. 230 (Aug. 2010). 
861  Schwarz, in vM/K/S, GG, Band III7, Art. 114 Abs. 2 Rn. 54. 
862  Engels, in BK, GG, Art. 114 Rn. 230 (Aug. 2010). 
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bene Prüfung der Jahresrechnung sowie die Berichtspflicht nach Art. 114 Abs. 2 
S. 3 GG bzw. nach den jeweiligen Landesverfassungen vorrangig zu erfüllen.863 
Gleichzeitig soll die Auswahl der Prüfungsgegenstände berücksichtigen, dass in 
den Jahresläufen möglichst keine prüfungsfreien Räume entstehen und die Prü-
fungsthemen auch der den Rechnungshöfen übertragenen Aufgabe dienen sollen, 
das Parlament bei der Ausübung des Budgetrechts und bei der Entlastung der 
Regierung zu beraten sowie das Parlament bei der Kontrolle der Regierung zu 
unterstützen. Daneben haben die Rechnungshöfe bei der Auswahl seiner Prü-
fungsgegenstände auch generalpräventive Zwecke zu beachten, jedenfalls inso-
weit, als dass die bestehende Möglichkeit einer Prüfung die Exekutive zur ord-
nungsgemäßen und wirtschaftlichen Erfüllung ihrer Aufgaben anhalten soll.864 

Über das Ergebnis der Rechnungsprüfung hat der Bundesrechnungshof nach 
Art. 114 Abs. 2 S. 3 GG der Bundesregierung, dem Bundestag und dem Bundes-
rat Bericht zu erstatten. Neben diesen in den jährlichen Bemerkungen 
(§ 97 BHO) zusammengefassten festgestellten Ergebnisse werden diese auch 
den zuständigen Dienststellen mitgeteilt (§ 96 BHO). Insofern unterstützt der 
Rechnungshof auch die interne Kontrolle der Verwaltung.865 Daneben kann der 
Bundesrechnungshof den Bundestag, den Bundesrat und die Bundesregierung 
jederzeit über Angelegenheiten von besonderer Bedeutung unterrichten 
(§ 99 BHO). Die Veröffentlichung dieser Bemerkungen und Berichte durch den 
Bundesrechnungshof ist zulässig.866 Daneben werden diese nach Zuleitung auch 
im Rahmen der Bundesdrucksachen publiziert. 

Eine Bindungswirkung anderen Organen gegenüber vermögen die Ergebnisse 
der Rechnungshöfe zwar nicht zu begründen.867 Insofern gehen von den Ergeb-
nissen der Rechnungshöfe auch keine Sanktionswirkungen aus.868 Auch bei Fest-
stellung vermeintlicher Verfassungswidrigkeit steht die Verwerfungskompetenz 
dieser Norm weiterhin dem Bundesverfassungsgericht zu.869 Doch finden die 

 
863  Engels, in BK, GG, Art. 114 Rn. 231 (Aug. 2010). 
864  Schwarz, in vM/K/S, GG, Band III7, Art. 114 Abs. 2 Rn. 95, 105; Engels, in BK, GG, 

Art. 114 Rn. 231 (Aug. 2010); Löwer, NWVBl. 2009, 125 (130). 
865  Schwarz, in vM/K/S, GG, Band III7, Art. 114 Abs. 2 Rn. 93. 
866  Engels, in BK, GG, Art. 114 Rn. 303 (Aug. 2010). 
867  Schwarz, in vM/K/S, GG, Band III7, Art. 114 Abs. 2 Rn. 50; Stern, Staatsrecht II, S. 434. 
868  Schwarz, in vM/K/S, GG, Band III7, Art. 114 Abs. 2 Rn. 107; Bertrams, NWVBl. 1999, 1. 
869  Tiemann, Die staatsrechtliche Finanzkontrolle des Bundes, S. 130 f. m.w.N. 
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Feststellungen der Rechnungshöfe insoweit Beachtung, als sie der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden. Insoweit wird diese Öffentlichkeitswirkung auch 
als die „entscheidende Wirkungsmöglichkeit“ bezeichnet.870  

cc) Die Prüfung des Steuervollzugs durch den Bundesrechnungshof und die 
Landesrechnungshöfe 

Die Notwendigkeit einer wirksamen Kontrolle folgt bereits aus dem Demokra-
tieprinzip selbst.871 So ist auch die in Art. 114 GG normierte Finanzkontrolle 
letztlich Ausdruck des allgemeinen Rechtsgedanken, dass alle finanzerheblichen 
Handlungen der Exekutive über fremdes Gut einer Kontrolle bedürfen.872 Inso-
weit ist auch das vorrangige Ziel der Rechnungslegung des Bundesfinanzminis-
ters in Form der Prüfung durch die Rechnungshöfe, dem Volk Rechenschaft über 
das Finanzgebaren der Exekutive zu geben und insoweit auch die Wirtschaftlich-
keit und Ordnungsmäßigkeit ihrer Haushaltsführung parlamentarisch zu kontrol-
lieren.873 Zwar weist die Finanzkontrolle auch Bezüge zum Rechtsstaatsprinzip 
auf, indem die Beurteilung des staatlichen Finanzgebarens auch die in Art. 1 
Abs. 3, 20 Abs. 3 GG postulierte Bindung an die verfassungsmäßige Ordnung 
gewährleistet; doch kann es schon nicht das vordergründige Ziel der Prüfung 
durch die Rechnungshöfe sein zu gewährleisten, dass insoweit auch die Rechte 
der einzelnen Bürger gewahrt bleiben. Dies geben schon die verfassungsrechtli-
chen Vorgaben hinsichtlich der Auswahl des Prüfungsgegenstandes her.874 Inso-
fern ist wohl grundsätzlich die Prüfung der Gleichmäßigkeit des Steuervollzugs 
notwendig, um insgesamt auch Rückschlüsse hinsichtlich der Ordnungsmäßig-
keit des Finanzgebarens der Exekutive mithin des Haushaltsplans zu ziehen.875 
Ein darüber hinaus gehendes Ziel der Kontrolle der Exekutive in dem Sinne, dass 
auch der Grundrechtsschutz der Steuerpflichtigen um ihrer selbst willen gewähr-
leistet sein soll, kann dem hingegen nicht entnommen werden.  

 
870  Degenhardt, VVDStRL 55 (1996), S. 190 (224); siehe auch Birk, DVBl. 1983, 865 (873); 

v. Armin, DVBl. 1983, 664 (673 f.). 
871  Siehe statt vieler, Schwarz, in vM/K/S, Band III7, Art. 114 Abs. 2 Rn. 51; Hufeld, in HStR 

III3, § 56, Rn. 10; Tiemann, Die staatsrechtliche Stellung der Finanzkontrolle des Bundes, 
S. 213 ff. 

872  Schwarz, in vM/K/S, GG, Band III7, Art. 114 Abs. 1 Rn. 4. 
873  Schwarz, in vM/K/S, GG, Band III7, Art. 114 Abs. 1 Rn. 4 ff. 
874  Vgl. dazu auch Schwarz, in vM/K/S, GG, Band III7, Art. 114 Abs. 2 Rn. 125 f. 
875  Vgl. Tiemann, Die staatsrechtliche Stellung der Finanzkontrolle des Bundes, S. 130 f. 
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Im Hinblick auf die erstrebte Gewährleistung eines gleichmäßigen und gesetz-
mäßigen Steuervollzugs durch hinreichende Kontrolle der Vollzugsmechanis-
men selbst erscheint problematisch, dass der Bundesrechnungshof nicht von au-
ßen zur Prüfung des Steuervollzugs angewiesen werden kann. So kann weder 
eine Weisung eines Verfassungsorgans verbindlich festschreiben, dass der Bun-
desrechnungshof den Steuervollzug zu überprüfen hat, noch könnte dies durch 
eine gerichtliche Entscheidung bewirkt werden.876 Denn selbst wenn man den 
Bundesrechnungshof als „anderen Beteiligten“ im Rahmen des Organstreitver-
fahrens betrachtet877 oder aber ein verwaltungsrechtliches Verfahren gegen ihn 
anstrengen würde, so dürfte sich auch der Richter nicht über die richterliche Un-
abhängigkeit der Mitglieder des Bundesrechnungshofes hinwegsetzen.878 Auch 
gerichtlich kann der Bundesrechnungshof daher nicht angehalten werden, den 
Steuervollzug in hinreichenden Abständen zu überprüfen. Im Übrigen wäre auch 
die Feststellung einer Pflichtverletzung im Hinblick auf die unterbliebene Prü-
fung des Steuervollzugs nur schwer vorstellbar. Denn insofern müsste man eine 
verfassungsrechtliche Pflicht der Rechnungshöfe begründen, den Steuervollzug 
jedenfalls in einer gewissen Regelmäßigkeit überprüfen zu müssen. An dieser 
Stelle kommt man jedoch zu dem weiteren Problem, dass die Rechnungshöfe 
zwar zur Prüfung des ordnungsgemäßen Steuervollzugs befugt sind, sich eine 
solche Pflicht aus der Verfassung hingegen nicht ableiten lässt.879 Denn während 
die Kernaufgaben, wie insbesondere die Rechnungsprüfung, bei dem Auswahl-
ermessen des Prüfungsgegenstandes ein besonderes Gewicht entfalten und inso-
weit in einer gewissen Regelmäßigkeit zu prüfen sind,880 so gilt dies für darüber 
hinausgehende Prüfungskompetenzen wie die Prüfung des Steuervollzugs nicht.  

 
876  Siehe zum Rechtsschutz bei Streitigkeiten über Prüfungs- und Erhebungsrechte Engels, 

in BK, GG, Art. 114 Rn. 313 ff. (Aug. 2010). 
877  Siehe dazu bei Tiemann, Die staatsrechtliche Stellung der Finanzkontrolle des Bundes, 

S. 163 ff. 
878  Vgl. Kube, in Maunz/Dürig, GG, Art. 114 Rn. 55 (Oktober 2008). 
879  Vgl. auch bei Schwarz, in vM/K/S, GG, Band III7, Art. 114 Abs. 2 Rn. 74: „Nicht von 

der Verfassungsgarantie des Art. 114 Abs. 2 erfasst wird dagegen eine allgemeine Ergeb-
nis- oder Erfolgskontrolle oder eine allgemeine Rechtmäßigkeitskontrolle staatlichen 
Handelns.“; vgl. auch Deutscher Richterbund und Bund deutscher Finanzrichterinnen und 
Finanzrichter, gemeinsame Stellungnahme v. September 2015, S. 10; Stern, Staatsrecht 
II, S. 434. 

880  So ist z.B. die Rechnungsprüfung jährlich vorzunehmen, Schwarz, in vM/K/S, GG, 
Band III7, Art. 114 Abs. 1 Rn. 35. 
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dd) Abschließende Beurteilung der Kontrolle der Risikomanagementsysteme 

Mithilfe der Prüfungen durch die Rechnungshöfe kann bereits ein Eindruck ge-
wonnen werden, inwieweit der aktuelle Steuervollzug den verfassungsrechtli-
chen Vorgaben entspricht. So haben sich in der Vergangenheit sowohl der Bun-
desrechnungshof als auch diverse Landesrechnungshöfe vielfach der Prüfung 
des Steuervollzugs angenommen und die aktuelle Vollzugswirklichkeit kriti-
siert.881 Doch kommt an dieser Stelle insbesondere zum Tragen, dass es nicht die 
von Verfassungs wegen den Rechnungshöfen zugestandene Aufgabe ist, den 
Steuervollzug zu kontrollieren. Entsprechend bezieht sich die Intention der durch 
die Rechnungshöfe erlangten Kontrolle auf die Rechnungsprüfung sowie die 
Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und Wirt-
schaftsführung des Bundes oder Landes, nicht hingegen auf den Ausgleich des 
Defizits im Individualrechtsschutz. Insoweit ist es schon nicht die Aufgabe der 
Rechnungshöfe, willkürlich gesetzte Risikoparameter zu rügen. Auch erfolgt die 
Prüfung des Steuervollzugs nur unregelmäßig, nicht für jeden Veranlagungszeit-
raum. Gleichzeitig stellt sich die Prüfung des Steuervollzugs in den Jahresbe-
richten auch nur als Auszug des möglichen Prüfungsstoffes dar, den die Mitglie-
der der Rechnungshöfe als für ein aussagekräftiges Ergebnis erheblich befanden. 
Insbesondere ist jedoch bei keiner Prüfung eine umfassende Sichtung der Aus-
wirkungen der Risikomanagementsysteme vorgenommen worden, die insbeson-
dere die Festlegung der einzelnen Risikoparameter aber auch die sich mit dieser 
Festlegung ergebenen Konsequenzen für die Anwendung der materiellen Steu-
ernorm betrifft. Fraglich ist damit, ob Umfang und Intensität dieser Kontrolle 
dazu geeignet sind, die mangelnde Transparenz und in Folge dessen die nur un-
zureichenden Rechtsschutzmöglichkeiten auszugleichen. 

c) Antiterrordatei und Risikomanagementsystem – Eine vergleichbare 
Gefährdungslage 

Anknüpfungspunkt für das Erfordernis und die hervorgehobene Bedeutung der 
aufsichtlichen Kontrolle war die Tatsache, dass Transparenz der Datenerhebung 

 
881  Siehe u.a. die umfassende Prüfung des Präsidenten des BRH, Probleme beim Vollzug der 

Steuergesetze; BRH, Bericht nach § 99 BHO über den Vollzug der Steuergesetze, insbe-
sondere im Arbeitnehmerbereich, BT-Drucks. 17/8429, S. 1; LRH NRW, Jahresbericht 
2014, S. 206 ff.; Hessischer Rechnungshof, Bemerkungen 2011 zur Haushalts- und Wirt-
schaftsführung des Landes Hessen, S. 287 ff. 
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und -verarbeitung einerseits sowie die Ermöglichung individuellen Rechtsschut-
zes für heimliche Überwachungsmaßnahmen andererseits nur sehr eingeschränkt 
sichergestellt werden konnten.882 Das Bundesverfassungsgericht geht also davon 
aus, dass der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht nur Transparenz, individuel-
len Rechtsschutz und aufsichtliche Kontrolle erfordert, sondern dass diese Erfor-
dernisse auch in einem derartigen Gleichgewicht stehen müssen, dass dem ein-
zelnen Merkmal umso größere Bedeutung zukommt, als die weiteren Merkmale 
nicht oder nur unzureichend aufgrund entgegenstehender verfassungsrechtlicher 
Wertungen erfüllt werden können. Gerade die Tatsache also, dass im Fall des 
Antiterrordateigesetzes und des BKA-Gesetzes sowohl der individuelle Rechts-
schutz als auch das Gebot der Transparenz nur eingeschränkt möglich sind, soll 
daher mit der gesteigerten Bedeutung der aufsichtlichen Kontrolle kompensiert 
werden.883  

Doch wie im Falle des Antiterrordateigesetzes884 ist auch bei der Festlegung der 
Einzelheiten der Risikomanagementsysteme die mangelnde Transparenz im Er-
gebnis verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Die Grundsätze der Gleich-
mäßigkeit und Gesetzmäßigkeit fordern eine solche Geheimhaltung vielmehr 
ein.885 Auch eine Benachrichtigung des Steuerpflichtigen oder Auskunftsrechte 
würden ins Leere laufen.886 So könnte man zwar im Falle der Einzelfallprüfung 
durch den Sachbearbeiter ohne großen administrativen Aufwand einen Hinweis 
im Steuerbescheid geben, dass eine Zufallsprüfung stattgefunden hat oder aber 
der Steuerbeamte den Sachverhalt zur Einzelfallprüfung ausgesteuert hat. Inwie-
weit eine solche jedoch zu einem vom Risikomanagementsystem abweichenden 
Ergebnis geführt hat, könnte und dürfte – wiederum aufgrund der Gefahr der 
Aufdeckung der Risikoparameter – hingegen nicht erfolgen. Insoweit wäre es 
auch bei einer solchen Aufdeckung weder dem Betroffenen noch den Finanzge-
richten möglich, Rückschlüsse hinsichtlich einer möglichen Ungleichbehandlung 
zu ziehen. Im Übrigen ergeben sich schon nicht sämtliche mögliche Ungleich-

 
882  BVerfG v. 20.4.2016 – 1 BvR 966/09, 1 BvR 1140/09, BVerfGE 141, 220, Juris Rn. 140; 

v. 24.4.2013 – 1 BvR 1215/07, BVerfGE 133, 277, Juris Rn. 214. 
883  BVerfG v. 24.4.2013 – 1 BvR 1215/07, BVerfGE 133, 277, Juris Rn. 217. 
884  BVerfG v. 24.4.2013 – 1 BvR 1215/07, BVerfGE 133, 277, Juris Rn. 208 ff. 
885  Siehe dazu bereits unter D.I.3.b)dd).  
886  Siehe zum Erfordernis einer Benachrichtigungspflicht aufgrund der grundsätzlich gebo-

tenen Transparenz BVerfG v. 20.4.2016 – 1 BvR 966/09, 1 BvR 1140/09, BVerfGE 141, 
220, Juris Rn. 136. 
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heiten im Steuervollzug aufgrund einer möglichen abweichenden Bearbeitung 
durch den Sachbearbeiter. Hinsichtlich derjenigen Vollzugsmängel, die sich be-
reits allein aus der Ausgestaltung der Risikomanagementsysteme selbst ergeben, 
würde eine solche Benachrichtigungspflicht insofern auch kein Mehr an Indivi-
dualrechtsschutz bedeuten. Im Gegenteil würde eine solche Benachrichtigungs-
pflicht auch wiederum Risiken bewirken. Denn das Unterbleiben einer Benach-
richtigung würde den Steuerpflichtigen darüber aufklären, dass seine Angaben 
allesamt unterhalb der Schwelle der Risikoparameter geblieben sind, und damit 
einer Veröffentlichung der Risikoparameter selbst gleichkommen.  

Auch ist die Situation des Steuervollzugs mittels Risikomanagementsystemen 
mit denen des Antiterrordateigesetzes und des BKA-Gesetzes hinsichtlich der 
eingeschränkten Möglichkeit des Individualrechtsschutzes vergleichbar. Die 
schlichte Unkenntnis der Ausgestaltung der Risikomanagementsysteme nicht 
nur seitens des Steuerpflichtigen, sondern auch seitens der Finanzgerichte macht 
eine erfolgreiche finanzgerichtliche Klage schon in tatsächlicher Hinsicht un-
möglich.  

Fraglich ist jedoch, ob die Vergleichbarkeit hinsichtlich eingeschränkter Trans-
parenz und Individualrechtsschutz bereits ausreichen, um eine vergleichbare Ge-
fährdungssituation anzunehmen. Das Bundesverfassungsgericht zieht diese An-
forderungen aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz887, konkret aus dem jeweili-
gen Grundrecht in Verbindung mit Art. 19 Abs. 4 GG.888 Doch betraf sowohl das 
BKA-Gesetz als auch das ATDG ausschließlich Freiheitsrechte des Betroffenen, 
namentlich Art. 10 und Art. 13 GG sowie insbesondere das Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung aus Art. 2 Abs. 1, Art. 1 Abs. 1 GG. Damit stellt sich die 
Frage, ob die Wertungen, die das Bundesverfassungsgericht diesen Grundrechten 
jeweils in Verbindung mit dem Recht auf effektiven Rechtsschutz entnimmt, 
gleichsam in den allgemeinen Gleichheitssatz hinein gelesen werden können.  

Der Ansatz, dass sich der materielle Gehalt der Grundrechte auf Organisation 
und Verwaltungsverfahren und das sich mitunter anschließende Gerichtsverfah-
ren auswirkt, ist nicht neu. So hat das Bundesverwaltungsgericht bereits an an-
derer Stelle verdeutlicht, dass sich etwa ein gerichtliches Kontrolldefizit durch 

 
887  Siehe zu den Anforderungen an staatliche Schutzpflichten aus dem Verhältnismäßigkeits-

grundsatz auch bei Mayer, Untermaß, Übermaß und Wesensgehaltsgarantie, S. 153 ff. 
888  BVerfG v. 20.4.2016 – 1 BvR 966/09, 1 BvR 1140/09, BVerfGE 141, 220, Juris Rn. 134. 
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eine Verpflichtung der Behörde zur ausreichenden Begründung kompensieren 
lässt oder aber der Rechtschutz zunächst ein Recht des Betroffenen auf Akten-
einsicht erfordert.889 Diese gegenseitige Verzahnung von Verwaltungsverfahren, 
Organisation und Rechtsschutz sind zwar letztlich das Resultat aus dem Bedürf-
nis der Geltungswirkung der Grundrechte;890 doch hängen sie weder vom Rang 
eines speziellen Grundrechts noch von der Intensität seiner Betroffenheit ab. 
Vielmehr entspringt dies bereits dem Grundsatz materieller Rechtsstaatlich-
keit.891 „Gewiss (sic!), ein Staat ist kein Rechtsstaat, wenn er seine Macht miss-
braucht (sic!), aber er ist auch kein Rechtsstaat, wenn er seine Macht zur Durch-
setzung des Rechts nicht einsetzt.“892 Um dem einzelnen Grundrechten zur ef-
fektiven Wirksamkeit zu verhelfen, wird daher der Grundrechtsschutz in das 
Verfahren durch Anhörungs-, Benachrichtigungs- oder auch Auskunftspflichten 
vorgelagert. Gleichsam verbürgt Art. 19 Abs. 4 GG das bereits allgemein rechts-
staatlich erforderliche Recht auf effektiven Rechtsschutz gegen Akte der öffent-
lichen Gewalt.893 Wie jedoch die Fälle des BKA-Gesetzes sowie des ATDG ge-
zeigt haben, vermag auch eine solche Vorverlagerung nicht in jedem Fall dem 
Grundrechtsschutz Genüge zu tun, nämlich dann, wenn einer solchen Vorverla-
gerung letztlich selbst verfassungsimmanente Ziele im Wege stehen. Denn eben 
jenen Fällen gleich ist das besondere Erfordernis der Geheimhaltung. Die staat-
liche Maßnahme würde letztlich ins Leere laufen, wenn der Betroffene von ihr 
wüsste. Insofern kann dieses Bedürfnis nach Geheimhaltung zwar verständlicher 
Weise eine Vorverlagerung des Grundrechtsschutzes in das Verwaltungsverfah-
ren verhindern, ihn hingegen gänzlich zu unterlaufen widerspräche dem Gel-
tungsanspruch des jeweiligen Grundrechts und damit auch dem Grundsatz ma-
terieller Rechtsstaatlichkeit. Wenn damit weder das Verwaltungsverfahren noch 
der individuelle Rechtsschutz dazu geeignet sind, dem Einzelnen zur Durch-

 
889  BVerfG v. 6.9.1995 – 6 C 18/93, BVerwGE 99, 185, Juris Rn. 21; BVerwG v. 24.3.1993 – 

6 C 35/92, BVerwGE 92, 132, Juris Rn. 22 ff.; v. 9.12.1992 – 6 C 3/92, BVerwGE 91, 
262, Juris Rn. 21. Siehe dazu die Aufstellungen bei Schmidt-Aßmann, in HGR II, § 45 
Rn. 55 ff.; v. Mutius, NJW 1982, 2150 (2153 ff.). 

890  Vgl. Papier, in HStR VIII3, § 177 Rn. 18; v. Mutius, NJW 1982, 2150 (2151 f.). 
891  Schmidt-Aßmann, in HGR II, § 45 Rn. 59; vgl. auch Papier, in HStR VIII3, § 176 Rn. 7. 

Siehe dazu auch ausführlich Kopp, Verfassungsrecht und Verwaltungsverfahrensrecht, 
S. 148 ff. 

892  Tipke, in Perspektiven der Finanzverwaltung, S. 95 (121 f.). 
893  Papier, in HStR VIII3, § 177 Rn. 1; Uhle, in HGR V, § 129 Rn. 5. 
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setzung seiner Rechte zu verhelfen, muss dieses Defizit letztlich durch eine andere 
Maßnahme – wie eben jene aufsichtliche Kontrolle – kompensiert werden.  

Diese Ausführungen machen bereits deutlich, dass einerseits die Verzahnung 
von Verwaltung, Organisation und Rechtsschutz zwar nicht auf bestimmte 
Grundrechte und damit auch nicht auf die Freiheitsrechte allein beschränkt sein 
kann. Andererseits verdeutlichen sie jedoch, dass diese Vorgehensweise letztlich 
Ausdruck des Bedürfnisses des Einzelnen ist, „seinen“ Grundrechten auch tat-
sächlich Wirksamkeit zu verleihen. Nun ist aber insbesondere das Recht auf ef-
fektiven Rechtsschutz auf Individualrechtsschutz, namentlich der Gewährleis-
tung subjektiver Rechte beschränkt.894 Wie bereits dargestellt, gibt es keinen 
allgemeinen Gesetzesvollziehungsanspruch, sodass auch der durch einen 
rechtswidrigen Vollzug tatsächlich nicht Benachteiligte grundsätzlich schon 
mangels Rechtsschutzbedürfnisses nicht schutzwürdig sein könnte.  

Doch liegt gerade in der Gefahr der Benachteiligung, die der Betroffene nicht 
erkennen kann, ein besonderes Schutzbedürfnis.895 Diese besondere Gefähr-
dungslage erkannte das Bundesverfassungsgericht bereits 1983 und leitete aus 
dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht letztlich das Recht des Einzelnen auf in-
formationelle Selbstbestimmung ab.896 Nun soll schon nicht Thema dieser Arbeit 
sein, ob der Steuervollzug auch einen Eingriff in das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung bedeutet und wie ein solcher möglicherweise zu rechtfertigen 
wäre. Doch lassen sich die Grundsätze des Bundesverfassungsgerichts zu den 
Eingriffen in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung auch im Fall des 
Risikomanagementsystems fruchtbar machen, nämlich in Bezug auf die beson-
dere Gefährdungslage, auf die das Bundesverfassungsgericht mit Schaffung des 
Rechts auf informationelle Selbstbestimmung reagierte. Denn daraus kann nicht 
nur die Erkenntnis gewonnen werden, dass auch der Gehalt der Grundrechte 
letztlich auf die möglichen wandelbaren staatlichen Eingriffe reagieren muss.897 
Auch entsprechen sich bereits die Gefährdungslagen, die dem Volkszählungsur-
teil zu Grunde lagen und derjenigen beim Steuervollzug mittels Risikomanage-
mentsystemen. In beiden Fällen geht es um die Geheimhaltung auf staatlicher 
Seite, um die Unkenntnis des Einzelnen von den Machenschaften des Staates, 

 
894  Papier, in HStR VIII3, § 177 Rn. 2. 
895  Beaucamp, DVBl. 2017, 534 (540); Michael/Morlok, Grundrechte6, Rn. 32 f. 
896  BVerfG v. 15.12.1983 – 1 BvR 209/83 u.a., BVerfGE 65, 1, Juris Rn. 145 ff. 
897  Vgl. dazu auch Michael/Morlok, Grundrechte6, Rn. 33. 
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auf die letztlich auch der Gesetzgeber mit besonderen Schutzpflichten zu reagie-
ren hat.898  

Einer solchen Gefährdungslage darf sich auch der allgemeine Gleichheitssatz 
nicht verschließen, jedenfalls dann nicht, wenn seiner Durchsetzung letztlich die 
Unkenntnis des Betroffenen und der zur Kontrolle berufenen Organe entgegen-
steht. Denn dass „auch Anforderungen an die aufsichtliche Kontrolle zu den Vo-
raussetzungen einer verhältnismäßigen Datenverarbeitung gehören können (…), 
trägt dem Umstand Rechnung, dass es sich bei der Speicherung und Verarbei-
tung von Daten um Eingriffe handelt, die für die Betreffenden oftmals nicht un-
mittelbar wahrnehmbar sind und deren freiheitsgefährdende Bedeutung vielfach 
nur mittelbar oder erst später im Zusammenwirken mit weiteren Maßnahmen 
zum Tragen kommt.“899 Insofern kommt gerade in den Fällen, in denen flächen-
deckende objektive Gleichheitsverstöße zu befürchten sind, von denen der Be-
troffene keine Kenntnis hat, der Kompensation der fehlenden Möglichkeit des 
Individualrechtsschutzes besondere Bedeutung zu.900 Dies gilt umso mehr als 
durch den „Ausschluss (sic!) individueller Privilegierung oder Diskriminierung 
(…) auch die individuellen Freiheitssphären indirekt geschützt“901 werden. Inso-
fern ist auch im Falle einer möglichen Ungleichbehandlung, die in engem Zu-
sammenhang mit den Freiheitsrechten des Betroffenen steht, der Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz zu beachten.902 Denn wenn das Bundesverfassungsgericht eine 
derartige freiheitsgefährdende Bedeutung gerade aus der Besonderheit der Ge-
heimhaltung im Falle der Speicherung und Verarbeitung von Daten aus dem Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz ableitet, weil diese Geheimhaltung auch dazu führt, 
dass deren Auswirkungen und Kenntnis um diese Eingriffe mitunter nicht oder 
erst später erfolgt, so kann und muss dieser Gedanke unmittelbar auch auf wei-
tere grundrechtsrelevante Gefährdungen, deren Besonderheit in der Geheimhal-
tung durch den Staat liegen, übertragen werden. Wenn also die Geheimhaltung 
der Ausgestaltung der Risikomanagementsysteme letztlich dazu führt, dass der 
einzelne Steuerpflichtige nicht erkennen kann, ob eine verfassungswidrige Un-

 
898  Vgl. BVerfG v. 15.12.1983 – 1 BvR 209/83 u.a., BVerfGE 65, 1, Juris Rn. 151. 
899  BVerfG v. 24.4.2013 – 1 BvR 1215/07, BVerfGE 133, 277, Juris Rn. 207. 
900  Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 558; vgl. auch Seer, Verständigungen in Steu-

erverfahren, S. 256 ff. 
901  Heun, in HGR II, § 34 Rn. 20. 
902  Siehe dazu bereits unter C.IV.2. 
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gleichbehandlung im Steuervollzug vorliegt, und diesem der finanzgerichtliche 
Rechtsweg genau aus diesem Grund nicht oder nur eingeschränkt offensteht, so 
resultiert hieraus gerade das durch das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung schützenswerte Defizit hinsichtlich der Kenntnis der Persönlichkeits- bzw. 
Grundrechtsverletzungen. Diese Gefahr wird im Falle des Einsatzes von Risiko-
managementsystemen noch verstärkt. Denn insoweit trägt nicht nur die Geheim-
haltung der Risikofaktoren zu einer Gefährdung der Rechte des Einzelnen bei, 
sondern gerade auch der der Finanzverwaltung notwendigerweise zugedachte 
Gestaltungsspielraum. Wie das Bundesverfassungsgericht insbesondere auch in 
seinem Urteil zum BKA-Gesetz betonte, trägt auch die Normenklarheit und Be-
stimmtheit zur Vorhersehbarkeit der Eingriffe bei und bewirkt damit eine wirk-
same Begrenzung der Befugnisse der Verwaltung.903 Wenn aber die gesetzliche 
Konkretisierung der Befugnisse der Verwaltung gerade wegen der Geheimhal-
tungserfordernisse an eine Grenze stößt und insofern die Präzisierung letztlich 
der Finanzverwaltung vorbehalten sein muss,904 so streitet insbesondere auch der 
sich insoweit ergebene verdeckte Handlungsspielraum der Verwaltung für ein 
weitergehendes Bedürfnis nach einer unabhängigen Kontrolle. Im Falle des 
Steuervollzugs mittels Risikomanagementsystemen liegt damit seitens der Fi-
nanzverwaltung nicht nur ein reines Handeln im Verborgenen vor; bereits das 
Festlegen der Maßstäbe eines solchen Handelns geschieht intransparent und da-
mit ohne die Möglichkeit einer gerichtlichen Überprüfung. 

Im Ergebnis lässt sich daher bereits aus dieser besonderen Gefährdungslage des 
Steuerpflichtigen ein besonderes Schutzbedürfnis dessen ableiten. „Weil und so-
weit in solchen Fällen der subjektive Rechtsschutz als Katalysator der objektiven 
Rechtsordnung versagt, ist es Aufgabe des Gesetzgebers, die seinem (materiellen) 
Gesetz zuwiderlaufende Verfahrensregelung der Verwaltung zu beseitigen.“905 
Entsprechend muss daher auch im Fall der Risikomanagementsysteme wegen 
mangelnder Transparenz einerseits und der fehlenden Möglichkeit des Individu-
alrechtsschutzes andererseits der „Gewährleistung einer effektiven aufsichtli-
chen Kontrolle umso größere Bedeutung“906 zukommen. 

 
903  BVerfG v. 20.4.2016 – 1 BvR 966/09, 1 BvR 1140/09, BVerfGE 141, 220, Juris Rn. 94. 
904  Siehe dazu bereits unter D.I.6.b). 
905  Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 528. 
906  BVerfG v. 24.4.2013 – 1 BvR 1215/07, BVerfGE 133, 277, Juris Rn. 214; v. 20.4.2016 – 

1 BvR 966/09, 1 BvR 1140/09, BVerfGE 141, 220, Juris Rn. 135. 
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d) Die Konsequenz dieser Gefährdungslage: das Erfordernis einer 
unabhängigen Kontrollinstanz 

„Die aufsichtliche Kontrolle flankiert die subjektivrechtliche Kontrolle durch die 
Gerichte objektiv-rechtlich. Sie dient – neben administrativen Zwecken – der 
Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung insgesamt und schließt da-
bei den Schutz der subjektiven Rechte der Betroffenen ein.“907 Um aber die Ge-
setzmäßigkeit der Verwaltung einerseits und den Schutz der subjektiven Rechte 
der Betroffenen andererseits gewährleisten zu können, muss das erforderliche 
Kontrollsystem auch bei eben jenen, diese Grundsätze möglicherweise gefähr-
denden Maßnahmen ansetzen.908 Die Kompensation des unzureichenden Indivi-
dualrechtsschutzes erfordert daher nicht nur die Einrichtung aufsichtlicher Kon-
trolle, sondern schlägt auch auf deren Ausstattung durch. 

Dies setzt zunächst eine „mit wirksamen Befugnissen ausgestattete Aufsichtsin-
stanz“ woraus, welcher die Daten „in praktikabler auswertbarer Weise zur Ver-
fügung stehen und die Protokollierung hinreichende Angaben für die Zuordnung 
zu dem zu kontrollierenden Vorgang enthält“.909 Dies muss durch „technische 
und organisatorische Maßnahmen sichergestellt werden“910. Daneben bedarf es 
jedenfalls einer regelmäßigen Kontrolle in angemessenen Abständen. Im Fall der 
Antiterrordatei hat das Bundesverfassungsgericht daher eine Prüfung in einem 
Abstand von ca. zwei Jahren gefordert. 911  

Überdies fordern hinreichende Transparenz und Kontrolle auch die Einrichtung 
einer gesetzlichen Regelung von Berichtspflichten.912 Im Interesse demokrati-
scher Kontrolle aber auch, um eine öffentliche Diskussion zu ermöglichen, hat 
der Gesetzgeber sicherzustellen, dass entsprechende Berichte – im Fall des An-
titerrordateigesetzes durch das Bundeskriminalamt – an Parlament und Öffent-

 
907  BVerfG v. 24.4.2013 – 1 BvR 1215/07, BVerfGE 133, 277, Juris Rn. 207. 
908  Vgl. auch allgemein zu Schutzmaßnahmen bei Grundrechtsverletzungen Mayer, Unter-

maß, Übermaß und Wesensgehaltsgarantie, S. 154 f. 
909  BVerfG v. 24.4.2013 – 1 BvR 1215/07, BVerfGE 133, 277, Juris Rn. 215. 
910  BVerfG v. 24.4.2013 – 1 BvR 1215/07, BVerfGE 133, 277, Juris Rn. 215. 
911  BVerfG v. 24.4.2013 – 1 BvR 1215/07, BVerfGE 133, 277, Juris Rn. 217. 
912  BVerfG v. 20.4.2016 – 1 BvR 966/09, 1 BvR 1140/09, BVerfGE 141, 220, Juris Rn. 143; 

v. 24.4.2013 – 1 BvR 1215/07, BVerfGE 133, 277, Juris Rn. 222. 
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lichkeit in hinreichendem Umfang ergehen.913 In welchem organisatorischen 
Rahmen eine solche Kontrollinstanz einzurichten ist, bleibt letztlich dem Gesetz-
geber offen.914  

III. Abschließende Beurteilung: tatsächliche 
Belastungsungleichheit und defizitäres 
Regelungsgeflecht de lege lata 

1. Defizitäres Regelungsgeflecht aufgrund unzureichender 
Kontrollsysteme  

Die aktuelle gesetzliche Grundlage ist nicht dazu geeignet, der Gefahr einer 
rechtswidrigen Ausgestaltung jedenfalls hinreichende Kontrollen entgegen zu 
stellen.915 So führte der Gesetzgeber mit § 88 Abs. 5 S. 3 Nr. 1, 3 und 4 AO zwar 
interne Kontrollmöglichkeiten ein, führte diese jedoch nicht konsequent aus.916  

Schon die manuelle Fallauswahl steht vor dem Problem, dass der Amtsträger bei 
einer automatischen Festsetzung von ca. 30 % der Steuerfälle diese Fälle gar 
nicht917, andere risikobehaftete Fälle hingegen nur hinsichtlich der risikobehaf-
teten Merkmale prüft und einsieht. Dies gilt umso mehr, als der Amtsträger auch 
keine Einsicht in die Belege erhält, sofern er diese nicht selbst anfordert (§ 50 
Abs. 8 S. 2 EStDV). Schon diese fortschreitende Digitalisierung lässt somit da-
ran zweifeln, dass der Amtsträger überhaupt in der Lage ist, andere als vom Ri-
sikomanagementsystem erkannte Risiken zu erkennen. Daneben ist die regelmä-
ßige Überprüfung der Risikomanagementsysteme auf ihre Zielerfüllung nach 
§ 88 Abs. 5 S. 3 Nr. 4 AO zwar im Hinblick auf das Erfordernis der Aktualität 
der Risikoparameter verfassungsrechtlich geboten, doch finden sich weder im 

 
913  BVerfG v. 20.4.2016 – 1 BvR 966/09, 1 BvR 1140/09, BVerfGE 141, 220, Juris Rn. 143; 

v. 24.4.2013 – 1 BvR 1215/07, BVerfGE 133, 277, Juris Rn. 222. Siehe allgemein zur 
Kontrollfunktion der Öffentlichkeit bei Rossen-Stadtfeld, in Verwaltungskontrolle, S. 117 ff. 

914  Vgl. zum Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers hinsichtlich der Erfüllung der staatli-
chen Schutzpflicht bei Mayer, Untermaß, Übermaß und Wesensgehaltsgarantie, S. 156 ff. 

915  Vgl. auch Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 386; a.A. hingegen der Gesetzgeber, 
vgl. BT-Drucks. 18/8434, S. 99. 

916  Vgl. auch Mellinghoff, in FS BFH Band I, S. 421 (437).  
917  LRH NRW, Jahresbericht 2014, S. 213. 
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Gesetzestext noch in der Gesetzesbegründung weitere Anhaltspunkte, wie und 
vor allem von wem eine derartige Überprüfung überhaupt stattzufinden hat. 

So ist einzig die Zufallsauswahl generell dazu geeignet, das Risikomanagement-
system zu evaluieren. Dies gilt jedoch nur dann, wenn der Sinn und Zweck der 
Zufallsauswahl auch konsequent auf eine derartige Evaluation gerichtet und den 
Amtsträgern insoweit auch kommuniziert würde. Daher wäre erforderlich, dass 
das Risikomanagementsystem selbst einen Steuerfall prüft und entsprechend sei-
ner Risikomerkmale den Fall beurteilt. Zugleich müsste der Finanzbeamte selbst 
den Steuerfall anhand seines Erfahrungswissens und dementsprechend des seiner 
Meinung nach erforderlichen Aufklärungsbedürfnisses beurteilen. Die vom Ri-
sikomanagementsystem als aufklärungsbedürftig angezeigten Merkmale der 
Steuererklärung einerseits sowie die vom Amtsträger als aufklärungsbedürftig 
angezeigten Merkmale andererseits müssten dann verglichen werden.918 Etwaige 
Erkenntnisse müssten dann jedenfalls der für die Ausgestaltung der Einzelheiten 
der Risikomanagementsysteme zuständigen Behörde angezeigt werden.919 Dass 
die von § 88 Abs. 5 S. 3 Nr. 1 AO geforderte Zufallsauswahl aber tatsächlich 
nach obigen Maßstäben verläuft, darf stark bezweifelt werden. Dies gilt nicht 
zuletzt deshalb, weil ein solcher Aufwand wohl im Rahmen des Alltagsgeschäfts 
der Steuerveranlagung unterginge. Die Lösung könnte daher in der bereits vom 
Landesrechnungshof NRW befürworteten Evaluierung durch Qualitätssiche-
rungsstellen gesehen werden.920 Gesetzlich vorgesehen sind derartige zentrale 
Prüfstellen hingegen aktuell noch nicht.  

Andererseits vermag ein solcher Vergleich der maschinellen und manuellen Ri-
sikobewertung keine Übersicht der von den Risikomanagementsystemen insge-
samt bewirkten Vollzugsmängel aufzuzeigen.921 Insofern ließen sich dadurch 
weder Pauschalierungen und Typisierungen erkennen und bewerten, noch 
könnte der Amtsträger mangels Kenntnis der Risikoparameter selbst einsehen, 
ob die unterschiedliche Risikobewertung auf einer fehlerhaften Kalibrierung der 
Risikoparameter beruht oder schlicht auf der Tatsache, dass es sich bei dem vor-
liegenden Steuerfall um einen atypischen Einzelfall handelte.  

 
918  Siehe auch den Vorschlag vom Chaos Computer Club, Stellungnahme v. 13.4.2016, S. 6. 
919  Vgl. auch die Forderungen des Chaos Computer Clubs, Stellungnahme v. 13.4.2016, S. 8. 
920  LRH NRW Jahresbericht 2014, S. 215. 
921  Vgl. auch Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 386. 
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Auch die Prüfung des Steuervollzugs durch die Rechnungshöfe vermag dieses 
Defizit aktuell nicht auszugleichen. Dies gilt zum einen deshalb, weil ihnen be-
reits die Aufgabe der Prüfung des Steuervollzugs nicht verbindlich zugetragen 
ist. Insoweit bestimmen die Rechnungshöfe selbst, wann und in welchem Um-
fang eine solche Prüfung erfolgt. Ein solches Prüfgebaren widerspricht jedoch 
bereits der Forderung einer Kontrolle in regelmäßigen Abständen. Zugleich zielt 
die Prüfung durch den Bundesrechnungshof schon nicht darauf ab, den fehlenden 
Individualrechtsschutz der Steuerpflichtigen zu kompensieren. Vielmehr be-
zweckt die Kontrolle durch die Rechnungshöfe die Beurteilung der Ordnungs-
mäßigkeit des Finanzgebarens der Exekutive.922 Dies zeigt sich auch in den bis-
lang durchgeführten Prüfungen. So wurde bislang insbesondere die Effektivität 
des Risikovollzugs im Bereich der Arbeitnehmerveranlagung untersucht923; eine 
Prüfung im Hinblick darauf, ob das Risikomanagementsystem auch für den Steu-
erpflichtigen positive Merkmale erfasst oder gar eine Sichtung der Risikopara-
meter, ob eben jene tatsächlich Rückschlüsse auf das dem steuerlichen Sachver-
halt innewohnende Risiko zulassen, erfolgte hingegen nicht. So kann zwar von 
der bislang erfolgten Prüfung der Rechnungshöfe auf die Ineffektivität der Aus-
gestaltung der Risikomanagementsysteme geschlossen werden, doch reicht ein 
solch einseitiges Bild nicht aus, um der Verwaltung einen gleichheitswidrigen 
Steuervollzug zu attestieren und damit auch den fehlenden Individualrechts-
schutz zu kompensieren. Denn es ist nicht allein die Ineffektivität eines Risiko-
managementsystems, welches seine Verfassungswidrigkeit bewirken kann. An-
dererseits könnte gerade auch ein effektives Risikomanagement gleichwohl 
gleichheitswidrig sein. Umso erforderlicher ist es, dass sich die Finanzverwal-
tung der Möglichkeit der umfassenden und vielschichtigen Kontrolle der Ausge-
staltung der Risikomanagementsysteme gegenübersieht.  

Damit stellt sich die unbefriedigende Situation ein, dass weder der finanzgericht-
liche Rechtsschutz noch die aktuelle behördeninterne oder externe Kontrolle 
dazu geeignet sind, die objektive Gleichheit im Belastungserfolg zu gewähr-

 
922  Siehe dazu bereits unter D.II.2.b). 
923  Siehe unter anderem LRH NRW, Jahresbericht 2014, S. 206 ff.; BRH, Bericht nach § 99 

BHO über den Vollzug der Steuergesetze, insbesondere im Arbeitnehmerbereich,  
BT-Drucks. 17/8429; Hessischer Rechnungshof, Bemerkungen 2011 zur Haushalts- und 
Wirtschaftsführung des Landes Hessen, S. 287 ff. 
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leisten. Eine Kompensation in Form eines unabhängigen Kontrollorgans ist da-
mit auch hier zu fordern.  

Dabei wäre eine Ausweitung der Kontrolle im Rahmen der bereits existierenden 
internen Finanzkontrolle wohl abzulehnen.924 Dies ergibt sich zum einen daraus, 
dass schon die dezentrale Kontrolle in den einzelnen Finanzämtern bereits in der 
Vergangenheit keine überzeugenden Ergebnisse geliefert haben.925 „Kontrolleur 
und Kontrollierter können nicht identisch sein“926 – erst recht nicht, wenn der 
Kontrolleur seinerseits nicht kontrolliert wird. Doch auch bei Einrichtung flä-
chendeckender zentraler Kontrollstellen bliebe immer noch das Problem der Ein-
gliederung der Kontrollierenden in die Hierarchien und damit einhergehenden 
Weisungsgebundenheit im Rahmen der Finanzverwaltung. Kontrolle verfolgt 
aber gerade das Ziel wechselseitiger Machtbegrenzung.927 Insbesondere dann, 
wenn die Kontrollinstanz die Mängel im Individualrechtsschutz ausgleichen soll, 
bedarf es daher auch derart weitreichender Kompetenzen, dass die Entschei-
dungsträger im Steuervollzug die Resultate der Kontrolle nicht einfach überge-
hen können.  

Die Lösung könnte eine zusätzliche Aufgabenübertragung auf die bereits einge-
richteten Rechnungshöfe bieten.928 Wie Art. 114 Abs. 2 S. 4 GG auf Bundes-
ebene verdeutlicht, können dem Bundesrechnungshof neben den ihm verfas-
sungsrechtlich übertragenen Aufgaben auch weitere Aufgaben bundesgesetzlich 
übertragen werden. Gleiches gilt für die Aufgabenübertragung auf die Landes-
rechnungshöfe.929 Dies gilt jedenfalls solange, also noch eine „unmittelbare 

 
924  Vgl. auch Chaos Computer Club, Stellungnahme v. 13.4.2016, S. 9. 
925  Siehe dazu die Feststellungen des BRH und der LRH, dass Finanzbeamte der Zufallsaus-

wahl nicht hinreichend nachgehen, LRH NRW, Jahresbericht 2014, S. 212 ff.; BRH, Be-
richt nach § 99 BHO über den Vollzug der Steuergesetze, insbesondere im Arbeitneh-
merbereich, BT-Drucks. 17/8429, S. 11 f. 

926  Stern, in FS zur 275. Wiederkehr der Errichtung der Preußischen General-Rechen-Kam-
mer, S. 11 (16); differenzierter dagegen Krebs, Kontrolle in staatlichen Entscheidungs-
prozessen, S. 47 ff. 

927  Siehe allgemein dazu bei Krebs, Kontrolle in staatlichen Entscheidungsprozessen, S. 7 ff. 
928  Vgl. Marx, Ubg 2016, 358 (363); siehe dazu auch die Forderung von Hoffmann-Riem, 

eine „kooperative Finanzkontrolle als Element der Steuerungsaufsicht“ zu etablieren, in 
Verwaltungskontrolle, S. 73 (87). 

929  Stern, in FS zur 275. Wiederkehr der Errichtung der Preußischen General-Rechen-Kam-
mer, S. 11 (20). 



Das Risikomanagementsystem im Lichte des Verfassungsrechts 

  199 

Verbindung zur Finanzwirtschaft des Staates“ besteht.930 Denn auch durch ein-
fachgesetzliche Aufgabenübertragung wäre keine Kompetenzausweitung in 
Richtung einer allgemeinen Erfolgs- und Rechtsmäßigkeitskontrolle hinzuneh-
men.931 Dies erscheint im Hinblick auf die Prüfung des Steuervollzugs mittels 
Risikomanagementsystemen jedoch problematisch. Zwar könnte es bereits aus-
reichen, um die Gefahr struktureller Vollzugsdefizite durch Risikomanagement-
systeme auszuräumen, tatsächlich festzustellen, ob in der aktuellen Vollzugspra-
xis Defizite zu beklagen sind oder nicht. Eine solche Feststellung lässt nicht nur 
unmittelbare Rückschlüsse auf die Ausgestaltung der Risikomanagementsys-
teme generell zu; auch kann insofern der Ursprung der die Verfassungswidrig-
keit auslösenden Umstände isoliert werden.932 Doch müssten auch die Risikopa-
rameter selbst einer Rechtmäßigkeitskontrolle in dem Sinne unterliegen, dass be-
reits von sich heraus diskriminierende Parameter aufgedeckt werden. Ebenso 
problematisch bei der Übertragung der Kontrolle der Risikomanagementsysteme 
scheint jedoch der Aspekt, dass eine solche verpflichtende Aufgabenübernahme 
der Unabhängigkeit der Mitglieder der Rechnungshöfe entgegenstehen könnte. 
Zwar stünde den Mitgliedern weiterhin eine solche Unabhängigkeit hinsichtlich 
der Art und Weise der Prüfung zu; die verpflichtende Übertragung einer Aufgabe 
beeinflusst jedoch das Ermessen der Prüfungsauswahl in Bezug auf die weiteren 
Prüfungsfelder der Rechnungshöfe.933 Daher bestünde die Gefahr, dass sich die 
Verpflichtung der Rechnungshöfe zur Kontrolle der Risikomanagementsysteme 
negativ auf die verfassungsrechtlich zugesprochene Aufgabenerfüllung aus-
wirkt. Insofern wäre bei Aufgabenübertragung auf die Rechnungshöfe wohl je-
denfalls eine Ausweitung ihrer Sach- und Personalkapazitäten zu fordern, so dass 

 
930  Stern, in FS zur 275. Wiederkehr der Errichtung der Preußischen General-Rechen-Kam-

mer, S. 11 (26). 
931  Vgl. dazu auch Eickenboom/Heuer, DÖV 1985, 997 (100 f.); Sauer/Blasius, DVBl. 

1985, 548. 
932  Siehe dazu bereits die Feststellungen des BRH und der LRH zu den einzelnen Prüfergeb-

nissen, LRH NRW, Jahresbericht 2014, S. 206 ff.; BRH, Bericht nach § 99 BHO über 
den Vollzug der Steuergesetze, insbesondere im Arbeitnehmerbereich, BT-Drucks. 
17/8429, S. 3 ff. 

933  Stern, in FS zur 275. Wiederkehr der Errichtung der Preußischen General-Rechen-Kam-
mer, S. 11 (29); siehe dazu auch bei Wittrock, DVBl. 1984, 823 (825); Keller, DÖV 1979, 
705; Krebs, Kontrolle in staatlichen Entscheidungsprozessen, S. 208. 
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eine regelmäßige Prüfung des Steuervollzugs nicht zulasten der ihnen von Ver-
fassungs wegen vorgegebenen Prüfungsgewichtung ginge.934 

Anbieten würde sich auch ein völlig neu zu etablierendes Kontrollorgan, dessen 
einzige Aufgabe die Prüfung der Ausgestaltung der Risikomanagementsysteme 
wäre.935 Abgesehen von diesem gesetzlich zu konkretisierenden Prüfungsgegen-
stand sollte deren Mitgliedern ebenso wie den Mitgliedern der Rechnungshöfe 
Unabhängigkeit jedenfalls im Hinblick auf die Art und Weise der Prüfung zuge-
sprochen werden.936 Denn eine wirksame Kontrolle kann nur dann gelingen, 
wenn dem Kontrollierenden Unabhängigkeit und eine gewisse Distanz von Ver-
antwortung und Kontrolle eingeräumt werden.937 Entsprechend der Grundsätze 
der Finanzkontrolle durch den Rechnungshof ist auch hier eine nachträgliche 
Kontrolle zu fordern. Dies ergibt sich einerseits schon aus den bereits tatsächli-
chen Gegebenheiten, nämlich dass die Übereinstimmung der Risikoparameter 
mit den tatsächlich den Steuererklärungen innewohnenden Risiken abschließend 
und hinreichend sicher erst im Nachgang beurteilt werden kann. Gleiches gilt für 
die Beurteilung, inwieweit die Risikoparameter tatsächlich flächendeckende 
Pauschalierungen und Typisierungen bewirken. Andererseits drückt sich insbe-
sondere in einer solchen nachträglichen Kontrolle auch die Abgrenzung der Ver-
antwortungsbereiche aus. Schmidt-Aßmann spricht insoweit von einem „Verbot 
der Einmischungsgefahr“, welches „für die parlamentarischen und die gerichtli-
chen Kontrollen der Verwaltung aus dem Gedanken der administrativen Eigen-
ständigkeit in Verbindung mit dem Grundsatz der Organtreue“ folgt.938 Wie auch 
die Rechnungshöfe ihre Entscheidungen nicht an die Stelle der Entscheidungen 
der Regierung setzen sollen,939 so muss auch bei der Kontrolle des Steuervoll-
zugs der Gestaltungsspielraum der Finanzverwaltung bei Ausgestaltung des 
Steuervollzugs beachtet werden. Zur Sicherstellung der Effektivität dieser Kon-

 
934  Vgl. Blasius, JZ 1990, 954 (959). 
935  So auch Thiemann, StuW 2018, 304 (310); vgl. auch den Vorschlag Eckhoffs, der die 

Prüfungsbefugnis der Rechnungshöfe mit der der internen Kontrollabteilungen der Fi-
nanzverwaltung vereinen will, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 558 f.; vgl. auch die For-
derungen des Chaos Computer Clubs, Stellungnahme v. 13.4.2016, S. 9, der die Übertra-
gung der Kontrolle auf den Landesdatenschutzbeauftragen vorschlägt. 

936  Vgl. Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 559. 
937  Blasius, JZ 1990, 954 (957); Stern, in FS zur 275. Wiederkehr der Errichtung der Preußi-

schen General-Rechen-Kammer, S. 11 (34). 
938  Vgl. dazu auch bei Schmidt-Aßmann, in Verwaltungskontrolle, S. 9 (38 f.). 
939  Siehe dazu bereits unter D.II.2.b)bb). 
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trolle und insbesondere auch, um dem Individualrechtsschutz Genüge zu tun, 
müsste auch hier die Kontrolle turnusmäßig, entsprechend der Orientierung der 
Ertragsteuern sowie der Umsatzsteuer am Kalenderjahr damit jährlich erfol-
gen.940 Auch ein solches unabhängiges Kontrollorgan wird dabei nicht zuletzt 
durch begrenzte Verwaltungsressourcen eingeschränkt. In die Einschätzungs-
prärogative des Gesetzgebers fällt insoweit auch die Entscheidung, ob die Kon-
trolle des Steuervollzugs seinerseits „risikoorientiert“, jedenfalls aber nicht voll-
umfänglich, sondern nuanciert zu erfolgen hat.  

Zu den allgemeinen Erwägungen an die Anforderungen an die Kontrolle anhand 
der Grundsätze des Bundesverfassungsgerichts zum ATDG und zum BKA-Ge-
setz können an dieser Stelle auch die bereits festgestellten Besonderheiten bei 
der Frage nach dem Vorliegen eines strukturellen Vollzugsdefizits treten. Denn 
dort wurde bereits verdeutlicht, dass die Zurechnung zum Gesetzgeber sich ins-
besondere daraus ergibt, dass die aktuelle normative Gesetzeslage aufgrund nur 
unzureichender Kontrolle der Verwaltung die Gefahr struktureller Vollzugsdefi-
zite begünstigt, welche dann durch den Steuerpflichtigen im Individualrechts-
schutz nicht gerügt werden können. Insoweit muss das Kontrollorgan einerseits 
gewährleisten, dass Einzelheiten einer rechtswidrigen Ausgestaltung aufgedeckt 
werden, welche dem Steuerpflichtigen insoweit durch die Offenlegung dann 
auch Rechtsschutzmöglichkeiten eröffnen. Andererseits bei nicht so eindeutiger 
Erkenntnis, insbesondere dann, wenn die Risikoparameter nicht bereits auf den 
ersten Blick diskriminieren, sondern möglicherweise nur nicht hinreichend risi-
koorientiert ausgestaltet sind, müssen die Konsequenzen, die sich aus einer der-
artigen Feststellung ergeben, letztlich auch dem Individualrechtsschutz Genüge 
tun.941 Insoweit müssten sich aus derartigen Feststellungen jedenfalls ein – wenn 
auch nicht der Öffentlichkeit zugänglicher – Änderungsauftrag an die obersten 
Finanzbehörden der Länder ergeben. Entsprechend der diesen ihrerseits übertra-
genen Aufgabe zur Ausgestaltung der Einzelheiten der Risikoparameter im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen ist jedoch sicherzustellen, 
dass ihnen auch weiterhin ein Gestaltungsspielraum bei der Beseitigung des 
Vollzugsdefizits verbleibt.  

 
940  Siehe auch bereits die Forderung des Chaos Computer Clubs, Stellungnahme v. 13.4.2016, 

S. 7. 
941  Vgl. Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 559. 
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2. Die Konsequenzen von Erhebungsdefiziten ohne defizitäres 
Regelungsgeflecht 

Mit Einrichtung einer hinreichenden Kontrollinstanz wären die normativen An-
forderungen an die Ausgestaltung der Risikomanagementsysteme erfüllt. Denn 
eine solche räumt den Vorwurf an den Gesetzgeber aus, er habe die Gefahr struk-
tureller Erhebungsdefizite nicht hinreichend abgewendet und insoweit ein Rege-
lungsgeflecht geschaffen, dass eine Gleichheit im Belastungserfolg prinzipiell 
verfehlt. 

Weiterhin bestehende, tatsächliche Ungleichheiten im Belastungserfolg wären 
dann nicht mehr in der normativen Regelungsgrundlage angelegt, sondern im 
Vollzug an sich.942 Der „Fehler“ läge also allein bei der Festlegung der Einzel-
heiten der Risikomanagementsysteme durch die obersten Finanzbörden im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen. Insofern könnten dieser 
dann auch nicht dem Gesetzgeber, sondern nur der Verwaltung zugerechnet wer-
den. Mangels Zurechnung zum Gesetzgeber kann damit aber weder § 88 
Abs. 5 AO noch die materielle Steuernorm verfassungswidrig sein. Dieses Er-
gebnis erfährt auch Unterstützung, wenn man auf das Ziel des Rechtsschutzes im 
Falle eines rechtswidrigen Steuervollzugs abstellt. Entsprechen die normativen 
Regelungen bereits den verfassungsrechtlichen Vorgaben und scheitert der 
gleichmäßige und gesetzmäßige Steuervollzugs einzig an der Umsetzung, so 
kann auch eine Erklärung der Verfassungswidrigkeit des Steuervollzugs keinen 
gleichmäßigen und gesetzmäßigen Steuervollzug erreichen. Denn welche Hand-
lung, Maßnahme oder Regelung wollte man an dieser Stelle vom Gesetzgeber 
fordern? Insbesondere an dieser Stelle muss noch einmal auf den Gestaltungs-
spielraum des Gesetzgebers verwiesen werden. Dabei darf auch vom Gesetzge-
ber nichts Unmögliches verlangt werden.943 Gesetzgeber und Verwaltung unter-
liegen zwar einem Optimierungsauftrag, die Kontrolle dieses Optimierungsauf-
trags durch die Gerichte beschränkt sich hingegen auf die Einhaltung der äußeren 
Grenzen. „Mangels eigenen kompetenziellen Auftrags darf die Judikative ihre 
Vorstellungen über den optimalen Ausgleich nicht an die Stelle der Entschei-
dung der Legislative oder Exekutive setzen, sondern nur nach der Erträglich-
keitsgrenze eines noch angemessenen (schonenden) Ausgleichs der Rechtsgüter 

 
942  Vgl. dazu auch bei Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 528. 
943  Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 530. 
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im Sinne des Übermaßverbots suchen.“944 Den Steuervollzug an sich oder aber 
die Regelung des Steuervollzugs, sprich § 88 Abs. 5 AO, oder gar die materielle 
Steuernorm für mit der Verfassung unvereinbar zu erklären ist damit schon nicht 
geeignet, einen gleichmäßigen und gesetzmäßigen Steuervollzugs zu erreichen, 
eine auf die Besserung des Steuervollzugs gerichtete Kontrolle vermag dies hin-
gegen schon. 

Dieses Ergebnis ergibt sich im Endeffekt auch aus den allgemeinen Erwägungen, 
die an die verfassungsrechtlich notwendigen Kontrollen zu richten sind. So ist 
im Falle struktureller Vollzugsdefizite eine Machtausgewogenheit in dem Sinne 
zu verzeichnen, dass das Bundesverfassungsgericht einerseits den Gesetzgeber 
dazu anhält, die notwendigen gesetzlichen Regelungen zu schaffen, um die Ge-
fahr derartiger Vollzugsdefizite auszuräumen. Diese notwendigen gesetzlichen 
Regelungen implizieren insbesondere auch hinreichende Anweisungen an die 
Verwaltung zur Durchsetzung eines verfassungsgemäßen Steuervollzugs, ge-
stützt durch eine hinreichende Kontrolle. Die im Einzelfall rechtswidrige und 
belastende Ausgestaltung des Steuervollzugs kann dann vom Betroffenen vor 
den Gerichten gerügt werden. Daneben ist es aber schon aus dem Grundgedan-
ken der Kontrolle heraus, nämlich der „sachgemäße(n) Erledigung der Staatsauf-
gaben“ und der „Hemmung und Begrenzung der politischen Macht“945, dem 
Steuerpflichtigen nicht mittels Individualrechtsschutz zugedacht, den Steuer-
vollzug im Ganzen, also die Verwaltungstätigkeit losgelöst vom Einzelfall zu 
kontrollieren. Dies ist verfassungsrechtlich weder erforderlich noch geboten. 
Vielmehr gilt es die Verantwortungsbereiche der staatlichen Instanzen abzugren-
zen und im Sinne einer Ausgewogenheit von „Verantwortung und Kontrolle“946 
in Einklang zu bringen. Kontrolle meint hingegen nicht – und das wäre im Falle 
der Annahme der Verfassungswidrigkeit des Steuervollzugs bei Vorliegen admi-
nistrativer Vollzugsmängel ohne normative Anknüpfung der Fall – eine aus-
schließlich machthemmende Funktion.947 Kontrolle soll nicht negativ „anpran-

 
944  Seer, DStJG 31 (2008), S. 7 (14); ders., Verständigungen in Steuerverfahren, S. 297 

m.w.N.; vgl. auch Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 551. 
945  Krebs, Kontrolle in staatlichen Entscheidungsprozessen, S. 41. 
946  Siehe dazu bei Krebs, Kontrolle in staatlichen Entscheidungsprozessen, S. 44 ff. 
947  Krebs, Kontrolle in staatlichen Entscheidungsprozessen, S. 49. 
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gern“, sie ist vielmehr „auf Rationalisierung des Entscheidungsprozesses und da-
mit auf Steigerung der inhaltlichen Richtigkeit der Entscheidung gerichtet“948.  

In letzter Konsequenz müsste sich der Steuerpflichtige damit zufrieden geben, 
dass die im Einzelfall rechtswidrig gesetzten Risikoparameter, die in ihrer Ge-
samtheit Defizite im Vollzug bewirken, letztlich nur von der Verwaltung selbst 
oder allenfalls durch Änderungen der materiellen Steuernormen ausgeräumt 
werden könnten. Eine Rüge betreffend den Steuervollzug an sich bzw. eine 
„Gleichbehandlung im Unrecht“ kann ihm hingegen ohne eigene Betroffenheit 
nicht gewährt werden. 

3. Fazit 

Die Annahme, dass in der aktuellen gesetzlichen Ausgestaltung des Steuervoll-
zugs ein dem Gesetzgeber zurechenbares strukturelles Vollzugsdefizit zu sehen 
ist, kann damit im Ergebnis bejaht werden. Zwar fußt diese Annahme nicht auf 
tatsächlichen Erkenntnissen der Vollzugswirklichkeit; dies ist im Falle eines ge-
genläufigen und damit defizitären Regelungsgeflechts von materieller Steuer-
norm und Erhebungsregeln jedoch auch gar nicht erforderlich. Vielmehr lässt 
sich das Vorliegen eines strukturellen Vollzugsdefizits bereits aus der nur unzu-
reichenden gesetzlichen Ausgestaltung herleiten. So ist es aufgrund des Erfor-
dernisses der Geheimhaltung der Risikoparameter zwar erforderlich, dass die 
konkrete Ausgestaltung der Risikomanagementsysteme der Finanzverwaltung 
übertragen wird. Der mit dieser Aufgabe der Ausgestaltung einhergehende Ge-
staltungsspielraum darf jedoch seinerseits nicht zu unkontrollierbarem aber 
grundrechtsrelevantem Verwaltungshandeln führen. Dies ist nach aktueller ge-
setzlicher Gestaltung jedoch der Fall, da weder die Finanzgerichte noch die in-
ternen Kontrollmöglichkeiten durch die Finanzbehörden einer Eigendynamik im 
Hinblick auf einen rechtswidrigen Steuervollzug entgegenzustehen vermögen. 
Auf die tatsächliche Feststellung von Erhebungsdefiziten mittels Risikomanage-
mentsystemen kommt es damit schon gar nicht an. Insofern ist auch im Falle 
eines intransparent ausgestalteten Steuervollzugs, bei dem die Finanzverwaltung 
einen erheblichen Gestaltungsspielraum genießt, von einer – insbesondere aus 
dieser Geheimhaltung erwachsenden – Gefährdungslage auszugehen, deren 

 
948  Krebs, Kontrolle in staatlichen Entscheidungsprozessen, S. 49 f. m.w.N.; vgl. auch 

Schmidt-Aßmann, in Verwaltungskontrolle, S. 9 (37 f.). 
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Konsequenz ebenfalls in einer erhöhten Anforderung an aufsichtliche Kontrolle 
gesehen werden muss.  

Mit Einrichtung einer den verfassungsrechtlichen Anforderungen entsprechen-
den Kontrollinstanz könnte der Gesetzgeber den Vorwurf eines ihm zurechenba-
ren strukturellen Vollzugsdefizits ausräumen. Eine darüberhinausgehende Un-
gleichheit im Belastungserfolg wäre dann der Verwaltung zuzurechnen, nicht 
hingegen dem Gesetzgeber. Je nach Offenlegung der Kontrollergebnisse bliebe 
dem Steuerpflichtigen dann gegebenenfalls die Klage vor dem Finanzgericht of-
fen mit der Rüge einer konkreten nachteiligen Behandlung beim Steuervollzug. 
Eine davon losgelöste Rüge hinsichtlich der Verfassungswidrigkeit des Steuer-
vollzugs an sich stünde ihm mangels defizitärer normativer Regelung und damit 
mangels subjektiven Rechtsschutzbedürfnisses hingegen nicht zu. 

Wünschenswert wäre es, wenn die Verwaltung langfristig die Kontrolle nicht als 
repressive Maßnahme, sondern vielmehr als Chance begreifen würde. So könnte 
die Kontrollinstanz beispielsweise auch Empfehlungen aussprechen, welche 
Merkmale der Steuererklärung im kommenden Veranlagungszeitraum genauer 
geprüft werden müssten. Insoweit, als dass erneut sämtliche Steuerpflichtige, de-
ren Steuererklärung das genannte Merkmal beinhaltet, unter die genauere Prü-
fung fallen, bestehen dann auch keine gleichheitsrechtlichen Probleme. Stattdes-
sen entspräche dies gerade der Kontrolle nach dem Kontrollbedürfnis. Eine sol-
che Vorgehensweise könnte auch positive Auswirkungen auf die Zukunft haben, 
jedenfalls insoweit als die Erkenntnisse aus dieser Prüfung in die Ausgestaltung 
des Risikomanagementsystems Einzug erhalten.   
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E. Zusammenfassung der Ergebnisse und 
Schlussbetrachtung 

Wenn Realität und verfassungsrechtliche Vorgaben aufeinandertreffen, ist je-
denfalls einer dieser Parameter zur Anpassung gezwungen. „Wo sich allerdings 
die Wirklichkeit nicht an das Recht anpassen lässt, muss das Recht diese Er-
kenntnis verarbeiten und sich ihrerseits fortbilden, wenn es seine Rechtsgeltung 
nicht verlieren will.“949 Andererseits ist „Realität“ nicht gleichzusetzen mit 
„technisch machbar“. „Das Recht muss die EDV prägen und nicht umge-
kehrt.“950 Dementsprechend spiegeln sich auch die Konsequenzen der Massen-
verwaltung und der fehlenden tatsächlichen Möglichkeit einer 100%-igen Über-
prüfung eines jeden Steuerfalles in den gesamten verfassungsrechtlichen Vorga-
ben an einen gleichmäßigen und gesetzmäßigen Steuervollzug wider.  

Insbesondere die Einführung des Risikomanagementsystems ist eine solche not-
wendige Konsequenz, die schlichtweg aus der Erkenntnis geboren ist, dass mit 
manueller Veranlagung allein heutzutage wohl kein gleichmäßiger Steuervoll-
zug mehr erreicht werden kann. Unter diesem Gesichtspunkt ist die Einrichtung 
dieser Systeme auch grundsätzlich zu begrüßen. Doch wo Licht ist, ist auch 
Schatten: Auch die Einrichtung von Risikomanagementsystemen kann für sich 
betrachtet noch keine Gewähr für einen gleichmäßigen und gesetzmäßigen Steu-
ervollzug bieten. So gehen gerade mit dieser Automatisierung des Steuervoll-
zugs Folgeprobleme einher, die letztlich auch in der gesetzlichen Ausgestaltung 
der Risikomanagementsysteme nicht unberücksichtigt bleiben dürfen. Zwar bie-
tet sich mit zutreffender Ausgestaltung der Risikomanagementsysteme die Mög-
lichkeit, den Steuervollzug jedenfalls größtmöglich gleichmäßig und insoweit 
auch effektiv zu gestalten, doch besteht gleichzeitig die Gefahr, dass eben jene 
Ausgestaltung eine gewisse Eigendynamik entfaltet, die ungesehene und somit 
auch unkontrollierbare Entwicklungen zur Folge hat.  

Es ist nicht zu bemängeln, ja sogar aufgrund des Erfordernisses der Geheimhal-
tung der Risikoparameter und dem Grundsatz der funktionsgerechten Aufgaben-
zuteilung schlichtweg erforderlich, der Verwaltung die Festlegung der Einzel-
heiten der Risikoparameter zu überlassen. Doch ist die Finanzverwaltung – wie 

 
949  Seer, StuW 2015, 315 (318). 
950  Pezzer, StuW 2007, 101 (107). 
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der Gesetzgeber auch – an die verfassungsrechtlichen Maßstäbe zur Herstellung 
einer gleichmäßigen und gesetzmäßigen Besteuerung verpflichtet. Insofern sind 
die Risikoparameter risikoorientiert, also am entsprechenden Aufklärungsbe-
dürfnis des jeweiligen Steuerfalles auszurichten und dürfen aus sich heraus 
schon nicht diskriminierend wirken. Insbesondere darf sich die Verwaltung nicht 
dazu verleiten lassen, bei etwaigem Rückstau der zu bearbeitenden Steuerfälle, 
die Risikofilter entsprechend durchlässiger zu gestalten.951 Andererseits darf 
nicht übersehen werden, dass sich die Regelungswirkung der Risikoparameter 
mitunter nicht in der Festlegung des Aufklärungsbedürfnisses eines Steuerfalles 
erschöpft. Vielmehr sind es insbesondere bestimmte Wertgrenzen, welche letzt-
lich nicht nur die Sachverhaltsermittlung pauschalieren und typisieren, sondern 
im Ergebnis auch die materielle Steuernorm. Insofern stehen derartige Risikopa-
rameter in ihrer Regelungswirkung auch den Verwaltungsvorschriften zur Sach-
verhaltsermittlung in nichts nach.  

Mit dieser Annahme, dass die Festlegung der Einzelheiten der Risikomanage-
mentsysteme der Finanzverwaltung zu überlassen ist, sofern es sich dabei nur 
um eine Feinjustierung und eben nicht um eine „wesentliche“ Regelung handelt, 
lässt sich zwar die Grenze aufzeigen, bis zu welchem Grad der Rechtswirkung 
die Finanzverwaltung grundsätzlich regeln darf. Daneben darf jedoch nicht ver-
nachlässigt werden, wie weit der Gesetzgeber selbst zur gesetzlichen Regelung 
angehalten ist, welche Gestalt das Regelungsgeflecht aus materieller Steuernorm 
und Erhebungsregel annehmen muss, damit kein dem Gesetzgeber zuzurechnen-
des strukturelles Vollzugsdefizit anzunehmen ist; kurz, wie weitreichend der Ge-
setzgeber grundsätzlich regeln muss.  

Insofern hat sich gezeigt, dass die oben genannte Gefahr der Etablierung eines 
weder gleichmäßigen noch gesetzmäßigen Steuervollzugs jedenfalls nach aktu-
eller normativer Grundlage nicht hinreichend durch Rechtsschutzmöglichkeiten 
oder eingerichtete Kontrollmechanismen ausgeräumt wird. So ist zwar der feh-
lende Individualrechtsschutz wegen des Erfordernisses der Geheimhaltung der 
Risikoparameter nicht zu beanstanden. Doch müssen diese mangelnde Transpa-
renz sowie der nur unzureichende Individualrechtsschutz im Ergebnis durch die 
Einrichtung von Kontrollinstanzen kompensiert werden. „Ein Staat ist aber auch 

 
951  Deckers/Vieten, FR 2015, 913 (915); vgl. auch Drüen, in DFGT 8/9 (2011/2012), 

S. 253 (271). 
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kein Rechtsstaat, wenn er nicht für gleiches Recht sorgt oder seine Macht nicht 
zur gleichmäßigen Durchsetzung des Rechts einsetzt, das Recht durch Nichtge-
brauch missbraucht.“952 Das aktuelle normative Defizit aufgrund des Fehlens ei-
ner solchen Kontrollinstanz macht daher nach aktueller Gesetzeslage bereits die 
Einrichtung der Risikomanagementsysteme und damit § 88 Abs. 5 AO insge-
samt verfassungswidrig.  

Dieses defizitäre Regelungsgeflecht riskiert dabei nicht nur Vollzugsdefizite in 
der Gegenwart. Ein rechtswidriges – weil nicht risikoorientiert ausgestaltetes – 
Risikomanagementsystem, könnte das Verhältnis von Steuerverwaltung und 
Steuerpflichtigem insgesamt beeinflussen. Eine flächendeckende Anerkennung 
der Angaben des Steuerpflichtigen mangels hinreichender Risikohinweise lässt 
den Steuerpflichtigen glauben, seine Angaben seien richtig. Insofern gäbe es für 
ihn schon keinen Grund, sein Erklärungsverhalten für die Zukunft zu ändern. 
Dies schwört geradezu eine Fehlerfortschreibung hinauf. Hinzukommt, dass das 
Risikomanagementsystem nicht erkannte Risiken mit einem steuerehrlichen 
Bürger gleichsetzt, der betreffende Steuerpflichtige aus seinem Verhalten damit 
auch noch begünstigt wird.  

Damit wäre an dieser Stelle der Gesetzgeber gefragt, das normative Defizit zu 
beseitigen. Dabei ist die Einrichtung eines Kontrollsystems nicht nur verfas-
sungsrechtlich geboten; sie ist auch im Interesse des ehrlichen Steuerbürgers. 
Denn eine hinreichende Kontrolle des Steuervollzugs fördert auch „den morali-
schen Anspruch eines jeden gegen jeden auf Erfüllung der steuerlichen Pflich-
ten“953 und damit nicht zuletzt auch die Akzeptanz des Bürgers in Bezug auf ein 
gerechtes Steuersystem.954  

Das Risikomanagementsystem ist letztlich nur ein Baustein, um einen insgesamt 
gleichmäßigen und gesetzmäßigen Steuervollzug zu erreichen. Handlungsbedarf 
erwächst hieraus für den Gesetzgeber nicht nur hinsichtlich der Festschreibung 
von Verfahrens- und insbesondere Kontrollmechanismen. Auch das materielle 
Steuerrecht muss stets den automatisierten Vollzug berücksichtigen und sofern 
nicht nur aus sich heraus vollzugsfähig, sondern insbesondere digitalisiert 

 
952  Tipke, StRO III2, S. 1535. 
953  Tipke, StRO III2, S. 1548 f.; vgl. dazu auch Seer, in T/K, AO/FGO, § 85 AO Rn. 12 

(Jan. 2017).  
954  Vgl. Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit, S. 63.  
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anwendbar sein.955 Auch eine Kontrolle der Risikomanagementsysteme ist damit 
keine abschließende Lösung für einen gleichmäßigen und gesetzmäßigen Steu-
ervollzug. Vielmehr ist dies ein fortlaufender und allumfassender Prozess, der 
insbesondere den Gesetzgeber aber auch die Verwaltung und die Rechtspre-
chung trifft.  

Abzuwarten bleibt auch, wie der Gesetzgeber und auch das Bundesverfassungs-
gericht mit dem sich aus der Festlegung der Risikoparameter ergebenen „code 
law“956 in Zukunft umgehen werden. So wäre wohl eine umfassende Steuerver-
einfachung notwendig, um dieser konkurrierenden Regelungswirkung durch die 
Verwaltung einen Riegel vorzuschieben.957 Andererseits könnte das Bundesver-
fassungsgericht zu dem Ergebnis kommen, dass angesichts des Massenverfah-
rens derartig weitreichende Pauschalierungen und Typisierungen in Zukunft 
nicht nur unter dem Gesichtspunkt der vereinfachten Sachverhaltsermittlung, 
sondern auch der Notwendigkeit der Anwendung einer computerbasierten Risi-
koprüfung gerechtfertigt sein könnten.

 
955  Kirchhof, in FS BFH Band I, S. 361 (363); Thiemann, StuW 2018, 304 (309). 
956  Ahrendt, NJW 2017, 537 (640). 
957  So bereits seit langem die Forderungen der Literatur, siehe u.a. Birk, in Tipke/Bozza, 

Besteuerung von Einkommen, S. 103 (121); Isensee, StuW 1994, 3. 
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Es wird Bezug genommen auf Kirchner, Hildebert/ Böttcher, Eike, Abkürzungs-
verzeichnis der Rechtssprache, 9. Auflage 2018. 

 



Das Risikomanagementsystem der Finanzverwaltung

Stefanie Koch

Die Finanzbehörden haben die Steuern gleichmäßig festzusetzen 
und zu erheben. Eine rein manuelle Bearbeitung wird der anwach-
senden Zahl der Steuerfälle jedoch nicht mehr gerecht. Abhilfe soll 
eine computergestützte Risikovorprüfung schaffen, welche anhand 
von Risikoparametern entscheidet, welche Fälle zur menschlichen 

-
erfestsetzung freigegeben werden. Die normative Grundlage die-

Dabei überlässt es der Gesetzgeber ausdrücklich der Finanzverwal-
tung, die Risikoparameter festzulegen und ordnet gleichzeitig deren 
Geheimhaltung an. In dieser Arbeit soll aufgezeigt werden, welches 
Gefährdungspotenzial in dieser Norm steckt und welche verfas-
sungsrechtlichen Vorgaben aus einem solchen Gefährdungspoten-
zial insbesondere für den Gesetzgeber erwachsen. 
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